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NACHRICHTEN auf einen Blick 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute schreibe ich mal nichts über die Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform im Lande. Versprochen! 
Die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich kommentiere ich das nächste Mal – nach dem Koalitionsausschuss. 
 
Wegen der Vorweihnachtszeit fange ich mit einer guten Nachricht an. 
 
Die kommunalen Landesverbände haben gut daran getan, einen Innovationsring Neues Kommunales Rechnungswesen 
(NKR) einzurichten, der die Kommunen bei dem Prozess zur Umstellung auf die Doppik begleitet und unterstützt. Haupt-
koordinator Frank Diekmann hat mit über 90 Projektmitgliedern beachtliche Handlungsempfehlungen, Muster zur Vermö-
genserfassung und –bewertung erstellt, Fortbildungsangebote mitentwickelt u.v.m. Gute Arbeit! Prima finde ich auch, 
dass eine Handlungsempfehlung Verwaltungsmanagement und Kommunalpolitik kurz vor der Fertigstellung ist und dass 
es in 2008 Informations- und Fortbildungsangebote für Kommunalpolitiker geben wird. Die Doppik wird noch viel Bera-
tungsbedarf auslösen und viele Fragestellungen aufwerfen, wie z.B.: "Wie wird sich der Haushaltsausgleich in umlagefi-
nanzierten Systemen gestalten, also welche Auswirkungen wird es in den Finanzbeziehungen zwischen Kreisen und 
kreisangehörigen Bereich geben?" 
Eine Informationsveranstaltung der kommunalen Landesverbände organisiert vom Innovationsring NKR in Rendsburg 
Ende November ist mit fast 400 Teilnehmern auf beachtliches Interesse gestoßen und hat eine gute Resonanz gefunden. 
 
Zum Thema Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige hat auf Drängen der kommunalen Landesverbände eine erste 
Besprechung Anfang November mit dem Bildungsministerium unter Beteiligung des Finanzministeriums, des Innenminis-
teriums und der Staatskanzlei stattgefunden. Ins Gespräch zu kommen ist zunächst natürlich positiv. Der Verlauf war 
jedoch davon gekennzeichnet, dass das Land keinerlei Vorstellungen entwickelt hat, wie es sich am weiteren Krippen-
ausbau mit eigenen Landesmitteln beteiligen wird. Das Land muss aber zügig den sich aus der Bund-Länder-
Vereinbarung, die Schleswig-Holstein als eines der ersten Länder unterschrieben hat, ergebenden Verpflichtungen für 
die Länder nachkommen. 
Die Städte und alle Kommunen brauchen klare Aussagen und Perspektiven, um die große Erwartungshaltung, insbeson-
dere betroffener Eltern, erfüllen zu können. Kommunen und Einrichtungsträger brauchen Planungssicherheit. Ich habe 
das Bildungsministerium nochmals nachdrücklich aufgefordert, schnellstmöglich ein tragfähiges Konzept für den Krip-
penausbau vorzulegen. 
 
Die Absenkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 4,3 Mrd. € auf 3,9 Mrd. € trifft die Kommunen 
schwer. Richtig ist, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gesunken ist. Zutreffend ist aber auch, dass die Ge-
samtkosten für Unterkunft und Heizung gestiegen sind und auch sozialgerichtliche Entscheidungen zu einem Anstieg 
geführt haben. 
Der Bundesrat wird kurz vor Weihnachten über das vom Bundestag beschlossene Gesetz beraten. Der Städteverband 
Schleswig-Holstein wird dem gemeinsamen Aufruf der Bundesverbände folgen und den Ministerpräsidenten unseres 
Landes bitten, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesbeteiligung sich an der tatsächlichen Ausgabenentwicklung und 
nicht an der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften orientiert. 
 
Ein Wort zur Diskussion über die Schülerbeförderung: 
Jede/r der heute die Forderung erhebt, dass die Eltern von den Kosten der Schülerbeförderung flächendeckend freizu-
stellen sind, ist aufgefordert, hierfür einen Kostendeckungsvorschlag zu unterbreiten. Bei einem Kostenvolumen von 
knapp 50 Mio. € im Land Schleswig-Holstein ist es nicht hinzunehmen, dass einerseits das Land den Kommunen über 
verminderte Zuweisungen zum Finanzausgleich Mittel entzieht (120 Mio. € pro Jahr) und gleichzeitig neue Ausgaben der 
Kommunen fordert. Allein für die 30 %-Regelung ist den Kommunen als Kompensation für den Entzug der Mittel aus dem 
kommunalen Finanzausgleich eine Einnahme bei den Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6 Mio. € im Jahr 2007 und 
9 Mio. € im Jahr 2008 versprochen worden (vgl. Kompensationsbericht der Landesregierung LT.-Drs. 16/1286, Anlage 4 
Nr. 6). 
 
Eine stressfreie Vorweihnachtszeit wünsche ich mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
 
 
 
Jochen von Allwörden 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
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Aus den Verbänden 
 
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher 
Städtetag 
 
 
Grundsatzpapier des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes und des Deutschen Städtetages "Verhältnis 
der Städte und Gemeinden zu den Kreisen" 
 
In einem ausführlichen Diskussionsprozess mit vielfacher 
Gremienbefassung haben der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund und der Deutsche Städtetag ein Grundsatz-
papier zum Verhältnis der Städte und Gemeinden zu den 
Kreisen erarbeitet. Inzwischen ist dieses Papier den Präsi-
dien des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des 
Deutschen Städtetages vorgelegt worden und hat dort 
zustimmende Kenntnisnahme gefunden. Die Präsidien des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Deut-
schen Städtetages verstehen dieses Papier als eine 
Grundlage für die Positionierung der Städte und Gemein-
den sowie ihrer Spitzenverbände vor dem Hintergrund des 
Befundes, dass die Beziehungen zwischen Städten und 
Gemeinden einerseits und Landkreisen andererseits vor 
allem in den Prozessen der Verwaltungsstrukturreformen in 
vielen Bundesländern als zunehmend spannungsbelastet 
empfunden werden. Dabei soll nicht verkannt werden, dass 
dieser Befund in den verschiedenen Bundesländern in 
unterschiedlichem Maße gewichtet wird; gleichwohl findet 
es eine außerordentlich breite Zustimmung in den Städten 
und Gemeinden. 
 
Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund verstehen das Grundsatzpapier als Aus-
gangspunkt für einen Klärungsprozess, durch den zuneh-
menden Konflikten zwischen Städten und Gemeinden 
einerseits und Kreisen andererseits entgegengewirkt wer-
den soll. Dieses zunehmende Konfliktpotential schadet der 
kommunalen Selbstverwaltung, die im gemeinsamen Inte-
resse aller Städte, Gemeinden und Kreise liegt. Beide 
Verbände gehen davon aus, dass im Verlaufe des weiteren 
Klärungsprozesses herausgearbeitet werden kann, wo das 
Verhältnis zwischen Städten und Gemeinden einerseits 
und den Landkreisen andererseits durch bloße Missver-
ständnisse belastet ist, wo überbrückbare Differenzen 
bestehen und wo substantielle Unterschiede im Selbstver-
ständnis der kommunalen Selbstverwaltung zu Tage treten. 
Die Einladung zu diesem Klärungsprozess richtet sich 
ausdrücklich auch an den Deutschen Landkreistag. 
 
Das Grundsatzpapier des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes und des Deutschen Städtetages ist nachfolgend 
abgedruckt: 
 
"Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 II GG unter-
scheidet zwischen Städten und Gemeinden, denen dieses 
Recht vollumfänglich zugesprochen wird, und den Ge-
meindeverbänden, zu denen die Landkreise zählen, und 
denen das Recht aus Art. 28 II GG in abgestufter Form 
zugesprochen wird. Art. 28 II GG differenziert dementspre-
chend folgendermaßen: 
 
• Für Städte und Gemeinden gilt „als Essentiale und 

identitätsbestimmendes Merkmal der gemeindlichen 
Selbstverwaltung“ (BVerfGE 79, 127, 147 - Rastede) 

das Prinzip der „Universalität des gemeindlichen Wir-
kungskreises“, im Gegensatz zur lediglich speziellen 
Kompetenz der Gemeindeverbände kraft ausdrückli-
cher gesetzlicher Zuweisung. 

 
• Den Landkreisen sind somit verfassungsrechtlich kei-

ne bestimmten Aufgaben gewährleistet; vielmehr ist 
der Aufgabenkreis gesetzlicher Bestimmung überlas-
sen. Es gibt daher auch keine feststehenden Gemein-
deverbandshoheiten.  

 
• Für die Aufgabenabgrenzung zwischen Gemeinde und 

Kreise besteht somit ein klares Regel-Ausnahme-
Verhältnis zugunsten der Gemeinden (Subsidiaritäts-
prinzip).  

 
Daher gilt für das Verhältnis von Städten und Gemeinden 
zu den Landkreisen im Einzelnen: 
 
Die Partizipation und die politische Teilnahme der Bürger 
an der Gestaltung ihrer örtlichen Angelegenheiten bedin-
gen überschaubare und zugängliche politische Einheiten 
auf Gemeindeebene. Bürger begreifen sich in erster Linie 
als Bürger ihrer Gemeinde, nicht als „Kreisbürger“ des 
Kreises. Dieses Selbstverständnis der Menschen soll durch 
offene und bürgernahe Gemeinden erhalten und gefördert 
werden, denn es ist die Grundlage der Demokratie. Das 
produktive Spannungsverhältnis zwischen ehrenamtlicher 
politischer Gestaltung und zunehmender Professionalisie-
rung der Verwaltung kann nur in überschaubaren gemeind-
lichen Einheiten gehalten und genutzt werden. 
 
Das in der Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung 
durch Art. 28 II S. 1 GG enthaltene Aufgabenverteilungs-
prinzip zugunsten der Gemeinden hat der zuständigkeits-
verteilende Gesetzgeber zu berücksichtigen. Dieses Prin-
zip steht nicht zur Disposition des Gesetzgebers. Vielmehr 
folgt daraus zugunsten der Gemeinden ein echtes Regel-
Ausnahme-Verhältnis und ein Vorrang der gemeindlichen 
Selbstverwaltung. Der Gesetzgeber ist daher in Prozessen 
der Aufgabenreorganisation und Verwaltungsstrukturreform 
von Verfassung wegen gehalten, vorrangig die Städte und 
Gemeinden als Aufgabenträger in Betracht zu ziehen.  
 
Das bloße Ziel der Verwaltungsvereinfachung oder der 
Bündelung von Zuständigkeiten auf einer kommunalen 
Ebene kann demnach die Wahrnehmung örtlicher Aufga-
ben durch die Landkreise nicht rechtfertigen. Den Land-
kreisen kommt keine Bündelungsfunktion, erst recht nicht 
die Funktion eines „Kompetenzzentrums für den ländlichen 
Raum“ zu. Hierauf zielende Erwägungen des Landesge-
setzgebers würden vielmehr zu einer verfassungswidrigen 
Aushöhlung der gemeindlichen Selbstverwaltung führen. 
Stattdessen bedeutet die Grundentscheidung des Art. 28 II 
GG zu Gunsten der gemeindlichen Selbstverwaltung in 
administrativer Hinsicht, dass die Städte und Gemeinden 
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit hauptsächlicher Träger 
der Verwaltung in allen Angelegenheiten sein sollten. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in der Rastede-
Entscheidung den Vorrang der Gemeindeebene vor der 
Kreisebene festgestellt (BVerfGE 79, 127, 152). Daraus 
ergibt sich, dass leistungsfähige kreisangehörige Gemein-
den einen verfassungsmäßigen Anspruch haben, dass ihre 
Eigentätigkeit nicht durch Zugriff des Kreises entzogen 
wird. Der Gesetzgeber ist daran zu erinnern, diese Kompe-
tenzverteilungsregel des Grundgesetzes bei Aufgabenzu-
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weisungen an die kommunale Ebene maßgeblich zu be-
achten. 
 
1. Städte und Gemeinden sind die bürgernächste Stufe 

der Verwaltung und erste Ansprechpartner der Bürger 
in Verwaltungsangelegenheiten, auch im ländlichen 
Raum. Deshalb müssen Verwaltungszuständigkeiten 
und Aufgaben nach dem Grundsatz der verfassungs-
rechtlich garantierten Allzuständigkeit bei den Ge-
meinden angesiedelt werden, um eine effektive und 
bürgernahe Verwaltung zu gewährleisten. Die Länder 
sind daher aufgerufen, die Verwaltungskraft der Städte 
und Gemeinden nicht zu schwächen, sondern im Ge-
genteil wieder zu stärken. Die Länder sollten von der 
im Rahmen der Föderalismusreform I eingeräumten 
Kompetenz Gebrauch machen, und abweichend vom 
Bundesrecht kreisangehörige Städten und Gemeinden 
bisher den Landkreisen vorbehaltene Aufgaben zu 
übertragen, wenn sich diese aufgrund der Struktur des 
Bundeslandes als örtliche Aufgaben darstellen. Die 
Städte und Gemeinden sind grundsätzlich bereit, unter 
Beachtung des Konnexitätsgebots allein oder gemein-
sam die Aufgaben zu übernehmen und bürgernah die 
Dienstleistungen zu erbringen. 

 
2. Aufgaben, die die örtliche Verwaltungskraft einzelner 

Gemeinden übersteigen, sollten in gemeindlichen Or-
ganisationseinheiten (Verbandsgemeinden, Samtge-
meinden, Ämter oder Verwaltungsgemeinschaften), 
Zweckverbänden oder sonstigen gemeindlichen Ko-
operationen erledigt werden können. Dies greift die in 
der Rastede-Entscheidung ausgedrückte subsidiäre 
Verbandszuständigkeit der Kreisebene auf. Zudem 
wird eine Zusammenarbeit der Gemeinden auch über 
Kreisgrenzen hinweg zu ermöglichen sein. 

 
3. Neben der Übertragung örtlicher Aufgaben streben die 

Landkreise die Übernahme staatlicher Aufgaben an. In 
den Verwaltungsstrukturreformen der Bundesländer 
zeichnet sich als Folge eine Tendenz der Entkommu-
nalisierung der Kreisebene ab. Diese manifestiert sich 
in einer anteilsmäßig übergroßen Anzahl staatlicher 
Aufgaben im Aufgabenbestand der Landkreise im Ver-
hältnis zu kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. 
Die bedenkliche Entkommunalisierung der Kreisebene 
wird befördert durch die offensichtliche Bereitschaft 
der Landkreise, ihren Aufgabenbestand durch Über-
nahme staatlicher Aufgaben zu vergrößern. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass hinsichtlich des Aufgaben-
charakters nicht entscheidend ist, in welcher Aufga-
benform der Gesetzgeber diese überträgt, sondern ob 
es sich inhaltlich wegen ihres örtlichen Bezugs auch 
tatsächlich um Selbstverwaltungsaufgaben handelt. 
Zum Erhalt ihres Charakters als kommunale Selbst-
verwaltungskörperschaft und als Ausgleich ihrer zu-
nehmenden staatlichen Aufgabenwahrnehmung stre-
ben die Landkreise auch eine zunehmende Übernah-
me gemeindlicher Aufgaben an. Diese Überdehnung 
der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion ist eine weite-
re Fehlentwicklung, die es umzukehren gilt.  

 
4. Die Gemeinden treten ein für eine größere Transpa-

renz der Kreisfinanzen und eine verfassungsmäßige 
Mittelverwendung im Kreis. Die verfassungsmäßige 
Trennung zwischen umlagefinanzierten kommunalen 
Aufgaben und durch staatliche Mittel zu finanzierenden 

staatlichen Aufgaben muss gewährleistet werden. 
Durch die Kreisumlage erhobene gemeindliche Fi-
nanzmittel dürfen nur für kommunale Aufgaben des 
Kreises verwendet werden. Für eine eigene Steuer der 
Kreise oder eine unmittelbare Ertragsbeteiligung der 
Kreise an einer Steuer bleibt danach kein Raum. 

 
5. Angesichts bedenklich hoher und unentwegt steigen-

der Kreisumlagen ist es geboten, das Verfahren der 
Festsetzung der Kreisumlage im Sinne der kreisange-
hörigen Gemeinden zu präzisieren. Dies ist ebenfalls 
erforderlich, um kreisfreie Städte zu entlasten, wenn in 
Prozessen der Verwaltungsstrukturreform staatliche 
Aufgaben auf die kommunale Ebene verlagert werden 
und Kreise ihre Aufgabenträgerschaft nicht Kosten de-
ckend anbieten, sondern mit Blick auf die Kreisumlage 
unterhalb der konnexitätsbedingten Kosten tätig wer-
den wollen. Daher ist ein formalisiertes Beteiligungs-
verfahren der kreisangehörigen Städte und Gemein-
den nötig, bevor die Kreisumlage erhöht werden kann. 
Zur besseren Transparenz muss ein solches Verfah-
ren auch bei der konkreten Ausgestaltung der Aus-
gleichs- und Ergänzungsfunktion gelten. Die Beteili-
gung ist zu dokumentieren; die Dokumentation ist dem 
Kreistag und der Kommunalaufsicht vorzulegen.  

 
6. Die Steuerungsinstrumente, die den Gemeinden ge-

genüber ihren Kreisen zur Verfügung stehen, variieren 
in den Bundesländern erheblich. Sie sind vielerorts 
noch zu verbessern. Die Wählbarkeit von Bürgermeis-
tern in den Kreistag ist ein wichtiges Element zur Ein-
bringung gemeindlicher Sichtweisen der kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden und zum innerkreislichen 
Interessenausgleich. Auf Grund der positiven Erfah-
rungen in mehreren Bundesländern werden die Länder 
aufgefordert, bestehende Inkompatibilitätsregelungen 
abzuschaffen.  

 
Städte, Gemeinden und Kreise bilden als Ganzes die be-
währte Institution der kommunalen Selbstverwaltung in 
Deutschland. Der Erhalt und die Weiterentwicklung dieser 
Institution kann nur gelingen, wenn sich jeder Teil des 
Systems zu den tragenden Grundlagen der kommunalen 
Selbstverwaltung in der Ausgestaltung des Art. 28 II GG 
bekennt und sich als Einrichtung kommunalen Charakters 
ansieht. Nur mit dieser Grundhaltung kann eine Erosion der 
kommunalen Selbstverwaltung aus zwei Richtungen, näm-
lich die Überprägung kommunaler Institutionen durch ein 
Übermaß staatlicher Aufgaben und die Aushöhlung ge-
meindlicher Selbstverwaltung durch Hochzonung örtlicher 
Aufgaben auf die Kreisebene, abgewandt werden. Auch die 
Gesetzgeber werden aufgerufen, diese Prinzipien zu wah-
ren." 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Entschließungen des Gesamtvorstandes der Bundes-
vereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
 
Am 14.11.2007 fand die 50. Sitzung des Gesamtvorstan-
des der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände in Berlin statt. Im Rahmen dieser Sitzung wurden die 
nachstehend aufgeführten Entschließungen gefasst. 
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Föderalismusreform II 
 
Unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs der Bera-
tungen in der Föderalismusreformkommission II hat sich 
der Gesamtvorstand der Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände in seiner Sitzung am 14.11.2007 mit 
den kommunalrelevanten Fragen der Föderalismusreform 
II befasst und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
 
1. Die kommunalen Spitzenverbände bekennen sich zu 

den Zielsetzungen der Föderalismusreform II, 
 - nämlich einer wirksamen Begrenzung der Verschul-

dung der öffentlichen Haushalte, wie sie bislang nur 
für die Kommunen besteht, sowie 

 - einer Verbesserung der Verwaltungsabläufe im 
Bundesstaat, wobei bei beiden Zielsetzungen die 
Garantie kommunaler Selbstverwaltung auch vom 
verfassungsändernden Gesetzgeber zu wahren ist. 

 
2. Bei einer Verschuldungsbegrenzung ist sicherzustellen, 

dass der verfassungsrechtlich verankerte Anspruch der 
Kommunen auf eine aufgabenangemessene Finanz-
ausstattung durch die konkrete Fassung der Verschul-
dungsbegrenzungsregelung nicht beeinträchtigt wird. 
Insbesondere darf der kommunale Finanzausgleich in 
den Ländern nicht zur disponiblen Masse werden. Eine 
Verschuldungsgrenze ist nur wirksam, wenn bei zu-
nehmender Neuverschuldung ein Mechanismus zur 
Ausgabenreduzierung und Einnahmenverbesserung in-
stalliert wird. 

 
3. Es muss sichergestellt werden, dass die Kommunen 

finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufga-
ben, die zum großen Teil bundes- oder landesrechtlich 
verankert sind, auch mit ihren Einnahmen erfüllen kön-
nen, ohne ihre freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben 
immer weiter einschränken bzw. ihre Verschuldung wei-
ter erhöhen zu müssen. 

 
4. Die Folgen des demografischen Wandels stellen eine 

große Herausforderung für Bund, Länder und Kommu-
nen dar. Die Kommunen in Deutschland sind Hauptträ-
ger der öffentlichen Infrastruktur. Deren Aufrechterhal-
tung und ggf. Ausbau muss auch bei zurückgehender 
bzw. alternder Bevölkerung sichergestellt werden. Von 
daher ist es nicht nachvollziehbar, dass in der Anhö-
rung der Föderalismuskommission II am 08.11.2007 die 
Position vertreten worden ist, dass es infolge des de-
mografischen Wandels zu einer erheblichen finanziellen 
Umverteilung zu Lasten der Kommunen und zu Guns-
ten von Bund und Ländern kommen müsse. 

 
5. Die in der Bundesvereinigung der kommunalen Spit-

zenverbände zusammengeschlossenen drei kommuna-
len Spitzenverbände auf Bundesebene bekennen sich 
zu einer aktiven Mitarbeit in der Föderalismuskommis-
sion II. Um diese wirksam ausüben zu können, bedarf 
es aber hinsichtlich der Vertretungsmöglichkeiten der 
Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Rege-
lungen, die denen für Bundestagsabgeordnete, Länder-
regierungsvertreter und Landtagsabgeordnete entspre-
chen. Die Geschäftsführenden Präsidialmitglieder der 
drei kommunalen Spitzenverbände sind demokratisch 
legitimiert und nach den Satzungen der kommunalen 
Spitzenverbände berechtigt und verpflichtet, ihren je-
weiligen Verband nach außen zu vertreten. Ihnen sollte 

daher auch innerhalb der Föderalismuskommission II 
die Möglichkeit eingeräumt werden, in Vertretung ihrer 
Präsidenten für die jeweiligen Verbände mit vollen 
Rechten mitzuwirken, wie dies auch in der Föderalis-
muskommission I der Fall war. 

 
6. Erneut fordert der Gesamtvorstand die Einführung 

eines verfassungsmäßig abgesicherten Anhörungs-
rechts der kommunalen Spitzenverbände bei kommu-
nalrelevanten Gesetzgebungsvorhaben des Bundes. 

 
Ausbau der U3-Betreuung 
 
Der Gesamtvorstand begrüßt die Verständigung zwischen 
Bund und Ländern über die Bereitstellung von Bundesmit-
teln in Höhe von 4 Mrd. € für den Ausbau der Kindertages-
betreuung für unter Dreijährige. Dies gilt insbesondere für 
die stärkere Ausrichtung der Bundesmittel auf die Betriebs-
kosten sowie die dauerhafte Förderung der Betriebskosten 
ab dem Jahr 2013 durch Umsatzsteueranteile zugunsten 
der Länder. 
 
Der Gesamtvorstand stellt fest, dass aufgrund der Neure-
gelung in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG der Bund nicht mehr die 
Kommunen in die Pflicht nehmen kann. Dies kann nur noch 
durch die Länder erfolgen, die verpflichtet sind, im Weg 
ihrer Konnexitätsregelungen die den Kommunen entste-
henden zusätzlichen Kosten auszugleichen. Dies gilt so-
wohl für den Ausbau für durchschnittlich 35 % der Kinder 
U3 als auch die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr ab dem 
Jahr 2013. Die Bundesmittel mindern lediglich den kom-
munalen zusätzlichen Finanzbedarf, der im Übrigen von 
den Ländern zu decken ist. Die Länder sind aufgerufen, 
diesen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen 
und die erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen. Dabei 
haben sie realistische Annahmen auch zu den mit dem 
Rechtsanspruch verbundenen Kosten zu treffen. Die bisher 
verabredete Zielmarke von 35 % wird zur Erfüllung eines 
Rechtsanspruchs möglicherweise nicht ausreichen. 
 
Der Gesamtvorstand fordert die Länder auf, kurzfristig 
Handlungs- und Planungssicherheit für die Kommunen bei 
der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Investi-
tionsprogramm zu schaffen.  
 
Sparkassen und Landesbanken 
 
Der Erfolg der Sparkassen in Deutschland beruht auf ihren 
grundlegenden spezifischen Strukturmerkmalen (kommu-
nale Trägerschaft und Bindung, öffentliche Rechtsform und 
Geltung des Regionalprinzips) sowie auf ihrem in diesem 
Rahmen zur Entfaltung gebrachten Geschäftsmodell der 
Selbständigkeit, Dezentralität und Kundennähe. Der Ge-
samtvorstand der Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände lehnt jede Schwächung dieses erfolgrei-
chen Geschäftsmodells entschieden ab. 
 
Der Gesamtvorstand der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände steht zu dem Geschäftsmodell der 
selbstständigen Sparkassen vor Ort im Verbund mit spezia-
lisierten Dienstleistern, zu denen nicht zuletzt auch die 
Landesbanken gehören. 
 
Die dringend notwendige Konsolidierung im Landesban-
kensektor kann nicht durch eine Schwächung der Sparkas-
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sen – etwa über vertikale Fusionen von Sparkassen und 
Landesbanken  – gelingen, sondern nur über die Bildung 
größerer Einheiten im Landesbankenbereich. Allenfalls so 
kann das Geschäftsmodell der Landesbanken wieder zu-
kunftsfähig werden. 
 
Gelingt die Konsolidierung der Landesbanken nicht in ei-
nem überschaubaren Zeitrahmen und tragen die Ge-
schäftsmodelle auch weiterhin nicht, so vergrößern sich 
über den gemeinsamen Haftungsverbund auch für die 
kommunalen Sparkassen die Risiken. Diese Perspektive ist 
für die Kommunen nicht hinnehmbar. 
 
Der Einstieg primär renditeorientierten privater Dritter in die 
Landesbanken belastet den Haftungsverbund der öffent-
lich-rechtlichen Kreditinstitute mit Risiken, die sich weder 
aus der öffentlich-rechtlichen Verfasstheit des Kreditinsti-
tuts noch aus öffentlich-rechtlich bedingten Zielsetzungen 
erklären lassen, und wird deshalb abgelehnt. 
 
Bahnprivatisierung 
 
Der Gesamtvorstand der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände (BV) plädiert dafür, die Schieneninf-
rastruktur der DB AG uneingeschränkt in staatlicher Hand 
zu halten, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen und ein 
aufwendiges Regulierungsverfahren zu vermeiden.  
 
Der Gesamtvorstand der BV erinnert den Bund an seine 
grundgesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen aus Art. 
87 e Abs. 4 GG, insbesondere im Hinblick auf Ausbau und 
Erhalt der Eisenbahninfrastruktur einschließlich der Bahn-
höfe. Die Städte, Gemeinden und Kreise erwarten, dass 
auch in Zukunft alle Städte und Regionen an das Schie-
nennetz angebunden sind und eine bruchlose Verknüpfung 
von Personenfern-, Regional- und Güterverkehr gesichert 
wird. 
 
Im Falle einer Teilprivatisierung hält es der Gesamtvor-
stand der BV insbesondere für unverzichtbar, dass eine 
neutrale, von der DB AG unabhängige Instanz über Nut-
zungsrechte und das Preissystem bezüglich des Schie-
nennetzes und der sonstigen Verkehrsinfrastruktur ent-
scheidet. Nur so kann gewährleistet werden, dass kommu-
nale Verkehrsunternehmen und andere Wettbewerber der 
DB AG im Stadt- und Regionalverkehr bei Entscheidungen 
über den Zugang zum Schienennetz Chancengleichheit 
erhalten. 
 
Der Gesamtvorstand der BV erwartet außerdem, dass die 
im Falle einer Teilprivatisierung der Deutschen Bahn AG 
erzielten Privatisierungserlöse in vollem Umfang dem 
Schienennetz und der sonstigen Verkehrsinfrastruktur 
zugute kommen. Eine Teilprivatisierung der Deutschen 
Bahn AG darf nicht zu Lasten des Regionalverkehrs gehen. 
Deshalb muss der Bund den Ländern weiterhin ausrei-
chende Finanzmittel zur Verfügung stellen, um die Qualität 
insbesondere der Regionalverkehrsnetze zu sichern. Dazu 
wird der Bund aufgefordert, die Finanzausstattung des 
Bestandsnetzes mit jährlich mindestens 2,5 Mrd. € sicher-
zustellen. 
 
Der Gesamtvorstand der BV erwartet ferner, dass der Bund 
seine verfassungsrechtliche Verantwortung für die Bahnhö-
fe als Teil der Schieneninfrastruktur wahrnimmt und die 
kommunalen Gebietskörperschaften – auch finanziell – in 

ihrem Bemühen unterstützt, die Bahnhöfe und deren unmit-
telbares Umfeld in ihre Stadt- und Verkehrsplanung besser 
einzubinden. 
 
Der Gesamtvorstand der BV fordert schließlich, dass alle 
Aufgabenträger des Schienenverkehrs bei einer noch ab-
zuschließenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 
(LuF) zwischen Bund und DB AG angemessen an der 
Definition der Qualitätsparameter beteiligt werden.  
 
Der Gesamtvorstand betont bei dieser Gelegenheit die 
Bedeutung der nicht bundeseigenen Eisenbahnen (NE) 
insbesondere für den Güterverkehr in der Fläche. Er fordert 
Bund und Länder auf, die Finanzierung der in kommunaler 
Trägerschaft befindlichen NE-Infrastruktur auf eine neue 
Grundlage zu stellen und nicht länger als alleinige Aufgabe 
der kommunalen Träger zu behandeln.  
 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
fordert Bundestag und Bundesrat nachdrücklich auf, bei 
der Anpassung der Beteiligungsquote des Bundes an den 
Leistungen für Unterkunft und Heizung die tatsächliche 
Ausgabenentwicklung zu berücksichtigen, um die Entlas-
tung der Kommunen um 2,5 Mrd. € sicherzustellen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
00.10.11    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Beschlüsse des Präsidiums des DStGB 
 
Das Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindes-
bundes hat in seiner 112. Sitzung am 25.10.2007 in Berlin 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Novellierung des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
 
1. Das Präsidium erwartet von der anstehenden Novellie-

rung des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine Stärkung 
der Planungshoheit der Städte und Gemeinden. Ziel ei-
nes neuen Raumordnungsgesetzes muss der Grund-
satz „Interkommunale Kooperation hat Vorrang vor ei-
ner Steuerung von oben durch die Raumord-
nung/Regionalplanung“ sein. 

 
2. Das in der Leitvorstellung des Raumordnungsgesetzes 

verankerte Prinzip der Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in allen Teilräumen Deutschlands 
muss aufrechterhalten werden. Dazu gehört es, dass 
die Ballungszentren und der ländliche Raum als gleich-
berechtigte Partner anerkannt werden. Eine einseitige 
Förderung von Metropolregionen wird abgelehnt. 

 
3. Das Präsidium unterstützt die in der Begründung aufge-

führten kommunalen Forderungen an die ROG- Novel-
lierung. 

 
Politik für ländliche Räume 
 
1. Das Präsidium bekräftigt seinen Beschluss vom Mai 

2006, mit dem es die Öffnung der EU Agrarpolitik für 
eine eigenständige Förderung der ländlichen Entwick-
lung  begrüßt und die Bundesregierung aufgefordert 
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hat, ein deutliches Bekenntnis für die ländliche Entwick-
lung abzugeben.  

 
2. Das Präsidium fordert die Bundesregierung auf, ein 

Querschnittskonzept für eine Politik ländlicher Räume 
zu erarbeiten und eine Koordinierungsstelle für ländli-
che Räume zu errichten.  

 
 Bei der Ausgestaltung der Politik für ländliche Räume 

ist vom Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse auszugehen. Dazu gehört es, dass die Bal-
lungszentren und der ländliche Raum als gleichberech-
tigte Partner anerkannt werden. Das beinhaltet auch die 
Notwendigkeit, in allen Teilräumen Deutschlands für ei-
ne angemessene Ausstattung mit Infrastruktur zu sor-
gen. 

 
3.  Die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küsten-

schutz“ soll zu einer Gemeinschaftsaufgabe „Ländliche 
Räume“ weiter entwickelt werden. 

 
Kommunaler Querverbund 
 
1. Der steuerliche Querverbund stellt eine tragende Säule 

der Finanzierung der kommunalen Daseinvorsorge dar. 
Fällt der steuerliche Querverbund, müssten zahlreiche 
Städte und Gemeinden ihr Leistungsangebot in vielen 
Bereichen der Daseinsvorsorge erheblich einschränken 
und gegebenenfalls ersatzlos streichen.  

 
2. Das Präsidium fordert deshalb den Bund und die Län-

der auf, den steuerlichen Querverbund im Interesse der 
Bürger rechtlich abzusichern!  

 
Bahnreform 
 
1. Ein hochwertiges Schienennetz ist Voraussetzung für 

die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen Deutsch-
lands. Eine Privatisierung der Deutschen Bahn AG 
muss sich daran messen lassen, ob sie zum Erhalt und 
zum Ausbau von Schienennetz und Haltepunkten in der 
Fläche beiträgt. 

 
2. Das Präsidium spricht sich deshalb dafür aus, im Falle 

der Privatisierung der DB AG den Fahrbetrieb der Ei-
senbahnen vollständig wirtschaftlich vom Betrieb der 
Eisenbahninfrastruktur zu trennen. Dies stellt sicher, 
dass die Entscheidung über Investitionen ins Schienen-
netz nicht allein von ökonomischen Interessen der DB 
AG bestimmt wird. 

 
3. Sollte demgegenüber an dem bisherigen Konzept der 

Großen Koalition festgehalten werden, fordert das Prä-
sidium eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs unter 
folgenden Gesichtspunkten: 

 
 - Die vorgesehene Leistungs- und Finanzierungsver-

einbarung zwischen dem Bund, der DB AG und den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen muss so aus-
gestaltet werden, dass Bund, Länder und Kommu-
nen entscheidenden Einfluss auf die Netzqualität 
nehmen können. 

 - Es muss sichergestellt werden, dass ausreichende 
Finanzmittel für die Versorgung der Fläche mit 
schienengebundenen Verkehren zur Verfügung ste-
hen.  

4.  Das Präsidium betont bei dieser Gelegenheit die Be-
deutung der nicht bundeseigenen Eisenbahnen (NE) 
insbesondere für den Güterverkehr in der Fläche. Es 
fordert Bund und Länder auf, die Finanzierung der in 
kommunaler Trägerschaft befindlichen NE-Infrastruktur 
auf eine neue Grundlage zu stellen und nicht länger als 
alleinige Aufgabe der kommunalen Träger zu behan-
deln. 

 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
00.20.22    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände: 
EU-Dienstleistungsrichtlinie 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
hat zur EU-Dienstleistungsrichtlinie am 05.11.2007 die 
nachstehend abgedruckte Pressemitteilung herausgege-
ben: 
 
"EU-Dienstleistungsrichtlinie kann am besten kommunal 
umgesetzt werden 
Kommunen bieten sich als Einheitliche Ansprechpartner für 
in- und ausländische Dienstleister an 
 
Anlässlich des offiziellen Auftakts des Deutschland-Online-
Projekts zur europäischen Dienstleistungsrichtlinie in Berlin 
haben die kommunalen Spitzenverbände die Bereitschaft 
von Städten, Landkreisen und Gemeinden betont, die 
Funktion des in der Richtlinie vorgesehenen Einheitlichen 
Ansprechpartners zu übernehmen. „Die Kommunen stehen 
den Unternehmen als Ansprechpartner zur Seite und bün-
deln den größten Teil der bürokratischen Prozesse im 
Zusammenhang mit der Aufnahme und Ausübung von 
Gewerbetätigkeiten. Daher ist es nahe liegend, wirtschafts-
freundlich und zudem kostengünstig, die Kommunen mit 
dieser Aufgabe zu betrauen“, sagten die Hauptgeschäfts-
führer der kommunalen Spitzenverbände, Dr. Stephan 
Articus (Deutscher Städtetag), Prof. Dr. Hans-Günter Hen-
neke (Deutscher Landkreistag) und Dr. Gerd Landsberg 
(Deutscher Städte- und Gemeindebund). „Die Erteilung von 
Baugenehmigungen oder etwa die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Umfeldbedingungen, vom Gewerbeflächen-
management bis zum Einzelhandelskonzept, setzt genaue 
Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort voraus.“  
 
Bereits jetzt sei die kommunale Ebene in vielen Bereichen 
Einheitlicher Ansprechpartner im Sinne der Richtlinie. Des-
halb seien Städte, Landkreise und Gemeinden als Verfah-
renspartner die geeigneten Kontaktstellen für in- und aus-
ländische Unternehmen, wenn diese eine Dienstleistung 
erbringen wollen. „Schon jetzt wickeln kommunale Stellen 
die relevanten Genehmigungsverfahren effizient ab. Nur 
ein Beispiel ist die Gewerbeanmeldung. Hier übermitteln 
die Kommunen die Daten an Wirtschaftskammern, Immis-
sionsschutzbehörden, die Bundesagentur für Arbeit, Be-
rufsgenossenschaften sowie an das Handelsregister. Bei 
einer Niederlassung kommen noch Bauaufsicht, Brand-
schutz, Lebensmittelaufsicht und anderes mehr hinzu“, so 
Articus, Henneke und Landsberg. Zudem wäre dies auch 
das kostengünstigste Modell, weil die Kommunen bereits 
über die erforderlichen Verwaltungskapazitäten verfügten. 
 
Die Hauptgeschäftsführer unterstrichen die Bereitschaft der 
Kommunen, als Einheitliche Ansprechpartner zu fungieren: 
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„Es liegt in unserem ureigensten Interesse, die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für Unternehmen in den Kom-
munen zu verbessern. Nur florierende Firmen schaffen 
dauerhaft Arbeitsplätze und damit die Grundlage für weite-
res Wachstum.“ Städte, Landkreise und Gemeinden enga-
gierten sich seit vielen Jahren über ihre Wirtschaftsförde-
rungseinrichtungen, hätten Behördenlotsen und sog. One-
Stop-Shop-Modelle eingeführt. Sie berieten Gründungswil-
lige und kümmerten sich um die vielfältigen Bedürfnisse 
der ansässigen Unternehmen. Gleichwohl halten es die 
kommunalen Spitzenverbände für sinnvoll, auch mit den 
Wirtschaftskammern zu kooperieren. „Wichtig ist nur, dass 
die Verantwortung in kommunaler Hand liegt.“ 
 
Zum Hintergrund: 
Im Dezember 2006 hat die EU die Dienstleistungsrichtlinie 
beschlossen. Darin wurde festgelegt, dass die Mitgliedstaa-
ten sog. Einheitliche Ansprechpartner für die Unternehmen 
bestimmen müssen. Sie sollen zukünftig die Stellen sein, 
die sowohl inländischen als auch ausländischen Unter-
nehmen Hilfestellung bei den für die Dienstleistungserbrin-
gung erforderlichen Verfahren und Formalitäten geben. Ab 
Ende 2009 soll es über die Einheitlichen Ansprechpartner 
möglich sein, die notwendigen Verwaltungsverfahren voll-
ständig elektronisch abzuwickeln. Die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie wurde deshalb in das Projekt 
„Deutschland-Online“ eingebettet." 
 
Quelle: Pressemitt. vom 05.11.2007  
10.12.08    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Festakt zum 250. Geburtstag des Freiherrn vom Stein 
 
Die kommunalen Spitzenverbände und die Freiherr vom 
Stein-Gesellschaft haben am 25.10.2007 mit einem Festakt 
in Berlin den 250. Geburtstag von Heinrich Friedrich Karl 
Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757 bis 1831) began-
gen. 
 
Nachstehend ist die von Bundespräsident Horst Köhler im 
Rahmen dieser Festveranstaltung gehaltene Rede "Refor-
men erleben – Reformen gestalten" wiedergegeben: 
 
"Ich habe mich gefreut über die Einladung der Freiherr-
vom-Stein-Gesellschaft und der kommunalen Spitzenver-
bände, in diesem würdigen Rahmen den 250. Geburtstag 
des Freiherrn vom Stein zu begehen.  
 
Zugleich habe ich mich gefragt: Was fasziniert eigentlich 
noch heute an diesem preußischen Beamten, der gerade 
einmal vierzehn Monate in höchster Regierungsverantwor-
tung stand? Wie kommt es, dass auch in diesen Tagen 
wieder der Geist jener Reformen beschworen wird, die vor 
200 Jahren mit dem berühmten Oktoberedikt zur Bauern-
befreiung begannen? Kurzum: Was ist es, das uns mit dem 
Freiherrn vom Stein verbindet?  
 
Ich glaube, es ist vor allem dies: Vom Stein erlebte und 
gestaltete einen tief greifenden, ja dramatischen Epochen-
wandel – einen Wandel, wie wir ihn in diesen Jahren selber 
erleben.  
 
Damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, waren die über-
kommenen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Strukturen in Bewegung geraten – getrieben von den 

Ideen der Aufklärung und von technischen Erfindungen, 
getrieben auch von sozialen Spannungen und blutigen 
Kämpfen. In Frankreich hatte die Revolution eine jahrhun-
dertealte Gesellschaftsordnung zerbrochen. Es folgten 
Kriege, die Leid und Zerstörung über ganz Europa brach-
ten – und das neue Verständnis von Nation und Volkssou-
veränität ausbreiteten.  Die beginnende Industrialisierung 
veränderte das Leben der Menschen: den Ablauf des Ta-
ges, die Art der Arbeit, die Umgebung, in der sie verrichtet 
wurde. Ein erster Teil der Welt vollzog damals den Über-
gang von der agrarischen in die industrielle Wirtschaft, von 
einer ständisch-feudalen zu einer neuen, bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaftsordnung, von der Herrschaft 
der Tradition zur Herrschaft der Vernunft – die freilich auch 
ihre Schrecken barg. 
 
Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erleben auch wir 
einen tief greifenden Umbruch – und diesmal erstreckt er 
sich auf die ganze Welt. Er kommt zwar nicht mit Kano-
nendonner daher wie damals bei Valmy. Aber wie damals 
die Französische Revolution hat auch diesmal ein ein-
schneidendes politisches Ereignis, der Fall des Eisernen 
Vorhangs, dem Wandel einen entscheidenden Schub ge-
geben. Wir nennen den Vorgang „Globalisierung“ und mei-
nen damit den Prozess einer noch nie dagewesenen Ver-
flechtung des wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
auch politischen Geschehens auf diesem Planeten. Insbe-
sondere das Internet verschafft theoretisch allen Menschen 
in einer neuen Art der Gleichheit Zugang zum Wissen der 
ganzen Menschheit. Die Globalisierung - und auch die 
Entwicklung der Demographie - werden unabsehbar viel 
verändern: von den weltwirtschaftlichen Strukturen bis zu 
den Rahmenbedingungen des Lebens in der Familie und in 
der Arbeitswelt und den Anforderungen an Staat und Ge-
sellschaft. Wiederum bringt der Wandel neue Chancen, 
aber auch neue Zumutungen und Ungewissheiten. Und 
wiederum gilt es, ihn zum Wohle aller zu gestalten.  
 
„Die Anforderungen an einen Staat hatten sich geändert“ – 
so bewertet der Historiker Thomas Nipperdey den Um-
bruch im 19. Jahrhundert. „Wer überleben wollte, wer 
leistungs- und konkurrenzfähig bleiben wollte, musste sich 
auf diese Anforderungen einstellen, musste sich erneuern.“ 
Der Freiherr vom Stein hat diese Herausforderung früh 
erkannt und entschlossen angenommen – bei schwierigs-
ten Ausgangsbedingungen und gegen den Widerstand 
ungezählter verständnisloser Zeitgenossen.  
 
Als Stein im Oktober 1807 von König Friedrich Wilhelm III. 
die Regierungsgeschäfte übertragen bekam, da hatte 
Preußen gerade eine verheerende Niederlage erlitten. Das 
Land stand am Rande der Zahlungsunfähigkeit, große 
Teile seines Staatsgebiets waren verloren, die Menschen 
litten unter den Kriegsfolgen und der Besatzungsarmee. Da 
haben wir es heute besser. Doch was die allseits beliebte 
Königin Luise als Ursache für Preußens Niederlage bei 
Jena und Auerstedt erkannte, das dürfte auch uns mutatis 
mutandis nicht unbekannt vorkommen: „Wir haben uns 
ausgeruht auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen“.  
 
Auch heute konkurrieren wir – zum Glück friedlich – mit 
anderen Ländern, und auch wir stellen fest: Wir sind in 
vielen Bereichen längst nicht mehr spitze. Das gilt für die 
Wirksamkeit unserer Sozial- und Familienpolitik genauso 
wie für die Bildungspolitik und unsere Anstrengungen für 



- 13 – 
 
 

 
 

NACHRICHTEN des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
 

Forschung und Entwicklung. Auch wir haben lange – zu 
lange? – vom Ruhm vergangener Zeiten gezehrt.  
 
Wie stolz waren wir doch, etwa auf unser Bildungssystem – 
das ja zu guten Teilen Steins Zeitgenosse Wilhelm von 
Humboldt geschaffen hat. Wir wähnten uns weit weg von 
der feudalen Gesellschaft und ihren durch Herkunft und 
Geburt bestimmten Lebenswegen – jetzt haben wir es dank 
PISA-Studien schwarz auf weiß, dass es bei uns auch 
heute noch ererbte Privilegien gibt. Denn anders kann man 
es doch nicht nennen, wenn vier von fünf Akademikerkin-
dern studieren, aber nur eines von fünf Kindern mit Eltern 
ohne akademischen Grad. Wir müssen zur Kenntnis neh-
men, dass wir in puncto frühkindlicher Bildung den Status 
eines Entwicklungslandes haben, dass unser Schulsystem 
Begabungen verkümmern lässt und dass unsere Hoch-
schulen in Spitze und Breite ein gutes Stück von der Exzel-
lenz entfernt sind, die wir brauchen, um im internationalen 
Vergleich erfolgreich zu bleiben.  
 
Gewiss: In den vergangenen zehn Jahren ist viel gesche-
hen. Systemwechsel bei Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, 
Rentenreform, Anhebung des Rentenalters, Abbau von 
Subventionen, Modernisierung der Familienpolitik, Beginn 
einer Reform des Föderalismus – all das sind wichtige 
Schritte in die richtige Richtung, die jetzt auch Wirkung 
zeigen. Und doch wird das, was bisher passiert ist, noch 
lange nicht ausreichen, um unseren Staat leistungsfähig zu 
erhalten, um uns auf die Anforderungen des globalen 
Wettbewerbs der Wissensgesellschaften einzustellen und 
um zukunftsfähig zu bleiben.  
 
Auch wenn die Neuverschuldung zum Glück zurückgeht – 
die Staatsverschuldung, die wir unseren Kindern und En-
keln hinterlassen, wächst noch weiter und beträgt derzeit 
über 1,5 Billionen €. Mich sorgen darüber hinaus die Zah-
lungsverpflichtungen für künftige Pensionen, für die es 
bislang nahezu keine Rückstellungen gibt, und die die 
Staatsverschuldung im Grunde noch vervierfachen. Das ist 
ein Multimilliardenkredit zulasten kommender Generatio-
nen. Es ist daher überfällig, dass die Föderalismuskommis-
sion über wirksame Vorkehrungen gegen immer weiter 
wachsende Staatsschulden nachdenkt.  
 
Wir müssen neu definieren, welche Aufgaben dem Staat 
und welche den Bürgerinnen und Bürgern zufallen. Wir 
brauchen – angesichts unsteter werdender Erwerbsbiogra-
phien – tragfähige Brücken und Geländer für die Übergän-
ge zwischen den Lebensphasen. Angesichts der alternden 
Gesellschaft und der gewandelten Rollenbilder ist eine 
neue Balance von Familien- und Erwerbsarbeit vonnöten. 
Und angesichts der Armutsprobleme in der Welt brauchen 
wir Wachstumstreiber statt Wachstumsbremsen, Befähi-
gung statt Bevormundung – und das bedeutet vor allem: 
Bildung, Bildung, Bildung. Wie sehr sich gerade hier Inves-
titionen lohnen, das haben uns Humboldts Reformen vor-
gemacht – sie brachten eine in Sachen Bildung ver-
gleichsweise rückständige Bevölkerung an die europäische 
Spitze, und die Wirtschaftskraft des Landes gleich mit. 
 
Die konkreten Ziele, die sich vom Stein und seine Mitstrei-
ter gesetzt hatten, unterschieden sich natürlich sehr vom 
heutigen Reformbedarf. Sie sollten Preußen wieder aufrich-
ten, von der Fremdherrschaft befreien und vor einem so 
vulkanischen Umbruch wie in Frankreich bewahren. Die 
Fesseln des ständischen Systems sollten wenigstens gelo-

ckert werden, um wirtschaftliche Kräfte freizusetzen. Die 
neue Klasse, das Bürgertum, sollte mehr Mitspracherechte 
im Staat bekommen, und auch Angehörige der unteren 
Schichten sollten ihre Talente ausbilden und zum Wohle 
Aller einsetzen können.  
 
Eine interessante Übereinstimmung gab es aber in der 
Herangehensweise der Reformpolitik: Damals wie heute 
ging es auch darum, Bewährtes zu bewahren – nicht durch 
Festhalten am Alten, sondern durch kluge Veränderung. 
„Man muss das Gegenwärtige aus dem Vergangenen ent-
wickeln, um ihm eine Bürgschaft der Dauer zu geben für 
die Zukunft" – so hat der Freiherr vom Stein einmal selber 
sein Denken beschrieben.  
 
Die Aufhebung der Erbuntertänigkeit der Bauern, die Städ-
teordnung, die Befreiung des Gewerbes von Handelsbe-
schränkungen, die Reorganisation der Staatsbehörden, die 
Heeres- und schließlich die Bildungsreform – von heute 
aus gesehen erscheint das, was Stein und sein Nachfolger 
Hardenberg in den Jahren nach 1807 durchsetzten, als 
formidables „Reformpaket“. Allerdings gab es auch damals 
nicht den einen großen Masterplan. Und auch damals galt: 
So groß wie der Reformbedarf waren die Widerstände 
dagegen. Da waren die fest gefügten Gewohnheiten und 
Strukturen, da waren die Vielzahl einflussreicher Interessen 
und auch die Ansicht, dass es doch schon immer so und 
nicht anders gut gegangen war. Da gab es verdeckte und 
auch offene Streitigkeiten zwischen den Reformern und 
manches Gezerre um Nebensächliches. So manches wur-
de schon im Vorfeld verwässert, in der Umsetzung sabo-
tiert oder gleich wieder reformiert. Und einiges wirkte 
durchaus nicht so, wie man es erwartet und erhofft hatte. 
Alles in allem also: ein ferner Spiegel, ein seltsam vertrau-
tes Bild.  
 
Und doch verdienen die Reformen, die Freiherr vom Stein 
damals angestoßen hat, gerade deshalb Bewunderung, 
weil sie – wie Steins Biograph Heinz Duchhardt es ausge-
drückt hat –erste tastende Schritte in eine noch völlig un-
bekannte Zukunft waren. Gerade die ersten Schritte sind 
oft die entscheidenden – auch wenn man manchmal zu 
kurz tritt, oder daneben. Dass sie überhaupt gewagt wer-
den, ist oft wichtig, um ein Beharrungsgleichgewicht zu 
stören; und dass Stein solche Schritte wagte, das macht 
ihn auch für uns Heutige zu einem Vorbild.  
 
Manchem mag es von heute aus gesehen scheinen, als 
habe Stein es nicht allzu schwer gehabt: Schließlich steck-
te Preußen derart in der Krise, dass Reformen ja wohl 
unabweisbar waren, und schließlich musste Stein es doch 
nur mit einem entscheidungsschwachen König und einem 
besitzstandswahrenden Adel aufnehmen, nicht mit einem 
vielfach verflochtenen föderalen System, mit den Tücken 
des Dauerwahlkampfs, mit der Eigenlogik politischer Par-
teien und mit einer – nicht zuletzt durch die Medien – leicht 
erregbaren Öffentlichkeit.  
 
Aber auch damals brauchte, wer sich gegen die Besitz-
standwahrer und Bedenkenträger stellte, ein gerüttelt Maß 
politischen Mut und Standhaftigkeit. Vom Stein verkörperte 
diese Eigenschaften. Ihm ging es um die Sache, er wollte 
das als richtig und wichtig Erkannte auch durchsetzen. Er 
strebte nicht nach Macht um ihrer selbst willen. Mehr als 
einmal ließ er es auf einen Konflikt mit dem König ankom-
men – einmal ließ er sich sogar wegen „Widerspenstigkeit“ 
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entlassen. Als ihn der König dann wenig später wieder 
zurückholte, da hat Stein die „occasione“ - um mit Macchi-
avelli zu sprechen - beeindruckend konsequent genutzt. 
Das alles imponiert und hat sicherlich zum „Mythos Stein“ 
beigetragen.  
 
Mehr noch berührt im Rückblick das Gefühl, das man bei 
der Lektüre der "Nassauer Denkschrift” bekommt: Hier war 
einer, der detaillierte Strukturreformen plante, ohne dabei 
die Menschen aus den Augen zu verlieren. Hier war einer, 
der nicht nur eine aktuelle Krise überwinden wollte, son-
dern eine Vision hatte: Die Vision einer Gesellschaft, in der 
sich jeder „seinem Wesen gemäß und seiner Bestimmung 
folgend frei entfalten kann“. Und schließlich: Hier war einer, 
dem es am Herzen lag, die Menschen von der Notwendig-
keit von Veränderungen zu überzeugen. Das ist und bleibt 
eine der wichtigsten politischen Führungsaufgaben, zumal 
in einer demokratischen Gesellschaft: Reformen nicht als 
sinnlose oder gar ungerechte Zumutung erscheinen zu 
lassen, sondern sie mit überzeugenden Gründen als nötige 
gemeinsame Anstrengung zu erklären, die sich für alle 
lohnen wird.  
 
Vieles, was vom Stein bewegte, bewegt uns noch heute: 
Die Frage nach der zeitgemäßen Gestaltung des Staates, 
nach dem Verhältnis von Freiheit und Bindung und nach 
der größtmöglichen Beteiligung der Bürger am Gemeinwe-
sen. Gewiss, der Gedanke einer egalitären, demokrati-
schen Gesellschaft lag ihm fern. Aber gemessen an der 
strikten Hierarchie der Stände waren seine gesellschaftli-
chen Vorstellungen durchaus revolutionär: Ablösung von 
ungerechtem Zwang, Freiheit des Einzelnen, Selbständig-
keit und Eigentum, Effizienz und Selbstverwaltung, Solida-
rität und tätiges Mitwirken aller, so lauteten die Grundbeg-
riffe der Gesellschaft, die Stein vorschwebte.  
 
Manches wird heute anders genannt, aber es bleibt erstre-
benswert wie damals: Den einzelnen Menschen in die Lage 
zu versetzen, in einer sich wandelnden Welt gut für sich 
und andere zu sorgen – das nennt sich heute „Empower-
ment“– ich sage lieber „Ertüchtigung“. Dem Individuum 
zugleich mehr Freiheit und mehr Verantwortung zu geben – 
Freiheit zur moralischen, intellektuellen und nicht zuletzt 
ökonomischen Selbstentwicklung und Selbstbindung, Frei-
heit zur Verantwortung für sich selbst und für die Belange 
im Gemeinwesen.  
 
Die Bilanz der Stein-Hardenbergschen Reformen ist nicht 
frei von Schatten. Sie brachten zwar die Wirtschaft voran 
und entfachten gesellschaftliche Dynamik. Die „Befreiung 
von oben“ war aber im Urteil heutiger Historiker eine „de-
fensive Modernisierung“, die für die weitere Entwicklung 
unseres Landes auch eine Hypothek bedeutete, weil der 
Eindruck entstand, es habe stets der Staat der Motor aller 
Veränderung zu sein. Man könnte auch sagen: Die Deut-
schen vertrauten vielleicht fortan allzu sehr darauf, dass 
der staatlichen Reformpolitik immer neue Steins und Har-
denbergs erwüchsen; doch die sind zu jeder Zeit dünn 
gesät.  
 
Kann uns der Blick zurück auf den Freiherrn vom Stein und 
seine Zeit heute Anleitungen zum Handeln geben? Vorder-
gründig nicht. Schließlich ist es in einer freiheitlichen und 
pluralistischen Demokratie wie der unseren weder legal 
noch wünschenswert, wollte eine kleine politische Elite im 
Alleingang grundlegende politische und gesellschaftliche 

Veränderungen durchsetzen. Wer verändern will, muss 
sich dafür demokratische Legitimität erarbeiten. Er sollte 
aber – und das lässt sich von Stein und den Seinen denn 
doch lernen – nicht zuletzt die Zuständigkeitsverteilungen 
und die Verfahren der staatlichen Willensbildung auf Re-
formbedarf prüfen. Die Steinschen Reformen sind damals 
überhaupt nur so weit gediehen, weil zunächst das gehei-
me Kabinett des Königs abgeschafft wurde. So schufen die 
Reformer zunächst bessere Voraussetzungen für eine 
öffentlich kontrollierte und verantwortliche Regierung.  
 
Heute geht es darum, die Stärken unserer föderalen Ord-
nung wieder zur Geltung zu bringen. Wir müssen weg von 
dem, was der Bundesrechnungshof jüngst die „organisierte 
Nichtverantwortung“ genannt hat, und wieder hin zu dem, 
was den Föderalismus ausmacht: Die Vielfalt von Mitwir-
kungsmöglichkeiten und Ideen, die Dezentralität und die 
Transparenz. Wir brauchen wieder klare Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten auf allen politischen Ebenen – 
nicht zuletzt, um den Bürgerinnen und Bürgern die Chance 
zu geben, zu erkennen und zu bewerten, welche Mandats- 
und Amtsträger gute Arbeit leisten und welche nicht.  
 
Ein Anfang ist mit dem ersten Teil der Föderalismusreform 
gemacht. Sie hat die Gesetzgebungskompetenzen zwi-
schen Bund und Ländern entzerrt und so beiden Seiten 
mehr Gestaltungsfreiheit gegeben. Die Autonomie der 
Länder ist gestärkt worden – etwa im Bereich Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Gerade in diesem für die 
Zukunft so entscheidenden Bereich muss sich nun aller-
dings auch erweisen, wie kraftvoll und verantwortungsbe-
wusst die Länder ihre neuen Möglichkeiten zum Wohle 
unseres ganzen Landes nutzen. Und der zweite, mögli-
cherweise schwierigere, weil umstrittenere Teil der Födera-
lismusreform steht noch aus. Hier geht es vor allem um die 
Finanzbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften 
und damit um die Frage, wer mit welchem Geld welche 
Gestaltungsmöglichkeit erhält. Ich wiederhole darum das, 
was ich schon vor drei Jahren am Tag der Deutschen Ein-
heit in Erfurt den Bürgerinnen und Bürgern gesagt habe: 
„Schenken Sie dieser Reform die gebührende Aufmerk-
samkeit – an der Modernisierung der bundesstaatlichen 
Ordnung werden Sie die Qualität der deutschen Politik 
messen können!“ 
 
Ihnen als Kommunalpolitiker wird – wie damals dem Frei-
herrn vom Stein als Ahnherrn der kommunalen Selbstver-
waltung – vor allem die Stärkung der Eigenverantwortung 
der Kommunen am Herzen liegen; und das verdient Unter-
stützung. Städte und Gemeinden sind der Ort, wo Politik 
am schnellsten und direktesten erfahrbar wird und wo die 
Bürger durch ihr Engagement besonders rasch Greifbares 
erreichen können. Darum hoffe ich, dass es bei der anste-
henden Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Ländern auch gelingt, den Gestaltungsspielraum 
der Kommunen zu modernisieren – warum nicht auch 
durch mehr eigene Handlungsspielräume in steuerlichen 
Angelegenheiten? 
 
Ich bin davon überzeugt: Die Landkreise, Städte und Ge-
meinden brauchen in ihren ureigenen Wirkungsbereichen 
mehr gestalterische Freiheit und weniger Bürokratie, mehr 
Raum zum Experimentieren und weniger Lösungen von 
der Stange – gerade auch um den Menschen, die dort 
handeln und gestalten, den nötigen Freiraum zu geben. 
Denn deren Ideen werden dringend gebraucht! Wenn die 
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Rückbesinnung auf die Kraft unserer Bürgergesellschaft 
nicht von den Städten und Gemeinden kommt, dann 
kommt sie eben nicht. Stein hat das so ausgedrückt: „Das 
zudringliche Eingreifen der Staatsbehörden in Privat- und 
Gemeindeangelegenheiten muss aufhören und dessen 
Stelle nimmt die Tätigkeit des Bürgers ein, der nicht in 
Formen und Papier lebt, sondern kräftig handelt, weil ihn 
seine Verhältnisse zur Teilnahme am Gewirre menschli-
cher Angelegenheiten nötigen.“  
 
Mehr tätige Teilhabe der Bürgerschaft an ihren eigenen 
Angelegenheiten – dieser Leitgedanke des Freiherrn vom 
Stein ist so aktuell wie nur je, und auch dieses Ziel setzt 
strukturelle Veränderungen voraus. In der Vergangenheit 
ist es den Bürgerinnen und Bürgern nicht immer leicht 
gemacht worden, kommunalpolitisch über den Wahltag 
hinaus mitzubestimmen. Da hat ein erfreulicher Umden-
kungsprozess stattgefunden, dem wir eine deutliche Stär-
kung der politischen und rechtlichen Mitwirkungsmöglich-
keiten auf Gemeinde- und Landesebene verdanken. Die 
Erfahrungen damit sind gut, und noch sind keineswegs alle 
sinnvollen Möglichkeiten solcher Teilhabe ausgeschöpft.  
 
Bürgerschaftliches Engagement trägt wesentlich zur Quali-
tät unseres Zusammenlebens bei. Es zu fördern  ist oft 
weniger eine Frage des Geldes als vielmehr eine Frage der 
Haltung und der Rahmenbedingungen: Manchmal reichen 
ein Raum, ein Tisch und ein Telefon. Erfolge zeigen sich 
überall dort, wo der klare Wille herrscht, alle Beteiligten 
zusammenzubringen – von der Verwaltung über Bürgerini-
tiativen, Vereine, Schulen bis hin zu den lokal ansässigen 
Betrieben. Und vielerorts funktioniert bereits die Partner-
schaft zwischen Ämtern und Engagierten, gründen sich 
Bürgerstiftungen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ver-
antwortung übernehmen. Teilhabe und Mitmachen sind die 
großen Themen des 21. Jahrhunderts. Letzteres ist eine 
Aufforderung an uns alle, denn unsere freiheitliche Bürger-
gesellschaft lebt davon, dass wir, die Bürgerinnen und 
Bürger, mehr tun, als nur zur Wahl zu gehen. 
 
Wo immer es Veränderung gibt, da ist auch Unsicherheit. 
Das spüren wir heute, im Prozess der Globalisierung, das 
können wir auch in der Rückschau auf Stein und seine Zeit 
erkennen: Was einerseits Befreiung ist, bedeutet anderer-
seits oft auch den Verlust von Sicherheit. Mit alten Abhän-
gigkeiten lösen sich meist auch alte Geborgenheiten auf. 
Die neu gewonnene Freiheit der Bauern etwa brach sich an 
wirtschaftlichen Realitäten: Ackergerät, Saatgut und Kredit 
gab es oft nur beim Gutsherrn. Manche haben das als 
Fortsetzung der alten Leibeigenschaft empfunden. Andere 
nutzten die Möglichkeit, sich den neuen Freiheitsraum zu 
erschließen und ihn politisch zu gestalten – etwa in der 
Genossenschaftsbewegung.  
 
Fortschritt sei der Übergang von Situationen, deren 
Nachteile man schon kennt, zu Situationen, deren Nachtei-
le man noch nicht kennt, meinte der Soziologe Arnold Geh-
len. Im Rückblick zeigt sich: Oft sind solche Übergänge gar 
nicht vorherzusagen – entsprechend schwer sind sie zu 
steuern. Vom Stein und seine Zeitgenossen lösten mit 
ihren Reformen auch Prozesse aus, die sie gar nicht beab-
sichtigt hatten. Die so genannte Bauernbefreiung etwa 
sollte eine neue Schicht von Grundeigentümern schaffen, 
die ihr Land effizienter bewirtschafteten als bisher die ade-
ligen Grundherren. De facto aber schuf sie auch eine ge-
waltige Masse von mittellosen Bauern, die ihre Arbeitskraft 

in den entstehenden Fabriken verkaufen musste. Mit der 
Industrialisierung kam ein Prozess in Gang, den der eben 
schon zitierte Arnold Gehlen als die zweite große Revoluti-
on des wirtschaftlichen und sozialen Lebens seit der Sess-
haftwerdung der Menschen bezeichnet hat. Er löste die 
Arbeiterbewegung und Bismarcks Sozialgesetzgebung 
aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltete Ludwig Erhard 
den Wiederaufbau nach der Idee der Sozialen Marktwirt-
schaft. Sie brachte den Westdeutschen einen ungekannten 
Wohlstand.  
 
Heute wiederum erkennen wir deutlicher als bisher auch 
die Nachteile unseres jetzigen Lebens- und Wirtschaftsmo-
dells, das sich in rasender Geschwindigkeit über den gan-
zen Planeten ausbreitet: Es verbraucht enorme Mengen 
von begrenzten Ressourcen und übt massiven Einfluss auf 
das Ökosystem der Erde aus. Und vieles deutet darauf hin, 
dass wir, nur zwei Jahrhunderte nach der Herausbildung 
der Industriegesellschaft, wiederum vor einer großen, für 
die Menschheitsgeschichte entscheidenden Gestaltungs-
aufgabe stehen: Der Aufgabe, eine kooperative Weltgesell-
schaft zu schaffen, die von Freiheit, von der Achtung der 
Menschenrechte und vom gegenseitigen Respekt der Kul-
turen geprägt ist und die mit unser aller natürlichen Res-
sourcen so umgeht, dass die Erde auch für künftige Gene-
rationen ein freundlicher Planet bleibt.  
 
Goethe kommentierte damals, an den Wachfeuern von 
Valmy, den revolutionären Umbruch mit dem bekannten 
Satz: „Von hier und heute geht eine neue Epoche der 
Weltgeschichte aus. Und ihr könnt sagen, ihr seid dabei 
gewesen.“ Stein sah es ähnlich, aber „dabeisein“ war ihm 
zu wenig, er wollte auf den Anruf der Geschichte antworten 
und hat es getan. Meine Damen und Herren: Heute sind 
wir „dabei“ – und auch uns sollte das allein nicht reichen." 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
01.26.80    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Mitglieder des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes und des Deutschen Städtetages 
 
 
Konsultationsvereinbarung in Sachsen-Anhalt unter-
zeichnet 
 
Die kommunalen Spitzenverbände in Sachsen-Anhalt ha-
ben mit der Landesregierung eine Konsultationsvereinba-
rung geschlossen, die die Ziele und konkreten Schritte zu 
Konsultation und der Konnexitätsverwirklichung regelt. Die 
Vereinbarung enthält Bestimmungen zu den Finanzbezie-
hungen zwischen Land und Kommunen, zum Informations-
austausch, zur Konsolidierung und Deregulierung und nicht 
zuletzt auch zur Umsetzung des Konnexitätsprinzips sowie 
der Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungsverfah-
ren. Die Konsultationsvereinbarung findet immer dann 
Anwendung, wenn den Kommunen Pflichtaufgaben zur 
Erfüllung in eigener Verantwortung oder staatliche Aufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden, wobei 
eine Aufgabenübertragung auch dann vorliegt, wenn eine 
ehemals freiwillig wahrgenommene Selbstverwaltungsauf-
gabe den Kommunen zur Pflicht gemacht wird. Die Konsul-
tationsvereinbarung gilt auch, wenn die inhaltliche Vorga-
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ben und Bedingungen für die Erledigung einer übertrage-
nen Aufgabe geändert werden und in der Folge kostenrele-
vante Veränderungen eintreten. Die Konsultationsvereinba-
rung des Landes Sachsen-Anhalt kann als Vorbild auch für 
andere Bundesländer dienen. 
 
Die Konsultationsvereinbarung hat folgenden Wortlaut: 
 
"A. Grundlagen 
 
1. Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 
 
Die öffentlichen Aufgaben, die vom Land Sachsen-Anhalt 
und seinen Kommunen erfüllt werden, sind gleichwertig 
und gleichermaßen dem Bürger verpflichtet. Die enge Ver-
knüpfung von Land und Kommunen bei der Aufgabenerfül-
lung macht eine Finanzpolitik erforderlich, die die Situation 
beider Ebenen gleichermaßen im Blick hat (Konsolidie-
rungspartnerschaft). 
 
Grundlage dieser Konsolidierungspartnerschaft ist die 
gemeinsame Verpflichtung, notwendige Maßnahmen im 
jeweils eigenen Verantwortungsbereich und nicht einseitig 
zu Lasten des anderen Vertragspartners vorzunehmen. 
 
Es ist deshalb das gemeinsame Ziel der Vertragspartner in 
einer Zeit des demografischen Wandels und zurückgehen-
der Finanztransfers die staatlichen und kommunalen Kör-
perschaften und Institutionen handlungs- und gestaltungs-
fähig zu halten. 
 
Um die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommu-
nen verlässlich auszugestalten, vereinbaren die Landesre-
gierung Sachsen-Anhalt und die kommunalen Spitzenver-
bände zur Ausgestaltung von Art. 87 Abs. 3 und Art. 88 
Abs. 1 der Landesverfassung (LV LSA) ein gegenseitiges 
Konsultationsverfahren, für das die nachfolgenden Rege-
lungen gelten. 
 
2. Finanzstrukturkommission 
 
Die bestehende Finanzstrukturkommission fungiert als 
Lenkungskreis für Inhalte und Verfahren der Konsultation 
zwischen Landesregierung und den kommunalen Spitzen-
verbänden. Sie besteht aus dem Innenminister als Leiter, 
dem Chef der Staatskanzlei, dem Finanzminister und den 
Vertretern beider kommunalen Spitzenverbände. 
 
Sie tritt auf Einladung des Innenministers oder auf Antrag 
eines Mitglieds zusammen, kann Arbeitsgruppen bilden, 
andere Ressorts beteiligen und um Unterstützung bitten 
sowie erforderlichenfalls Gutachten einholen. 
 
Sie befasst sich mit grundsätzlichen finanzrelevanten Fra-
gestellungen und formuliert Empfehlungen mit dem Ziel, 
die Interessenlage zwischen Land und Kommunen fair 
miteinander abzuwägen. 
 
Die Finanzstrukturkommission soll ferner für die Ermittlung 
einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung der 
Kommunen mögliche Verfahrensschritte mit dem Ziel ent-
wickeln, einen tauglichen Lösungsvorschlag zu unterbrei-
ten. Es sollen alle Erkenntnismöglichkeiten genutzt werden, 
um die Kosten der Auftragsangelegenheiten und Pflicht-
aufgaben der Kommunen zu ermitteln und einen belastba-

ren Eindruck über die verbleibenden Mittel für freiwillige 
Aufgaben zu erhalten. 
 
3. Informationsaustausch 
 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen und 
frühzeitigen Information über alle Themen, die gemeinsam 
für die Haushaltssituation von Land und Kommunen von 
Bedeutung sein können. 
 
Gegenstand der Berichterstattung der Landesregierung ist 
die Entwicklung der Steuereinnahmen, die Darstellung der 
Eckpunkte des Landeshaushaltes (einschl. einer Übersicht 
über die Landeszuweisungen an die Kommunen außerhalb 
der Finanzausgleichsmasse), die Vorstellung über die 
geplante Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 
und die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs, 
einschl. der Referentenentwürfe, die eine Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes zum Inhalt haben. Der Bericht 
umfasst auch Informationen über den Einsatz und den 
Status des Ausgleichsstocks sowie über die kommunale 
Finanzentwicklung. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände berichten ihrerseits über 
die finanzielle Lage der Kommunen. 
 
4. Konsolidierung und Deregulierung 
 
Die Konsolidierung der Haushalte von Land und Kommu-
nen ist ein gemeinsames Ziel, das die Erörterung von Kon-
solidierungsvorschlägen beinhaltet. Das Land unterstützt 
die Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte 
durch den Abbau überflüssiger Regulierungen und Stan-
dards sowie durch Aufgabenverzicht. 
 
B. Umsetzung des Konnexitätsprinzips 
 
I. Zweck und Anwendungsbereich 
 
1. Grundlagen der Vereinbarung 
 
Die Verankerung des strikten Konnexitätsprinzips in Artikel 
87 Abs. 3 LV LSA dient dem Schutz der Kommunen vor 
finanzieller Überforderung. 
 
Mit dem Beschluss vom 16.02.2006 (Drs. 4/73/2588 B) hat 
sich der Landtag zur Einhaltung des strikten Konnexi-
tätsprinzips bekannt. Zur Fortsetzung der verlässlichen und 
fairen Partnerschaft zwischen dem Land Sachsen-Anhalt 
und seinen Kommunen hält der Landtag darüber hinaus die 
Vereinbarung eines Konsultationsverfahrens, das auch die 
Grundsätze der Kostenfolgeabschätzung einvernehmlich 
regelt, für erforderlich. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände sind wichtige Partner 
der Landesregierung. Notwendige Strukturreformen und 
insbesondere die Kommunalisierung von Aufgaben sollten 
Staat und Spitzenverbände nicht gegen- oder nebeneinan-
der, sondern miteinander in enger Kooperation durchfüh-
ren. Die Konsultationsvereinbarung konkretisiert die allge-
meine Verpflichtung der Landesregierung aus § 151 a 
Gemeindeordnung bzw. § 73 a Landkreisordnung zur Wah-
rung der Verbindung zu und zur rechtzeitigen Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände bei der Vorbereitung von 
Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Belange der Ge-
meinden und Landkreise berühren. 
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Daneben sind die Zwecksetzung und Ausgestaltung neuer 
oder umgestalteter staatlicher Förderungen für die Kom-
munen frühzeitig mit den kommunalen Spitzenverbänden 
zu erörtern.  
 
2. Anwendungsbereich 
 
Das Konsultationsverfahren dient auch der Umsetzung des 
Konnexitätsprinzips. Hierzu sind die Kostenfolgen in part-
nerschaftlichem Miteinander möglichst objektiv zu ermitteln 
und ein Vorschlag zur Art und Höhe des gebotenen Aus-
gleichs zu finden. 
 
Die Konsultationsvereinbarung findet immer dann Anwen-
dung, wenn den Kommunen Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
in eigener Verantwortung oder staatliche Aufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung übertragen werden, also eine neue 
Zuständigkeit zu Lasten der Kommunen geschaffen wird. 
 
Eine Aufgabenübertragung nach Art. 87 Abs. 3 Satz 1, 1. 
Altern. LV LSA liegt auch dann vor, wenn eine ehemals 
freiwillig wahrgenommene Selbstverwaltungsaufgabe den 
Kommunen zur Pflicht gemacht wird. 
 
Die Konsultationsvereinbarung gilt auch, wenn die inhaltli-
chen Vorgaben und Bedingungen für die Erledigung einer 
übertragenen Aufgabe geändert werden und in deren Folge 
kostenrelevante Veränderungen festzustellen sind. In Fäl-
len erheblicher Kostenveränderungen prüfen die Beteiligten 
im Konsultationsverfahren, ob diese zur Anpassung der 
kommunalen Finanzausstattung zu führen haben. 
 
Der Anwendungsbereich der Konsultationsvereinbarung ist 
vor dem Hintergrund sich entwickelnder Rechtsprechung 
zu interpretieren. 
 
3. Verhältnis zum kommunalen Finanzausgleich 
 
Es besteht Einigkeit darüber, dass das Konnexitätsprinzip 
als von der Finanzkraft der Kommunen unabhängige Aus-
gleichsregelung neben die allgemeinen Bestimmungen zur 
Absicherung einer finanziellen Mindestausstattung der 
Kommunen durch originäre kommunale Einnahmen sowie 
den kommunalen Finanzausgleich tritt. Damit ist ein „Null-
summenspiel” dergestalt ausgeschlossen, dass das Land 
die zur Finanzierung des Ausgleichs notwendigen Haus-
haltsmittel dem kommunalen Finanzausgleich entnimmt.  
 
II. Grundsätze der Kostenfolgeabschätzung und des Aus-
gleichs  
 
1. Verfahren 
 
a) Bereits bei der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen, die 
Aufgabenübertragungen oder -verlagerungen zum Inhalt 
haben, hat eine Ermittlung aller dem neuen Aufgabenträger 
künftig entstehenden Kosten durch das Fachressort vo-
rauszugehen, einschl. der Kosten für Aufsichts-, Kontroll- 
und Überwachungstätigkeiten. 
 
b) Ist eine Aufgabendifferenz zu bejahen, muss in dem 
(Fach-) Gesetz oder im Zusammenhang mit dem Gesetz, 
mit dem die Aufgabe übertragen wird, durch formelles 
Gesetz eine Regelung zur Deckung der Kosten erfolgen, 
wenn es bei einer Gegenüberstellung der Gebührentatbe-
stände nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Lan-

des oder einer anderen aufgabenbezogenen, bereits be-
stehenden Kostenregelung mit den tatsächlich anfallenden 
Kosten nicht zu einer vollen Kostendeckung kommt. 
 
c) Darüber hinaus muss die Kostendeckungsregelung für 
die Kommunen erkennbar und nachprüfbar sein. 
 
d) Die Kostenfolgeabschätzung, in welcher die sich erge-
benden Kostenauswirkungen und die Grundlagen der Kos-
tenermittlung dargestellt werden, ist bereits zur ersten 
Kabinettsbefassung beizufügen. Zugleich ist darzulegen, 
auf welche Weise der Mehrbelastungsausgleich erbracht 
werden soll. 
 
e) Mit der Freigabe zur Anhörung erhalten die Spitzenver-
bände die Gelegenheiten sich zu äußern. 
 
Kann bezüglich der Kostenfolgeabschätzung und des an-
gestrebten Ausgleichs keine Einigkeit mit den Spitzenver-
bänden erzielt werden, führt das (federführende) Fachres-
sort ein Kostenabstimmungsgespräch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden. Kommt es zu keiner Einigung, werden 
die abweichenden Haltungen und deren Gründe im Entwurf 
für die zweite Kabinettsbefassung dokumentiert. 
 
2. Kostenermittlung 
 
Der Kostenfolgeabschätzung sind die bei wirtschaftlicher 
Verwaltungstätigkeit notwendig anfallenden Kosten 
zugrunde zu legen. Diese werden im Schätzwege mit der 
gebotenen Sorgfalt und mit einem vertretbaren Aufwand 
ermittelt. Zur Ermittlung der Aufgabenkosten sind - unter 
Berücksichtigung der Situation in Sachsen-Anhalt - grund-
sätzlich die sich aus aa) bis dd) ergebenden Kosten zu 
addieren. 
 
a) Kostenarten 
 
aa) Personalkosten 
 
Die Personalkostenberechnung erfolgt auf der Grundlage 
des jeweils aktuellen KGSt-Berichts „Kosten eines Arbeits-
platzes”. 
 
bb) Sachkosten 
 
Die Sachkosten berechnen sich auf der Basis des jeweils 
aktuellen KGSt-Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes” mit 
der Maßgabe, dass IT-Kosten nur mit der Hälfte des KGSt-
Wertes angesetzt werden. 
 
cc) Zweckausgaben 
 
Die Zweckausgaben sind auf der Grundlage der durch die 
geplante Übertragung bewirkten Leistungen, multipliziert 
mit der angenommenen Zahl der Fälle, pauschal zu schät-
zen. Wenn eine annähernd zuverlässige Schätzung der 
Fallzahlen nicht möglich ist, sollte ein oberer und unterer 
Wert der Fallzahlen bestimmt und der Mittelwert zugrunde 
gelegt werden. 
 
dd) Investitionskosten 
 
Soweit Investitionsaufwendungen der Kommunen für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich werden, sind diese bei der 
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Kostenermittlung – gegebenenfalls pauschal – zu berück-
sichtigen. 
 
b) Einnahmen und Einsparungen  
 
Zur Deckung der Kosten können neue Finanzquellen er-
schlossen oder bestehende Finanzquellen erweitert wer-
den. Wenn die Kommunen berechtigt sind oder in Zukunft 
sein sollen, Aufgabenkosten durch Einnahmen zu decken, 
ist zu ermitteln, ob und in welchem Umfang entsprechende 
Einnahmen erzielbar sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
inwieweit Einrichtungen in zumutbarer Weise über Kom-
munalabgaben oder sonstige Nutzungsentgelte finanziert 
werden können. 
 
Auch eine maßvolle Gebührenerhöhung ist in die Überle-
gungen einzubeziehen. Eine Kostendeckung durch Gebüh-
reneinnahmen kommt allerdings nur in Betracht, wenn sich 
die prognostizierten Einnahmen unmittelbar aus der über-
tragenen Aufgabe ergeben. 
 
Eine allgemeine Aufrechnung mit entlastenden Wirkungen 
oder Gebühreneinnahmen anderer Bereiche oder ander-
weitiger Regelungen ist nicht zulässig. 
 
Falls die Kommunen durch die Übertragung von Aufgaben 
entlastet werden oder Einsparungen erzielen, sind die 
dadurch entstehenden Minderkosten pauschal zu ermitteln 
und den Mehrkosten gegenüber zu stellen. 
 
c) Mehrbelastung 
 
Die Mehrbelastung errechnet sich durch Verrechnung der 
prognostizierten Aufgabenkosten mit den Einnahmen und 
eventuellen Einsparungen. Die Ermittlung sämtlicher Kos-
ten und Einsparungen ist transparent und nachvollziehbar 
darzulegen, um Berechnungssicherheit zu gewährleisten. 
 
d) Ausgleich 
 
Im Fall einer trotz Einnahmen oder Einsparungen verblei-
benden Mehrbelastung ist ein angemessener Ausgleich ab 
dem Zeitpunkt der Belastung in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang zu leisten. Die Mehrbelastung gilt für die 
Gesamtheit der betroffenen Kommunen. 
 
Stellt sich die Prognose über die Kostenfolge als wesent-
lich fehlerhaft heraus oder müssen aufgrund tatsächlicher 
Entwicklungen die der Prognose zugrunde liegenden An-
nahmen korrigiert werden, sind die Bestimmungen über die 
Deckung der Kosten zeitnah anzupassen. Eine Überde-
ckung aus Gebühreneinnahmen innerhalb eines Aufga-
benbereichs führt nicht zur Verrechnung. Die kommunalen 
Spitzenverbände sind gehalten, Erkenntnisse über eine 
sprunghafte Veränderung der Fallzahlen dem zuständigen 
Ministerium rechtzeitig mitzuteilen. Entfällt die Aufgabe 
ganz oder teilweise, ist der Ausgleich ebenfalls anzupas-
sen. Der kommunale Finanzausgleich bleibt im Übrigen 
unberührt." 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 

Städtebund, Städtetag und Städteverband 
Schleswig-Holstein 
 
 
Sitzungen der Vorstände des Städtebundes und des 
Städtetages Schleswig-Holstein 
 
Am 22.11.2007 und am 26.11.2007 fanden in Heide bzw. in 
Lübeck die Sitzungen der Vorstände des Städtebundes 
und des Städtetages Schleswig-Holstein statt. 
 
Folgende Themen waren u.a. Gegenstand der Beratungen: 
1. Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform 
2. Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige  
 (U3-Krippenfinanzierung) 
3. EU-Dienstleistungsrichtlinie 
4. Aktuelle Entwicklungen der Finanzpolitik 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Chefsache Integrationspolitik 
Veranstaltung zur kommunalen Umsetzung des Natio-
nalen Integrationsplans 
 
Am 13.11.2007 fand in der Kunsthalle zu Kiel die Veran-
staltung des Innenministeriums des Landes Schleswig-
Holsteins und der kommunalen Landesverbände "Chefsa-
che Integrationspolitik" zur kommunalen Umsetzung des 
Nationalen Integrationsplans statt. 
 
Die im Rahmen dieser Veranstaltung gehaltenen Rede-
beiträge des Innenministers des Landes Schleswig-
Holstein, Dr. Ralf Stegner, und des Geschäftsführen-
den Vorstandsmitglieds des Städteverbandes Schles-
wig-Holstein, Jochen von Allwörden, stehen auf der 
Homepage des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
unter www.staedteverband-sh.de (Startseite, Aktuelle 
Themen) zur Verfügung. 
 
50.80.30    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Aus den Mitgliedstädten 
 
Satzungen 
 
 
Itzehoe 
X. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Itzehoe 
über die Straßenreinigung in der Stadt Itzehoe 
vom 02.05.2007 

Satzung über die Benutzung der Schulräume, Turn- 
und Sporthallen der städt. Schulen sowie der städt. 
Freisportanlagen in Itzehoe – ohne Schulzentrum – und 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
vom 19.07.2007 

Entgeltordnung für die Kindertagesstätte Sude-West 
der Stadt Itzehoe 
vom 01.08.2007 

http://www.staedteverband-sh.de/�
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Satzung der Stadt Itzehoe über die Bildung eines Ju-
gendparlamentes 
vom 20.09.2007 

Wahlordnung der Stadt Itzehoe zur Durchführung der 
Wahl des Jugendparlamentes 
vom 24.09.2007 

VI. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Itzehoe 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von 
Straßen, Wegen und Plätzen (Ausbaubeitragssatzung) 
vom 22.11.2005 

V. Nachtragssatzung zur Satzung über Stundung, Nie-
derschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt 
Itzehoe 
vom 16.05.2007 
 
 
 
Aus Schleswig-Holstein 
 
Aktuelles 
 
 
Happy Slapping – Bericht und Handlungsempfehlun-
gen des Rates für Kriminalitätsverhütung 
 
Der Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein 
hat zum Thema "Happy Slapping" – einer besonders perfi-
den Art der Handynutzung – eine Arbeitsgruppe mit Mitar-
beitern aus den Fachressorts der Landesregierung, Fach-
kräften der Mobilfunkbranche, der Jugend- und Opferhilfe, 
der Polizei, der Schule und der Schulelternschaft eingerich-
tet. Die Arbeitsgruppe hat den Bericht "Happy Slapping und 
mehr … Brutale, menschenverachtende oder beleidigende 
Bilder auf Handys" erarbeitet mit dem Ziel, das Phänomen 
"Happy Slapping" und die dazugehörigen Fachbegriffe 
erläuternd darzustellen.  
 
Ziel des Berichts ist es darüber hinaus, sowohl die Politik 
auf allen Ebenen als auch die Betroffenen vor Ort für das 
Thema zu sensibilisieren sowie Erwachsenen Hinter-
grundwissen für den Dialog mit Kindern und Jugendlichen 
über ethische und juristische Aspekte im Zusammenhang 
mit der Nutzung moderner Medien zu vermitteln. Hierzu 
werden Denkanstöße geliefert und Handlungsempfehlun-
gen formuliert. 
 
Weitere Informationen sind erhältlich über die Geschäfts-
führung des Rates für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-
Holstein im Innenministerium des Landes Schleswig-
Holstein, Düsternbrooker Weg 92. 24105 Kiel, Tel.: 
0431/9883155 (Günther Kronbügel) und 0431/9883156 
(Regina Müller-Kronbügel), Fax: 0431/9883104, Internet: 
www.kriminalpraevention.de. 
 
31.00.11    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Stalking – Ratgeber des Rates für Kriminalitätsverhü-
tung/Informationsbroschüre des Ministeriums für Jus-
tiz, Arbeit und Europa 
 
Auch in Schleswig-Holstein kann festgestellt werden, dass 
es eine nicht geringe Zahl von Stalking-Fällen gibt. Da es 

beim Umgang mit dieser Thematik nur sehr selten gelingt, 
einfache und schnelle Lösungen herbeizuführen, sondern 
vielmehr ein Fallmanagement in ressortübergreifender und 
vernetzter Zusammenarbeit erforderlich erscheint, hat der 
Rat für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet mit dem Auftrag, sich dieses 
Themas anzunehmen. Ziel war es, Handlungsleitlinen zu 
erarbeiten, Möglichkeiten de Vernetzung aufzuzeigen und 
Vorschläge für rechtliche Entwicklungen einzubringen. 
 
Der Rat für Kriminalitätverhütung hat nunmehr den Ratge-
ber "Du entkommst mir nicht – Ich finde Dich immer" vorge-
legt. Der Ratgeber richtet sich an Opfer, Behörden und 
institutionelle Einrichtungen. 
 
Das Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein hat in Zusammenarbeit mit dem Rat für 
Kriminalitätsverhütung zu dieser Thematik einen Info-Flyer 
mit allgemeinen und rechtlichen Informationen zum Thema 
Stalking sowie Verhaltensmaßnahmen für Stalking-Opfer 
herausgegeben. Des weiteren enthält der Flyer diverse 
weiterführende Links und Kontaktdaten zu Beratungsstel-
len. 
 
Weitere Informationen sind erhältlich über die Geschäfts-
führung des Rates für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-
Holstein im Innenministerium des Landes Schleswig-
Holstein, Düsternbrooker Weg 92. 24105 Kiel, Tel.: 
0431/9883155 (Günther Kronbügel) und 0431/9883156 
(Regina Müller-Kronbügel), Fax: 0431/9883104, Internet: 
www.kriminalpraevention.de. 
 
31.00.11    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Energieolympiade 2007  
Städte Lübeck, Meldorf und Norderstedt unter den 
Gewinnern 
Städte Büdelsdorf und Kiel erhalten Sonderpreis 
 
Am 07.11.2007 wurden in Kiel die Preisträger der schles-
wig-holsteinischen EnergieOlympiade 2007 ausgezeichnet. 
Gewonnen haben die Gemeinden Börnsen und Großsolt, 
die Städte Lübeck, Meldorf und Norderstedt, das Amt Tel-
lingstedt und der Kreis Rendsburg-Eckernförde.  
 
Weitere Einzelheiten sind nach der nachstehend abge-
druckten Pressemitteilung der Innovationsstiftung Schles-
wig-Holstein vom 08.11.2007 zu entnehmen: 
 
"Mit der Auszeichnung werden Projekte zum effizienten 
Einsatz von Energie in Kommunen gewürdigt. Die Gewin-
ner können sich über ein Preisgeld in Höhe von jeweils 
5.000 € freuen. Die Städte Kiel und Büdelsdorf sowie der 
Dänische Schulverein wurden mit einem Sonderpreis im 
Wert von 3.000 € dafür belohnt, dass sie besonders viele 
Projekte zur Teilnahme angemeldet hatten.  
 
„Der Klimawandel ist die energiepolitische Herausforderung 
der nächsten Jahrzehnte. Dabei müssen wir vor allem 
mehr Energieeffizienz erreichen. 
Wie dies im kommunalen Bereich vorbildlich umzusetzen 
geht, zeigen unsere Preisträger“, sagte Staatssekretär Jost 
de Jager bei der Siegerehrung. De Jager ist Vorsitzender 
des Stiftungsrates der Innovationsstiftung Schleswig-
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Holstein (ISH), die im Herbst 2006 erstmals und landesweit 
zu dem Wettbewerb aufgerufen hatte. 
 
Auf 140 Mio. € werden die Energie- und Wasserkosten 
geschätzt, die die Kommunen des Landes für ihre eigenen 
Liegenschaften jährlich aufbringen müssen. Durch die 44 
eingereichten Projektbeiträge konnte im Schnitt fast ein 
Drittel der jeweiligen Kosten eingespart werden. Hochge-
rechnet auf das Land würde dies 50 Mio. € Kostenentlas-
tung bedeuten. Zu diesem Kostenaspekt kommt die Bedeu-
tung für Umwelt und Klima hinzu: Energieverbrauch: minus 
32 Mio. Kilowattstunden, CO2-Ausstoß: minus 9.000 Ton-
nen. 
 
„Die erste Etappe der EnergieOlympiade haben wir ge-
meinsam mit unseren Partnern und den Kommunen erfolg-
reich gemeistert. Aber Energieeffizienz und Klimaschutz 
sind ein Marathonlauf. Deshalb setzen wir die Initiative im 
kommenden Jahr fort und wollen noch mehr Städte und 
Gemeinde für unsere gemeinsamen Ziele gewinnen“, sagte 
ISH-Vorstand Carsten Thomsen-Bendixen. Mit 44 einge-
reichten Projekten aus 24 Kommunen seien die Erwartun-
gen der Initiatoren bereits im ersten Jahr übertroffen wor-
den. Dabei sei die Qualität der eingereichten Vorschläge 
durchweg so hoch gewesen, dass die Jury allen Teilneh-
mern Anerkennungsurkunden und Medaillen zuerkannt 
habe. „Das erfreuliche Ergebnis der ersten Runde spornt 
uns an, diesen Weg im nächsten Jahr mit neuem Schwung 
weiter zu gehen“, so Thomsen-Bendixen. 
 
Die „EnergieOlympiade“ ist Teil der von der ISH, den kom-
munalen Landesverbänden, der Investitionsbank-
Energieagentur sowie dem Wirtschaftsministerium getra-
genen Initiative „eko“ – Energieeffizienz in Kommunen“ 
unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen." 
 
Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter 
www.energieolympiade.de. 
 
Ansprechpartner in der ISH ist Projektleiter Dr. Klaus Wort-
mann (Tel. 0431/9805-880). 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Umweltpreis Schleswig-Holstein 2007 
Stadt Norderstedt gewinnt Umweltpreis in der Ziel-
gruppe Kommunen 
Hansestadt Lübeck erhält Sonderpreis 
 
Am 14.11.2007 hat Umweltminister Dr. Christian von Boet-
ticher die vier Gewinner des Umweltpreises Schleswig-
Holstein 2007 prämiert. Die Gewinner wurden mit insge-
samt 10.000 € Preisgeld ausgezeichnet.  
 
Weitere Einzelheiten sind der nachstehend abgedruckten 
Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
vom 14.11.2007 zu entnehmen: 
 
"Unter dem Motto „Klimaschutz in Schleswig-Holstein” 
wurden Projekte gewürdigt, die herausragende Maßnah-
men zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung und zum 
Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien auf den Weg 

gebracht und konsequent durchgeführt haben. Im Mittel-
punkt der Preisausschreibung standen drei Zielgruppen, 
aus denen die Jury jeweils einen Gewinner auswählte und 
zusätzlich einen Sonderpreis vergab. 
 
„Die vier Preisträger zeigen auf vorbildliche Art und Weise, 
in welchen Bereichen gehandelt werden kann, um unsere 
Kohlendioxidemissionen zu senken. Dieses Engagement 
verdient unser aller Anerkennung”, sagte Umweltminister 
von Boetticher. 
 
Bei den Kommunen wird die Stadt Norderstedt für Ihr 
„Konzept für die Einhaltung der Selbstverpflichtung zur 
CO2-Minderung und Controlling durch ein Energiemanage-
mentsystem in den Liegenschaften der Stadt” mit 3.000 € 
ausgezeichnet. Für das Stadtgebiet konnte eine Minderung 
der CO2-Emmissionen um 11,2 % (Bilanz 1990-2005) er-
reicht werden, für die Liegenschaften der Stadt sogar    
26,3 %. Beispielhaft sind weiterhin die Qualifizierung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Umweltamt und im 
Amt für Gebäudemanagement zur Analyse der Energie-
verbräuche und Ermittlung von Einsparpotentialen als auch 
die Einführung eines Energie-Management-Systems „Easy 
Watt”. Als zusätzlicher Aspekt für die Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen wurden Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen von Maßnahmen und Förderberatungen durchge-
führt. 
 
Ebenfalls 3.000 € gingen an die Insel- und Halligkonferenz 
e.V. auf Föhr. In der Zielgruppe Bürgerinitiati-
ven/Vereine/Verbände/Einzelpersonen hatte das Projekt 
„Prima Klima in der Biosphäre” die Nase vorn. Schüler der 
Halligen und der Inseln Pellworm und Nordstrand erarbeite-
ten eine Klima-Charta und fördern klimafreundliches Leben 
und Wirtschaften auf Halligen und Inseln. Das Thema Kli-
ma und Klimaschutz wurde alters- und fächerübergreifend 
bearbeitet. Durch Einbindung lokaler und globaler Zusam-
menhänge wurden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, um 
auch in Zukunft ein sicheres Leben an der Küste zu ermög-
lichen. Im Projekt sind außerdem das Nationalparkamt in 
Tönning und eine Vielzahl weiterer Partnerinstitutionen 
eingebunden, so dass eine sehr gute gesellschaftliche wie 
auch interdisziplinäre Vernetzung zum Erfolg führte. 
 
Weitere 3.000 € gehen bei den kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen an die Windpark Fehmarn Netz GmbH 
& Co. OHG. Mit ihrem Projekt „Netzanbindung der fehma-
raner Windparks” wurden durch Eigeninitiative bereits nach 
etwa zehn Jahren Betriebsdauer alle technisch alten Anla-
gen gegen moderne und leistungsfähigere Windkraftanla-
gen ausgetauscht und rund 17 Mio. € investiert. Langfristig 
gesehen wird eine deutliche Reduzierung der Anlagenzahl 
auf der Insel erreicht, die CO2-Einsparung von rd. 6,2 Mio. 
Tonnen CO2 bei einer angenommenen Betriebszeit von 20 
Jahren bedeutend erhöht und die Wertschöpfung der priva-
ten und öffentlichen Haushalte auf der Insel Fehmarn 
nachhaltig gestärkt. 
 
Einen Sonderpreis von 1.000 € erhält die „Eisblockwette”, 
die die Hansestadt Lübeck in Kooperation mit der evangeli-
schen Kirche, der Zimmerei Stamer als Mitglied der Hand-
werkskammer Lübeck und dem Energietisch Lübeck am 
23.03.2007 startete. Mit der Eisblockwette wurden auf 
originelle Weise Bürger für die Belange des Klimaschutzes 
sensibilisiert. Ziel der Wette war, dass Abschmelzen von 
Eisfiguren der Ice World in einem Passivhaus zu schätzen. 
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Es wurden Wetten abgeben, wie viel Prozent der Eisblöcke 
noch am 02.06.2007 vorhanden sein würden. Durch Ver-
netzung mit anderen Akteuren und einer intensiven Öffent-
lichkeitsarbeit der Veranstalter wurde auf die großen Ein-
sparpotenziale von stark isolierenden Wärmedämmmaß-
nahmen nach dem Passivhaus-Standard aufgezeigt, denn 
eine effiziente Dämmung reduziert Kosten, Energie-
verbrauch und CO2-Emmissionen effektiv." 
 
Quelle: Pressemitt. MLUR vom 14.11.2007 
36.02.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Lauf zwischen den Meeren 2008 
 
Die Reha-Klinik Damp GmbH hat in diesem Jahr am 
02.06.2007 zum zweiten Mal den Lauf zwischen den Mee-
ren von Husum nach Damp ausgetragen.  
 
Die Veranstaltung erfreut sich zunehmender Beliebtheit 
(137 Staffeln im Jahre 2007 gegenüber 87 im Jahre 2006), 
das Engagement der Gemeinden an den Wechselpunkten 
hat sich spürbar erhöht und auch die Rahmenveranstaltun-
gen im Ostseebad Damp wurden sehr gut angenommen. 
 
Medienpartner der Veranstaltung sind der NDR 1/ Welle 
Nord sowie der sh:z und Fit for Fun.  
 
An 31.05.2008 wird die Reha-Klinik Damp GmbH nunmehr 
die dritte Auflage des Staffellaufs durchführen. 
 
Als besondere Attraktion ist für 2008 ein Wettbewerb der 
Städte Schleswig-Holsteins geplant. Jede Stadt kann eine 
oder mehrere Staffeln stellen, die sich ausschließlich aus 
Mitarbeitern der Stadt (Beamte, Angestellte) zusammen-
setzen darf. Die Unternehmensgruppe Damp stiftet einen 
Preis in Höhe von 5.000,00 €, der einer sozialen bzw. kari-
tativen Einrichtung der Stadt der siegreichen Staffel zu 
Gute kommt. Die Benennung der begünstigten Einrichtung 
sollte vor dem Lauf zwischen den Meeren 2008 erfolgen.  
 
Der Start wird wie gewohnt am Hafen in Husum erfolgen, 
dann geht es durchs flache Nordfriesland über Wittbek 
nach Hollingstedt, von dort zum Wikinger-Kulturdenkmal 
Waldemars Mauer nach Dannewerk, anschließend über die 
3,5 km der Landebahn des Fliegerhorsts Jagel und zwi-
schen Selker und Haddebyer Noor hindurch zur Schlei bei 
Fahrdorf mit Blick auf den Schleswiger Dom, weiter vorbei 
an Louisenlund nach Fleckeby, Gammelby und zum Gut 
Hemmelmark. Dort beginnt der letzte Teil der Strecke 
durch die wellige Endmoränenlandschaft von Schwansen 
mit den Etappen nach Klein Waabs und zum Ziel am 
Strand im Ostseebad Damp. Insgesamt weist der Lauf 
zehn Teilabschnitte mit Distanzen von 7,6 bis 11,5 Kilome-
tern und einer Gesamtentfernung von 91 Kilometern auf.  
 
Der Charakter eines Landschafts- und Erlebnislaufs steht 
wie bisher ganz im Vordergrund. Zwar nehmen immer 
wieder schnelle Mannschaften teil, die gewinnen wollen. 
Andererseits ist der Zuspruch gerade bei Freizeitsportlern 
sehr hoch. Hier findet sich auch die primäre Zielgruppe. 
Durch den Städtewettbewerb soll die Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung erhöht, die Anteilnahme am Abschneiden 
"ihrer" Staffel hervorgerufen und natürlich auch auf die zu 
fördernde Einrichtung hingewiesen werden (Altenheim, 
Waisenhaus, Kindergarten o.ä.). Bislang schon nutzen 

Firmen und Unternehmensabteilungen den Lauf zwischen 
den Meeren, um ihre Bemühungen bezüglich der betriebli-
chen Gesundheitsförderung zu strukturieren und die Moti-
vation ihrer Mitarbeiter zu steigern. 
 
Unterstützt wird der Lauf zwischen den Meeren durch die 
Landesregierung Schleswig-Holstein. Ministerpräsident 
Peter-Harry Carstensen ist Schirmherr der Veranstaltung. 
Der Staatssekretär des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Jugend und Senioren, Dr. Hellmut Körner, führte am 
02.06.2007 die Siegerehrung der 20 besten Teams durch.  
 
Die Anmeldung zum Lauf zwischen den Meeren erfolgt 
über die Internetadresse www.laufzwischendenmeeren.de. 
Hier steht neben weiteren Informationen ein Anmeldefor-
mular zur Online-Anmeldung bzw. zum Download bereit. 
Interessierte Städte werden gebeten, ihrer Anmeldung das 
Stichwort "Städtewettbewerb" hinzuzufügen. 
 
Kontakt zum Veranstalter vertreten durch Zippels Läufer-
welt: 
Telefon +49 431 93112 
Fax +49 431 92668  
E-Mail info@zippels.de 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Öffentlicher Dienst, Personalverwaltung und 
Verwaltungsmodernisierung 
 
 
Erstmals bundesweite Zahlen über Arbeitszeit im öf-
fentlichen Dienst 
 
In der Diskussion über Arbeitszeit im öffentlichen Dienst 
kann nun erstmals auf ausführliches Zahlenmaterial aus 
den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zurück-
gegriffen werden, nachdem die Wochenstundenzeiten der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst ab 2006 erstmals in 
der Personalstandstatistik für den öffentlichen Dienst er-
fasst wurden. Danach arbeiteten vollzeitbeschäftigte Beam-
te Mitte 2006 im Schnitt 40,5 Stunden pro Woche. Bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des öffentlichen 
Dienstes betrug die durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit zu diesem Zeitpunkt 38,7 Stunden. Die mit der Einfüh-
rung des Tarifvertrages im Oktober 2006 für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) verbundenen Arbeitszeiter-
höhungen sind in diesen Zahlen allerdings noch nicht ent-
halten. 
 
Im früheren Bundesgebiet lag die Arbeitszeit der Vollzeit-
beschäftigten im öffentlichen Dienst mit durchschnittlichen 
39,5 Stunden leicht über der in den neuen Ländern (39,3 
Stunden pro Woche), obwohl die Tarifverträge in den neu-
en Ländern im Allgemeinen höhere Arbeitszeiten vorsehen. 
Neben dem höheren Beamtenanteil im früheren Bundes-
gebiet und den allgemein höheren Arbeitszeiten der Beam-
ten und Beamtinnen bewirken Anwendungstarifverträge in 
den neuen Ländern, dass dort die tatsächliche Arbeitszeit 
geringer ausfällt. Im Rahmen solcher Verträge wurden zur 
Beschäftigungssicherung teilweise mit Einkommenseinbu-
ßen verbundene niedrigere Arbeitszeiten als Höchstgren-
zen vereinbart. 
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Im öffentlichen Dienst waren Mitte 2006 rund 4,6 Mio. Per-
sonen beschäftigt, davon rund 41 % in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis als Beamte, Richter oder Be-
rufs- und Zeitsoldaten. Rund 59 % waren als Arbeitnehmer 
in einem überwiegend tarifvertraglich geregelten Beschäfti-
gungsverhältnis tätig. Die Zahl der Beamten (einschließlich 
Richtern) stieg gegenüber dem Vorjahr um 2900 (+ 0,1%), 
die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sank um 
25.300 Personen (– 1%). 2006 waren zudem mit 184.000 
rd. 1.000 weniger Berufs- und Zeitsoldaten bei der Bun-
deswehr beschäftigt als noch ein Jahr zuvor (– 0,5%). 
 
Für weitere Auskünfte steht Florian Schwahn, Tel.: 
0611/75-4105, E-Mail: personalstatistiken.oeffentlicher-
dienst@destatis.de zur Verfügung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
11.01.31    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bericht "Interkommunaler Kennzahlenvergleich im 
Bauhofbereich 2006" 
 
In Anbetracht der angespannten Haushaltslage und der 
öffentlichen Wahrnehmung des Wirkens kommunaler Bau-
höfe stehen diese immer wieder im Fokus der Politik. 
Grund dafür ist, dass die Leistungen und Kosten im Bau-
hofbereich nicht transparent und dadurch Fragen nach 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz die logische Folge sind. 
Verantwortliche befinden sich in Erklärungsnot, weil Ihnen 
kein nachvollziehbares Zahlenmaterial zur Verfügung steht. 
 
Politik und Verwaltung fragen sich: 
- Welche Leistungen erbringt der Bauhof konkret? 
- Wie viel kosten diese Leistungen im Einzelnen? 
- Welche Leistungen können wirtschaftlicher erbracht 

werden und wie? 
- Was machen andere Bauhöfe besser? 
 
Daraus ergeben sich für eine Kennzahlenvergleichsarbeit 
folgende wesentliche Zielstellungen: 
- Positionsbestimmung 
- Stärken und Schwächen sichtbar machen 
- von positiven Beispielen lernen 
- Wirtschaftlichkeit verbessern und Kosten senken 
 
Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH hat 
dazu ein Kennzahlenmodell für den Bauhofbereich ge-
meinsam mit Praktikern entwickelt, um die Kommunen 
hinsichtlich dieser Problemstellung zu unterstützen. Durch 
einen Vergleich wichtiger Eckdaten eines Bauhofes mit 
Bauhöfen anderer Kommunen kann eine Einordnung des 
eigenen Bauhofs vorgenommen, Stärken und Schwächen 
des Bauhofes lokalisiert sowie Ansätze zu einer gezielten 
Kostenreduzierung im Bauhofbereich hervorgebracht wer-
den. 
 
Die Ergebnisse des nunmehr zweiten interkommunalen 
Kennzahlenvergleichs im Bauhofbereich liegen vor und 
stehen in einer Dokumentation zur Verfügung. Diese zeigt, 
wie wertvoll die Kennzahlenarbeit für die jeweiligen Kom-
munen ist. Die dokumentierten Ergebnisse geben den 
Teilnehmern konkrete Ansatzpunkte für weitere Analysen 
bzw. Hinweise auf Optimierungspotentiale. 
 

Die Dokumentation kann gegen eine Schutzgebühr von 
75,00 € bei der KUBUS Kommunalberatung und Service 
GmbH, Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin, Tel.: 
0385/3031251, Fax: 0385/3031255, Mail: info@kubus.de, 
angefordert werden. 
 
Die Vertreter der teilnehmenden Bauhöfe und Verwaltun-
gen haben sich erneut nachdrücklich für eine Fortsetzung 
des Kennzahlenvergleichs auch im Jahre 2008 auf der 
Basis der Rechnungsergebnisse 2007 ausgesprochen. Die 
KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH wird zu 
gegebener Zeit ein entsprechendes Rundschreiben an den 
potentiellen Interessentenkreis herausgeben. 
 
67.10.13    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Recht, Sicherheit und Ordnung 
 
 
Weiterbildung in Krisenmanagement, Notfallplanung 
und Zivilschutz 
 
Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und 
Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt unter 
www.bbk.bund.de das Jahrsprogramm 2008 als pdf-Datei 
zur Verfügung. Das über 260 Seiten starke Programmheft 
sieht auch Seminare vor, die sich schwerpunktmäßig an 
Städte und Gemeinden richten. Ein Fachkongress „Zivile 
Sicherheitsvorsorge und Krisenmanagement auf der Ebene 
der Gemeinde“ soll Bürgermeister und Leiter von Ord-
nungsämtern kreisangehöriger Städte und Gemeinden 
ansprechen und am 18.03.2008 in Zusammenarbeit mit 
dem „Behördenspiegel“ stattfinden. 
 
Die AKNZ ist die zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung 
innerhalb des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe. Sie bietet verschiedene Seminararten 
und Workshops, Tagungen, Info-Märkte sowie Fachkon-
gresse zu aktuellen Themen im Kontext des Bevölkerungs-
schutzes und der Katastrophenvorsorge an.  
 
Neben den erprobten Angeboten im Seminarplan der Aka-
demie liegt auch im Jahr 2008 ein Schwerpunkt bei der 
Vorbereitung von Entscheidungsträgern für die Bewälti-
gung von Großschadenslagen und besonderen Ereignis-
sen im Rahmen der zivilen Sicherheitsvorsorge. Dazu 
gehören die neu angebotenen Pilotseminare „Krisenmana-
gement ist Chefsache“, die sich vor allem an für den Bevöl-
kerungsschutz zuständige Abteilungsleiter von obersten 
Bundes- und Landesbehörden, führende Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände, Kirchen, Hilfsorganisatio-
nen, Gewerkschaften, Bürgermeister, Landräte, Stabsoffi-
ziere der Bundeswehr und Führungskräfte der Bundes- und 
Länderpolizeien, aber auch leitende Mitarbeiter aus Unter-
nehmen, die Aufgaben öffentlichen Interesses wahrneh-
men, richten. 
 
Unter den verschiedenen Sonderveranstaltungen sei auf 
den erstmals angebotenen Fachkongress für Oberbürger-
meister und Bürgermeister „Zivile Sicherheitsvorsorge und 
Krisenmanagement auf der Ebene der Gemeinde“ hinge-
wiesen: 
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Teilnehmerkreis: 
 
Bürgermeister und Leiter Ordnungsamt kreisangehöriger 
Städte und Gemeinden 
 
Themen: 
 
- Vorsorgepflichten der Gemeinde 
- Kritische Infrastrukturen und ihre Vernetzung 
- Gefährdungsanalyse und präventive Maßnahmen 
- Haftungsprobleme 
- Fallbeispiele/Planbesprechung: u.a. Hochwasser, 

Stromausfall, Gesundheitsgefahren 
 
Veranstaltungs-Nr. und - Zeit Meldeschluss 
 
Nr. 1507/12-06  
17.03. bis 18.03.2008 
Meldeschluss: 21.01.2008 
Veranstaltungsbeginn: 12:45 Uhr 
Veranstaltungsende: 11:00 Uhr 
 
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Be-
hördenspiegel statt. Die Teilnahmegebühr wird vom Behör-
denspiegel festgelegt. 
 
Ansprechpartner für inhaltliche Fragen: Dieter Franke 
 
Kontakt: 
 
Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivil-
schutz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, Ramersbacher Straße 95, 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, Telefon: 01888/550-1705, Fax: 
01888/550-1770, E-Mail: poststelle.aknz@bbk.bund.de, 
Internet: www.bbk.bund.de 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
37.20.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
DStGB-Initiative zur Kfz-Halterabfrage mittels automa-
tisierten Abrufs 
 
Der DStGB hat gegenüber dem Bundesministerium des 
Innern (BMI) eine Änderung des § 36 Straßenverkehrsge-
setz (StVG) in dem Sinne gefordert, dass Ordnungsbehör-
den eine automatisierte Kfz-Halterabfrage auch in den 
Fällen ermöglicht wird, die über die Verfolgung von Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten (§§ 24 und 24 a StVG) hinaus-
gehen. Die DStGB-Initiative geht auf eine Anregung eines 
DStGB-Mitgliedsverbandes zurück, zu der sich auf eine 
DStGB-Umfrage weitere Mitgliedsverbände positiv geäu-
ßert hatten. Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung besteht ein Bedürfnis, auch zu 
Nachtzeiten oder am Wochenende in dringlichen Eilsituati-
onen von einem automatisierten Abrufverfahren zur Kfz-
Halterfeststellung Gebrauch machen zu können, die das 
Gesetz bisher lediglich für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten erlaubt. Im Einzelnen heißt es in dem DStGB-
Schreiben, das an den im BMI zuständigen Staatssekretär 
Dr. Hanning gerichtet ist: 
 
„…in Gefahrensituationen besteht in den Städten und Ge-
meinden oft ein Wunsch der Ordnungskräfte, Halterdaten 
von Fahrzeugen kurzfristig von den Ordnungsbehörden 

abrufen zu können. Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund regt im Interesse einer verbesserten Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine 
Änderung des § 36 Straßenverkehrsgesetz (StVG) in dem 
Sinne an, dass Ordnungsbehörden eine automatisierte Kfz-
Halterabfrage auch in Fällen ermöglicht wird, die über die 
Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§§ 24 und 
24 a StVG) hinausgehen. § 36 StVG sollte dahingehend 
erweitert werden, dass ein automatisierter Abruf für die 
Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr generell zulässig 
ist, hilfsweise nur bei Gefahr für Leib, Leben oder erhebli-
che Sachgüter. 
 
Aus der Praxis des DStGB-Mitgliedsbereichs werden uns 
geeignete Anwendungsfälle für eine solche Kfz-
Halterabfrage mittels automatisierten Abrufs mitgeteilt, die 
den Hintergrund unserer Initiative verdeutlichen: So schil-
derte z.B. eine Kommune den Fall eines Parkhausbrandes. 
Hier wäre im Sinne der Halter aber auch der Feuerwehr 
sinnvoll gewesen, wenn die anwesenden Mitarbeiter der 
örtlichen Ordnungsbehörde die Halterdaten der dort ge-
parkten Autos hätten automatisiert aus den beim Landkreis 
gespeicherten Fahrzeugregister abrufen können. Die Daten 
liegen wie die Einwohnermeldedaten der Gemeinde in 
einem kommunalen Rechnungszentrum und sind dort 
technisch verfügbar. 
 
Wichtig ist, dass die Halterabfrage mittels eines automati-
sierten Abrufs erfolgen kann. Dies ist derzeit nicht möglich. 
Nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 StVG dürfen die in den von den 
Landkreisen gepflegten Kfz-Registern enthaltenen Halter-
daten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung an öffentliche Stellen weitergegeben 
werden, wenn dies der Aufgabenerfüllung der Empfänger 
dient. Ein automatisierter Abruf, der z.B. zu Nachtzeiten 
oder am Wochenende in entsprechenden Eilsituationen 
erforderlich wäre, ist nach § 36 StVG jedoch nicht zulässig. 
Hier ist ein automatisiertes Abrufverfahren lediglich für die 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 oder 24 a 
Straßenverkehrsgesetz oder zur Verfolgung von anderen 
Ordnungswidrigkeiten erlaubt. 
 
Da ein automatisiertes Abrufverfahren in den Fällen von  
§§ 24 und 24 a StVG sogar bei geringfügigen Ordnungs-
widrigkeiten möglich ist, sollte dies bei im Verhältnis dazu 
höherwertigen und von der Rechtsordnung stärker ge-
schützten Rechtsgütern erst Recht möglich sein. 
 
Daher wünscht der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
zur Gefahrenabwehr eine Regelung, wonach mittels einer 
entsprechenden Änderung des § 36 StVG ein automatisier-
ter Kfz-Halterdatenabruf generell für die Ordnungsbehör-
den eingeführt wird. Wir bitten die Bundesregierung um 
eine entsprechende Gesetzesinitiative. Sollte sich keine 
Mehrheit für unseren Vorschlag ergeben, so wäre der Pra-
xis in den Kommunen hilfsweise auch mit einem solchen 
automatisierten Kfz-Halterdatenabruf gedient, der nur bei 
Gefahr für Leib, Leben oder erhebliche Sachgüter zur An-
wendung kommen darf." 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
66.00.02    NStVbSH Nr. 11/2007  
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Erfahrungsbericht zur Umsetzung des Gesetzes über 
die Ladenöffnungszeiten 
 
Im Rahmen der Erörterung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz) 
im Wirtschaftsausschuss des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages im November 2006 wurde die Landesregierung 
gebeten, dem Wirtschaftsausschuss bis zum 30.09.2007 
über die bis dahin gewonnenen Erfahrungen mit dem neu-
en Ladenöffnungszeitengesetz zu berichten. 
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
hat diesen Erfahrungsbericht nunmehr vorgelegt. In den 
Bericht sind die Stellungnahmen diverser Verbände und 
Behörden (u.a. Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Lan-
desverbände, IHK Schleswig-Holstein, Kommunen und 
Landkreise) zur Thematik eingeflossen. 
 
Der Erfahrungsbericht steht für interessierte Mitglieds-
körperschaften des Städteverbandes Schleswig-
Holstein im Mitgliederbereich auf der Homepage des 
Verbandes unter www.staedteverband-sh.de ("Servi-
ce") zur Verfügung. 
 
32.11.35    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Interessenbekundung zur Erprobung der einheitlichen 
Behördenrufnummer 115 
 
Mit der einheitlichen Behördenrufnummer 115 sollen die 
Bürger nach einer Meldung des Bundesministeriums des 
Inneren und des Landes Hessen vom 29.10.2007 die Mög-
lichkeit eines einfachen und umfassenden kommunen- und 
länderübergreifenden Services erhalten. Bereits festgelegte 
Ansprechpartner der Länder informieren die Kommunen 
ihres Landes über die Möglichkeiten, die ihnen das Projekt 
bieten könnte und über die Mindestanforderungen für die 
Beteiligung an dem Pilotprojekt. Inzwischen wurden auf 
Vorschlag der Länder Modellregionen mit einer Gesamt-
einwohnerzahl von rd. 13 Mio. ausgewählt, die das Projekt, 
die Leistungen des Serviceangebots sowie die technische 
und organisatorische Realisierung mitentwickeln und in 
Pilotvorhaben umsetzen sollen. Der DStGB begleitet die-
ses so genannte Projekt D 115 und behandelt den Fort-
gang in seinen zuständigen Gremien. Mit Blick auf die 
kommunale Selbstverwaltungsgarantie begrüßt der DStGB 
die von Staatssekretären abgegebene Zusagen, dass die 
Teilnahme am Pilotprojekt und der weitere Ausbau auf 
freiwilliger Basis erfolgen werde. 
 
Ziel des Projekts D 115 ist Folgendes: Wenn Bürgerinnen 
und Bürger Fragen zu Verwaltungsdienstleistungen haben, 
sollen sie künftig in Deutschland nicht mehr umständlich 
nach einer für sie zuständigen Stelle suchen müssen, son-
dern Hilfe von einer Stelle erhalten. Nach den in der Bevöl-
kerung bekannten Notrufnummern 110 für die Polizei und 
112 für die Feuerwehr wird in einer solchen Behördenser-
vicenummer 115 ein weiterer Schritt zu einer einfacheren, 
bürgernahen und transparenteren Verwaltung gesehen. 
 
Für das Testprojekt D 115 teilen sich das Bundesministeri-
um des Innern und das Land Hessen die Federführung. Im 
Rahmen einer Besprechung am 25.10.2007 wurden auf 
Vorschlag der Länder Modellregionen mit einer Gesamt-
einwohnerzahl von rd. 13 Mio. ausgewählt, die das Projekt, 

die Leistungen des Serviceangebots sowie die technische 
und organisatorische Realisierung mitentwickeln und in 
Pilotvorhaben umsetzen. Diese sind u.a.: 
 
Berlin, Hamburg, Regionen aus Nordrhein-Westfalen (Aa-
chen, Arnsberg, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, 
Köln, Mülheim/Ruhr, Kreis Lippe, Märkischer Kreis, Kreis 
Paderborn, Staatskanzlei NRW) und das gesamte Rhein-
Main-Gebiet. 
 
Die Pilotierung in diesen Modellregionen ist bis Herbst 
2008 vorgesehen. Interessierte Bewerber, deren Service-
center noch im Auf- oder Ausbau befindlich sind, können 
zu einem späteren Zeitpunkt in das Projekt einsteigen. Der 
weitere Ausbau soll ab 2009 stattfinden. Unter Berücksich-
tigung der in den Modellregionen gemachten Erfahrungen 
soll der unter der einheitlichen Behördenrufnummer ange-
botene Bürgerservice stufenweise sowohl inhaltlich als 
auch räumlich ausgebaut werden. 
 
Unter www.verwaltung-innovativ.de finden sich weitere 
Informationen zu diesem Projekt. Unter anderem stehen 
dort die Dateien Projektorganisation, Projektbeschreibung, 
Ansprechpartner der Länder und Glossar für D115 zum 
Download zur Verfügung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
10.70.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundeskabinett beschließt Neufassung der Integrati-
onskursverordnung 
 
Die Bundesregierung hat am 21.11.2007 den Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Integrationskursverordnung 
beschlossen. Mit der Neufassung der Integrationskursver-
ordnung werden die Ergebnisse der Anfang 2006 vom 
Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen Evaluation 
umgesetzt. Gleichzeitig erfüllt der Bund hiermit die im Nati-
onalen Integrationsplan eingegangene Selbstverpflichtung, 
die Handlungsansätze zur Optimierung der Integrations-
kurse in das Sprachkurssystem zu überführen. Zur Finan-
zierung sind die Haushaltsmittel um 14 Mio. € aufgestockt 
worden. Damit stehen 2008 rund 155 Mio. € zur Verfügung. 
 
Kernpunkte des Entwurfs zur Änderung der Integrations-
kursverordnung sind: 
 
- Um den Kurserfolg zu steigern, sieht der Verordnungs-

entwurf die Einführung flexibler Stundenkontingente bis 
zu einer Höchstförderdauer von 1.200 Stunden und 
Wiederholungsmöglichkeiten vor. Integrationskurse für 
die Zielgruppen Jugendliche und Frauen sowie die Kur-
se für die Gruppe der Analphabeten oder Personen mit 
einem besonderen sprachpädagogischen Förderbedarf 
sehen ein Stundenkontingent von bis zu 900 Unter-
richtsstunden im Sprachkurs vor. Intensivkurse ermögli-
chen es Teilnehmenden, die das Kursziel in weniger als 
den regulären 645 Unterrichtsstunden erreichen kön-
nen, den Integrationskurs in nur 430 Stunden zu durch-
laufen. 

 
- Durch die Einführung eines bundeseinheitlichen Tests 

und die Erhöhung der Stundenzahl auf 45 Unterrichts-
stunden wird der Orientierungskurs aufgewertet. 
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- Zur Steigerung der Lernmotivation der Teilnehmenden 
werden finanzielle Anreize in Form einer teilweisen 
Kostenbeitragserstattung bei erfolgreichem Abschluss 
geschaffen. 

 
- Die Regelungen zur Prüfungsteilnahme werden geän-

dert. Die ordnungsgemäße Teilnahme umfasst künftig 
auch die Prüfungsteilnahme. 

 
- Ab dem 01.01.2009 wird ein skalierter Sprachtest ein-

gesetzt, der differenziert das erreichte Sprachniveau 
von A2 bis B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen nachweist. 

 
- Teilnahmeverpflichtete, die Leistungen nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch beziehen oder die von der 
Kostenbeitragspflicht befreit wurden, werden die not-
wendigen Fahrtkosten erstattet. Im Übrigen kann Teil-
nahmeverpflichteten ein Fahrtkostenzuschuss gewährt 
werden. Weiterhin sieht die Neufassung eine erhebliche 
Entlastung der Kursträger vor, indem sie auf viele Rou-
tinemeldungen verzichtet und diese durch anlassbezo-
gene Meldungen ersetzt. Auch wird - ganz im Sinne des 
Grundsatzes von "Fördern" und "Fordern" - stärker auf 
die Mitwirkungspflichten der Kursteilnehmer abgestellt. 

 
Mit dem im Januar 2005 in Kraft getretenen Zuwande-
rungsgesetz wurden erstmalig staatliche Integrationsange-
bote für Zuwanderer einheitlich gesetzlich geregelt. Die 
Integrationskurse des Bundes sind ein Grundangebot des 
Staates zur Integration für rechtmäßig im Bundesgebiet 
lebende Ausländer. Ziel ist es, Zugewanderte mit den Le-
bensverhältnissen in Deutschland vertraut zu machen und 
Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln. Eine 
wesentliche Änderung in der Sprachförderpolitik des Bun-
des war die Einführung der gesetzlichen Verpflichtungs-
möglichkeit. Durch die Zulassung von rund 1.800 Kursträ-
gern ist ein bundesweites Angebot an Kursen sicherge-
stellt. Ziel des Sprachkurses ist der Erwerb "ausreichender 
Sprachkenntnisse", wie sie mit B 1 der ersten Stufe der 
selbstständigen Sprachverwendung auf der Skala des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen beschrieben sind. Der Orientierungskurs soll beim 
Zuwanderer das Verständnis für das deutsche Staatswe-
sen wecken. Insbesondere die Bedeutung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, des Parteiensystems, des 
föderalen Aufbaus Deutschlands, der Sozialstaatlichkeit, 
der Gleichberechtigung, der Toleranz und der Religions-
freiheit sollen vermittelt werden. 
 
Quelle: GT-info 22/07 vom 05.12.2007 
50.80.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
"Integration gemeinsam schaffen – Christlich-
Muslimische Friedensinitiative" 
 
Die Initiative "Integration gemeinsam schaffen – Christlich-
Muslimische Friedensinitiative" wird vom Deutschen Städ-
tetag, von Muslimischen und Christlich-Muslimischen Ver-
bänden und bekannten Persönlichkeiten unterstützt. 
 
Ziel der Initiative ist 
 
• gemeinsam mit Menschen aus allen Kulturkreisen ein 

friedliches und tolerantes Zusammenleben mit Men-

schen aus muslimischen Kulturkreisen in Deutschland 
zu fördern, 

 
• für ein gutes Zusammenleben der Kulturen permanent 

und mit einfachen Mitteln und Beispielen Signale zu 
geben, 

 
• Multiplikatoren zum Beispiel in Vereinen, Kirchen- und 

Moscheegemeinden, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Kulturzentren und Sportvereinen zu unterstützen und 
zu ermutigen, 

 
• ausgehend von einer jährlichen zentralen Auftaktver-

anstaltung, bundesweit konzentrierte Freundschaftsak-
tionen auf lokaler Ebene zu etablieren, die von priva-
ten und öffentlichen, religiösen und nicht-religiösen Ini-
tiativen und Organisationen initiiert werden. 

 
Am 19.02.2008 wird die Auftaktveranstaltung der bundes-
weiten Aktionswoche stattfinden, im Rahmen derer alle 
beteiligten Initiativen ihre Arbeit unter dem gemeinsamen 
Motto "Integration gemeinsam schaffen" der Öffentlichkeit 
präsentieren. 
 
Weitere Informationen über Möglichkeiten der Beteiligung 
sind erhältlich unter www.cm-fi.de. 
 
Für die Mitgliedskörperschaften des Städteverbandes 
Schleswig-Holstein ist der gedruckten Ausgabe dieser 
NACHRICHTEN ein Informationsflyer beigefügt. 
 
Quelle: Schrb.DST vom 15.11.2007 
50.80.30    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
InWent: Publikation zur 10. Bundeskonferenz der 
Kommunen und Initiativen 
 
Die Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH 
(InWent) hat die 16. Ausgabe von Dialog Global, der Do-
kumentation der "10. Bundeskonferenz der Kommunen und 
Initiativen in Hamburg - Globalisierung gestaltet Kommu-
nen – Kommunen gestalten Globalisierung" herausgege-
ben. Die Veranstaltung wurde durchgeführt von der Servi-
cestelle Kommunen in der Einen Welt/InWent. Themen-
schwerpunkte der 10. Bundeskonferenz waren kommunale 
Partnerschaften und Integration. 
 
Die Veranstaltungsdokumentation enthält die Beiträge 
sämtlicher Referenten auf der Veranstaltung, die komplette 
Mitschrift der zwei Podiumsdiskussionen, die Thesen, die 
in den Arbeitsforen von den Konferenzteilnehmern vorge-
stellt und diskutiert wurden sowie die Abschlusserklärung 
der Bundeskonferenz. 
 
Die Dokumentation steht auf der Homepage der Service-
stelle Kommunen in der Einen Welt www.service-eine-
welt.de unter dem Menüpunkt Publikationen zur Verfügung. 
 
10.45.70    NStVbSH Nr. 11/2007  
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Soziales, Schule und Kultur 
 
 
Revision der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung  
 
Die Bundesregierung hat unter Federführung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) einen Ge-
setzentwurf (BT-Drs.: 16/6542 vom 28.09.2007) vorgelegt, 
mit dem die seit 2004 ausstehende Revision bei der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch-
geführt werden soll. Darin wird zwar einer Reihe kommuna-
ler Forderungen Rechnung getragen; im wesentlichen 
Punkt, der zukünftigen Höhe der Bundesbeteiligung, be-
steht jedoch erheblicher Konfliktstoff. Die Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände hat dies zum An-
lass genommen und in einem Schreiben an die Fraktions-
vorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien nochmals die kommunalen Forderungen und 
Positionen dargestellt.  
 
Das Schreiben der Bundesvereinigung der Kommunalen 
Spitzenverbände ist nachfolgend abgedruckt: 
 
„Die Bundesregierung hat unter Federführung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) den o.g. 
Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die seit 2004 ausstehen-
de Revision bei der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung durchgeführt werden soll. Darin wird einer 
Reihe kommunaler Forderungen Rechnung getragen; im 
wesentlichen Punkt, der zukünftigen Höhe der Bundesbe-
teiligung, besteht jedoch erheblicher Konfliktstoff. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Überführung des bislang 
festen Bundesanteils in eine prozentuale Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung mit Wirkung ab dem 01.01.2008. 
Auch ist die Überführung der Bundesbeteiligung vom 
Wohngeldgesetz in das SGB XII sachgerecht, gleiches gilt 
für die Verteilung der Bundesmittel anhand der tatsächli-
chen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung. Schließlich vereinfachen der Wegfall 
der Revisionsklausel und die direkte Abgeltung der Kosten 
für die arbeitsmedizinischen Gutachten das Verfahren für 
alle Beteiligten. 
 
Hauptkritikpunkt ist aber erwartungsgemäß die Höhe der 
Bundesbeteiligung. Hier ist eine Absenkung der bisherigen 
Bundesbeteiligung von 409 Mio. € pro Jahr auf eine Betei-
ligungsquote von 7,1% vorgesehen und damit (nach den 
derzeitigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das 
Jahr 2006) im Jahr 2008 auf ca. 213 Mio. € beabsichtigt.  
 
Diese nahezu Halbierung des Kostenbeteiligung des Bun-
des überrascht angesichts der hohen und deutlich gestie-
genen Ausgaben der Kommunen für die Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung. 2006 sind die Kosten 
für die Kommunen erneut im Vergleich zum Vorjahr erheb-
lich, nämlich um 9,8 % auf insg. 3,1 Mrd. € gestiegen. Die 
Steigerungsraten sind in großem Umfang darauf zurückzu-
führen, dass der Bundesgesetzgeber die Anspruchsvor-
aussetzungen so gestaltet hat, dass viel mehr Menschen 
Grundsicherungsleistungen beziehen als nach der alten 
Sozialhilfe. Genannt seien neben der Privilegierung der 
Grundsicherung gegenüber den anderen Leistungsarten 

der Sozialhilfe zudem die Auswirkungen der vorgelagerten 
Sicherungssysteme der Rentenversicherung, der Arbeitslo-
senversicherung sowie der lediglich geringfügigen Renten-
anwartschaften von Langzeitarbeitslosen.  
 
Ein Ende der Kostenverschiebungen auf die Kommunen ist 
nicht abzusehen. Aktuelles Beispiel ist die frühstmögliche 
Verrentung älterer Langzeitarbeitsloser durch das Auslau-
fen der sog. 58er-Regelung ab dem 01.01.2008, die durch 
den Verweis auf Rentenansprüche sowohl die Geldleistun-
gen als auch die Eingliederungsleistungen des SGB II 
verlieren und im Falle nicht auskömmlicher Rente auf die 
kommunale Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. mit Erreichen 
der Regelaltersgrenze auf die kommunalen Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ange-
wiesen sein werden.  
 
Durch die von den Kommunen nicht zu beeinflussenden 
Regelungen zur gesetzlichen Rentenversicherung ist be-
reits heute die Situation eingetreten, dass ein Durch-
schnittsverdiener gut 28 Jahre braucht, um eine Rente auf 
Sozialhilfe/Grundsicherungsniveau zu erhalten. Angesichts 
der vielfach unterbrochenen Erwerbsbiographien insb. im 
Osten Deutschlands ist eine weitere Zunahme der Leis-
tungsbezieher daher absehbar. Auch viele Selbständige, 
die (oftmals gefördert durch die BA) nicht in berufsständi-
schen Versorgungswerken versichert sind, fallen bei einem 
unternehmerischen Misserfolg bzw. nicht über die Lebens-
haltungskosten hinausgehenden Erfolg im Alter in die 
kommunale Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, weil die Mittel zur (zusätzlichen) Altersvorsorge 
bzw. zur freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung fehlen. 
 
Diese und weitere Faktoren können nicht von den Kommu-
nen beeinflusst werden und führen dazu, dass die Zahl der 
Leistungsbezieher in der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung weiter ansteigen wird. 
 
Es gilt daher, dieser enorm gestiegenen Belastung bei der 
Revision der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung Rechnung zu tragen. Eine 
Beteiligung des Bundes mit nur 7,1 % demonstriert die hier 
nach wie vor bestehende Schutzlosigkeit der Kommunen. 
 
Die Ermittlung der Bundesbeteiligung setzt hauptsächlich 
beim Wegfall des Unterhaltsrückgriffs bei der Grundsiche-
rung an. Dabei kommt das BMAS auf komplizierten 
Schätzwegen zu einer deutlich geringeren Summe als bei 
der Ermittlung der damals vom Bund angenommenen 409 
Mio. €. 
 
Insgesamt ermittelt das BMAS Mehrkosten bezogen auf 
das Jahr 2004 lediglich in Höhe von 180 Mio. €. Problema-
tisch ist insbesondere, dass die revisionsrelevante Berück-
sichtigung von Mehrkosten wegen des Verzichts auf den 
Unterhaltsrückgriff in der Grundsicherung lediglich ge-
schätzt wird. Richtig ist, dass es objektiv unmöglich ist, die 
Kosten für den Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff statis-
tisch zu erfassen, weil mit dem fehlenden Unterhaltsrück-
griff auch Nachfragen der Sozialämter nach etwaigen Un-
terhaltspflichten nicht zulässig sind. Diese Unmöglichkeit in 
der gesetzlichen Regelung war aber von Anfang an be-
kannt, die kommunalen Spitzenverbände haben wiederholt 
darauf hingewiesen. Es verwundert daher, wenn die 2001 
geschätzten Werte nunmehr wesentlich niedriger geschätzt 
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werden. Wir plädieren daher dafür, dass die im Gesetzge-
bungsverfahren zum Grundsicherungsgesetz 2001 zugrun-
de gelegten politischen Prämissen, die die kommunalen 
Mehrkosten mit 409 Mio. € beziffert haben, auch heute 
noch maßgeblich und konsensfähig sein sollten.  
 
Der Bundesrat hat am 24.11.2006 einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Wohngeldgesetzes und des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch beschlossen (BR-Drs. 752/06 (Be-
schluss)), mit dem die Bundesbeteiligung in der derzeitigen 
Höhe gesichert und in einen entsprechenden prozentualen 
Anteil von 20 % umgewandelt werden soll. Dieser Vor-
schlag wird von den kommunalen Spitzenverbänden be-
fürwortet, auch wenn er der kommunalen Belastung und 
der Verursachung durch den Bundesgesetzgeber gleich-
falls noch nicht ausreichend Rechnung trägt. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, sich im wohlverstandenen 
Interesse der kommunalen Ebene für eine entsprechende 
Anpassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ein-
zusetzen, um die finanzielle Last der weiterhin steigenden 
Grundsicherungsausgaben zumindest ein wenig abzumil-
dern und die Grundsicherung so für die hilfebedürftigen 
Menschen zu sichern. 
 
Des Weiteren möchten wir auf ein verfahrenstechnisches 
Problem hinweisen, dass sich durch die nahezu zeitglei-
che, aber verfahrensmäßig getrennte Neuregelung des 
Wohngeldgesetzes bezieht ((BT-Drs. 16/6543). Im dortigen 
Entwurf des § 32 WoGG (Erstattung des Wohngeldes 
durch den Bund) ist die Streichung der bisherigen Rechts-
grundlage für die Bundesbeteiligung vorgesehen, ohne 
dass gleichzeitig eine Neuregelung im SGB XII beschlos-
sen wird. Sollte also dieser Entwurf beschlossen werden, 
das Zweite Gesetz zur Änderung des SGB XII aber schei-
tern, würde die Kostenbeteiligung des Bundes an der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung voll-
ständig entfallen. Dies kann nicht im Sinne einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kom-
munen sein. Wir bitten Sie daher, zugleich darauf hinzuwir-
ken, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen wird.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
35.10.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Jugend, Frauen und Familie 
 
 
Internationale Verständigung durch Jugendaustausch 
im kommunalen Bereich im Haushaltsjahr 2008 
 
Das Auswärtige Amt hat dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund für das Haushaltsjahr 2008 wieder finanzielle 
Mittel zur Förderung von auswärtigen kulturellen Vorhaben 
und der internationalen Verständigung durch Jugendaus-
tausch im kommunalen Bereich in Aussicht gestellt. Die 
Verwaltung der Mittel ist an die deutsche Sektion des Ra-
tes der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) über-
tragen worden. Städte und Gemeinden, die für 2008 Vor-
haben entsprechend den Vergaberichtlinien planen und an 
einer Förderung interessiert sind, werden gebeten, bei der 
Deutschen Sektion des RGRE ihre Anträge einschließlich 
der erforderlichen Anlagen einzureichen. 

Die Richtlinien sowie die Antragsformulare für 2008 stehen 
auf der Homepage des Rates der Gemeinden und Regio-
nen Europas unter www.rgre.de (Aktuelle Förderinfos, 
Förderung durch das Auswärtige Amt) zum downloaden 
bereit.  
 
Anträge auf Förderung des Jugendaustausches im kom-
munalen Bereich können bis Ende Juni für das jeweilige 
Jahr, in dem die Maßnahme stattfindet, eingereicht werden. 
Soll die Maßnahme bereits vor dem Stichtag durchgeführt 
werden, so ist der Antrag unmittelbar nach der Planung 
einzureichen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Förderung nur für 
die in den Richtlinien beschriebenen Fälle in Frage kom-
men kann (bitte die Richtlinien vom August 2002 beach-
ten). Insbesondere ist zu beachten, dass Begegnungen, 
die aus anderen Bundesmitteln gefördert werden, keine 
zusätzliche Förderung durch das Auswärtige Amt erfahren 
können. 
 
Da die vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellten 
Förderungsmittel relativ gering sind, wird wiederum eine 
Auswahl getroffen werden müssen. Die Antragstellung gibt 
noch keinen Anspruch auf finanzielle Förderung. 
 
Der DStGB merkt an, dass Zuschussanträge bereits bei 
Planung und nicht nach Abschluss der Maßnahme einge-
reicht werden müssen und lückenhaft ausgefüllte Anträge 
zu Lasten des Antragstellers gehen. 
 
Eine Benachrichtigung darüber, ob und in welcher Höhe 
Anträge bewilligt werden, ergeht durch den Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
51.40.75    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Familienatlas 2007 
 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat Mitte Oktober den Familienatlas 2007 heraus-
gegeben. 
 
Der Deutsche Städtetag war im Vorfeld der Erarbeitung 
des Familienatlasses 2007 vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend weder informiert 
noch eingebunden worden. Da im Familienatlas ganz we-
sentlich auf kommunale Handlungsfelder abgestellt wird 
und die Darstellung auf die kreisfreien Städte und Kreise 
bezogen ist, hätte der DST eine Einbeziehung für erforder-
lich gehalten. Dies hat der DST ebenso wie folgende Kritik-
punkte dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend schriftlich mitgeteilt:  
 
Sowohl im Vorwort des Familienatlasses als auch in der 
öffentlichen Darstellung wird der Eindruck erweckt, als 
ginge es allein um die familienpolitische Angebote und 
Initiativen der kreisfreien Städte und Kreise. Der Kriterien-
katalog auf Seite 39 f. macht aber deutlich, dass in die 
Bewertung eine Vielzahl von Kriterien eingeflossen sind, 
die nicht oder kaum kommunal beeinflussbar sind. Hier 
wäre nach Einschätzung des DST eine differenziertere 
Darstellung, auch in der öffentlichen Kommunikation, an-
gezeigt gewesen. 

http://www.rgre.de/�
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Durch den hohen Stellenwert der Rahmenbedingungen 
„Arbeitsmarkt und Demografie“ entsteht nach Auffassung 
des DST ein recht verzerrtes Bild der familienpolitischen 
Rahmenbedingungen vor Ort. Wenn man die Aktivitäten 
vieler Städte im Bereich der Familienpolitik kennt, so ist die 
mit dem Familienatlas 2007 vorgelegte Analyse und deren 
öffentliche Kommunikation problematisch. Dem Anliegen 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, mit einer differenzierten Bestandsaufnahme Anre-
gungen für weitere Handlungsmöglichkeiten zu geben, wird 
der Familienatlas 2007 nach einer ersten Bewertung des 
DST nur sehr bedingt gerecht. 
 
Der Familienatlas steht für interessierte Mitgliedskör-
perschaften des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
im Mitgliederbereich auf der Homepage des Verbandes 
unter www.staedteverband-sh.de ("Service") zur Ver-
fügung. 
 
Quelle: RdSchrb.DST vom 05.11.2007 
51.02.10    NStVbSH Nr. 11/2007 
 
 
 
Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen 
 
 
Rahmenplan für die Förderung ländlicher Räume durch 
die GAK 
 
Die Bundesregierung will den ländlichen Raum in Deutsch-
land stärker unterstützen. Dies geht aus dem Bericht über 
die künftige Gestaltung der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
(GAK) hervor. Sie hat den Rahmenplan der GAK für den 
Zeitraum 2008 bis 2011 festgelegt. Er enthält als wesentli-
che Aussagen die Breitbandförderung und die dezentrale 
Versorgung mit erneuerbaren Energien. Eine erhebliche 
Ausweitung des engen Bezugs zur Agrarstruktur ist unter-
blieben. Aus Sicht des DStGB darf die Agrarstruktur nicht 
die tragende Rolle für eine Förderung ländlicher Räume 
spielen.  
 
Die Schwerpunkte der Fördermaßnahmen im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ 
(GAK) werden vom Planungsausschuss für Agrarstruktur 
und Küstenschutz (PLANAK) festgelegt. Der PLANAK hat 
zwar abschließend am 05.04.2007 die Fördermaßnahmen 
des Rahmenplans 2007 bis 2010 der GAK beschlossen, 
aber unter den Bedingungen der neuen EU-Förderperiode 
2007 bis 2013 sind Veränderungen erforderlich geworden. 
Maßgeblich ist die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 über 
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER-Verordnung).  
 
Neu und für die Städte und Gemeinden von Interesse sind 
besonders: 
 
Im Rahmen der Förderung der integrierten ländlichen Ent-
wicklung (ILE) können auch LEADER-Konzepte gemäß 
ELER-Verordnung (Beteiligung der regionalen Akteure bei 
der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungs-
strategien) mit Bundesmitteln aus der GAK gefördert wer-
den. Die Förderung der Dorferneuerung ist dadurch, dass 

die Auswahl der Maßnahmen auf der Grundlage von Kon-
zepten erfolgen soll, stärker strategisch ausgerichtet wor-
den. Der Fördersatz für neue Flurbereinigungsverfahren ist 
im Rahmen der bereits Ende 2003 beschlossenen Anpas-
sungsschritte auf 75 % abgesenkt worden. In den neuen 
Ländern gelten noch höhere Fördersätze, die ab dem Jahr 
2010 an die der alten Länder angeglichen werden. 
 
Bei der Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 
kommt es unter Berücksichtigung des demografischen 
Wandels und insbesondere der Überalterung vieler Regio-
nen aus Sicht der Bundesregierung darauf an, die bereits 
jetzt bestehenden Fördermöglichkeiten von dem ländlichen 
Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen und von 
dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtungen in den Ländern 
verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus haben moderne Infra-
strukturmaßnahmen für die Wettbewerbsfähigkeit landwirt-
schaftlicher Betriebe und ihres ländlichen Umfeldes eine 
zunehmende Bedeutung. Deshalb soll im Fördergrundsatz 
zur integrierten ländlichen Entwicklung des GAK-
Rahmenplans 2008 bis 2011 das Spektrum für Infrastruk-
turmaßnahmen um die Förderung der Breitbandversorgung 
in ländlichen Räumen und die Förderung der dezentralen 
Versorgung mit erneuerbaren Energien erweitert werden. 
 
Die GAK soll damit zur „Vereinheitlichung zentraler För-
dermaßnahmen“ in Deutschland beitragen. Allerdings sind 
die Länder frei in der Entscheidung, ob sie zum Beispiel 
Kofinanzierungsmittel für die Breitbandförderung bereitstel-
len wollen. Der Bund hat dafür 10 Mio. €/Jahr in den Haus-
haltsplan eingestellt. Der Gesamtansatz der GAK ist jedoch 
auch um 15 Mio. € auf nun 615 Mio. €/Jahr gekürzt wor-
den. 
 
Der Bericht der Bundesregierung ist unter der Adresse: 
http://bundestag.de/btd/16/065/1606585.pdf aus dem Inter-
netangebot des Deutschen Bundestages als Drucksache 
Nr. 16/6585 abzurufen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
20.21.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
EU-Vertragsverletzungsverfahren zu kommunalen 
„Einheimischenmodellen“ (Gemeinde Selfkant) 
 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverlet-
zungsverfahren (Gemeinde Selfkant) eingeleitet, mit dem 
die in vielen Städten und Gemeinden insbesondere des 
süddeutschen Raums vorherrschende Praxis der so ge-
nannten „Einheimischenmodelle“ beanstandet wird. Nach 
diesen Modellen gewähren die Kommunen für den Verkauf 
von Grundstücken an Ortsansässige preisliche Nachlässe, 
um insoweit insbesondere einer Abwanderung jüngerer 
Familien entgegenzuwirken. 
 
Die Bundesregierung hat sich in einer uns jetzt vom 
BMVBS zugeleiteten Mitteilung vom 15.08.2007 zu den 
Beanstandungsverfahren der Europäischen Kommission 
(Aufforderungsschreiben vom 29.06.2007) geäußert. In 
dieser Mitteilung weist die Bundesregierung – in Überein-
stimmung mit dem DStGB - die Beanstandung der EU-
Kommission, nach der diese in den Einheimischenmodel-
len eine EU-rechtliche Diskriminierung und damit einen 
Verstoß gegen den EG-Vertrag sieht, zurück. 

http://www.staedteverband-sh.de/�
http://bundestag.de/btd/16/065/1606585.pdf�


- 29 – 
 
 

 
 

NACHRICHTEN des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
 

Der Wortlaut der Mitteilung der Bundesregierung an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, der mit 
den kommunalen „Einheimischenmodellen“ einen für die 
Städte und Gemeinden äußerst wichtigen Sachverhalt 
betrifft ist im Folgenden wiedergegeben: 
 
„Die Bundesregierung beehrt sich, der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften folgendes mitzuteilen:  
 
Zu den Ausführungen bezüglich der unterschiedlichen 
Bedingungen, die die Gemeinde Selfkant bei ihrem Mana-
gement der Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH (EGS) 
für Grundstücksverkäufe an Ortsansässige und Nichtsort-
ansässige festgelegt hat, nach denen letztere höhere 
Quadratmeterpreise zahlen:  
 
Die Kommission ist der Auffassung, dass die unterschiedli-
chen Bedingungen für Ortsansässige und Nichtortsansäs-
sige bei Grundstücksverkäufen gegen die in Art. 43 und in 
Art. 56 EG-Vertrag verankerten Grundsätze der Niederlas-
sungsfreiheit und des freien Kapitalverkehrs verstießen. 
Art. 43 EG-Vertrag verbiete Beschränkungen der freien 
Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats 
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats, Artikel 56 
EG-Vertrag stehe allen Beschränkungen des Kapitalver-
kehrs zwischen den Mitgliedstaaten entgegen. Unter-
schiedliche Bedingungen für Ortsansässige und Nichtorts-
ansässige könnten nach der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs als diskriminierende Beschränkungen 
angesehen werden. Dieser habe befunden, dass eine 
Maßnahme, die eine Unterscheidung aufgrund des Kriteri-
ums des Wohnsitzes trifft, sich hauptsächlich zum Nachteil 
der Angehörigen anderer Mitgliedstaaten auswirken dürfte, 
da die Gebietfremden meist Ausländer seien (Urteil vom 
16.01.2003, Rechtssache C-388/01, Rn. 13 und 14). Der 
Gerichtshof habe des Weiteren klar zum Ausdruck ge-
bracht, dass ein Ziel wirtschaftlicher Art kein Grund des 
Allgemeininteresses sei, der eine Beschränkung einer 
durch den Vertrag gewährleisteten Grundfreiheit rechtferti-
gen könne (Urteil vom 05.06.1997, Rechtssache C-398/95, 
Rn. 23).  
 
Daher stellten die durch die Gemeinde Selfkant veranlass-
ten unterschiedlichen Grundstückspreise für Ortsansässige 
und Nichtortsansässige Beschränkungen dar, die mit der 
Niederlassungsfreiheit und dem freien Kapitalverkehr un-
vereinbar seien.  
 
Hierzu vertritt die Bundesregierung die Auffassung, dass 
die fraglichen Bedingungen für Grundstücksverkäufe im 
Wesentlichen nicht gegen Gemeinschaftsrecht versto-
ßen (1.). Soweit die Grundstückspreise aber bei Fremdnut-
zung mit Bauverpflichtung für Ortsansässige herabgesetzt 
werden, ist die Praxis der Gemeinde Selfkant auch nach 
Auffassung der Bundesregierung nicht gerechtfertigt. In 
diesen Fällen soll der Preisnachlass daher zukünftig nicht 
mehr gewährt werden (2).  
 
1. Der Anwendungsbereich des europäischen Gemein-
schaftsrechts ist eröffnet, wenn in einer deutschen Ge-
meinde ein Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaats 
Grundeigentum erwirbt. Berührt ist dann der den Grund-
freiheiten innewohnende Gleichheitsgehalt. Eine offene 
Diskriminierung ist vorliegend indes bereits deshalb nicht 
gegeben, weil das Kriterium der Ortsansässigkeit – das 
hier zu Begünstigungen beim Kaufpreis führt – nicht unmit-

telbar auf die Staatsangehörigkeit abstellt; erfasst werden 
nicht nur Ausländer, sondern auch auswärtige deutsche 
Bewerber. Es könnte sich allenfalls um eine so genannte 
verdeckte Diskriminierung handeln. Diesbezüglich ist indes 
anzumerken, dass die EGS nach Auskunft der zuständigen 
deutschen Behörden an Nichtortsansässige in der Regel 
zum Bodenrichtwert und somit zu marktüblichen Preisen 
verkauft. Ortsansässige erhalten hierauf einen Abschlag.  
 
Selbst wenn der Abschlag von den marktüblichen Preisen 
zugunsten von Ortsansässigen eine so genannte verdeckte 
Diskriminierung darstellte, wäre sie nicht gemeinschafts-
rechtswidrig. Sie wäre vielmehr nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs gerechtfertigt, weil ein 
zwingender Grund des Allgemeininteresses vorhanden ist, 
zu dessen Verfolgung das zugrunde gelegte Kriterium (hier 
das Kriterium der Ortsansässigkeit) erforderlich ist und in 
einem angemessenen Verhältnis steht (vgl. z. B. Urteil vom 
09.07.1997 in der Rechtssache C-34/95, Rn. 52).  
 
Auch in dem von der Kommission herangezogenen Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs vom 16.01.2003 in der 
Rechtssache C-388/01 wird ausgeführt, dass Gründe des 
Allgemeininteresses verdeckte Diskriminierungen rechtfer-
tigen können (Rn. 21). Der diesem Urteil zugrunde liegen-
de Fall ist ansonsten aber mit dem vorliegenden Fall nicht 
vergleichbar. Die im dortigen Verfahren Beklagte hat da-
nach Gemeinschaftsrecht verletzt, da sie die verdeckte 
Diskriminierung zum einen mit rein wirtschaftlichen Grün-
den (Rn. 22) und zum anderen in unzureichender Art und 
Weise mit dem Erfordernis der Kohärenz des Steuersys-
tems (Rn. 23) begründet hat. Im vorliegenden Fall geht es 
hingegen vor allem um städtebauliche, nicht aber um wirt-
schaftliche Ziele. Daher können auch aus dem von der 
Kommission genannten Urteil des Gerichtshofs vom 
05.06.1997 in der Rechtssache C-398/95, nach denen ein 
Ziel wirtschaftlicher Art kein Grund des Allgemeininteresses 
darstellen kann (Rn. 23), keine Folgerungen gegen die 
Praxis der Gemeinde Selfkant gezogen werden.  
 
Die für die Gemeinde Selfkant zuständigen Behörden des 
Landes Nordrhein-Westfalen haben mitgeteilt, dass die 
Gemeinde Selfkant angesichts der starken Nachfrage nach 
Bauland durch auswärtige Interessenten der ortsansässi-
gen Bevölkerung den Grunderwerb und die Errichtung von 
Wohnhäusern im Heimatort erleichtern will. Dieses Vorge-
hen hat sich aus städtebaulichen Gründen als notwendig 
erwiesen, da Ortsansässige auf dem – auch im Interesse 
einer organischen Ortsentwicklung begrenzten – allgemei-
nen Baulandmarkt nicht in dem für eine ausgewogene 
Bevölkerungsstruktur erforderlichen Umfang zum Zuge 
kommen. Mit den Preisnachlässen für Ortsansässige soll 
einer Abwanderung gerade der jüngeren, finanziell nicht 
konkurrenzfähigen Ortsansässigen entgegengewirkt wer-
den. Damit wird der sozialpsychologischen Bedeutung 
„einheimischer“ Bevölkerungsteile für Bestand und Ent-
wicklung des Gemeinwesens – vor allem in Kommunen 
kleineren Zuschnitts – Rechnung getragen. Die Gemeinde 
Selfkant verfolgt demnach ein legitimes Ziel in Gestalt der 
Erhaltung ihrer gewachsenen Sozialstruktur. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat jüngst in seinem Urteil vom 
25.01.2007 in der Rechtssache C-370/05 bestätigt, dass 
die Erhaltung einer beständigen Bevölkerung in ländlichen 
Gebieten ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel ist, dass 
die Beschränkung von Grundfreiheiten rechtfertigen kann 
(Rn. 27 f.).  
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Die Gemeinde Selfkant hat mit ihrer geringen Einwohner-
zahl (ca. 10.200) und ihrer dörflichen Struktur ländlichen 
Charakter. Vor Gründung der EGS haben aus den o. g. 
Gründen in der Gemeinde Selfkant fast ausschließlich 
Nichtortsansässige Bauland erworben. Dies hängt auch mit 
der Grenzlage zu den Niederlanden zusammen, da dort 
aufgrund der höheren Siedlungsdichte die Baulandbedin-
gungen häufig wesentlich ungünstiger sind.  
 
Die Gemeinde Selfkant konnte es daher als gerechtfertigt 
ansehen, zur Erhaltung einer ausgewogenen Bevölke-
rungsstruktur Ortsansässige über die Verkaufsbedingun-
gen der EGS zu fördern. Klarstellend ist in diesem Zusam-
menhang anzumerken, dass diese Vorgehensweise nicht 
auf eine Benachteiligung niederländischer Staatsangehöri-
ger abzielt. Vielmehr werden auch Ortsansässige mit nie-
derländischer Staatsangehörigkeit durch die Verkaufsbe-
dingungen der EGS privilegiert, weil auch diese durch ihre 
Ortsverbundenheit zu einer ausgewogenen Bevölkerungs-
struktur beitragen. Ihr Anteil an der Bevölkerung in der 
Gemeinde Selfkant beträgt nach Auskunft der Gemeinde 
Selfkant 25 %; sie stellen damit einen erheblichen Teil der 
ortsansässigen Bevölkerung, der auch nach Einführung 
dieser Verkaufsbedingungen durch die EGS weiter zu-
nimmt.  
 
Das Ziel der Erhaltung einer ausgewogenen Bevölkerungs-
struktur wird in der Gemeinde Selfkant mit entsprechenden 
Regelungen in den Kaufverträgen der EGS umgesetzt, die 
die Eigennutzung von Ortsansässigen sicherstellen; bei 
Nichteinhaltung ist der Käufer zur Nachzahlung in Höhe der 
Förderung zuzüglich eines 20 %-igen Aufschlags verpflich-
tet.  
 
Darüber hinaus wird mit besonderen Preisnachlässen für 
Ortsansässige mit Kindern dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass gerade jüngere Ortsansässige unter reinen 
Marktbedingungen zur Abwanderung gezwungen wären. 
Dies würde bei einer Kommune kleineren Zuschnitts wie 
der Gemeinde Selfkant mit ca. 10.200 Einwohnern in ab-
sehbarer Zeit zu einem „Aussterben“ einheimischer Bevöl-
kerungsteile führen. Dem soll angesichts der sozialpsycho-
logischen sowie auch kulturellen und identitätsstiftenden 
Bedeutung einheimischer Bevölkerungsteile entgegenge-
wirkt werden.  
 
Die Erhaltung gewachsener Sozial- und Bevölkerungs-
strukturen entspricht im Übrigen auch den Zielen der im 
Rahmen des informellen Ministertreffens zur Stadtentwick-
lung und zum territorialen Zusammenhalts am 
24./25.05.2007 unter Zustimmung der Kommission verein-
barten Leipzig Charta. Zu den Zielen der Leipzig Charta 
gehört namentlich die Förderung des sozialen Zusammen-
halts und der sozialen Integration in den Städten. Für den 
sozialen Zusammenhalt und die soziale Integration ist eine 
ausgewogene Bevölkerungsstruktur – auf die die Praxis 
der Gemeinde Selfkant abzielt – von entscheidender Be-
deutung.  
 
2. Nicht erforderlich für das städtebauliche Ziel einer aus-
gewogenen Bevölkerungsstruktur sind allerdings auch 
nach Auffassung der Bundesregierung die vertraglichen 
Bedingungen der EGS, nach denen – wenn auch in gerin-
gerem Maße – Grundstückspreise bei Fremdnutzung mit 
Bauverpflichtung für Ortsansässige herabgesetzt werden. 
Die Regierung des Landes Nordhein-Westfalen, in der die 

Gemeinde Selfkant liegt, teilt diese Einschätzung und hat 
zugesichert, unverzüglich auf die Abschaffung derartiger 
Bedingungen hinzuwirken.  
 
Die Bundesregierung wird die Kommission unaufgefordert 
unterrichten, sobald die Bedingungen außer Kraft gesetzt 
worden sind.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
60.16.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Verkehr und Energie 
 
 
Verkehrssicherheit – Vision Zero 
 
Mehr als 5.000 Verkehrstote, mehr als 300.000 Verletzte, 
viele davon mit bleibenden Schäden, sind die Opferbilan-
zen des Straßenverkehrs in Deutschland. Nach dem Motto 
Prävention statt Reaktion soll die Verkehrssicherheitsarbeit 
in Deutschland nun einen neuen Schwerpunkt erhalten. 
Auch die kommunale Verkehrssicherheitsarbeit kann noch 
stärker als bisher dem Präventionsgedanken folgen.  
 
Obwohl es im Jahr 2006 die niedrigste Zahl von Verkehrs-
toten seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gege-
ben hat, waren immer noch knapp 5.100 Verkehrstote zu 
zählen. Die Anzahl der Verletzten lag bei über 300.000. Die 
Entwicklung der Unfallzahlen im Jahr 2007 zeigt, dass die 
Anzahl der Unfälle mit Toten und Verletzten wieder an-
steigt. Berücksichtigt man die kontinuierliche Zunahme der 
Fahrzeugzahlen, ist erfreulicherweise dennoch ein langfris-
tiger Trend zur Erhöhung der Verkehrssicherheit festzustel-
len. Ohne die bisherigen Erfolge der Verkehrssicherheits-
arbeit in Abrede zu stellen, muss dennoch darauf hinge-
wiesen werden, dass ein wesentlicher Anteil des Sicher-
heitsgewinnes auf Fortschritte in der Medizin, der Ret-
tungstechnik und der passiven Sicherheit von Fahrzeugen 
zurückzuführen ist. Die Anzahl der Unfälle verharrt jedoch 
auf einem hohen Niveau.  
 
Seit einiger Zeit wird der Prävention als Möglichkeit zur 
Verhinderung von Verkehrsunfällen ein höherer Stellenwert 
eingeräumt. Die Präventionsphilosophie findet ihren Aus-
druck im Begriff „Vision Zero“. Es handelt sich dabei um 
eine Sicherheitsphilosophie, die bereits in verschiedenen 
Ländern, besonders Schweden, Eingang in die Verkehrssi-
cherheitsarbeit gefunden hat. Es geht von der Erkenntnis 
aus, dass das Straßenverkehrssystem nicht soweit opti-
miert werden kann, dass Unfälle verhindert würden. Viel-
mehr ist fehlerhaftes Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
unvermeidbar. Wird diese Erkenntnis zur Maxime der Ver-
kehrsteilnehmer gemacht, so ergeben sich für die Ver-
kehrssicherheitsarbeit Handlungsoptionen, die bisher ver-
schlossen waren.  
 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat sich in mehreren 
Arbeitsgruppen mit der Sicherheitsphilosophie „Vision Ze-
ro“ befasst und dem Vorstand ein Diskussionspapier vorge-
legt, welches die Vision Zero als qualitativen Prozess der 
Verkehrssicherheitsarbeit beschreibt. Der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat wird zukünftig seine Verkehrssicher-
heitsarbeit auf der Basis der „Vision Zero“ weiterführen.  
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Nachfolgend ist eine Darstellung der „Vision Zero“ abge-
druckt. Der DStGB empfiehlt zu prüfen, wie die Sicher-
heitsphilosophie von „Vision Zero“ in die praktische Ver-
kehrssicherheitsarbeit der Kommunen umgesetzt werden 
kann.  
 
„Vision Zero: Im Zweifel für Verkehrssicherheit 
 
Was ist Vision Zero? 
 
Vision Zero ist der international eingeführte Name einer 
Sicherheitsphilosophie, die verschiedene Länder in unter-
schiedlicher Ausgestaltung ihrer Verkehrssicherheitsarbeit 
zugrunde legen. 
 
Vision Zero ist qualitativ orientiert. Kern dieser Philosophie 
ist ein sicheres Verkehrssystem und die Einsicht, dass der 
Mensch als Teil dieses Systems nicht fehlerfrei agiert. 
 
„Das Straßenverkehrssystem ist nicht an die Tatsache 
angepasst, dass Menschen manchmal Fehler machen. 
Den perfekten Menschen gibt es nicht. Im Straßenverkehr 
geschieht es viel zu oft, dass einfache Fehler mit dem Tod 
bestraft werden.” (Vägverket, Die Nullvision, Schwedisches 
Zentralamt für Straßenwesen) 
 
Damit ist das Neue an Vision Zero, das System im Hinblick 
auf die Erkenntnis zu gestalten, dass der Mensch Fehler 
macht. Ohne ihn aus seiner Verantwortung zu entlassen 
muss das Verkehrssystem so gestaltet werden, dass Feh-
ler keine fatalen Folgen haben. 
 
„Der Einzelne ist für die Einhaltung der Gesetze und Be-
stimmungen verantwortlich, während die Systemgestalter 
dafür zu sorgen haben, dass das gesamte System sicher 
ist. Neben Straßenhaltern, Fahrzeugherstellern und Trans-
portunternehmen gehören beispielsweise auch Politiker, 
Beamte, gesetzgebende Behörden und die Polizei zu den 
Systemgestaltern.” (Vägverket, Die Nullvision, Schwedi-
sches Zentralamt für Straßenwesen) 
 
Ziel von Vision Zero ist es, die Mobilität lebenswert zu 
sichern und unfallfrei zu gestalten und dadurch das Sicher-
heitsbedürfnis der Menschen zu befriedigen. 
 
Dies entspricht Artikel 3 der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (UNO 1948): „Jeder Mensch hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.” 
 
Der Denkansatz von Vision Zero ist in anderen Lebensbe-
reichen, z.B. im Arbeitsschutz, selbstverständlich und er-
folgreich. 
 
Vision Zero gibt bei Zielkonflikten die Linie vor: Im Zweifel 
für die Verkehrssicherheit. 
 
In vielen Bereichen der Arbeit des DVR und seiner Mitglie-
der ist Vision Zero bereits Basis: Bereich Fahrerassistenz-
systeme, Bereich Sicherheitsaudit Straße (Fehler-
verzeihende Straße), kontinuierliche Verbesserung des 
Rettungswesens usw. 
 
Zusammenspiel mit der bisherigen Verkehrssicherheitsar-
beit 
 

Die bisherige Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte ge-
macht und beachtliche Erfolge errungen. Gleichzeitig be-
steht Einigkeit, dass die Zahl der im Straßenverkehr Getö-
teten und Schwerverletzten nach wie vor inakzeptabel ist.  
 
Die Sicherheitsphilosophie Vision Zero unterstützt die vie-
len Akteure in der Verkehrssicherheitsarbeit mit dem 
grundlegenden Ansatz, das Verkehrssystem auf die Fehl-
barkeit des Menschen und die Grenzen seiner physischen 
Belastbarkeit hin auszurichten.  
 
Wenn mit dem erforderlichen politischen Rückhalt alle 
gesellschaftlichen Gruppen im Sinne von Vision Zero ge-
meinsame  Verantwortung für ein sicheres Verkehrssystem 
übernehmen, wird die bisher bereits erfolgreiche Verkehrs-
sicherheitsarbeit mit einem neuen Impuls versehen.  
 
Vision Zero passt hervorragend zu den bestehenden Ver-
kehrssicherheitsprogrammen in Deutschland.  
 
Praktische Beispiele für die Anwendung von Vision Zero 
 
Im Einzelnen werden aus den verschiedenen Bereichen 
der Verkehrssicherheitsarbeit (Verkehrstechnik, Verkehrs-
medizin, Fahrzeugtechnik, Verkehrsrecht, Verhalten der 
Verkehrsteilnehmer/Kommunikation) nur beispielhaft Mög-
lichkeiten der Anwendung von Vision Zero aufgeführt: 
- Unfallkommissionen in allen Bundesländern, Einrich-

tung einer Zentralstelle für Unfallauswertung, Sicher-
stellung der Finanzierung von infrastrukturellen Maß-
nahmen 

- Absicherung der Notfallrettung, Vermeidung schwerer 
Schädel-/Hirnverletzungen durch Fahrradhelmtrage-
pflicht, Prävention zur Vermeidung von Schwerverletz-
ten/Verminderung der Unfallfolgen 

- Forcierung der Nutzung von Unfallvermeidungs- und 
Unfallfolgenverminderungssystemen, Verbesserung 
der Schutzkompatibilität für Fußgänger 

- Maßnahmen der Rechtsetzung (z. B. neue Verhal-
tenspflichten, Erhöhung des Sanktionsniveaus schwe-
rer Verkehrsverstöße), Verbesserung der Rechtsan-
wendung (z. B. Intensivierung der Verkehrsüberwa-
chung) 

- Verstärkung der Verkehrserziehung (Sekundarstufe I 
und II), partnerschaftliches Verhalten zwischen allen 
Verkehrsteilnehmern, Regelbefolgung. 

 
Resumée: 
 
Wir brauchen Vision Zero für unsere Verkehrssicherheits-
arbeit, weil  
- kein Mensch im Straßenverkehr zu schaden kommen 

soll 
- die politische und gesellschaftliche Bedeutung von der 

Vermeidung von Unfällen eine neue Dimension erhält 
- es keine bessere Zielformulierung für Verkehrssicher-

heitsarbeit gibt.  
 
Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem Vorstand, sich für Vision 
Zero als Basis für die Verkehrssicherheitsarbeit in Deutsch-
land auszusprechen und die Arbeit des DVR danach aus-
zurichten.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
66.10.31    NStVbSH Nr. 11/2007  
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Ausnahmevorschriften für mobile Verkaufseinrichtun-
gen (rollende Supermärkte) 
 
Verbesserte Rahmenbedingungen für den Einsatz rollender 
Supermärkte sind das Ziel einer parlamentarischen Initiati-
ve aus dem Deutschen Bundestag. Die bisher geltenden 
Ausnahmevorschriften der Fahrpersonalverordnung sollen 
weitergeführt werden. Die parlamentarische Initiative nimmt 
damit ein Anliegen des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes zur Sicherstellung der Nahversorgung in ländlichen 
Regionen auf. 
 
Die bisherige Fahrpersonalverordnung hat im Einklang mit 
europäischem Recht Ausnahmen von den Bestimmungen 
der Lenk- und Ruhezeiten für Verkaufswagen vorgesehen, 
die nicht dem Transport, sondern dem Angebot von Waren 
und Dienstleistungen gegenüber den Endverbrauchern 
vorgesehen waren.  
 
Das bisherige europäische Recht wurde durch die Verord-
nung 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr vom 15.03.2006 aufgehoben. 
Die neue Verordnung ist am 11.04.2007 in Kraft getreten 
und enthält nicht mehr die ausdrückliche Ausnahmemög-
lichkeit von Verkaufswagen von den Vorschriften der Lenk- 
und Ruhezeiten. Allerdings enthält auch die neue Verord-
nung zahlreiche Ausnahmevorschriften. In der Begründung 
der Verordnung EG 561/2006 stellt die Kommission selbst 
auf ein weites Verständnis dieser Ausnahmemöglichkeiten 
hin. Davon hat die Bundesregierung in ihrem Entwurf zur 
Änderung der Fahrpersonalverordnung jedoch keinen 
Gebrauch gemacht. Die Novellierung ist wegen der neuen 
EU-Verordnung 561/2006 erforderlich geworden.  
 
Wenn das Verkaufspersonal von rollenden Supermärkten 
als Fahrzeuglenker angesehen wird, dann steigen die Auf-
wendungen für Personalkosten für die meist Klein- oder 
Kleinstunternehmen so stark an, dass sie ihr mobiles Ver-
kaufsangebot in räumlicher und zeitlicher Hinsicht stark 
einschränken müssten. 
 
Die FDP-Bundestagsfraktion hat nun einen Beschlussan-
trag eingebracht, nach dem die Bundesregierung vom 
Bundestag aufgefordert werden soll, in den Entwurf der 
Fahrpersonalverordnung (Bundestagsdrucksache 604/07) 
einen ausdrücklichen Ausnahmetatbestand für Verkaufs-
wagen aufzunehmen, welche als rollende Supermärkte die 
Nahversorgung in ländlichen Regionen übernehmen. Der 
Beschlussantrag ist erhältlich unter der Internetadresse 
http://dip.bundestag.de/btd/16/066/1606639.pdf. 
 
Einschätzung des DStGB: 
 
Aus Sicht des DStGB ist die Ergänzung des Entwurfs der 
Fahrpersonalverordnung der Bundesregierung im Sinne 
des genannten Beschlussantrags sehr zu begrüßen. Die 
vorgeschlagene Ergänzung geht nicht über das Maß der in 
der Vergangenheit bestehenden Ausnahmegenehmigun-
gen für mobile Verkaufseinrichtungen mit Fahrzeugen 
(rollende Supermärkte) hinaus. Darüber hinaus wäre eine 
Ausnahmegenehmigung auch sachlich angemessen. Die 
Unternehmen, welche Einzelhandel mit mobilen Ver-
kaufseinrichtungen betreiben, sind in der Regel Klein- oder 
Kleinstunternehmen. Das Verkaufspersonal fährt zwar in 
der Regel auch die Fahrzeuge, allerdings ist das Fahren 
nicht die Hauptbeschäftigung der Fahrzeuglenker. Vielmehr 

ist das Fahren eine notwendige Voraussetzung, um den 
gewerblichen Zweck, das Anbieten von Waren und Dienst-
leistungen vor Ort beim Kunden, überhaupt durchführen zu 
können. 
 
Das Angebot mobiler Nahversorgung ist in vielen ländli-
chen Regionen, aber auch in einer Reihe von Stadt-
Umland-Bereichen, ein notwendiges Angebot der Nahver-
sorgung. Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels und der Beteuerung der Bundesregierung, die Attrakti-
vität ländlicher Regionen erhalten zu wollen, wäre eine 
unnötige Einschränkung von Dienstleistungsangeboten auf 
der Grundlage der Fahrpersonalverordnung nicht ange-
messen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
32.20.03    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
EU leitet Prüfverfahren wegen Ausgleichsleistungen 
für die DB AG ein  
 
Die EU-Kommission hat ein förmliches Prüfverfahren we-
gen möglicher Überkompensation gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen Berlins und Brandenburgs zugunsten der 
Deutschen Bahn eingeleitet. Die Länder haben einen Ver-
trag abgeschlossen, der scheinbar keine ausreichenden 
Prüfklauseln für Ausgleichsleistungen bei Änderungen der 
Bahn-Leistung enthält.  
 
Das Prüfverfahren der EU-Kommission bezieht sich auf 
einen Vertrag zwischen den Bundesländern Berlin und 
Brandenburg und der DB AG über gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen im Zeitraum 2002-2012. Bei der EU-
Kommission gingen mehrere Hinweise ein, die darauf hin-
deuten, dass die DB AG für die geleisteten Dienste eine 
überhöhte Ausgleichsleistung erhalten könnte. Die EU-
Kommission prüft aufgrund der Beschwerde eines Wettbe-
werbers den zwischen der DB AG und den Bundesländern 
Berlin und Brandenburg geschlossenen Vertrag über Ver-
kehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen 
Dienstes im Hinblick auf die Gemeinschaftsregeln für staat-
liche Beihilfen. Nach Abschluss dieser ersten Prüfung stellt 
sich die Frage, ob der Vertrag nicht mit der Gefahr einer 
Überkompensation behaftet ist. 
 
Mehrere Indizien scheinen auf eine mögliche Überkompen-
sation hinzuweisen:  
 
• Der Vertrag sieht eine Ausgleichsleistung vor, die auf 

Grundlage eines festen Kilometersatzes berechnet 
wird. Dieser Satz wird ohne Berücksichtigung der Ein-
nahmen aus dem Fahrscheinverkauf auf die Kilometer-
leistung angewandt.  

• Bestimmte Strecken – und zwar die nach rein kom-
merziellen Gesichtspunkten offenbar unrentabelsten – 
sollen bis 2012 aus dem Vertrag entfallen (und ausge-
schrieben werden), ohne dass die kilometerbezogene 
Ausgleichsleistung bei dieser Gelegenheit revidiert 
würde. Der Vertrag enthält nämlich keine Bestimmung 
zur Anpassung des festen Kilometersatzes nach Weg-
fall dieser Strecken.  

• Daneben erlaubt der Vertrag der DB AG Fahrschein-
preiserhöhungen und zwar wiederum ohne Überprü-
fung der Ausgleichsleistung bei diesem Anlass.  

http://dip.bundestag.de/btd/16/066/1606639.pdf�
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• Und schließlich konnten die betroffenen Bundesländer 
den Vorschlag der Deutschen Bahn nicht mit den Tari-
fen vergleichen, die diese anderen Bundesländern in 
Rechnung stellt, weil die betreffenden Vereinbarungen 
vertraulich sind. Einige Umstände legen außerdem 
nahe, dass die Deutsche Bahn bei den Verhandlungen 
mit den Bundesländern über die Ausgleichsleistung 
versucht hat, vertragsfremde Interessen ins Spiel zu 
bringen, etwa die Beibehaltung oder Einrichtung von 
Instandhaltungswerken oder die Erneuerung bzw. den 
Neubau von Bahnhöfen. Diese Indizien stützen den 
Verdacht, dass möglicherweise eine Überkompensati-
on vorliegt. 

 
Die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens ist eine 
Stufe des gemeinschaftlichen Verfahrens zur Kontrolle 
staatlicher Beihilfen und greift den Ergebnissen der Kom-
missionsprüfung in keiner Weise vor. Das Ziel eines Prüf-
verfahrens ist es vielmehr, die in diesem Stadium von der 
EU-Kommission gehegten Zweifel zu erhärten oder auszu-
räumen. 
 
Einschätzung des DStGB  
 
Das Prüfverfahren zeigt, dass auch die Länder den glei-
chen Regeln unterliegen wie die Städte und Gemeinden. 
Wenn sich bewahrheiten sollte, dass der abgeschlossene 
Vertrag gegen das Beihilferecht verstößt, dann ist zu er-
warten, dass die Verträge der anderen Länder mit der 
Bahn ebenfalls überprüft werden. Dadurch könnten einer-
seits erhebliche Mittel der Aufgabenträger des SPNV frei 
werden.  
 
Allerdings zeigt das Verfahren auch, wie kompliziert die 
Organisation von Nahverkehrsleistungen im Bereich ÖPNV 
werden wird, wenn die Unternehmen Anreize erhalten 
sollen, durch unternehmerisches Engagement mehr Fahr-
gäste und damit mehr Einnahmen zu generieren.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
80.11.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bericht über die Umweltindikatoren des Verkehrs in 
Deutschland 
 
Die Europäische Umweltagentur hat seit 1999 Indikatoren 
entwickelt, mit denen sich Ziele und Erfolge der Verkehrs- 
und Umweltpolitik bewerten lassen. Das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat die 
vorliegenden Daten für Deutschland analysiert und daraus 
einen Bericht erstellt. Daraus geht hervor, dass trotz weiter 
steigender Verkehrsbelastung Umweltverbesserungen, vor-
rangig bei den Luftschadstoffen, zu verzeichnen sind.  
 
Bereits 1998 hat der Europäische Rat die Kommission und 
die EU-Verkehrsminister dazu aufgefordert, im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung eine „Integrierte Verkehrs- und 
Umweltpolitik“ zu fördern. In diesem Zusammenhang hat 
die Europäische Umweltagentur ein System zur Berichter-
stattung über Entwicklungen in Verkehr und Umwelt erar-
beitet (Transport and Environment Report Mechanism – 
TERM) entwickelt. TERM enthält zurzeit mehr als 40 Indi-
katoren, um die Wechselwirkungen zwischen Verkehr und 
Umwelt zu messen. Die Messergebnisse wurden in zwei 
Veröffentlichungen der EU aus den Jahren 2004 (zehn 

Schlüsselthemen aus Verkehr und Umwelt für Politikent-
scheider) und 2006 (Verkehr und Umwelt – Herausforde-
rung eines Dilemmas) vorgelegt. Die Ergebnisse hat das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) auf die Situation in Deutschland übertra-
gen, aktualisiert und erweitert. Das Ergebnis ist in der Bro-
schüre „Verkehr und Umwelt – Herausforderungen“ nun 
vorgelegt worden. Die Broschüre beschreibt in zehn Ab-
schnitten die Entwicklung bestimmter Indikatoren im Zeit-
lauf der letzten Jahre. Je nach Datenverfügbarkeit ist der 
Zeitraum zwischen 1990, 1993, 1995 oder gar erst 2000 
dokumentiert.  
 
Die Broschüre des BMU ist veröffentlicht im Internetange-
bot des BMU unter der Adresse www.bmu.de/verkehr.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
36.00.40    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Monopolkommission: Kein funktionsfähiger Wettbe-
werb im Energiebereich 
 
Die Monopolkommission kommt in ihrem Sondergutachten 
"Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizite und zögerliche 
Regulierung" zu dem Ergebnis, dass auf den Märkten der 
leitungsgebundenen Energieversorgung in Deutschland 
noch kein funktionsfähiger Wettbewerb vorliegt. Der Netz-
betrieb als wesentliche Einrichtung, die Konzentration der 
Stromerzeugung und des Gasangebots auf wenige Unter-
nehmen, die vielfältigen horizontalen und vertikalen Ver-
flechtungen der marktbestimmenden Übertragungs- bzw. 
Ferngasnetzbetreiber untereinander und mit nachgelager-
ten Stadtwerken eröffneten weiterhin zahlreiche strukturelle 
und verhaltensbedingte Wettbewerbsbeschränkungen. Als 
kritisch stuft die Monopolkommission insbesondere die 
vielen Beteiligungen der vier Verbundunternehmen an 
Stadtwerken und anderen Weiterverteilern ein.  
 
Zur Förderung eines strukturell gesicherten Wettbewerbs 
hat die Monopolkommission ein Maßnahmenbündel vorge-
legt, wobei der Fokus auf der Senkung struktureller Markt-
zutrittsschranken liege. Allgemein sieht die Monopolkom-
mission den Regelenergiemarkt, das Engpassmanage-
ment, den Börsenhandel, das Legal Unbundling und die 
Anreizregulierung als zukünftige und sektorübergreifende 
Aufgabenschwerpunkte für Regulierungs- und Wettbe-
werbsbehörden.  
 
Die Kommission begrüßt die Ende Juni 2007 in Kraft getre-
tene Kraftwerksnetzanschlussverordnung (KraftNav). Denn 
nach Ansicht der Kommission stellt die Verweigerung bzw. 
Diskriminierung beim Netzzugang bzw. Netanschluss die 
bedeutendste Marktzutrittschance dar. In diesem Zusam-
menhang wird kritisch angemerkt, dass die Kommission es 
vorgezogen hätte, wenn der privilegierte Netzzugang den 
„echten“ Newcomern und nicht auch neuen Kraftwerken 
bereits dominanter Anbieter vorbehalten wäre.  
 
Zur Stärkung der Missbrauchsaufsicht beim Börsenhandel 
empfiehlt die Monopolkommission die Einführung eines 
sog. „Market Monitorings“ durch eine Marktüberwachungs-
stelle. Letzterem soll die Aufgabe zukommen, marktrele-
vante Informationen zeitnah zu erheben und die Bieterstra-
tegien der Börsenteilnehmer auf marktkonformes Handeln 
und Manipulationsversuche zu überprüfen. 

http://www.bmu.de/verkehr�
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An der Anreizregulierung kritisiert die Kommission, dass 
diese erhebliche Mängel aufweise, da die Anreize, Effi-
zienzgewinne an die Verbraucher weiterzugeben, als ge-
ring einzuschätzen seien. Gleichwohl steht die Kommission 
der Anreizregulierung grundsätzlich positiv gegenüber. 
 
Die Kommission begrüßt grundsätzlich die Vorschläge zur 
eigentumsrechtlichen Entflechtung (horizontale/vertikale 
Entflechtung, Independent System Operator/ISO). Diese 
seien geeignet, die Wettbewerbssituation zu verbessern, 
allerdings seien sie  und ihre Umsetzung mit nicht unerheb-
lichen ökonomischen Risiken und rechtlichen Problemen 
verbunden. 
 
Besonders aufschlussreich sind die Schlussfolgerungen 
der Monopolkommission zur Wettbewerbsanalyse im 
Strombereich. Dort (vgl. S. 84 ff. des Sondergutachtens) 
wird folgendes ausgeführt: 
 
„3.4.4 Schlussfolgerungen der Monopolkommission 
 
3.4.4.1 Vermachtete Marktstruktur 
 
215. Sowohl traditionelle Konzentrationsmaße als auch 
modernere branchenspezifische Indizes weisen darauf hin, 
dass insbesondere die Verbundunternehmen E.ON und 
RWE auf dem Markt für den erstmaligen Stromabsatz eine 
dominante Marktstellung einnehmen. Darüber hinaus wur-
den in der Studie von London Economis deutliche Auf-
schläge auf die kurzfristigen Grenzkosten beim Kraftwerks-
abruf nach der Merit Order nachgewiesen. In Anbetracht 
der Höhe dieser Aufschläge – die in ähnlichem Ausmaß 
auch in anderen Studien nachgewiesen wurden – ist anzu-
nehmen, dass die aktuellen Großhandelspreise auch über 
den langfristigen Grenzkosten liegen. 
 
216. Ferner bestärken die im Rahmen der Anhörung der 
Monopolkommission von den Wettbewerbern und Strom-
Großkunden vorgebrachten Vorwürfe der Kapazitäts- und 
Informationszurückhaltung sowie die Aufteilung der Regel-
zonen beim bilateralen Handel den Verdacht, dass zwi-
schen den Verbundunternehmen kein wesentlicher Wett-
bewerb besteht. Zusätzlich unterstützt wird diese Vermu-
tung durch einige Gemeinschaftsbeteiligungen an Kraft-
werken. Zumindest für diese Kraftwerke ist von einer ge-
meinsamen Gewinnmaximierung auszugehen. 
 
217. Zwar lässt sich eine marktmächtige Stellung der Ver-
bundunternehmen – gemäß den Vermutungstatbeständen 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen – für 
den Strom-Großkundenmarkt nicht direkt nachweisen. 
Jedoch ist auch hier anzunehmen, dass sie auch auf die-
sem Markt – unter anderem aufgrund der zahlreichen Min-
derheitsbeteiligungen an regionalen Versorgern – eine 
herausragende Stellung innehaben. Auf den jeweiligen 
regional abgegrenzten Strom-Kleinkundenmärkten besitzen 
die Verbundunternehmen wegen zahlreicher Mehrheitsbe-
teiligungen an Stadtwerken teilweise sogar eine Monopol-
stellung. 
 
218. Offensichtlich gelingt es z.B. den Händlern und unab-
hängigen Weiterverteilern auf den nachgelagerten Stufen 
sowie den Endverbrauchern nicht, den überhöhten Erzeu-
gerpreisen entgegenzuwirken. Den Händlern und Weiter-
verteilern fehlt – aufgrund der Nichtspeicherbarkeit des 
Gutes Strom – die Möglichkeit, durch einen gezielten Kauf 

von überschüssigen Mengen in Niedrigpreisphasen und 
das Verbrauchen bzw. Weiterverteilen dieser überschüssi-
gen Mengen in Hochpreisphasen disziplinierend auf die 
Erzeuger einzuwirken. Die Nachfrager von Strom können 
zumindest kurzfristig nicht auf Preiserhöhungen mit einer 
deutlichen Senkung des Elektrizitätsverbrauchs reagieren. 
Ferner gibt es keine Möglichkeit, auf substitutive Produkte 
auszuweichen und so einen disziplinierenden 
Einfluss auf die Erzeuger auszuüben. 
 
3.4.4.2 Marktzutrittsschranken: Verfestigung der vermach-
teten Marktstruktur 
 
219. Diese vermachtete Marktstruktur wird darüber hinaus 
durch das Vorliegen bedeutender Marktzutrittsschranken 
verfestigt. So resultiert aus der vertikalen Integration der 
vier Verbundunternehmen eine maßgebliche Marktzutritts-
schranke. Insbesondere E.ON und RWE sind auf allen 
Wertschöpfungsstufen aktiv und auf den meisten Wert-
schöpfungsstufen als bedeutende bzw. dominante Anbieter 
tätig. Die Marktzutrittsschranke entsteht dadurch, dass ein 
potentieller Newcomer auf dem Elektrizitätsmarkt, der ei-
genständig auf diesem Markt agieren möchte, durch die 
vertikale Integration der Verbundunternehmen dazu ge-
zwungen ist, selbst alle relevanten Marktstufen abzude-
cken. 
 
220. Auch der Stromvertrieb, sei es auf dem Strom-
Großkunden- oder dem privaten Endkundenmarkt, ist 
durch hohe anbieterseitige Marktzutrittsschranken gekenn-
zeichnet. Während die Strom- Großkunden als vergleichs-
weise wechselfreudig eingestuft werden können, ist die 
Wechselbereitschaft bei Strom-Kleinkunden – trotz vorhan-
dener Preisunterschiede – noch immer sehr gering. Diese 
„Trägheit“ der privaten Nachfrager stellt eine bedeutende 
Marktzutrittsschranke für potentielle Newcomer auf dem 
Strom-Kleinkundenmarkt dar. 
 
221. Darüber hinaus werden potentielle Newcomer durch 
lange Planungs- und Genehmigungszeiten, die bis zu zehn 
Jahre in Anspruch nehmen können, vom Bau eines Kraft-
werkes abgehalten. Zum Teil wird schließlich auch darauf 
hingewiesen, dass die Verbundunternehmen eine bessere 
Finanzkraft aufweisen als mancher Newcomer. 
 
222. Auch die begrenzte Netzkapazität an bzw. direkt vor 
und hinter den deutschen Grenzen (Grenzkuppelstellen) 
macht den Marktzutritt für Kraftwerksbetreiber außerhalb 
Deutschlands nahezu unmöglich. Falls es gelingen würde, 
diese Kapazitätsengpässe abzubauen und hierdurch zu-
mindest einen zentraleuropäischen Elektrizitätsbinnen-
markt herbeizuführen, würde sich die Zahl der konkurrie-
renden Anbieter und demnach die Wettbewerbsintensität 
deutlich erhöhen. 
 
223. Die wohl bedeutendste Marktzutrittsschranke stellt für 
ein Unternehmen, das ein Kraftwerksprojekt plant, die 
Verweigerung bzw. Diskriminierung beim Netzzugang bzw. 
Netzanschluss dar. Für einen potentiellen Kraftwerks-
betreiber ist es von essentieller Bedeutung, dass sein 
Kraftwerk an das Versorgungsnetz angeschlossen wird. 
Zusätzlich muss er die Möglichkeit haben, die produzierte 
Menge zu diskriminierungsfreien Bedingungen auch tat-
sächlich in das Versorgungsnetz einspeisen zu können. 
Sollten die Voraussetzungen nicht gewährleistet sein, so 
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wird der potentielle Kraftwerksbetreiber von dem Bau eines 
Kraftwerkes absehen.“ 
 
Anmerkung des DStGB 
 
Der Bericht der Monopolkommission macht zwei wesentli-
che Ursachen für den fehlenden Wettbewerb im Strombe-
reich aus. Die dominante Markstellung einiger weniger 
Konzerne sowohl im Bereich des Stromabsatzes als auch 
im Bereich der Stromerzeugung. Die Ansätze der Mono-
polkommission, um hier zu mehr Wettbewerb zu kommen, 
heißen zusammengefasst bessere Wettbewerbsstrukturen 
und mehr Transparenz. Diese Vorschläge weisen in die 
richtige Richtung. Neu sind sie aber keinesfalls. Und hin-
sichtlich ihres künftigen Erfolgs ist einige Skepsis ange-
bracht.  
 
Der Energiesektor ist eine komplexe Querschnittsmaterie 
für gesetzgeberisches Handeln. Dies betrifft sowohl die 
Regulierungsebenen - EU, Bundesgesetzgeber und Lan-
desgesetzgeber - als auch die Regulierungsfelder. Zu letz-
teren gehören das Energiewirtschaftsrecht, Kartellrecht, 
Umweltrecht und Kommunalrecht – um nur einige zu nen-
nen. Verkompliziert wird der Rechtsrahmen noch dadurch, 
dass er nicht für alle Wettbewerber gleichermaßen gilt. Das 
Kommunalrecht ist ein Sonderregime nur für die kommuna-
len Energieanbieter. Zum Teil wird bereits auf dieser Stufe 
entschieden, ob es den kommunalen Stadtwerken erlaubt 
sein wird, für ein Mehr an Wettbewerb zu sorgen. 
 
Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Der EU-weite, grenz-
überschreitende Energiehandel wird nur funktionieren, 
wenn es mehr so genannte Kuppelstellen gibt, die den – 
nationale Grenzen überschreitenden - Energietransport 
zulassen und damit die relative Abschottung nationaler 
Energiemärkte überwinden hilft. 
 
Diese Beispiele zeigen: Die europäische und nationale 
Politik muss hier wissen was sie will. Ihr Erfolg wird davon 
abhängen, inwieweit es gelingt einen möglichst konsisten-
ten Rechtsrahmen zu schaffen. Aus kommunaler Sicht ist 
hierbei natürlich zu fordern, dass gerade die kommunalen 
Energieanbieter in die Lage versetzt werden müssen, so-
wohl den Wettbewerb in der Energieerzeugung als auch im 
Vertrieb zu bereichern. Hierfür spricht neben deren öffentli-
chen Eigentümerschaft und der damit verbundenen beson-
deren Aufgabenstellung der pragmatische Gedanke, dass 
diese oftmals bereits das hierfür erforderliche Know-How 
und die Strukturen mitbringen.  
 
Dabei auf zum Teil bestehende Beteiligungen Privater zu 
zeigen, ist zwar im Sinne von mehr Transparenz richtig, im 
Sinne von mehr Wettbewerb aber zu kurz gesprungen. 
Beteiligungsverkäufe waren und sind in aller Regel der 
schlechten Finanzlage der Eigentümerkommunen geschul-
det. Die ab dem 01.01.2009 vorgesehene Anreizregulie-
rung wird ihr Übriges dazu tun. Danach sind klare Effi-
zienzvorgaben einzuhalten – zum Teil sogar hinsichtlich 
jener Kostenbestandteile, die nicht beeinflussbar sind. 
Deshalb sind Zweifel an den Aussagen der der Monopol-
kommission angebracht, wonach Effizienzgewinne angeb-
lich nicht an Verbraucher weitergeben werden.  
 
Die steigenden Strompreise belasten Bürger, Wirtschaft 
und Kommunen gleichermaßen. In den kommunalen 
Haushalten sind die Ausgaben für Energie etwa im Bereich 

der Straßenbeleuchtung, den Liegenschaften und 
Schwimmbädern ein großer Kostenfaktor. Eines dürfte 
nach dem Bericht der Monopolkommission aber jedem klar 
sein: Die Stadtwerke und ihre Eigentümerkommunen für 
Strompreiserhöhungen verantwortlich zu machen greift zu 
kurz. Diese verkaufen den Strom vielfach nur weiter geben 
damit die Preiserhöhungen der Energiekonzerne an die 
Verbraucher weiter.  
 
Der Bericht der Kommission steht zur Verfügung unter 
http://www.monopolkommission.de/sg_49/text_s49.pdf. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
82.11.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Stellungnahme zum Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz 
 
Der DStGB hat im Rahmen der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände gegenüber dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz – EEWG) Stellung genommen. 
Das Gesetz soll dazu beitragen, die eingegangenen Ver-
pflichtungen der Bundesregierung zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes durch Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Quellen bei der Energieerzeugung zu erfüllen. Die hierzu 
vorgesehenen Regelungen betreffen die Kommunen als 
Eigentümer von Gebäuden und die kommunale Woh-
nungswirtschaft. 
 
Inhaltlich umfasst der Gesetzentwurf drei Schwerpunkte: 
Zum einen werden Gebäudeeigentümer, auch öffentliche 
und insbesondere kommunale, dazu verpflichtet, ihren 
Wärme- und Kältebedarf anteilig aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken. Diese Nutzungspflicht wird zum anderen 
flankiert durch eine Aufstockung und Verstetigung positiver 
Förderanreize zur Nutzung erneuerbarer Energien. 
Schließlich werden die Kommunen bundesrechtlich er-
mächtigt, aus Klimaschutzgründen den Anschluss- und 
Benutzungszwang an ein Nah- oder Fernwärmenetz sat-
zungsrechtlich zu regeln.  
 
Die schriftliche Stellungnahme der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände vom 01.11.2007 zum Ent-
wurf des BMU vom 18.10.2007 wird im Folgenden wieder-
gegeben: 
 
„Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
bedankt sich bei Ihnen für die frühe Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG). Die eingeräumte 
Frist von acht Arbeitstagen ist jedoch zu knapp bemessen, 
um den Entwurf an alle drei in der Bundesvereinigung 
zusammengefassten Spitzenverbände sowie deren Mit-
gliedsverbände und -kommunen mit der Gelegenheit zur 
Stellungnahme weiterzuleiten und die Rückäußerungen in 
einer zusammenfassenden Stellungnahmen zu berücksich-
tigen. Die knappe Rückäußerungsfrist wird weder dem 
Zweck der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände 
noch dem zugrunde liegenden Kooperationsprinzip ge-
recht, zumal die Pläne für eine Förderung der Wärmeer-
zeugung durch erneuerbare Energien schon sehr lange 

http://www.monopolkommission.de/sg_49/text_s49.pdf�
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bestehen und kein Grund für die plötzliche Eile ersichtlich 
ist. Vorsorglich bitten wir zudem um eine erneute Beteili-
gung, sobald die offen gelassenen Regelungen zur Finan-
zierung der Nutzungspflichten konkretisiert werden und 
soweit sich im Zuge der Ressortabstimmung weitere Ände-
rungen am Entwurf ergeben. 
 
In der Sache nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
I. Allgemeines 
 
Vor dem Hintergrund der Erfordernisse des globalen Kli-
maschutzes aber auch der begrenzten fossilen Energieträ-
ger und der sich daraus ergebenden finanziellen und politi-
schen Risiken wird der vorliegende Gesetzentwurf hinsicht-
lich seiner Zielsetzung dem Grunde nach begrüßt. 
 
Gleichwohl halten wir aus kommunaler Sicht insbesondere 
im Hinblick auf die Kosten und Auswirkungen auf die öf-
fentlichen Gebäude sowie den Wohnungsbestand der 
Kommunen folgende Hinweise und Anregungen für erfor-
derlich: 
 
1. Auswirkungen auf die öffentlichen Gebäude 
 
Das geplante Gesetz wird erhebliche Auswirkungen sowohl 
auf die öffentlichen Gebäude als auch die Wohnungspolitik 
in den Kommunen haben. Es steht zu befürchten, dass die 
Sanierungsbereitschaft zurückgeht bzw. völlig zum Erlie-
gen kommen wird.  
 
In Punkt V. Ziffer 2. der Begründung wird ausgeführt, dass 
mit diesem Gesetz eine Belastung der öffentlichen Haus-
halte von unter 250 Mio. € per anno generiert werde, wo-
von immerhin 74 % also ca. 185 Mio. € auf die Kommunen 
entfalle. Leider ist diese Zahl in keiner Weise nachvollzieh-
bar. Insbesondere ist nicht nachzuvollziehen, wieso diese 
Belastungen durch „eingesparte Investitionskosten“ ausge-
glichen werden sollen. Auch kann derzeit die Preisentwick-
lung der erneuerbaren Energien, soweit Biomasse zum 
Einsatz kommt, im Verhältnis zu fossilen Energieträgern 
nicht sicher prognostiziert werden. 
 
Wesentlich ist aber vor allem, dass derzeit den zahlreichen 
Kommunen mit strukturell defizitärer Haushaltslage und 
den sich daraus ergebenden Zwängen der Haushaltssiche-
rung kein finanzieller Raum gegeben ist, sich voraus-
schauend den in dem Gesetzentwurf formulierten Erforder-
nissen zu stellen. Sowohl das Verbot, „freiwillige“ Maß-
nahmen durch zu führen als auch die Limitierung des Kre-
ditvolumens durch die jeweilige Finanzaufsicht bewirken, 
dass Neubauten und Sanierungen derzeit vielfach nur nach 
den Vorgaben der gültigen Energieeinsparverordnung 
geplant und durchgeführt werden können. 
 
Den Haushaltsnot leidenden Kommunen ist es nicht mög-
lich, im heute notwendigen und wirtschaftlich vernünftigen 
Maß in eine energie- und kosteneffiziente Zukunft zu inves-
tieren. Insoweit bestehen bei vielen Kommunen zwingend 
haushaltsrechtliche Beschränkungen auf das Anforde-
rungsniveau der derzeit gültigen Energieeinsparverord-
nung. Soweit der vorliegende Gesetzentwurf in 2008 in 
Kraft treten sollte, würden sich gesetzliche Bedingungen 
ändern, ohne dass bestehende Planungen von der Über-
gangsregelung erfasst wären (s. u.). 
 

Die höheren Kosten werden auch nicht - wie in der Geset-
zesbegründung dargelegt - durch die von der Bundesregie-
rung geplante Erhöhung und Verstetigung der Fördermittel 
kompensiert.  
 
Hierbei ist anzumerken, dass die kommunale Förderung 
durch den Bund, die bisher wesentlich über zinsvergünstig-
te Kredite der KfW abgewickelt wurde, hier keine wesentli-
che Wirkung erzielt hat. Entweder konnte diese Art der 
Förderung nicht greifen, da die Restriktionen der Haus-
haltssicherung keinen Spielraum für zusätzliche Kreditin-
anspruchnahme gewährt haben oder aber der finanzielle 
Anreiz wurde als so gering gegenüber den Kommunalkre-
ditkonditionen angesehen, dass mit Blick auf den zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand bei Inanspruchnahme dieser 
Fördermittel hierdurch kaum zusätzliche Maßnahmen ge-
neriert wurden, sondern wesentlich Mitnahmeeffekte für 
sowieso geplante Investitionen zu verzeichnen waren. 
 
Damit daher mit dem vorliegenden Gesetzentwurf im Be-
reich kommunalen Handelns keine der Zielsetzung des 
Gesetzes gegenläufige Effekte bewirkt werden, nämlich 
Verzögerung von Investitionen in den Gebäudebestand mit 
erhöhten Anforderungen und somit das Vermeiden von 
Investitionen, muss die Förderung kommunalfreundlicher 
gestaltet werden. 
 
Dies heißt: 
 
- Die Förderung muss auf eine Zuschussförderung um-

gestellt werden, wobei die Zuschusshöhe mindestens 
30 % des Investitionsvolumens betragen sollte. 

 
- Soweit ergänzend eine Kreditförderung für Investitio-

nen in die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerba-
rer Energien angeboten wird, dürfen diese Kredite den 
Kommunen nicht auf ihr limitiertes Kreditvolumen an-
gerechnet werden. Vielmehr sind diese Kredite, soweit 
sie der Umsetzung der Vorgaben dieses Gesetzent-
wurfes dienen, per Definition als rentierliche Kredite 
anzuerkennen. 

 
Hier sind mit den Ländern entsprechende Regelungen zu 
vereinbaren. 
 
Der Investitionspakt zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruk-
tur in dem Kommunen weist hier in die richtige und drin-
gend notwendige Richtung. Insoweit müssen die dort be-
kundeten Regelungen schnell gemeinsam mit den Ländern 
in ein umsetzungsreifes Verfahren übersetzt werden, damit 
noch in 2008 die notwendigen Investitionen angestoßen 
werden können. 
 
Nur bei Umsetzung der genannten Forderungen tragen die 
kommunalen Spitzenverbände den Gesetzentwurf mit. 
Anderenfalls sollte von dem geplanten Gesetz Abstand 
genommen und sollten die bestehenden finanziellen Anrei-
ze zur Verwendung Erneuerbarer Energie durch Förderung 
ausgebaut werden. 
 
2. Auswirkungen auf den Wohnungsbau und die Wohn-
raumversorgung 
 
Zudem wird das geplante Gesetz auch erhebliche Auswir-
kungen auf den Wohnungsbau, die Wohnraumversorgung 
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in den Kommunen und die Quartiersentwicklung haben. 
Die Vorgaben, d. h. die erhöhten Standards im Wohnungs-
bau, werden die Investitionsbereitschaft von Wohnungsun-
ternehmen und privaten Hauseigentümern nach unserer 
Einschätzung erheblich beeinträchtigen. Dies gilt sowohl 
für Neubauvorhaben, in besonderem Maße aber für Mo-
dernisierungsvorhaben. Dies hätte zur Konsequenz, dass 
in Zukunft vorzugsweise dort investiert wird, wo sich die 
Mehrkosten über Mieterhöhungen refinanzieren lassen. 
Dort, wo dies nicht möglich ist, würden sie dagegen unter-
bleiben. Es käme daher gerade in benachteiligten Wohn-
quartieren, in denen Investitionen in den Wohnungsbe-
stand besonders dringlich erscheinen, zu einem Rückgang 
der Modernisierungsbemühungen. Wir bitten daher, den 
Gesetzentwurf auch unter diesem Aspekt noch einmal 
kritisch auf seine möglichen Auswirkungen auf die Woh-
nungsbauinvestitionen zu überprüfen. 
 
3. Vollzugskosten 
 
Zu bedenken ist auch, dass der Vollzug des geplanten 
Gesetzes die Kommunen mit höheren Kosten belastet. 
Diese haben die Erfüllung der Pflichten aus dem geplanten 
Gesetz zu überwachen. Aufgrund ihrer personellen und 
finanziellen Ressourcen sind sie dazu aber nicht in der 
Lage. Insofern bleibt offen, wie der Vollzug des Gesetzes 
sichergestellt werden soll. 
 
II. Zu einzelnen Vorschriften: 
 
1. Zu § 4 Abs. 3 
 
Zu den Erneuerbaren Energien gehört unter anderem die 
Biomasse. In der Begründung zu § 4 Abs. 3 (S. 32 des 
Entwurfs) wird ausgeführt, dass darunter Heizanlagen 
fallen, „die z. B. mit Holzpellets oder Holzhackschnitzeln 
beschickt werden.“ Wir vermissen in diesem Zusammen-
hang die Erwähnung von Heizanlagen, die mit Stückholz 
beschickt werden. Stückholz ist die einfachste, wirtschaft-
lichste und sinnvollste Möglichkeit des Einsatzes erneuer-
barer Wärmeenergie. Es ist daher nicht nachvollziehbar, 
warum dieser Brennstoff nicht als Biomasse angesehen 
wird. Insofern halten wir eine klarstellende Ergänzung in 
der Begründung für erforderlich. 
 
2. § 5 Nr. 2 „grundlegende Sanierung“ 
 
Problematisch ist auch die Klausel, dass die Pflichten bei 
„grundlegenden Sanierungen“ einzuhalten sind, die als 
eine Durchführung oder Planung mehrerer Sanierungsar-
beiten bzw. Erweiterungen von Gebäuden „im zeitlichen 
Zusammenhang“ definiert werden. Diese Definition ist in 
dieser Form nicht praktikabel und durchführbar. Die enge 
Kopplung fördert unter Berücksichtigung der Vermeidung 
von zusätzlichen Investitionsvolumina das bewusste Aus-
einanderziehen solcher Investitionsschritte. Schon heute 
werden unter Berücksichtigung knapper Haushaltsmittel 
Investitionen über mehrere Jahre gestreckt und letztendlich 
unter langfristigen Gesichtspunkten suboptimal ausgeführt. 
Die angeführte Regelung fördert dieses Verhalten.  
 
Zudem stellt sich die Frage, wie lange der zeitliche Abstand 
zu bemessen ist, bei dem nicht mehr von einem zeitlichen 
bzw. fachlichen Zusammenhang auszugehen wäre. Diese 
Regelung sollte daher revidiert werden. 
 

3. § 6 Abs. 1 Nr. 2 - Abstimmung mit der Novellierung der 
Energieeinsparverordnung 
 
Mit Blick auf § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs, in dem als 
Ersatzmaßnahme auf Energiesparmaßnahmen verwiesen 
wird, die um 30 % unter den Anforderungen der gültigen 
Energieeinsparverordnung liegen, ist darauf zu verweisen, 
dass die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes mit der 
geplanten Verschärfung der Energieeinsparverordnung 
zeitlich zu synchronisieren ist. 
 
4. § 6 Abs. 2 – gemeinschaftliche Erfüllung auch für Kom-
munen 
 
Die Flexibilisierung der Nutzungspflicht durch Gemein-
schaftslösungen ermöglicht bei gleicher Zielerreichung die 
gesamtwirtschaftlich sinnvolle Lenkung von Investitionen 
und ist daher zu begrüßen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch 
die Beschränkung auf privat getragene Gemeinschaftslö-
sungen. Es ist daher nahe liegend und zwingend geboten, 
dass Kommunen nicht mit jedem einzelnen betroffenen 
Gebäude, sondern mit ihrem jeweiligen Gesamtbestand die 
Pflicht zur anteiligen Nutzung Erneuerbarer Energien erfül-
len können. Auch die Erfüllung der Nutzungspflicht auf der 
Ebene interkommunaler Kooperationen muss ermöglicht 
werden. 
 
5. § 7 Ausnahmen 
 
Die in unter 2. Ziffer 1 Punkt b) aufgeführten unbestimmten 
Rechtsbegriffe wie „unangemessener Aufwand“ und „unbil-
lige Härte“ sollten zumindest in Ausführungsbestimmungen 
näher definiert werden, um in der behördlichen Praxis ei-
nen leichteren Vollzug zu ermöglichen und Rechtstreitigkei-
ten vor zu beugen. 
 
6. § 10 Ermächtigung zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang 
 
Die mit dem Gesetz ausgesprochene Ermächtigung zum 
Anschluss- und Benutzungszwang über die bestehenden 
Möglichkeiten hinaus wird ausdrücklich begrüßt, da so 
verbesserte Planungsbedingungen für den Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung geschaffen werden. Zudem werden 
durch diese Regelung Zweifel an schon in den Gemeinde-
ordnungen bestehenden Ermächtigungen des Anschluss- 
und Benutzungszwangs zugunsten des Klimaschutzes 
beseitigt. 
 
7. § 13 Übergangsvorschrift 
 
Soweit sowohl Neubauten als auch grundlegende Sanie-
rungen von entsprechend komplexen öffentlichen Bauten in 
2009 abgeschlossen werden sollen, laufen hierfür schon 
heute die Planungen mit Blick auf Bauzeit und Ausschrei-
befristen für die Europaweiten Vergabeverfahren nach 
VOB bzw. VOF. Auch die Übergangsvorschrift des § 13 
erscheint hier unzureichend, da vor Bauantrag schon we-
sentliche planerische und somit auch Finanzierungsfestle-
gungen getroffen wurden. Zwischen in Kraft Treten und 
Zeitpunkt der Pflichterfüllung nach § 5 sollten aus Sicht der 
kommunalen Baupraxis wenigstens 18 Monate liegen.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
82.11.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
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Strompreise: Hessischer Vorstoß zur Verschärfung des 
Wettbewerbsrechts  
 
Mit einer Verschärfung des deutschen Wettbewerbsrechts 
will das Land Hessen für niedrigere Strompreise sorgen. 
Wirtschaftsminister Alois Rhiel hat dazu am 14.11.2007 in 
Berlin einen Gesetzentwurf zur Erweiterung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorgestellt. Er 
will das Bundeskartellamt erstmals zu „wettbewerbsstimu-
lierenden Eingriffen in die Marktstruktur“ berechtigen, wenn 
Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen und dadurch 
Wettbewerb verhindern. Die Notwendigkeit für einen 
Marktstruktureingriff sieht Rhiel aktuell im Stromerzeu-
gungsmarkt, wo vier Energiekonzerne rund 80 % des 
Stroms erzeugen. 
 
Kernpunkt des Gesetzentwurfes ist eine Vorschrift, die die 
Entflechtung von Unternehmen unter folgenden Vorausset-
zungen ermöglicht: 
 
- Es muss sich um einen Markt mit gesamtwirtschaftli-

cher Bedeutung handeln; dies kann v.a. Märkte mit 
bedeutenden oder gar unverzichtbaren Gütern betref-
fen, an denen ein erhebliches versorgungs- und struk-
turpolitisches Interesse besteht. 

 
- Die Aufgreifschwellen der nationalen Fusionskontrolle 

müssen überschritten sein. 
 
- Das betroffene Unternehmen muss auf dem relevan-

ten Markt eine beherrschende Stellung innehaben. 
 
- Der Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung 

muss in mindestens einem Fall nachgewiesen sein. 
 
- Auf dem relevanten Markt darf auf absehbare Zeit kein 

wesentlicher Wettbewerb zu erwarten sein. 
 
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen soll das Bundeskar-
tellamt unter Beteiligung des Unternehmens die Veräuße-
rung von Vermögensteilen oder eine andere Form der 
Abtrennung anordnen können, wenn dies eine spürbare 
Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen erwarten 
lässt. 
 
Zentrales und tragendes Element des Konzeptes soll die 
Möglichkeit zur maßgeblichen Mitgestaltung des mehrstufi-
gen Verfahrens durch das betroffene Unternehmen sein. 
Es soll in jeder Phase die Möglichkeit haben, Einfluss auf 
das Vorhaben des Bundeskartellamtes zu nehmen und 
Vorschläge für eine Unternehmensumgestaltung zu unter-
breiten. Als Voraussetzung für die Entflechtung wird eine 
umfassende Marktanalyse gemacht. In der Regel, d.h. 
wenn die erforderlichen Tatsachen nicht bereits aufgrund 
eines Missbrauchsverfahrens bekannt sind, soll einem 
Entflechtungsverfahren eine Untersuchung des betroffenen 
Wirtschaftszweiges vorausgehen.  
 
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs können die 
Existenz von Größen- und Verbundvorteilen eine Restrikti-
on für Marktstruktureingriffe darstellen. Entflechtungen 
dürften nur so weit gehen, dass kapazitative Mindestgrö-
ßen und damit optimale betriebswirtschaftlich-technische 
Betriebsgrößen erhalten bleiben. Anderenfalls werde die 
gesamtwirtschaftliche Effizienz beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund soll das betroffene Unternehmen selbst Vorschläge 

unterbreiten können, welche Teile seines Vermögens ver-
äußert werden sollten.  
 
Für den weiteren Verlauf des förmlichen Entflechtungsver-
fahrens ist das Vor-schlagsrecht des Unternehmens und 
dessen Beteiligung als Sollvorschrift normativ verankert. 
Danach darf das Bundeskartellamt - nach gutachterlicher 
Äußerung der Monopolkommission - seine Zustimmung zu 
einem Vertrag mit einem von dem betroffenen Unterneh-
men ausgesuchten Käufer nur verweigern, wenn mit dem 
geplanten Vertrag das Ziel der Entflechtung nicht erreicht 
würde. Diese Entscheidung soll gerichtlich überprüfbar 
sein. 
 
Um das Ziel des Gesetzes, also eine Belebung des Wett-
bewerbes zu erreichen, sieht der Gesetznetwurf für den 
Fall der angestrebten Veräußerung an Dritte vor, den Kreis 
der potenziellen Erwerber zu begrenzen. Dadurch soll 
verhindert werden, dass andere auf dem relevanten Markt 
tätige Oligopolisten oder sogar konzerneigene Unterneh-
men die von der kartellbehördlichen Entscheidung erfass-
ten Kapazitäten und Marktanteile hinzu gewinnen. 
 
Anlässlich der Veröffentlichung des hessischen Vorschlags 
zur GWB-Novelle stellte Rhiel zwei wissenschaftliche Gut-
achten vor, die zu dem Ergebnis kommen, dass ein wett-
bewerbsstimulierender Marktstruktureingriff in Form eines 
Zwangsverkaufs von Kraftwerken verfassungsrechtlich 
möglich und ökonomisch sinnvoll ist. Das Gutachten zur 
Frage der Verfassungskonformität wurde verfasst von dem 
Juristen Prof. Dr. Christoph Engel, dem Direktor am Bonner 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgü-
tern. Das zweite Gutachten beschreibt positive Erfahrun-
gen im Ausland nach Marktstruktureingriffen. Es wurde von 
dem Ökonom Prof. Dr. Christian von Hirschhausen von der 
TU Dresden angefertigt.  
 
Parallel zur Erweiterung des GWB schlägt Rhiel die Halbie-
rung der Stromsteuer von zwei auf ein Cent je Kilowatt-
stunde vor. Das erspare einem Durchschnittshaushalt mit 
3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 35 Euro pro 
Jahr. Zur Gegenfinanzierung schlägt Rhiel vor, die CO2-
Verschmutzungszertifikate gegenüber den Stromerzeugern 
komplett versteigert werden sollen. 
 
Unter Berücksichtigung weiterer Fachdiskussionen möchte 
Rhiel einen modifizierten Gesetzentwurf Anfang 2008 in 
den Bundesrat einbringen. 
 
Der Gesetzentwurf ist im Internet unter 
http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?uid=3
9840d99-ba7d-6801-a3b2-17197ccf4e69  
abrufbar. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
82.11.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Energie-Monitoringbericht 2007: Preisauftrieb trotz 
sinkender Netzentgelte  
 
Die Bundesnetzagentur dämpfte anlässlich der Vorstellung 
des „Monitoringberichts 2007 zum deutschen Strom- und 
Gasmarkt“ die Hoffnung, dass im kommenden Jahr durch 
reduzierte Netzentgelte der Preisauftrieb im Energiebereich 
gebremst wird. Gleichzeitig sprach sich die Bundesnetz-

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?uid=39840d99-ba7d-6801-a3b2-17197ccf4e69�
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agentur für mehr Erzeugungs- und Leistungskapazität im 
Strommarkt aus. Ansonsten sei die Versorgungssicherheit 
tangiert. Der Bericht zeigt die erzielten Fortschritte sowie 
die noch bestehenden Defizite bei der Umsetzung der 
Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes und der ent-
sprechenden Verordnungen auf.  
 
Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur, hob 
anlässlich der Veröffentlichung der Berichts die Absenkung 
der Netzentgelte im Strom- und Gasbereich aufgrund der 
Kürzung der beantragten Netzkosten durch die Regulie-
rungsbehörden hervor: Zum Stichtag 1. April 2007 sind die 
durchschnittlichen Stromnetzentgelte für Haushaltskunden 
innerhalb eines Jahres von 7,3 ct/kWh auf ca. 6,3 ct/kWh 
gesunken. Damit hat sich der Anteil der Stromnetzentgelte 
am Endpreis für Haushaltskunden von ca. 38,6 % auf ca. 
31,5 % verringert. Die Erhebungsdaten belegen nach der 
Bewertung der Bundesnetzagentur, dass die gesunkenen 
Netzentgelte zwar zu einer Dämpfung des Preisanstiegs 
führen konnten, nicht jedoch zu einer Preisreduzierung. 
Das Einzelhandelspreisniveau im Strom- und Gasbereich 
ist angestiegen, die Strompreise im Haushaltsbereich wur-
den im Mittel um etwa 6 %, die Gaspreise um ca. 1,8 % 
erhöht. 
 
Im Strommarkt ist im Berichtsjahr 2006 bezogen auf die 
Verteilernetze eine Lieferantenwechselquote von knapp     
8 % festzustellen. Für 2007 zeichnet sich nach Angaben 
der Bundesnetzagentur eine deutliche Steigerung der Zahl 
der Lieferantenwechsel im Strombereich ab. Im Gasbereich 
betrug die Lieferantenwechselquote bezogen auf die Ent-
nahmemenge im Jahr 2006 nur ca. 1,3 %. Die Bundes-
netzagentur geht davon aus, dass es in der nächsten Zeit 
auch im Gasmarkt zu deutlichen Veränderungen kommen 
wird. Mit der Durchsetzung des neuen Gasnetzzugangs-
modells - des sog. Zweivertragsmodells - ab dem 
01.10.2007 habe die Bundesnetzagentur die zentrale Vor-
aussetzung für mehr Wettbewerb geschaffen.  
 
Der Bericht macht ferner deutlich, dass weder der Bau 
konventioneller Kraftwerke noch der Ausbau der deutschen 
Stromnetze im notwendigen Umfang vorankommen. Wenn 
es nicht von allen Beteiligten zu verstärkten Anstrengungen 
kommt, könnte dies die Versorgungssicherheit mittelfristig 
tangieren, warnte Matthias Kurth. Die Schaffung eines 
ausreichenden "Überangebots" beim Strom durch Zubau 
von Erzeugungs- und Leitungskapazität sei eine wichtige 
Voraussetzung für Wettbewerb und funktionierenden Han-
del, so Kurth weiter. 
 
Der Monitoringbericht ist im Internet unter der Adresse 
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/11852.pdf 
abrubar. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
82.11.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Energieeffizienz-Aktionsplan: Energetische Sanierung 
kommunaler Gebäude wird weiter gefördert 
 
Gemäß der EU-Richtlinie für Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen (2006/32 EG) und in Umsetzung 
des Energie- und Klimaprogramms der Bundesregierung 
hat das für Energieeffizienz und Energieeinsparung zu-
ständige Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie (BMWi) der Europäischen Kommission den ersten 
nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan (EEAP) vorgelegt.  
 
Der ressortabgestimmte Aktionsplan legt dar, durch welche 
Maßnahmen die Einsparziele der europäischen Richtlinie 
(9 % Endenergieeinsparung bis 2017) erreicht werden 
sollen. Trotz Verspätung ist die Bundesregierung durch 
Vorlage des EEAP einem Vertragsverletzungsverfahren 
entgangen. Indessen hat die Europäische Kommission laut 
einer Mitteilung vom 17.10.2007 Vertragsverletzungsver-
fahren gegen zwölf andere Mitgliedstaaten eingeleitet, die 
ihren Pflichten aus der Energieeffizienz-Richtlinie noch 
nicht nachgekommen sind. 
 
Mit dem EEAP wird zugleich im direkten Anschluss an die 
Kabinettsklausur von Meseberg ein erster Katalog an wirt-
schaftlich umsetzbaren Energieeinsparmaßnahmen zu-
sammengestellt. Der Aktionsplan fußt auf den Ergebnissen 
einer Studie zu den aktuellen wirtschaftlichen Energieeffi-
zienzpotenzialen, die das Bundeswirtschaftsministerium in 
Auftrag gegeben hatte, mit dem Ziel, etwaige Belastungen 
für die Bürger auf ein Minimum zu reduzieren. Im Abstand 
von jeweils drei Jahren werden zwei weitere EEAP folgen. 
 
Die Steigerung der Energieeffizienz ist als eine der kosten-
günstigsten Maßnahmen zur Sicherung der Energieversor-
gung und zum Schutze des Klimas für Kommunen als 
Energieverbraucher und -versorger von erheblicher Bedeu-
tung. Hervorzuheben ist die im Rahmen des EEAP vorge-
sehene Verstetigung des CO2-Gebäudesanierungspro-
gramms und die Erweiterung der Fördertatbestände. Nach 
der aktuell vom zuständigen Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorgelegten 
Halbjahresbilanz des Förderprogramms wurden bis Ende 
September 2007 bereits Zusagen über 1.4 Mrd. € erteilt. 
Auf diesem Niveau soll das Programm bis 2011 verstetigt 
werden.  
 
Spezielle Fördertatbestände für die zinsverbilligte Finanzie-
rung der energetischen Sanierung kommunaler Liegen-
schaften gibt es bereits seit Anfang diesen Jahres (KfW-
Kommunalkredit - Energetische Gebäudesanierung). Dar-
über hinaus wird derzeit vom BMVBS unter Beteiligung des 
DStGB ein Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen zur 
Modernisierung der sozialen Infrastruktur vorbereitet, der 
auch einmalige Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der 
Städtebauförderung ermöglichen soll. 
 
Im Aktionsplan werden folgende weitere Maßnahmen her-
vorgehoben: 
 
• Deutliche Verschärfung der energetischen Anforde-

rungen an Gebäude  
• Ausbau bzw. Auflegen verschiedener Förderprogram-

me, um im Bereich Gewerbe, Haushalte, Land- und 
Forstwirtschaft, Handel, Dienstleistungen sowie im 
Verkehrssektor die kostengünstigsten Effizienzpotenti-
ale zu mobilisieren  

• Verstärkte Investitionen in die Energieeffizienz öffentli-
cher Gebäude  

• Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienst-
leistungen, die bei Beschaffungsentscheidungen des 
Bundes zugrunde zu legen sind  

• Durch eine Liberalisierung des Strom-Messwesens soll 
die Voraussetzung für die zügige Verbreitung der zeit-

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/11852.pdf�
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genauen Verbrauchsmessung ("Smart Metering") ge-
schaffen werden  

• Anreize zum Austausch von Nachtstromspeicherhei-
zungen  

• Energieeinspar-Contracting im Bereich Wohngebäude  
• Verbesserung der Energieverbrauchskennzeichnung 

von PKW  
• Forderung nach unverzüglicher Festlegung von Stan-

dards für Geräte und Produkte im Rahmen der Umset-
zung der Öko-Design-Richtlinie sowie die Verbesse-
rung der Energieverbrauchskennzeichnung 

• Start eines Technologieprogramms "Klimaschutz und 
Energieeffizienz"  

• Ausbau der Energieforschung im Bereich der Energie-
effizienzsteigerung u.a. im Gebäudebereich, in der In-
dustrie und im Sektor Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen. 

 
Der Energieeffizienz-Aktionsplan kann auf der Internetseite 
des BMWi eingesehen werden: 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieeinsp
arung.html 
 
Auf der Internetseite der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
stehen unter www.kfw-foerderbank.de Informationen über 
den KfW Kommunalkredit - Energetische Gebäudesanie-
rung zur Verfügung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
82.10.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Evaluierungsbericht der Bundesregierung im Energie-
bereich 
 
Der durch das neue Energiewirtschaftsgesetz im Jahre 
2005 geschaffene Rechtsrahmen für die Regulierung der 
Energieversorgungsnetze ist "noch nicht zufriedenstellend". 
Darauf verweist die Bundesregierung in ihrem Evaluie-
rungsbericht über die Erfahrungen und Ergebnisse mit der 
Regulierung durch das Energiewirtschaftsgesetz. 
 
Trotz der Erfolge, die die neuen Rahmenbedingungen 
zeigten, bestünden "noch einige Defizite". Als positiv hebt 
der Bericht hervor, dass die Verbraucherrechte "deutlich 
gestärkt" und die Rahmenbedingungen für einen Lieferan-
tenwechsel "weiter verbessert" worden seien. Ein höherer 
Wettbewerb sei daher zu erwarten.  
 
Insbesondere in den Bereichen Erzeugung und Großhan-
del müsse der Wettbewerb noch intensiviert werden. Auch 
im Gassektor seien bislang bei der Förderung, beim Import 
und beim Vertrieb "noch ungenügende" Wettbewerbsent-
wicklungen zu verzeichnen. Nachbesserungsbedarf sieht 
die Bundesregierung bei der Entflechtung von Leitungsnetz 
und Betrieb. Ziel sei es, mit einer Entflechtung und Regulie-
rung sicherzustellen, dass "das Netz ein neutraler Mark-
platz ist und Investitionen im erforderlichen Umfang erfol-
gen". Die Bundesregierung wolle daher den Wettbewerb 
intensivieren. Dazu zähle die Verschärfung der kartellrecht-
lichen Missbrauchsaufsicht. Die Netzregulierung diene 
auch dem Ziel, die Netznutzer und Verbraucher "vor einem 
Ausbeutungsmissbrauch durch die Netzbetreiber" zu 
schützen. Hinsichtlich der Übertragungsnetzbetreiber wird 
in dem Bericht das Modell des regionalen Transportnetz-
betreibers (RTO) diskutiert, wodurch Transportnetze inner-

halb eines Staatsgebietes gemeinsam betrieben werden. 
Der RTO ist damit eine Variante einer unabhängigeren 
Netzsteuerung. Umgesetzt wird er etwa, indem der Betrieb 
mehrerer Transportnetze – etwa durch vertragliche Verein-
barung - an eine unabhängige Betreibergesellschaft über-
tragen wird. Zum – nationale Grenzen überschreitenden – 
RTO gebe es positive Signale aus der Energiewirtschaft. 
 
Der Bericht behandelt auch die Transparenz und die Zu-
sammensetzung der Strom- und Gaspreise. Die bisherige 
Regulierung der Entgelte für den Netzzugang im Rahmen 
habe zu einem Sinken der Entgelte für Mittel- und Nieder-
spannungskunden geführt. Die im Laufe der Genehmi-
gungsrunde vorgenommenen Kürzungen der beantragten 
Kosten zeigten, dass die beantragten Entgelte vielfach 
nicht am gesetzlichen Maßstab der Kosten einer Betriebs-
führung eines effizienten und strukturell vergleichbaren 
Netzbetreibers ausgerichtet gewesen seien. Zur Entwick-
lung der Strompreise kommt der Bericht unter anderem zu 
dem Ergebnis, dass der auf den Wettbewerb entfallene 
Anteil des Strompreises im Bereich der Niederspannungs-
kunden gestiegen, der Gesamtpreis des gelieferten Stroms 
allerdings leicht gesunken ist. 
 
Dem Bericht zufolge befürwortet die Bundesregierung eine 
"unverzügliche und vollständige Öffnung des Zähl- und 
Messwesens" für den Wettbewerb. Dadurch könnten tech-
nische Innovationen in diesen Bereichen gefördert werden, 
die dem Endverbraucher zugute kämen. Auch solle die 
Transparenz der Strom- und Gasrechnung durch einen 
neuen Paragrafen im Energiewirtschaftsgesetz verbessert 
werden. Zudem will die Bundesregierung die Nachteile 
beseitigen, die mit den getrennten Regelzonen verbunden 
sind. Dabei sollen auch alle Optionen für "eine gemeinsa-
me Regelzone" entwickelt werden, heißt es in dem Bericht 
weiter. Deutschland ist derzeit in vier Regelzonen unterteilt, 
die den Eigentumsgrenzen der Übertragungsnetze von 
Eon, RWE, EnBW und Vattenfall entsprechen.  
 
Der Bericht (BT-Drs. 16/6532) ist im Internet unter 
http://dip.bundestag.de/btd/16/065/1606532.pdf abrufbar. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
82.00.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Anreizregulierungs-Verordnung in Kraft getreten 
 
Nach Verkündung im Bundesgesetzblatt am 05.11.2007 ist 
die Anreizregulierungsverordnung zum 06.11.2007 in Kraft 
getreten.  
 
Die Verordnung ist im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007, 
Teil I Nr. 55 vom 05.11.2007 abgedruckt.  
 
Verteilnetzbetreiber, die am sog. vereinfachten Verfahren 
teilnehmen wollen, müssen den Antrag bis 15.12.2007 bei 
der zuständigen Regulierungsbehörde einreichen. Die 
Teilnahmemöglichkeit am vereinfachten Verfahren richtet 
sich nach der Anzahl der mittelbar und unmittelbar ange-
schlossenen Kunden. Nach Aussage der Bundesnetzagen-
tur sollen hierfür die „Gemeinsamen Auslegungsgrundsätze 
der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zu 
den Entflechtungsbestimmungen in §§ 6-10 EnWG“ gelten. 
Die Auslegungsgrundsätze stehen im Internet unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5222.pdf 
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zur Verfügung. Dort (vgl. S. 8 ff. der Gemeinsamen Ausle-
gungsgrundsätze) wird zur Bestimmung der angeschlosse-
nen Kunden auf die Zahl der physischen Netzanschlüsse 
im Sinne von Netzanschlusspunkten abgestellt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass in Gebäuden mit mehreren ge-
trennten Wohnungen, jeder Wohnung ein physischer An-
schluss zuzurechnen ist, auch wenn es sich nur um mittel-
bare Netzanschlüsse (z. B. in Mehrfamilienhäusern) han-
delt. 
 
Die Schwellenwerte für die Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens liegen nach § 24 Abs. 1 der Anreizregulie-
rungsverordnung bei 15.000 Kunden im Gasbereich und 
30.000 Kunden im Strombereich. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
82.11.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Wirtschaft und kommunale Unternehmen 
 
 
EU-Dienstleistungsrichtlinie - Umsetzungshandbuch 
der EU-Kommission 
 
Bei der nationalen Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
stehen zurzeit die Themen „Einrichtung der einheitlichen 
Ansprechpartner“ und „Normenscreening/Berichtspflichten 
gegenüber der Europäischen Kommission“ im Vorder-
grund. Zu diesen und weiteren Fragen hat die Europäische 
Kommission ein Handbuch erarbeitet, das die Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie erleichtern soll. Dieses Hand-
buch, das Mitte des Jahres in englischer Sprache erschien, 
ist nun in deutscher Sprache verfügbar.  
 
Es steht für interessierte Mitgliedskörperschaften des 
Städteverbandes Schleswig-Holstein im Mitglieder-
bereich auf der Homepage des Verbandes unter 
www.staedteverband-sh.de ("Service") zur Verfügung. 
 
Quelle: Schrb.DST vom 09.11.2007  
10.12.08    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesregierung legt Bericht über Bürokratiekosten 
vor 
 
Die Bundesregierung hat einen Bericht über den Stand des 
Bürokratiekostenabbaus vorgelegt. Darin wird über Auf-
wendungen, die der Wirtschaft durch gesetzliche Informati-
onspflichten entstehen, informiert. Die rund 50 kostenauf-
wändigsten Informationspflichten verursachen allein rund 
80 % der Bürokratiekosten. Diese Regelungen werden bis 
Ende 2009 überprüft. Die 2100 aufwändigsten Informati-
onspflichten verursachen Kosten in Höhe von rd. 27 Mrd. € 
jährlich. 
 
In den vergangenen Monaten haben die Bundesministerien 
knapp 11.000 Informationspflichten, die der Wirtschaft aus 
bundes- und EU-rechtlichen Regelungen entstehen, identi-
fiziert und analysiert.  
 
Mit Hilfe des Standard-Kosten-Modells - kurz SKM - kön-
nen die Bürokratiekosten, die bei der Erfüllung dieser 

Pflichten entstehen, erstmals beziffert werden. Aus den 
rund 2.100 bereits gemessenen aufwändigsten Informati-
onspflichten ergibt sich ein Zwischenstand der Bürokratie-
kosten der Wirtschaft in Höhe von jährlich 27 Mrd. €.  
 
Der Bericht zeigt, dass die meisten Bürokratiekosten auf 
internationales Recht (vorrangig EU) zurückgehen. Nur    
28 % oder rund 7,6 Mrd. € beruhen auf nationalem Recht. 
 
Daran anschließend soll dann nach Möglichkeiten gesucht 
werden, die Kosten zu senken. Dies kann durch optimierte 
Prozesse, die Einführung von elektronischen Verfahren, die 
Verringerung der Abfragehäufigkeit und weitere Maßnah-
men geschehen. Erste Wirkungen haben sich schon bei 
der Suche nach Informationspflichten gezeigt. Die Ministe-
rien und die Wirtschaft haben schon Vereinfachungsvor-
schläge eingebracht. Schließlich soll die Frage gestellt 
werden, ob alle Informationspflichten nötig sind. Der Be-
richt enthält hierzu die Planungen der Ressorts. 
 
In einem weiteren Schritt hat die Bundesregierung ange-
kündigt, auch die Informationspflichten der Bürgerinnen 
und Bürger zu analysieren und eine Abbaustrategie zu 
entwickeln. Im Frühjahr 2008 wird sich das Bundeskabinett 
erneut mit dem Stand des Projektes befassen. 
 
Einschätzung des DStGB 
 
Der DStGB begrüßt die Vorlage des Berichtes, der interes-
sante Informationen zur Verteilung der Informationspflich-
ten auf die Ressorts und zum Vorgehen bei der Messung 
enthält. Allerdings fordern wir nach wie vor, dass der Bund 
die Belastungen der Kommunen mit Informationspflichten 
prüft. Der Hinweis, dass die meisten Pflichten von den 
Ländern veranlasst würden, kann nicht genügen. Einerseits 
setzen die Länder Bundesrecht um, andererseits geht es 
darum zu verdeutlichen, dass Belastungen vorhanden sind. 
Wenn der Bund zeigen kann, dass seine Regelungen die 
Kommunen nicht belasten, dann sind die Länder umso 
mehr gefordert. 
 
Der Bericht ist erhältlich unter der Adresse:  
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/10
/Anlagen/2007-10-24-buerokratiekosten-erkennen-messen-
abbauen,property=publicationFile.pdf. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
10.32.50    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Mitteilung der Kommission zur Rückforderung staatli-
cher Beihilfen 
 
Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung zur Rück-
forderung staatlicher Beihilfen veröffentlicht. Darin legt die 
Kommission auf der Grundlage der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs die Aufgabenverteilung zwi-
schen Kommission und Mitgliedstaaten und die zu beach-
tenden Verfahrensgrundsätze bei der Rückforderung 
rechtswidriger Beihilfen fest. Die Kommission verfolgt mit 
der Mitteilung das Ziel, die lange Dauer des Vollzugs von 
Rückforderungsentscheidungen zu begrenzen. Diese be-
einträchtige deren Wirkung als Mittel zur Beseitigung von 
Wettbewerbsverzerrungen, die durch die Gewährung 
rechtswidriger und mit dem Binnenmarkt unvereinbarer 
Beihilfen verursacht werden. Es müsse daher gewährleistet 
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werden, dass Rückforderungsentscheidungen innerhalb 
der in der Entscheidung der Kommission gesetzten Frist 
vollständig umgesetzt werden. Die Mitteilung ist für die 
Städte und Gemeinden bedeutsam, denn sie betrifft auch 
die Rückforderung kommunaler Beihilfen. 
 
Nach den Regeln des EG-Vertrags für staatliche Beihilfen 
ist die Kommission verpflichtet, die Mitgliedstaaten anzu-
weisen, staatliche Beihilfen zurückzufordern, die mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar sind und ohne vorherige Anmel-
dung bei der Kommission gewährt wurden. 
 
In der Mitteilung wird auf die durch die Rechtsprechung der 
Gemeinschaftsgerichte bestätigten Grundsätze für die 
Rückforderung staatlicher Beihilfen hingewiesen und die 
Aufgabenverteilung zwischen Kommission und Mitglied-
staaten im Rückforderungsverfahren festgelegt. Für die 
Verbesserung der Anwendung des Beihilferechts sind 
Kommission und Mitgliedstaaten gemeinsam verantwort-
lich. Deshalb bietet die Mitteilung beiden praktische Leitli-
nien in Form von „bewährten Methoden“. Die Kommission 
hat entsprechend den Ausführungen der Mitteilung vor 
allem dafür zu sorgen, dass ihre Rückforderungsentschei-
dungen vollständig und klar sind und dass darin nach Mög-
lichkeit die Empfänger, von denen die Beihilfen zurückzu-
fordern sind, und die betreffenden Beträge angegeben 
sind. Für die Umsetzung der Rückforderungsentscheidun-
gen der Kommission sind die Mitgliedstaaten zuständig. 
Sie müssen alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, 
um die Beihilfen unverzüglich von den Empfängern zurück-
zufordern. Das Beihilferecht der EU sieht vor, dass die 
Rückforderung nach den Verfahren der Mitgliedstaaten 
erfolgt, sofern diese Verfahren den sofortigen und wirksa-
men Vollzug von Rückforderungsentscheidungen der 
Kommission ermöglichen. Die Bekanntmachung erinnert 
auch an die Grundsätze, die im Falle eines Rechtsstreits 
vor den europäischen oder den einzelstaatlichen Gerichten 
gelten. Ferner ist darin festgelegt, wie im Falle insolventer 
Beihilfeempfänger zu verfahren ist und wie die Mitglied-
staaten zu gewährleisten haben, dass in Insolvenzverfah-
ren das Interesse der Gemeinschaft angemessen berück-
sichtigt wird. 
 
Schließlich wird in der Bekanntmachung an die Folgen 
erinnert, die es haben kann, wenn ein Mitgliedstaat eine 
Rückforderungsentscheidung der Kommission nicht um-
setzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission in 
solchen Fällen (in Anwendung der Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs in der Rechtssache Deggendorf) 
von dem Mitgliedstaat verlangt, die Zahlung neuer Beihilfen 
– selbst wenn sie mit dem Binnenmarkt vereinbar sind – an 
Empfänger auszusetzen, die ihnen früher gewährte, mit 
dem Binnenmarkt unvereinbare Beihilfen noch nicht zu-
rückgezahlt haben. 
 
In ihrem Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“ von 2005 hat die 
Kommission bereits auf die lange Dauer des Vollzugs von 
Rückforderungsentscheidungen auf einzelstaatlicher Ebe-
ne hingewiesen und anschließend Schritte zur Verbesse-
rung ihrer Durchsetzung unternommen, zum Beispiel die 
genauere Verfolgung der einzelstaatlichen Rückforde-
rungsverfahren. 
 
Diese Maßnahmen haben sich nach Einschätzung der 
Kommission als wirksam erwiesen. Die Summe der zu-
rückgeforderten rechtswidrigen Beihilfen ist von 6 Mrd. € 

2005 auf 7,2 Mrd. € gestiegen, und die Zahl der noch nicht 
umgesetzten Rückforderungsentscheidungen ist erheblich 
zurückgegangen (Anzeiger für staatliche Beihilfen vom Juni 
2007). Der Europäische Gerichtshof habe in seiner jüngs-
ten Rechtsprechung eindeutig zugunsten des wirksamen 
Vollzugs von Rückforderungsentscheidungen entschieden 
(siehe Rechtssache C415/03, Kommission/Griechenland, 
Rechtssache C-232/05, Kommission/Frankreich, und 
Rechtssache C-441/06, Kommission/Frankreich). 
 
Die Mitteilung ist im Internet abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/
rules.cfm 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
10.11.30    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Binnenmarktstrategie der Kommission 
 
Die Europäische Kommission hat angekündigt, am 
20.11.2007 eine neue Strategie zum Binnenmarkt im 21. 
Jahrhundert vorzustellen. Diese wird die weiteren politi-
schen Vorstellungen der Kommission in diesem Hand-
lungsfeld beinhalten. Aus kommunaler Sicht ist besonders 
wichtig, dass die Veröffentlichung von der Mitteilung der 
Kommission zu den Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse begleitet wird. Allerdings kündigt die Kommission 
bereits jetzt an, dass diese Mitteilung einen politischen 
Ansatz haben wird und keine gesetzgeberischen Initiativen 
vorbereitet.  
 
Die Binnenmarktstrategie wird voraussichtlich folgende 
Elemente enthalten: 
 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
 
Das Protokoll zu den Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, welches den Anhang des neuen Vertrages von 
Lissabon bildet, ist nach Ansicht der Kommission ein signi-
fikantes neues Stadium in der Definition der Prinzipien für 
die Erbringung dieser Dienstleistungen. Nach der jetzigen 
Übereinkunft über den Europäischen Reformvertrag auf 
dem Gipfel in Lissabon wird die Kommission ein Initiativpa-
ket vorlegen, das Guidelines für die betroffenen Rechtsan-
wender enthält und dort, wo es notwendig ist, die Weiter-
entwicklung des anwendbaren Gemeinschaftsrechts vor-
nimmt. Dies wird die Felder der Gesundheitsversorgung, 
der sozialen Dienstleistungen und der öffentlich-privaten 
Partnerschaften beinhalten. Am 20.11.2007 wird die Kom-
mission deshalb im Nachgang zu ihrem Weißbuch aus dem 
Jahr 2004 eine Mitteilung zu den Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse veröffentlichen. Dieses Dokument 
wird keine gesetzgeberischen Initiativen ankündigen. Mo-
mentan gibt es auch noch keine Einigung über die zwi-
schenzeitlich diskutierte inter-institutionelle Vereinbarung 
(zwischen Rat, Parlament und Kommission), die Prinzipien 
enthalten soll, wie die europäische Politik zu den Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse aussehen soll. 
 
Bürger und KMU 
 
Die Kommission betont in diesem Zusammenhang, dass 
die Binnenmarktpolitik insbesondere die Faktoren im Blick 
haben sollte, die das Leben von Verbrauchern und Unter-
nehmen direkt beeinflussen. Im Einzelnen betreffe dies die 
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Bereiche Telekommunikation, Energie sowie die Dienstleis-
tungen des Einzelhandels. Die Kommission stellt heraus, 
dass gerade in diesen Bereichen die Fragmentierung des 
Binnenmarktes überwunden werden müsse. Deshalb plant 
bzw. diskutiert die Kommission Initiativen in diesen Berei-
chen. Hervorzuheben ist insbesondere die Diskussion um 
das Für und Wider einer legislativen Initiative zu gebühren-
freien Konten. 
 
Die Kommission hebt besonders hervor, dass sie eine 
Reihe von Initiativen untersucht, um KMU zu fördern. Denn 
sie ist der Ansicht, dass gerade den KMU die Fragmentie-
rung des Binnenmarktes Schwierigkeiten bereitet. Geplant 
ist deshalb ein so genannter „Small business act for euro-
pe“. Dieser soll administrative Hürden für KMU abbauen, 
ihre Teilnahmemöglichkeiten an europäischen Projekten 
fördern, ihren Anteil am Vergabewesen erhöhen, ihren 
Zugang zu Zertifizierungsmaßnahmen ihrer Dienstleistun-
gen und Produkte erleichtern und Hindernisse im grenz-
überschreitenden Handel verringern. 
 
Internationale Dimension des Binnenmarktes 
 
Die Europäische Union sollte sich nach Ansicht der Kom-
mission darum bemühen, dass der Binnenmarkt Antworten 
auf die Herausforderungen der Globalisierung hat. Deshalb 
wird eine Steigerung der Konvergenz im internationalen 
Bereich befürwortet. Umgesetzt werden soll dies, indem 
etwa europäische Institutionen zukünftig mehr von einem 
regulativen Dialog Gebrauch machen. Dies wird besonders 
hinsichtlich des transatlantischen Dialogs und der Öffnung 
der Märkte in Drittländern hervorgehoben.  
 
Verbesserung des Dienstleistungssektors  
 
Die Kommission befürwortet, dass bestehende Handels-
hindernisse weiter abgebaut werden sollen. Dazu soll die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009 
forciert werden. In diesem Zusammenhang nennt die 
Kommission aber auch die weitere Liberalisierung der 
Netzwerkindustrien. Dies betrifft insbesondere die Sektoren 
Post, Energie und Transport. Die Kommission kündigt an, 
hierzu eine „Strategie für Standardisierung“ vorzulegen, 
welche insbesondere die wirtschaftliche Anwendung von 
Forschungsergebnissen durch KMU an den wachsenden 
Sektor energiearmer Technologien stimulieren soll. Am 20. 
November 2007 wird die Kommission in diesem Zusam-
menhang einen modernisierten Rahmen für elektronische 
Kommunikation vorlegen. Dieser wird dann im kommenden 
Jahr durch eine Initiative zu den Universaldienstleistungen 
ergänzt. 
 
Binnenmarkt als eigene Angelegenheit der Akteure 
 
Die Kommission sieht in der Anerkennung und der Imple-
mentierung der europäischen Gesetze und Richtlinien 
einen grundlegenden Bestandteil des funktionierenden 
Binnenmarktes. Dies erfordere die Kooperation aller politi-
schen administrativen Ebenen auf lokaler, regionaler, nati-
onaler oder europäischer Ebene. Als Annex zu ihrer neuen 
Binnenmarktstrategie wird die Kommission daher ein inter-
nes Arbeitsdokument veröffentlichen, welches sich mit den 
Möglichkeiten einer Verbesserung des Managements des 
Binnenmarktes beschäftigt. Dies betrifft vor allem die Ko-
operation, die Schaffung von Netzwerken und den Aus-
tausch von „best pratices“ zwischen den administrativen, 

den judikativen und den legislativen Ebenen sowohl inner-
halb der Mitgliedstaaten als auch bei den europäischen 
Institutionen.  
 
Hinsichtlich der Vertragsverletzungsverfahren kündigt die 
Kommission eine Verbesserung ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
an. Ab dem Jahr 2008 soll ein Scorboard erarbeitet wer-
den, welches die Leistungen der einzelnen Märkte in Be-
zug auf die Verbraucherebene messen und darstellen wird.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
80.20.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Deutscher Tourismuspreis 2007 vergeben 
 
Ein Salzsee mitten in Deutschland und in Deutschland 
lebende Ausländer bzw. Deutsche mit Migrationshin-
tergrund als bisher nicht beachtete Urlauberzielgruppen im 
Tourismus sind die Projekte, mit denen Bad Windsheim 
und die Marketingkooperation Städte in Schleswig Holstein 
e. V. die Preise für ein innovatives Tourismusprodukt sowie 
für innovatives Marketing gewonnen haben.  
 
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) zeichnet seit 2005 
besonders innovative Tourismusprodukte bzw. besonders 
innovative Marketingkampagnen mit dem Deutschen Tou-
rismuspreis aus. Insgesamt 79 Projekte und Kampagnen 
wurden im Rahmen eines Wettbewerbes eingereicht.  
 
Alle von einer Jury bewerteten Nominierungen inklusive der 
Preisträger hat der DTV in einem „Innovationsreport“ ste-
hen auf der Internetseite des DTV unter der Adresse 
www.deutschertourismusverband.de zur Verfügung.  
 
Beim Projekt „Bad Windsheims Salzsee“ wurde ausge-
zeichnet, dass der massive Überschuss an vollgesättigter 
Sole, der nicht für das Thermalbad zu nutzen war, touris-
tisch wieder verwendet wurde, indem ein See angelegt und 
mit der Sole gefüllt wurde. So entsteht ein Badeerlebnis 
wie im Toten Meer.  
 
Die Urlaubs-Kampagne „Weitersagen! Im Norden ist die 
Welt zu Hause.“ wurde wegen ihres Fokusses auf die 14 
Mio. in Deutschland lebenden Ausländer und Deutsche mit 
Migrationshintergrund ausgezeichnet. Die genannte Bevöl-
kerungsgruppe stellt immerhin 17 % der Bevölkerung in 
Deutschland dar. Sie verkörpert damit eine beachtliche 
Zielgruppe mit nicht zu vernachlässigender Kaufkraft. Den-
noch wird die Gruppe der Migrantinnen bzw. Deutschen mit 
Migrationshintergrund kaum von touristischen Leistungs-
anbietern beworben. Selbstverständlich wendet sich die 
Tourismuskampagne nicht nur auf Deutsch, sondern in fünf 
Sprachen, darunter Polnisch, Türkisch und Russisch, an 
die umworbenen Gäste.  
 
Der Innovationsreport kann ebenfalls von der Internetseite 
des DTV herunter geladen werden.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
80.71.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
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Natur und Umweltschutz 
 
 
Ergebnisse des Gesprächs der Umweltministerkonfe-
renz mit den kommunalen Spitzenverbänden 
 
Am 24.10.2007 fand im Landtag Nordrhein-Westfalen ein 
Gespräch zwischen Vertretern der Umweltministerkonfe-
renz (UMK) und der kommunalen Spitzenverbände statt. 
Auf Seiten der Umweltministerkonferenz nahmen unter 
anderen Umweltminister Uhlenberg, (Nordrhein-Westfalen), 
Umweltministerin Conrad (Rheinland-Pfalz) und Staatssek-
retär Machnig (Bundesumweltministerium) teil. Die kom-
munale Seite wurde von den Beigeordneten Dr. Bleicher 
(Deutscher Landkreistag) und Norbert Portz (Deutscher 
Städte- und Gemeindebund) sowie Referent Joachim Lo-
renz (Deutscher Städtetag, München) vertreten.  
 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Luftquali-
tätsrahmenrichtlinie durch die Kommunen forderten die 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände eine bessere 
Unterstützung der kommunalen Behörden durch den Bund 
und die Länder in Form von strengeren Vorgaben zur Be-
kämpfung von Emissionen an der Quelle. Einigkeit bestand 
darin, dass im Interesse der Kraftfahrer Ausnahmen von 
Fahrverboten in Umweltzonen möglichst einheitlich gere-
gelt werden sollten. Unter dem Tagesordnungspunkt „Um-
setzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie“ machten die 
Kommunalvertreter deutlich, dass die Kommunen bei der 
Erfüllung ihrer vom Bund und den Ländern übertragenen 
Aufgaben (Lärmminderungsplanung und deren Umset-
zung) auf finanzielle und gesetzgeberische Unterstützung 
angewiesen sind und dass sich viele Lärmquellen außer-
halb ihres Einflussbereichs befinden. Im Grundsatz wurde 
Einigkeit erzielt, dass zur Finanzierung der Lärmbekämp-
fung ein Bund-Länder-Kommunen-Programm erforderlich 
ist.  
 
Zur laufenden Novellierung der Verpackungsverordnung 
trugen die kommunalen Spitzenverbände erneut ihr primä-
res Anliegen vor, die Zuständigkeit für die Sammlung des 
Verpackungsabfalls auf die Kommunen zu übertragen. 
Während die Einsicht in die Nachteile wettbewerblicher 
Lösungen bei der Abfallentsorgung auch in der Umweltmi-
nisterkonferenz vorhanden ist, hat eine konsequente Stär-
kung der kommunalen Verantwortung zwar Anhänger, 
jedoch keine Mehrheit in der UMK. Aufgeschlossenheit 
besteht jedoch gegenüber Planspielen zur Prüfung auch 
der Kommunalisierungsoption mit Blick auf eine gründliche 
Revision der Verpackungsverordnung im Anschluss an die 
laufende 5. Novellierung. Zum Thema Flächenpolitik spra-
chen sich die kommunalen Spitzenverbände gegen einen 
Eingriff in die kommunale Planungshoheit in Form von 
verbindlichen Obergrenzen für die Neuausweisung von 
Bauland aus. Während in Nordrhein-Westfalen die Vergabe 
von Flächenkontingenten auf regionaler Ebene geplant 
wird, setzt Bayern auf eine Förderung der Flächenkreis-
laufwirtschaft im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung.  
 
Weitere Tagesordnungspunkte bildeten die Rolle der 
Kommunen beim Klimaschutz und die Erarbeitung eines 
Umweltgesetzbuches des Bundes (UGB).  
 

Die genannten Themen waren auch Gegenstand eines 
Gesprächs der kommunalen Spitzenverbände mit Um-
weltminister Gabriel sein, das am 21.11.2007 stattfand. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
36.00.04    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Feinstaub-Urteil des BVerwG: Handlungsoptionen der 
Kommunen 
 
(vgl. auch NACHRICHTEN Nr. 10/2007, S. 52) 
 
In einem vielbeachteten Grundsatzurteil hat das Bundes-
verwaltungsgericht am 27.09.2007 (7 C 36.07) entschie-
den, dass die zuständigen kommunalen Behörden Maß-
nahmen zur Verringerung gesundheitsschädlicher Fein-
staubkonzentrationen nicht mit der Begründung ablehnen 
dürfen, dass höhere Verwaltungsebenen keinen Luftrein-
halte- und Aktionsplan aufgestellt haben. Die beklagte 
Landeshauptstadt München wurde verpflichtet, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten planunabhängige Maßnahmen zu er-
greifen, soweit diese verhältnismäßig sind und insbesonde-
re Fahrverbote für den Lkw-Transitverkehr zu prüfen. 
 
Der DStGB hat in der Folge dieses Urteils erneut darauf 
hingewiesen, dass die Möglichkeiten der Städte und Ge-
meinden zur planunabhängigen Feinstaubbekämpfung aus 
rechtlichen, tatsächlichen und finanziellen Gründen sehr 
beschränkt sind und zudem unterstrichen, dass das 
BVerwG Maßnahmen nur verlangt, soweit diese verhält-
nismäßig sind. Bei einem Gespräch mit der Umweltminis-
terkonferenz am 24.10.2007 hat der DStGB daher die For-
derung nach einer besseren Unterstützung der Kommunen 
durch gesetzgeberische Vorgaben zur Bekämpfung von 
Emissionen an der Quelle wiederholt. 
 
1. Transitverbot für Lkw in München 
 
Als Reaktion auf das neueste Feinstaub-Urteil des BVerwG 
soll zum 01.02.2008 innerhalb des Münchener Autobahn-
rings ein Fahrverbot für den Lkw-Transitverkehr in Kraft 
treten. Dabei handelt es sich jedoch streng genommen 
nicht um eine planunabhängige Maßnahme, da für das 
Verbot die Fortschreibung des ersten Luftreinhalteplanes 
unter Mitwirkung des Landesumweltministeriums und der 
Regierung von Oberbayern erforderlich war. Das Beispiel 
macht deutlich, dass auch die Möglichkeiten einer großen 
kreisfreien Stadt wie München mit eigener Zuständigkeit 
als Straßenverkehrsbehörde sehr begrenzt sind. Als weite-
rer Schritt ist die Einrichtung einer Umweltzone zum 
01.10.2008 vorgesehen. Auch insoweit ist die Planungs-
verantwortung oberhalb der kommunalen Ebene angesie-
delt. Zudem steht die Verabschiedung der novellierten 
Kennzeichnungsverordnung als notwendige rechtliche 
Voraussetzung durch den Bundesgesetzgeber weiterhin 
aus.  
 
2. Feinstaubkleber im Praxistest  
 
Eine planunabhängige Maßnahme, von der die Kommunen 
bereits vielfach Gebrauch machen, ist das Besprühen be-
sonders belasteter Straßenabschnitte mit Wasser zur Bin-
dung von Feinstaubpartikeln. Eine Alternative stellt die 
Verwendung von Calzium-Magnesium-Azetat (CMA), das 
Feinstaub aufgrund seiner molekularen Struktur besonders 
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gut bindet. Im Rahmen eines EU-Projekts wurde in der 
Kärntener Landeshauptstadt Klagenfurt der Einsatz von 
CMA in der Praxis getestet. Die beachtliche Feinstaubre-
duzierung von bis zu 35 % verursachte jedoch Kosten von 
rund 25 € für jeden besprühten Kilometer Straße. Weitere 
Informationen zu den Ergebnissen des Praxistests werden 
unter www.klagenfurt.at/inhalt/4454.htm bereitgestellt.  
 
3. Kleine Anfrage der FDP 
 
Aus Anlass des Bundesverwaltungsgerichtsurteils hat die 
FDP-Bundestagsfraktion eine kleine Anfrage an die Bun-
desregierung gerichtet (BT-Drs. 16/6675). Darin wird vor 
dem Hintergrund einer Studie des Fraunhofer-Instituts nach 
dem Beitrag des Straßenverkehrs und der Holzfeuerung 
zur Feinstaubbelastung gefragt. Zudem wird die Bundesre-
gierung zu einer Stellungnahme zur laufenden Novellierung 
der Luftqualitätsrahmenrichtlinie auf EU-Ebene aufgefor-
dert. Auch die Wirksamkeit der Förderung von Rußpartikel-
filtern wird hinterfragt. Laut Geschäftsordnung des Bundes-
tags hat die Bundesregierung zur Beantwortung der Anfra-
ge eine Frist von zwei Wochen einzuhalten, die jedoch 
verlängert werden kann. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
36.12.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
 
Am 24.10.2007 hat der Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestags mit den Stimmen der Regierungskoalition den 
Entwurf zur Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) gebilligt (BT-Drs. 16/5100) 
 
Nach langem regierungsinternen Streit soll die Gesetzes-
änderung eine Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 10.01.2006 in nationales Recht umset-
zen. Bei weiteren Verzögerungen hätte die EU-Kommission 
aufgrund des genannten EuGH-Urteils ein Zwangsgeldver-
fahren gegen Deutschland eingeleitet. 
 
Die Bundesregierung will sich im Zuge der laufenden No-
vellierung auf eine Umsetzung der EuGH-Vorgaben be-
schränken und alle weiteren Änderungen des Naturschutz-
rechts im Rahmen der Kodifizierung eines Umweltgesetz-
buches des Bundes (UGB) regeln. Auf den Projektbegriff, 
der bis zuletzt zwischen den für Landwirtschaft bezie-
hungsweise Naturschutz zuständigen Bundesministerien 
umstritten war, soll nun verzichtet werden. Der Projektbeg-
riff wird durch die FFH-Richtlinie (92/43 EWG) vorgegeben 
und bildet die Voraussetzung einer Prüfung der Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Schutzge-
bietes.  
 
Grundlegendes Problem bei der Umsetzung der Vorgaben 
der FFH-Richtlinie ist die Integration in die bestehende 
Systematik nationaler Naturschutzvorschriften. Der bisheri-
ge Ansatz bei der Definition des Projektbegriffs in 
BNatSchG bestand in einer Anknüpfung an die bestehende 
Eingriffsregelung bzw. weitere Genehmigungstatbestände 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG). Das einzige zur Bestim-
mung des Projektbegriffs maßgebliche Kriterium der FFH-
Richtlinie nach Lesart des EuGH ist jedoch die Eignung zur 
erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele des betroffe-
nen Schutzgebietes. Dementsprechend rügt der EuGH in 

ständiger Rechtsprechung jede Ausnahme von der Pflicht 
zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung durch 
von der FFH-Richtlinie nicht vorgegebene Einschränkun-
gen des Projektbegriffs. Ob darunter auch Ausnahmen 
zugunsten fachgesetzlich privilegierter Tatbestände wie 
etwa nach BImSchG bzw. WHG nicht genehmigungsbe-
dürftige Maßnahmen oder zugunsten der guten fachlichen 
Praxis bei der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft fallen, 
war um Gesetzgebungsverfahren umstritten. 
 
Von den vorgesehenen Änderungen aufgrund der EuGH-
Vorgaben sind die Kommunen unter anderem als Fachbe-
hörden, insbesondere Untere Naturschutzbehörden, 
Vorhabenträger und Träger der Bauplanung (Gefährdung 
der Planverwirklichung) betroffen. Der Verzicht auf den 
Projektbegriff zur Beilegung des Koalitionsstreits bedeutet 
für die Kommunen als Rechtsanwender einen Verzicht auf 
Rechtssicherheit durch den Rückgriff auf unbestimmte 
Rechtsbegriffe und eine unnötige Erschwerung des Geset-
zesvollzugs.  
 
Der Deutsche Bundestag ist dieser Beschlussempfehlung 
zwischenzeitlich gefolgt. Am 09.11.2007 ist nun auch die 
Zustimmung des Bundesrates erfolgt.  
 
Zugleich hat der Bundesrat in seiner 838. Sitzung Empfeh-
lungen zur Umgestaltung der Vogelschutz- und der FFH-
Richtlinie der EU beschlossen. Darin schlägt der Bundesrat 
unter anderem vor, das Verhältnis des Artenschutzes zur 
Land- und Forstwirtschaft den entsprechenden Regeln der 
deutschen Rechtsordnung anzupassen. Dieser Themenbe-
reich war im nun abgeschlossenen Gesetzgebungsverfah-
ren zur Novellierung des BNatSchG bis zuletzt umstritten 
und wurde im Ergebnis offen gelassen. Die Europäische 
Kommission hatte aufgrund einer Notifizierung während 
des Gesetzgebungsverfahrens pauschale Ausnahmen 
zugunsten der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der 
guten fachlichen Praxis abgelehnt. 
 
Weiterhin hält der Bundesrat bei der Fortentwicklung des 
ökologischen Netzes von Schutzgebieten „Natura 2000“ 
einheitliche Maßstäbe bei der Bewertung und Auswahl von 
Gebieten und der Aufstellung des jeweiligen Schutzre-
gimes für erforderlich. Ein dynamisches Schutzkonzept soll 
Veränderungen und Habitatverlagerungen Rechnung tra-
gen. Außerdem erhofft sich die Länderkammer von der 
Zusammenfassung der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-
Richtlinie Bürokratieabbau, etwa durch Verzicht auf parallel 
geführte Unterlagen, und letztlich mehr Akzeptanz für den 
Naturschutz bei den Bürgern. 
 
Der Bundesratsbeschluss kann auf der Internetseite 
www.bundesrat.de (Parlamentsmaterialien) unter Angabe 
der Drucksachen-Nr. 768/07 abgerufen werden. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 43/4607 vom 26.10./16.11.2007  
36.40.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundestag billigt Novelle der Verpackungsverordnung 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 08.11.2007 die von der 
Bundesregierung vorgelegte 5. Novelle der Verpackungs-
verordnung gebilligt. Die Neuregelung soll sicherstellen, 
dass auch in Zukunft die Verpackungsabfälle verbraucher-
freundlich bei den Haushalten abgeholt werden können 

http://www.klagenfurt.at/inhalt/4454.htm�
http://www.bundesrat.de/�
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und soll ermöglichen, das bewährte System sinnvoll weiter 
zu entwickeln. 
 
Zukünftig müssen grundsätzlich alle Verpackungen, die zu 
privaten Endverbrauchern gelangen, bei dualen Systemen 
lizenziert werden. Die Verpackungsabfälle der bisherigen 
Trittbrettfahrer dürfen also nicht mehr auf Kosten anderer 
Vertreiber entsorgt werden.  
 
Die Verpackungsnovelle beendet darüber hinaus die bis-
lang mögliche Verrechnung bei der Erfassung von gewerb-
lichen Verpackungsabfällen mit Verpackungen von privaten 
Haushalten. Von der Pflicht zur Lizenzierung bei dualen 
Systemen werden funktionierende branchenbezogene 
Rücknahmelösungen ausgenommen, die von den zustän-
digen Behörden genehmigt sind. Sie dürfen jedoch keine 
Verpackungen einbeziehen, die bei privaten Haushalten 
anfallen. Für Transparenz soll zukünftig die Pflicht sorgen, 
Vollständigkeitserklärungen über die in Verkehr gebrachten 
Verpackungen abzugeben. 
 
Durch die Novelle soll die bewährte haushaltsnahe Samm-
lung, die eine anspruchsvolle Verwertung von Verpackun-
gen ermöglicht, langfristig gesichert werden. Für die 
Verbraucher ändert sich nichts. Sie können die gebrauch-
ten Verpackungen weiterhin in die haushaltsnahen Sam-
melbehälter für die verschiedenen Verpackungsmaterialien 
werfen.  
 
Die Novelle soll darüber hinaus die Möglichkeiten verbes-
sern, die gelben Tonnen zu trockenen Wertstofftonnen, 
beispielsweise als „Gebe Tonne Plus“, auszubauen. Die 
Kommunen können entsprechende Vereinbarungen mit 
den dualen Systemen treffen. Dann können in den gelben 
Tonnen, ähnlich wie bereits in den blauen Papiertonnen, 
nicht nur Verpackungen, sondern auch andere Abfälle aus 
den gleichen Materialien eingesammelt werden (Gefrier-
beutel etc.).  
 
Zu kritisieren bleibt, dass auch die 5. Novelle der Verpa-
ckungsverordnung die gesamte „Schnittstellenproblematik“, 
die sich aus der schwierigen Abstimmung zwischen den 
mittlerweile neun Systembetreibern, den von diesen beauf-
tragten Entsorgern und den Kommunen ergibt, nicht löst. 
Der DStGB hatte sich daher dafür ausgesprochen, zumin-
dest die Vergabe der Sammlung der Verkaufsverpackun-
gen wieder in kommunale Verantwortung zu übertragen. 
Während einige Bundesländer (Beispiel: Rheinland-Pfalz) 
diesen Vorschlag unterstützten, konnte er insgesamt im 
Rahmen der jetzigen 5. Novellierung keine Mehrheit finden. 
 
Der Bundesrat muss der Novelle noch zustimmen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
70.10.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Umweltschadensgesetz ist am 14.11.2007 in Kraft ge-
treten  
 
Das Umweltschadensgesetz, das die EU-Umwelthaftungs-
richtlinie umsetzt, ist am 14.11.2007 in Kraft getreten. Ob-
wohl die Umsetzungsfrist bereits am 30.04.2007 abgelau-
fen ist, gehört Deutschland zu den ersten Mitgliedsstaaten, 
die die Richtlinie legislativ umsetzen. 
 

Beim Vollzug des Umweltschadensgesetzes setzt der Bun-
desgesetzgeber entsprechend den europarechtlichen Vor-
gaben auf die Initiative von betroffenen Einzelpersonen und 
Umweltverbänden. Diese können bei den von den Ländern 
bestimmten Behörden beantragen, gegen den vermeintli-
chen Verursacher eines Umweltschadens vorzugehen. 
Letztlich kann das behördliche Einschreiten auch gericht-
lich durchgesetzt werden. 
 
Das Umweltschadensgesetz enthält Mindestanforderungen 
für den Fall, dass geschützte Arten und Lebensräume, 
Gewässer oder Böden erheblich zu Schaden kommen oder 
eine entsprechende Gefahr besteht. Droht bei einer berufli-
chen Tätigkeit der Eintritt eines Umweltschadens, so muss 
der Verursacher alles tun, um diese Gefahr zu bannen. Ist 
der Schaden bereits eingetreten, so muss der Verursacher 
diesen auf eigene Kosten beseitigen. Die grundsätzlich 
erfassten beruflichen Tätigkeiten werden im Gesetz aufge-
zählt. Für bestimmte, potenziell gefährliche Tätigkeiten 
kommt es bei der Haftung nicht auf ein Verschulden an. 
Hierzu zählt etwa der Betrieb einer Abfalldeponie. Kommu-
nale Unternehmen, die dem Anwendungsbereich des Um-
weltschadensgesetzes unterliegen, sollten prüfen, ob der 
bestehende Versicherungsschutz auch die Haftungstatbe-
stände des Umweltschadensgesetzes abdeckt.  
 
Unter den unten stehenden Links stehen das Umweltscha-
densgesetz sowie die umgesetzte Richtlinie zum Download 
bereit: 
 
Umweltschadensgesetz: 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/u_sc
had_g.pdf  
 
EU-Richtlinie: 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/richtl
inie_umwelthaftung.pdf   
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
36.03.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Neue Klärschlammverordnung tritt frühestens Anfang 
2009 in Kraft 
 
Die Novelle der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) soll 
nach dem Willen des Bundesumweltministeriums (BMU) 
frühestens Anfang 2009 in Kraft treten. Mitte 2008 soll der 
Referentenentwurf vorliegen. 
 
Das BMU erläuterte die vorgesehenen Anforderungen an 
die Vergabe eines Qualitätssiegels für Klärschlamm sowie 
die geplanten Erleichterungen für qualitätsgesicherte 
Schlämme. Demnach sollen Wiederholungs-Bodenunter-
suchungen entfallen und bei der Hygienisierungspflicht 
Ausnahmeregelungen zulässig sein. Zudem will das Minis-
terium die Abstände zwischen zwei Schwermetalluntersu-
chungen auf bis zu ein Jahr ausdehnen. 
 
Weitere Erleichterungen im Rahmen der Qualitätssiche-
rung sind bei PCDD/F- und PCB-Untersucherungen ge-
plant. Bei qualitätsgesicherten Klärschlämmen soll künftig 
zulässig sein, diese zu mischen, wenn sie zum Beispiel aus 
unterschiedlichen Behandlungsanlagen stammen. Zusätz-
lich plant das Ministerium, die Voranmeldung zu streichen 
und das Lieferscheinverfahren zu vereinfachen, wenngleich 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/u_schad_g.pdf�
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/u_schad_g.pdf�
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/richtlinie_umwelthaftung.pdf�
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einige Vollzugsbehörden bei letzterem Vorhaben Bedenken 
angemeldet hätten. 
 
Der Träger der Gütesicherung soll ein rechtsfähiger Verein 
und damit eine juristische Person mit eigener Satzung sein. 
Die Zulassung erfolgte durch die obersten Landesbehör-
den. Zudem müsse die Unabhängigkeit des Personals von 
Laboren und der Gütegemeinschaft gewährleistet sein. 
 
Das BMU will außerdem einen Qualitätssicherungsaus-
schuss und die vollständige Verwertung des Klärschlamms 
unter Aufsicht des Trägers der Qualitätssicherung vor-
schreiben.  
 
Betreiber von Anlagen, die das Qualitätssiegel führen wol-
len, müssen sich einem einmaligen Anerkennungsverfah-
ren und laufenden Überwachungs- und Kontrollverfahren 
unterziehen. Dabei soll die Eigen- und Fremdüberwachung 
gemäß verbindlichen Regelungen möglich sein. Die ver-
antwortliche Person müsse zudem über Sachkunde verfü-
gen. Zusätzlich sieht das BMU anlagenbezogene Anforde-
rungen an Input und Output sowie Kontroll- und Protokol-
lierpflichten vor.  
 
Bei den Grenzwertvorschlägen für Schwermetallgehalte in 
Schlämmen seien einige Werte moderat erhöht worden, so 
zum Beispiel für Cadmium von 2 auf 2,5 Milligramm pro 
Kilogramm Trockensubstanz (TS). Weitere Angaben zu 
Schwermetallen wollte das Ministerium mit Hinweis auf den 
in Kürze erscheinenden Arbeitsentwurf nicht machen. 
 
Demgegenüber will das BMU für organische Schadstoffe 
unterschiedliche Bestimmungen festlegen. So seien für 
PCDD/F, PCB, AOX, PAK/B(a)P und PFT Grenzwerte 
vorgesehen. Moschus (AHTN/HHCB), TBT, DBT, MBT und 
DEHP würden in einem Monitoring berücksichtigt, während 
es für LAS, NP, PBDE/DBDE und Triclosan keine Grenz-
werte geben werde. Gemäß den Angaben verschärft der 
Arbeitsentwurf die derzeit gültigen Grenzwerte für PCB von 
0,2 Milligramm auf 0,1 Milligramm, für PCDD/F von 100 
Nanogramm auf 30 Nanogramm sowie für AOX von 500 
Milligramm auf 400 Milligramm pro Kilogramm TS. Für 
B(a)P beträgt der Grenzwert 1 Milligramm. 
 
Die Gehalte von Perfluortensiden (PFT) in den Schlämmen 
werden nach Einschätzung des Ministeriums künftig sinken 
und somit eine ähnliche Entwicklung durchlaufen wie Di-
oxin. Für PFT sei für eine Übergangszeit von 18 Monaten 
ein Grenzwert von 0,2 Milligramm pro Kilogramm TS vor-
gesehen, danach ein Grenzwert von 0,1 Milligramm.  
 
Mit Blick auf die Ergebnisse der BMU-Expertentagung vom 
Dezember 2006 werde ein „Beirat“ erwogen, wenngleich es 
hier haushaltsrechtliche Bedenken gebe. Beim Monitoring 
von DEHP, Moschus, Organozinnverbindungen, PBDE und 
Triclosan sollen die Träger der Qualitätssicherung nach 
den Vorstellungen des BMU mitwirken und zusammen mit 
dem Ministerium ein Monitoringkonzept erarbeiten. „Das ist 
aber nicht als verkapptes Grenzwertkonzept zu verstehen“, 
unterstrich das BMU. Es gehe bei diesen Stoffen nicht um 
laufende Untersuchungen, sondern darum, regionale Ni-
veaus zu ermitteln und eventuelle Handlungsbedarfe abzu-
stecken. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
70.13.66    NStVbSH Nr. 11/2007  

Änderung der Kennzeichnungsverordnung 
 
Das Bundeskabinett hat am 14.11.2007 eine Änderung der 
Verordnung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit 
geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung (Kennzeich-
nungsverordnung) beschlossen. Demnach sollen auch Pkw 
mit älteren Katalysatoren („US-Norm“) jetzt eine grüne 
Plakette erhalten können, die zur Einfahrt in Umweltzonen 
berechtigt. Außerdem wurde die Vergabe von Plaketten für 
mit Rußpartikelfiltern nachgerüstete Lkw und Diesel-Pkw 
der Abgasstufe Euro 1 geregelt.  
 
Bereits seit dem 01.03.2007 ist die Kennzeichnungsver-
ordnung in Kraft, die regelt, welche Autos eine zur Einfahrt 
in eine Umweltzone berechtigende Plakette erhalten kön-
nen. Mit der nun beschlossenen Änderung der Kennzeich-
nungsverordnung sollen auch Fahrzeuge mit einem gere-
gelten Katalysator der ersten Generation, die vor dem 
Inkrafttreten der Abgasnorm Euro 1 zugelassen wurden, 
eine grüne Plakette erhalten. Dies war bislang nicht vorge-
sehen. Auch für nachgerüstete Diesel-Pkw der Abgasstufe 
Euro 1 sowie die mit einem Partikelminderungssystem 
nachgerüsteten Nutzfahrzeuge wird es künftig Plaketten 
geben. 
 
Das Bundeskabinett ist damit dem Beschluss des Bundes-
rates vom 21.09.2007 gefolgt. Die Länderkammer hatte 
einem entsprechenden Verordnungsentwurf der Bundesre-
gierung vom Juli dieses Jahres mit der Maßgabe zuge-
stimmt, dass eine Ausnahme von der Kennzeichnungs-
pflicht für Oldtimer, die ein „H“ oder „07“-Kennzeichen füh-
ren, vorgesehen würde. Um diese zusätzliche Forderung 
des Bundesrates mit dem europäischen Recht vereinbart 
zu gestalten, wurde zusätzlich eine Gleichwertigkeitsklau-
sel für Oldtimer aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union aufgenommen. Deswegen muss der Bundes-
rat dieser erweiterten Fassung der geänderten Kennzeich-
nungsverordnung erneut seine Zustimmung erteilen, bevor 
sie in Kraft treten kann. 
 
Die geänderte Fassung der Kennzeichnungsverord-
nung steht für interessierte Mitgliedskörperschaften 
des Städteverbandes Schleswig-Holstein im Mitglie-
derbereich auf der Homepage des Verbandes unter 
www.staedteverband-sh.de ("Service") zur Verfügung. 
 
Quelle: RdSchrb.DST 
36.10.00    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
„Bundeshauptstadt im Naturschutz“ ausgezeichnet 
Eckernförde belegt den 3. Platz in der Teilnehmerklas-
se 10.000 bis 30.000 Einwohner 
 
Als Siegerin in der Gesamtbewertung ist die Stadt Heidel-
berg am 29.10.2007 in Berlin mit dem Preis „Bundeshaupt-
stadt im Naturschutz 2007“ ausgezeichnet worden. Der von 
der Deutschen Umwelthilfe e. V. (DUH) initiierte Wettbe-
werb „Bundeshauptstadt im Naturschutz“, der auch vom 
DStGB unterstützt wird, fand ein positives Echo – 115 
Städte und Gemeinden aus allen Bundesländern hatten 
sich beworben. 
 
Neben Metropolen wie Berlin, Hamburg und München 
beteiligten sich auch zahlreiche kleinere Städte und Ge-
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meinden am Wettbewerb. Mit der Wettbewerbsausschrei-
bung hat die DUH vielfältige Naturschutzmaßnahmen der 
Teilnehmerkommunen aus dem gesamten Bundesgebiet 
erfasst. Städte und Gemeinden hatten erneut die Gelegen-
heit, ihr Naturschutzengagement in den Bereichen Kom-
munale Grünflächen, Arten- und Biotopschutz, Gewässer, 
Land- und Forstwirtschaft zu dokumentieren und vorbildli-
che Projekte einzureichen. 
 
Darüber hinaus wurden viel versprechende Kooperations-
ansätze mit Bürgern sowie Interessengruppen honoriert. 
Kreative Formen der Zusammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit 
und Umweltbildung flossen in die Bewertung mit ein. Mit 
Hilfe eines umfangreichen Fragenkatalogs gelang es, die 
Platzierungen in vier Teilnehmerklassen zu ermitteln. Die 
Größengrenzen der Teilnehmerklassen lagen bei 10.000, 
30.000 und 100.000 Einwohnern.  
 
Neben dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) und dem Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) haben acht weitere Organisationen den 
Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Naturschutz“ unter-
stützt. Neben den kommunalen Spitzenverbänden waren 
unter anderem der Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND), der Deutsche Naturschutzring (DNR) 
sowie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) beteiligt. 
 
In der Gesamtwertung aller eingereichten Wettbewerbsbei-
träge ist die Stadt Heidelberg mit dem Titel „Bundeshaupt-
stadt im Naturschutz 2007“ ausgezeichnet worden. Heidel-
berg überzeugte die Jury mit herausragenden Natur-
schutzmaßnahmen sowohl im innerstädtischen Bereich als 
auch im Umland. Auf kommunalen Grünflächen, im Arten- 
und Biotopschutz, entlang von Gewässern sowie in der 
Land- und Forstwirtschaft engagiert sich die Stadt vorbild-
lich für die Belange der Natur. Hinzu kommen eine intensi-
ve Öffentlichkeitsarbeit und eine motivierende Bürgerbetei-
ligung.  
 
In der Teilnehmerklasse 30.000 bis 100.000 Einwohner 
teilen sich zwei Städte den Ersten Platz. Wernigerode in 
Sachsen-Anhalt und Rastatt in Baden-Württemberg können 
sich über eine Spitzenplatzierung freuen. Während sich 
Wernigerode speziell für ihr Wappentier, die Bachforelle, 
engagiert und viel dafür getan hat, den Fisch in den umlie-
genden Gewässern wieder heimisch zu machen, ist Ras-
tatt, das bereits im letzten Jahr von der DUH für seinen 
Verdienst beim Klimaschutz ausgezeichnet worden war, 
auch im Naturschutz sehr aktiv und erfolgreich. So wurden 
ökologisch wertvolle Blumenwiesen in der Stadt angelegt, 
die nicht nur das Stadtbild auf einmalige Weise bereichern, 
sondern auch zu einer Steigerung der Artenvielfalt führte.  
 
Auch in den Teilnehmerklassen von 10.000 bis 30.000 
Einwohner beziehungsweise unter 10.000 Einwohnern 
wurden hervorragende Wettbewerbsbeiträge eingereicht. 
So beeindruckte die hessische Gemeinde Wettenberg 
durch ihre Einsatzbereitschaft in den Bereichen Forst- und 
Landwirtschaft und besonders im Bereich Gewässerschutz. 
Als einzige (kleine) Gemeinde erreichte sie bei diesem 
Themenfeld die höchste Punktzahl. Mit der Renaturierung 
eines rund acht Kilometer langen Bachs konnte die Ge-
meinde die Punkte sammeln, die ihr in der hart umkämpf-
ten Teilnehmerklasse 10.000 bis 30.000 Einwohner am 
Ende den Sieg bescherte. Die Gemeinde Nettersheim in 
der Eifel gehört schließlich zu den Kommunen, die sich 

bereits seit Jahren für den Naturschutz engagieren und 
immer wieder neue Ideen umsetzen. Die Früchte dieser 
kontinuierlichen Naturschutzarbeit konnte Nettersheim nun 
mit dem Sieg in der Teilnehmerklasse unter 10.000 Ein-
wohnern ernten. Nettersheim hat die Jury damit beein-
druckt, dass trotz nur knapp achttausend Einwohnern ein 
eigenes Naturzentrum betrieben wird und ganzjährig Füh-
rungen und Informationsveranstaltungen angeboten wer-
den. 
 
Nachfolgend sind die Sieger und Platzierungen des Wett-
bewerbs „Bundeshauptstadt im Naturschutz 2007“ zusam-
mengefasst: 
 
In der Gesamtwertung: 
1. Heidelberg 
2.  Hannover 
3. Wettenberg 
 
In der Teilnehmerklasse über 100.000 Einwohner: 
1. Heidelberg 
2. Hannover 
3. Freiburg im Breisgau 
 
In der Teilnehmerklasse von 30.000 bis 100.000 Einwoh-
ner: 
1. Rastatt und Wernigerode 
3. Bamberg und Rottenburg am Neckar 
 
In der Teilnehmerklasse von 10.000 bis 30.000 Einwohner: 
1. Wettenberg  
2. Ratekau  
3. Eckernförde 
 
In der Teilnehmerklasse unter 10.000 Einwohner: 
1. Nettersheim 
2. Schwebheim 
3. Weissach im Tal 
 
Informationen zu den Siegerkommunen sowie Fotos von 
der Preisverleihung können unter folgender Internetadres-
se abgerufen werden: www.naturschutzkommune.de. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
36.02.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Deutsche Umwelthilfe zeichnet klimaverträgliche 
kommunale Fuhrparks aus 
 
Immer mehr Städte und Gemeinden in Deutschland senken 
gezielt den CO2-Ausstoß ihrer Fuhrparks. Eine Reihe von 
Vorreiterkommunen unterschreiten mit ihren Dienst-Pkw 
sogar schon heute den von der EU für das Jahr 2012 vor-
gesehenen Zielwert von 120 g CO2/km. Das ist das erste 
Zwischenergebnis einer von der Deutschen Umwelthilfe e. 
V. (DUH) im Mai gestarteten Umfragekampagne unter dem 
Titel „Kommunaler Fuhrpark-Switch“. 
 
Aufgrund der eingegangen rund vierhundert Antworten hat 
die DUH eine Tabelle erstellt, die derzeit von den beiden 
Bayerischen Kommunen Stockheim und Furth bei Lands-
hut (beide 90 g CO2/km) angeführt wird. In der Klasse der 
Großstädte über 100.000 Einwohner liegt Wuppertal mit 
115 g CO2/km vorn. Die geografische Verteilung der klima-
freundlichen kommunalen Fuhrparks lässt keinen direkten 

http://www.naturschutzkommune.de/�
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Zusammenhang mit finanziellen Sparzwängen erkennen. 
Das auf kommunaler Ebene besonders ausgeprägte Be-
wusstsein für den Klimaschutz äußert sich auch in der 
DUH-Liste von Kommunen, die einen Ratsbeschluss zur 
Senkung des CO2-Ausstoßes gefasst haben. Die DUH 
bilanziert aufgrund ihrer Kampagne, dass der Klimaschutz 
bei den Kommunen weiter entwickelt ist, als bei anderen 
Trägern großer Pkw-Flotten und der Automobilindustrie. 
Die Kampagne soll daher auf Länder- und Bundesbehör-
den sowie auf Privatunternehmen ausgedehnt werden. 
 
Das laufend aktualisierte Ranking der Kommunen mit spar-
samer Fahrzeugflotte beziehungsweise klimafreundlichen 
Ratsbeschlüssen steht zum Download bereit unter 
www.duh.de/uploads/media/Kommunen_mit_umweltfreundl
ichen_Fuhrparks.pdf.  
 
Weitere Informationen sind erhältlich bei der Deutschen 
Umwelthilfe e. V. (DUH), Daniela Spannagel, Hackescher 
Markt 4, 10178 Berlin, Tel.: 030/258986-14, Fax: 
030/258986-19, E-Mail: spannagel@duh.de.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
36.02.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Finanzen und Steuern 
 
 
Lohnniveau im Osten deutlich geringer als im Westen – 
Auswirkungen auf das gemeindliche Steueraufkommen 
 
Der Brutto-Stundenverdienst liegt in den neuen Ländern 
auch 17 Jahre nach Wiederherstellung der Deutschen 
Einheit bei nur knapp drei Viertel des Westniveaus. 
 
Der Brutto-Stundenverdienst von Voll- und Teilzeitbeschäf-
tigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungs-
bereich (ohne öffentliche Verwaltung, ohne Beamte) liegt 
nach der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesam-
tes in den neuen Ländern bei 71,5 % des Westniveaus 
(18,21 €) und beträgt 13,02 €. Unter Berücksichtung von 
Sonderzahlungen (z.B. tarifliche Einmahlzahlungen, Leis-
tungsprämien) steigt der Verdienstunterschied zwischen 
West und Ost je Stunde nochmals an. 
 
Bezogen auf einen Vollzeitbeschäftigten liegen die durch-
schnittlichen Brutto-Stundenverdienste im Osten sogar bei 
nur bei 70,6 % des Westniveaus. Die durchschnittlich be-
zahlte Wochenarbeitszeit ist im Osten mit 39,4 Stunden 
etwas höher als im Westen (38,6 Stunden). 
 
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der 
Zinsabschlagsteuer 
 
Unterschiede im Einkommensniveau zwischen Ost- und 
Westdeutschland spiegeln sich im Niveau des regionalen 
Steueraufkommens wider und sind darüber hinaus für die 
Verteilung von Finanzmitteln zwischen West- und Ost-
deutschland von Bedeutung. Der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer in den Städten und Gemeinden im Os-
ten Deutschlands liegt derzeit mit 97 € je Einwohner bei 
etwa einem Drittel des Westniveaus (vgl. Abbildung). Die 
relativ geringeren Pro-Kopf-Beträge im Osten sind nicht nur 

auf ein geringeres Einkommen, sondern auch auf deutlich 
geringere Vermögensbestände der Bevölkerung in den 
neuen Ländern zurückzuführen.   
 
Auch die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer auf die Städte und Gemeinden in den jeweiligen 
Bundesländern berücksichtigt das nach wie vor geringere 
Einkommensniveau im Osten, indem sich die Schlüssel-
zahlen im Osten auf einen Sockelbetrag von nur 30.000 € 
beziehen, während im Westen ein Sockelbetrag von 
60.000 € zugrunde gelegt wird. 
 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*
(Euro je Einwohner**)

  298 

   97 

  295  

Flächenländer West Flächenländer Ost Stadtstaaten
 

 
*  Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Zinsab-

schlagsteuer. 
**  Steueraufkommen 2006, Einwohner per 31.12.2006. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
 
Gewerbesteuer 
 
Am Lohnniveau orientiert sich auch die Zerlegung des 
gewerbesteuerlichen Messbetrages. Zerlegungsmaßstab 
ist nach § 29 Gewerbesteuergesetz „das Verhältnis, in dem 
die Summe der Arbeitslöhne, die an die bei allen Betriebs-
stätten beschäftigten Arbeitnehmer gezahlt worden sind, zu 
den Arbeitslöhnen steht, die an die bei den Betriebsstätten 
der einzelnen Gemeinden beschäftigten Arbeitnehmer 
gezahlt worden sind“. Das relativ geringere Lohnniveau im 
Osten wirkt sich entsprechend bei der gewerbesteuerlichen 
Zerlegung von Unternehmen aus, die Betriebsstätten in 
den alten und neuen Ländern haben.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
22.01.30    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Höhere Tarifverdienste und Erwerbstätigkeit sind 
spürbar beim Lohnsteueraufkommen 
 
Das Statistische Bundesamt informiert über einen relativ 
starken Zuwachs der tariflichen Löhne und Gehälter. Höhe-
re Löhne und Gehälter wirken sich derzeit zusammen mit 
der Zunahme der Erwerbstätigkeit unmittelbar beim ge-
meindlichen Einkommensteueranteil aus. Das Aufkommen 
aus der Lohnsteuer ist in den ersten drei Quartalen 2007 
gegenüber dem Vorjahr von 87,1 Mrd. € auf 94,1 Mrd. € – 
mithin um +8,1 % – gestiegen. 
 
Die tariflichen Monatsgehälter der Angestellten verzeichne-
ten im Juli 2007 den höchsten Zuwachs seit April 2004 

http://www.duh.de/uploads/media/Kommunen_mit_umweltfreundlichen_Fuhrparks.pdf�
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(+2,5 % gegenüber Juli 2006). Die tariflichen Stundenlöhne 
der Arbeiter wiesen mit einem Plus von 3,0 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum sogar den höchsten Zuwachs seit 
Juli 1996 auf. 
 
Der Anstieg der Tarifverdienste lag damit über dem Anstieg 
der Verbraucherpreise, die sich von Juli 2006 bis Juli 2007 
um +1,9 % erhöhten. 
 
Höhere Löhne und Gehälter wirken sich über die monatli-
chen Lohnsteueranmeldungen der Arbeitgeber unmittelbar 
auf das kassenmäßige Steueraufkommen der Gebietskör-
perschaften aus. Das Aufkommen aus der Lohnsteuer ist in 
den ersten drei Quartalen 2007 gegenüber dem Vorjahr 
von 87,1 Mrd. € auf 94,1 Mrd. € – mithin um +8,1 % – ge-
stiegen. Das Aufkommen aus der veranlagten Einkom-
mensteuer entwickelte sich im Vergleich zur Lohnsteuer 
noch dynamischer: Es stieg von 10 Mrd. € in den ersten 
drei Quartalen 2006 auf 16,3 Mrd. € in den ersten drei 
Quartalen 2007 (+63 %). 
 
Die stärksten Anstiege der Tarifverdienste gegenüber dem 
Juli 2006 gab es im Maschinenbau und im sonstigen Fahr-
zeugbau, in der Chemischen Industrie, im Bekleidungs- 
und Baugewerbe sowie beim Stahl- und Leichtmetallbau. 
Unterdurchschnittliche Zuwächse gab es hingegen im Ver-
lags- und Druckgewerbe, im Einzelhandel und im Versiche-
rungsgewerbe sowie bei den tariflichen Löhnen der Arbei-
ter im Bereich Energie- und Wasserversorgung sowie im 
Friseurgewerbe (vgl. Tabelle). 
 
Index der tariflichen Monatsgehälter der Angestellten sowie 
der Stundenlöhne der Arbeiter im Juli 2007 (Deutschland) 
 
Wirtschafts-
bereich 

Monatsgehälter der 
Angestellten 

Stundenlöhne der 
Arbeiter 

 2000 = 
100 

Verän-
derung 
gegen-
über 
Vorjah-
resmo-
nat 
in % 

2000 = 
100 

Verän-
derung 
gegen-
über 
Vorjah-
resmo-
nat  
in % 

Alle erfassten 
Wirtschafts-
bereiche 

115,6 2,5 115,9 3,0 

darunter:  
Produzieren-
des Gewerbe  

117,6 3,8 116,8 3,4 

Handel, Kre-
dit- und Ver-
sicherungs-
gewerbe 

114,4 1,6 114,2 1,8 

Verkehr und 
Nachrichten-
übermittlung 

114,0 2,2 112,5 2,3 

Gebietskör-
perschaften 

111,3 0,0 109,3 0,0 

 
In den Haushalten der Städte und Gemeinden schlägt sich 
die Entwicklung der Tarifverdienste entsprechend der regi-
onalen Branchenstruktur nieder. 
 

Die Erwerbstätigkeit stieg dank guter Konjunktur und einer 
positiven Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
weiter kräftig an. Im September 2007 waren rund 40,05 
Mio. Personen in Deutschland erwerbstätig. Das waren 
676.000 Personen (+1,7 %) mehr als noch im September 
2006. Saisonbereinigt waren im September 2007 3,51 Mio. 
Personen erwerbslos. Das waren 600.000 (-14,7 %) Per-
sonen weniger als im September 2006. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
11.20.40    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Unternehmensinsolvenzen rückläufig und Verbrau-
cherinsolvenzen weiter zunehmend 
 
Das Statistische Bundesamt meldet für den August 2007 
einen weiteren Rückgang der Unternehmensinsolvenzen 
und einen erneuten Anstieg der Verbraucherinsolvenzen 
gegenüber August 2006. 
 
Nach den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
sind die Unternehmensinsolvenzen im August 2007 im 
August gegenüber dem August 2006 um -12,8 % zurück-
gegangen. Damit hielt der Rückgang bei den Unterneh-
mensinsolvenzen weiter an. Jedoch nahmen die Verbrau-
cherinsolvenzen erneut zu (+6,3 %), der Anstieg schwächte 
sich im Vergleich zu den Vormonaten jedoch deutlich ab. 
Die Gesamtzahl der Insolvenzen im August 2007 gegen-
über August 2006 nahm um +1,2 % zu. 
 
Von Januar bis August 2007 wurden 19.020 Insolvenzen 
von Unternehmen (-13,5 %) und 70.695 Insolvenzen von 
Verbrauchern (+16,8 %) verzeichnet. Insgesamt registrier-
ten die Gerichte 110.486 Insolvenzen, das waren +7,3 % 
mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2006 Kor-
rekturen seiner Insolvenzzahlen angekündigt. Aus diesem 
Grund können alle Veränderungsraten für Deutschland, die 
sich auf Ergebnisse des Jahres 2006 beziehen, nur ohne 
Berücksichtigung der Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen 
berechnet werden. Nordrhein-Westfalen hatte im langjähri-
gen Durchschnitt einen Anteil von 22 % an den Gesamt- 
und 30 % an den Unternehmensinsolvenzen in Deutsch-
land.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
50.15.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Höhere steuerfreie Aufwandspauschale für ehrenamtli-
che Kommunalpolitiker geplant 
 
Der Forderung des DStGB nach einer höheren steuerfreien 
Aufwandspauschale für ehrenamtliche Kommunalpolitiker 
im Zuge der Anpassung der Lohnsteuer-Richtlinien wird 
Rechnung getragen. 
 
Der DStGB hatte sich im Gesetzgebungsverfahren für eine 
Anhebung der steuerfreien Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche Kommunalpolitiker eingesetzt. Zuletzt hatte 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
diese Position in ihrer Stellungnahme zum Jahressteuerge-
setz 2008 deutlich gemacht. 
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Der Bundesrat hatte diese Forderung nochmals aufgegrif-
fen und in seiner Sitzung am 12.10.2007 beschlossen, die 
Lohnsteuerrichtlinien dahingehend anzupassen, dass auch 
der steuerfreie Mindestbetrag für ehrenamtliche Tätigkeiten 
im kommunalen Bereich von bisher monatlich 154 € auf 
monatlich 175 € ab 2008 angehoben wird (§ 3 Nr. 12 EStG 
i.V.m. R 3.12 Abs. 3 LStR 2008). So können ehrenamtliche 
Kommunalpolitiker ab dem Jahr 2008 eine steuerfreie Auf-
wandsentschädigung von bis zu 2.100 € im Jahr erhalten. 
 
Mit 2.100 € ist die Pauschale für steuerfreie Aufwandsent-
schädigungen für ehrenamtliche Kommunalpolitiker genau-
so hoch wie die sogenannte Übungsleiterpauschale (§ 3 
Nr. 26 EStG). 
 
Zwischenzeitlich haben Bundesrat und Bundesregierung 
die Lohnsteuer-Richtlinien 2008 verabschiedet. Sie werden 
demnächst im Bundesteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 43/4607 vom 26.10./16.11.2007  
10.44.10/-30   NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesregierung korrigiert Unternehmensteuerreform 
2008 zu Lasten der Gemeinden 
 
Presseberichten zufolge beabsichtigt die Bundesregierung 
der Forderung des Hauptverbandes des Deutschen Einzel-
handels nachzugeben und die Unternehmensteuerreform 
2008 zu korrigieren. Mit dem Jahressteuergesetz 2008 
sollen bei der Gewerbesteuer die – gerade erst eingeführ-
ten – 25 %igen Hinzurechnungen von 75 % der Mieten und 
Pachten auf 65 % gesenkt werden. Wir gehen von Minder-
einnahmen in der Größenordnung von etwa fünfzig Mio. € 
für die Städte und Gemeinden aus (eine Berechnung des 
BMF liegt noch nicht vor). Da die Zustimmung des Bundes-
rates noch aussteht, möchten wir Sie bitten, sich in Ihren 
Ländern für die Beibehaltung der bestehenden Hinzurech-
nungsregelung einzusetzen. 
 
Mit der Unternehmensteuerreform 2008 sollte die Bemes-
sungsgrundlage der Gewerbesteuer um gewinnunabhängi-
ge Elemente ergänzt werden. Es sollten 18,75 % (25 %     
x 75 %) der Mieten dem gewerbesteuerlichen Gewinn 
hinzugerechnet werden. Die Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer bekommt damit ein gewinnunabhängiges 
Element, was sich günstig auf ihre Schwankungsanfällig-
keit auswirkt. Mit der nun offenbar beabsichtigten Änderung 
der Reform im Jahressteuergesetz 2008 sollen nur noch 
16,25 % (25 % x 65 %) der Mieten zur gewerbesteuerli-
chen Bemessungsgrundlage hinzugerechnet werden. 
 
Die Union hatte gefordert, den Hinzurechnungsanteil von 
75 auf 60 % zu reduzieren. 
 
Mittels der Hinzurechnung anteiliger Mieten, Zinsen und 
Leasingraten sollte der fiskalische Vorteil der Abwanderung 
von Gewinnen ins Ausland verringert werden. Die Bundes-
regierung wollte sicherstellen, dass Konzerne im Inland 
Steuern zahlen müssen und nicht über Finanzierungskos-
ten Gewinne in Länder mit geringeren Steuersätzen verla-
gern können. 
 
Der DStGB hatte sich gegen Korrekturen der Unterneh-
mensteuerreform 2008 ausgesprochen und die Berech-
nungen des DIHK und HDE, die Grundlage für die beab-

sichtigten Korrekturen sind, als nicht repräsentativ be-
zeichnet. Auch hinsichtlich der Belastungswirkungen der 75 
%-igen Hinzurechnungen der Miete hat der DStGB darge-
legt, dass die große Mehrheit der Einzelhändler davon 
nicht betroffen ist. Etwa drei Viertel der Einzelhandelsun-
ternehmen werden als Einzelunternehmen oder Personen-
gesellschaften geführt. Hier kann die Gewerbesteuer auf 
die Einkommensteuer angerechnet werden. Außerdem 
gelten der Gewerbesteuerfreibetrag und der Hinzurech-
nungsfreibetrag von 100.000 €. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
22.03.17    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Unternehmensteuerreform 2008 und Einzelhandel 
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der 
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels beklagen 
derzeit eine massive steuerliche Benachteiligung des Ein-
zelhandels infolge der Hinzurechnung anteiliger Mieten und 
Pachten und fordern, die Unternehmensteuerreform 2008 
zugunsten des Einzelhandels nachzubessern. Nach Ein-
schätzung des DStGB zufolge basiert die Forderung auf 
nicht repräsentativen Unternehmensdaten. Eine systemati-
sche Benachteiligung des Einzelhandels infolge der Unter-
nehmensteuerreform 2008 erkennt der DStGB nicht. 
 
Presseberichten ist zu entnehmen, dass sich das Bundes-
finanzministerium, Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks, 
in diesem Sinne geäußert hat. Sie bezweifelt in einem 
Schreiben an die führenden Finanzpolitiker der Koalitions-
fraktionen, dass die vorgelegte Stichprobe repräsentativ ist. 
Ein Gewinn von nur 88 bis 436 € je Arbeitnehmer sei un-
gewöhnlich niedrig, da schon geringe Änderungen beim 
Umsatz oder den Kosten zur Insolvenz führen würden. 
Dies gelte umso mehr für die Beispiele, in denen schon 
heute ein Verlust erzielt werde. 
 
Weiter weist die Staatssekretärin darauf hin, dass ein Hin-
zurechnungsfreibetrag von 100.000 € eingeführt wurde, so 
dass kleine Einzelhändler keine Mehrbelastungen zu be-
fürchten hätten. Bei Kapitalgesellschaften müssten die 
Mietkosten 77 % der Rohgewinne übersteigen, damit es 
trotz der Steuersatzsenkungen zu höheren Belastungen 
komme. 
 
Zu den Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 
auf den Einzelhandel ist nachfolgend eine Pressemitteilung 
des Mittelstandsbeauftragten für Handel, Gewerbe und 
Industrie der SPD-Bundestagsfraktion, Reinhard Schultz, 
wiedergegeben: 
 
„Der Versuch des HDE die gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung durch die Verbreitung von Horrormeldungen über 
deren Auswirkungen auf den Einzelhandel auszuhebeln, ist 
unter sportlichen Gesichtspunkten anzuerkennen, bleibt 
aber schon auf den ersten Metern im Sumpf unseriöser 
Argumente stecken und versinkt kläglich. Die gewerbe-
steuerliche Hinzurechnung ist und bleibt ein Kernstück der 
Gegenfinanzierung der Unternehmensteuerreform. 
 
Tatsache ist, dass der deutsche Einzelhändler unabhängig 
davon, ob er als Kapitalgesellschaft oder als Personenun-
ternehmen organisiert ist, unter dem Strich zu den Gewin-
nern der Unternehmensteuerreform zählt. Die Steuerbelas-
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tung wird deutlich sinken, die Chance Eigenkapital zu bil-
den steigt. Die Hinzurechnung von Zinsen zur Bemes-
sungsgrundlage der Gewerbesteuer wird von 50 auf 25 % 
abgesenkt, was die Zwischenfinanzierung des Lagerbe-
standes deutlich erleichtert. Dagegen ist die Einbeziehung 
des Finanzierungsanteils der Mieten mit ebenfalls 25 % ein 
geringer Preis, den der Einzelhandel wie alle anderen Un-
ternehmen für die Vorteile der Unternehmensteuerreform 
zahlen muss. 
 
Die Gewerbesteuermehrbelastung für die Hinzurechnung 
von Gebäudemieten beträgt 2,62 %. Bei einer Miete von 
10.000 € ergibt sich eine Zusatzbelastung von 260 €. Von 
einer gravierenden Substanzbesteuerung, die die Wettbe-
werbsfähigkeit gefährden könnte, kann überhaupt keine 
Rede sein. Die durchschnittliche Produktivität im Einzel-
handel beläuft sich laut Hypo-Vereinsbank auf 3.400 € pro 
Quadratmeter. Nur für Einzelhändler, deren Mietkosten - 
unabhängig von den Steuern - dauerhaft die Erträge über-
steigen, kann sich das Problem durch die gewerbesteuerli-
che Hinzurechnung geringfügig verschärfen. Aber in diesen 
bedauerlichen Fällen ist die Schließung des Geschäfts 
ohnehin vorprogrammiert. Denn Mieten für Ladenlokale 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz 
und zum Ertrag sehen. Wer das beherzigt, verkraftet auch 
die geringfügige Mehrbelastung durch die Gewerbesteuer 
und profitiert von der Unternehmensteuerreform insgesamt. 
Wer diesen Grundsatz dauerhaft missachtet, dem kann 
auch der Gesetzgeber nicht mehr helfen.“ 
 
Unter www.dstgb.de (Schwerpunkte Gemeindefinanzen, 
Aktuelles) stehen aktuelle Informationen des DStGB zu 
diesem Thema als Download zur Verfügung.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
22.03.17    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Jahressteuergesetz 2008 
 
Der Deutsche Bundestag hat sich mit dem Jahressteuer-
gesetz 2008 befasst und am Regierungsentwurf einige 
Änderungen vorgenommen. Die gesamten gemeindlichen 
Mindereinnahmen des Jahressteuergesetzes 2008 werden 
mit 69 Mio. € beziffert, wobei 62 Mio. € auf die Gewerbe-
steuer entfallen, 6 Mio. € auf den Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer und 1 Mio. € auf den Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer. 
 
Der Bundestag hat sich in seiner Sitzung am 08.11.2007 
abschließend mit dem Jahressteuergesetz 2008 befasst. Er 
folgte den Empfehlungen des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 07.11.2007 und verabschie-
dete einige Änderungen am Jahressteuergesetz 2008. 
 
Der Entwurf des Jahressteuergesetzes sowie die Änderun-
gen des Bundestages stehen unter www.bundestag.de zur 
Verfügung. 
 
I. Finanzielle Auswirkungen 
 
Im Finanztableau des Bundesministeriums der Finanzen 
werden die finanziellen Auswirkungen von insgesamt zehn 
Maßnahmen des Jahressteuergesetzes 2008 beziffert (vgl. 
nachstehende Tabelle). 
 

 Volle 
Jahres-
wirkung*

Kassenjahr 
Steuermehr-/-mindereinnahmen 
(-) 
in Mio. Euro 

  2008 2009 2010 2011 2012

Insg. -35 +55 -25 -35 -40 -15 

Bund +18 +35 +15 +15 +15 +27 

Länder +16 +36 +15 +15 +14 +23 

Gemeinden -69 -16 -55 -65 -69 -65 

* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf 
Monaten. 
 
In der Summe ergeben sich für die Städte und Gemeinden 
Mindereinnahmen von 69 Mio. € (Entstehungsjahr). Davon 
entfallen 62 Mio. € auf die Gewerbesteuer, 6 Mio. € auf den 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 1 Mio. € auf 
den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 
 
Die Gemeinden sind insbesondere von den steuerlichen 
Mindereinnahem aufgrund der Absenkung des pauschalen 
Finanzierungsanteils aus Miet- und Pachtzinsen für die 
Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens von 75 % auf 65 % betroffen. Deshalb 
haben sie im Vergleich zu Bund und Ländern Minderein-
nahmen zu verkraften. 
 
II. Maßnahmen von kommunalem Interesse 
 
Folgende Maßnahmen sind für die Kommunen von Interes-
se: 
1. Änderungen des Unternehmensteuerreformgesetzes 

2008, 
 - Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen anteiliger 

Mieten 
 - Back-to-Back-Finanzierungen (diese Maßnahme ist 

für Sparkassen von Interesse) 
2. Ausnahmeregelung für kommunale Wohnungsunter-

nehmen bei der steuerlichen Behandlung von EK 02, 
3. Änderung des Gewerbesteuergesetzes: Erweiterung 

des steuerrechtlichen Inlandsbegriffs sowie die 
4. Änderung des Melderechtsrahmengesetzes: Ergänzung 

der Meldedaten im Melderegister für Zwecke der elekt-
ronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale. 

 
1. Änderungen der Unternehmensteuerreform 2008 
 
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen anteiliger Mieten 
 
Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 wird die steuer-
rechtliche Gleichbehandlung der verschiedenen Finanzie-
rungsformen bei der Verwendung fremden Betriebskapitals 
angestrebt, indem in die gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung auch Fananzierungsanteile von Nutzungsentgelten 
für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens pauschaliert einbezogen werden. 
 
In der Ausschussanhörung wurde darauf hingewiesen, 
dass insbesondere bei Miet- und Pachtzinsen für die Nut-
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zung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens die zu berücksichtigende Hinzurechnung über-
mäßig sei. Namentlich im Bereich des Einzelhandels werde 
damit gerechnet, dass es aufgrund der besonderen Struk-
tur zu einer deutlichen Mehrbelastung kommen werde, da 
die Grundlagen für die Berechnung nicht realitätsnah ge-
wählt worden seien. 
 
Der bisherige Finanzierungsanteil aus Miet- und Pachtzin-
sen für die Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens wird von 75 Prozent auf 65 
Prozent herabgesetzt. 
 
Back-to-Back-Finanzierungen 
 
Auch in Bezug auf Regelungen zur sogenannten Back-to-
Back-Finanzierung wurden Änderungen an der Unterneh-
mensteuerreform 2008 vorgenommen. Die vorgesehene 
Regelung führe zu einer starken Belastung des Hausban-
kenprinzips, heißt es, was vor allem für Sparkassen von 
Bedeutung ist. 
 
Die jetzigen Änderungen sehen Ausnahmen bei den Back-
to-Back-Finanzierungen und einen Werbungskostenabzug 
bei fremdfinanziertem Anteilserwerb vor. Sofern ein Ne-
beneinander von Krediten und Einlagen nicht zielgerichtet 
der Steuerersparnis diene, handele es sich um geschäfts-
übliches Verhalten, für das die Ausnahme von der Abzugs-
steuerbelastung nicht gerechtfertigt erscheint, heißt es. 
 
2. Ausnahmeregelung für kommunale Wohnungsunter-
nehmen bei der steuerlichen Behandlung von EK 02 
 
(vgl. nachfolgender Beitrag in dieser Rubrik) 
 
3. Änderung des Gewerbesteuergesetzes: Erweiterung des 
steuerrechtlichen Inlandsbegriffs 
 
Bislang gehören die Betriebsstätten auf See, in denen 
Energie erzeugt wird, nicht zum inländischen Gewerbebe-
trieb (§ 2 Abs. 1 GewStG) und unterliegen damit nicht der 
Gewerbesteuer. 
 
Mit der Erweiterung des steuerrechtlichen Inlandsbegriffs 
wird auch die Energieerzeugung (z.B. Windkraftanlagen) 
im Bereich des der Bundesrepublik Deutschland zustehen-
den Anteils am Festlandsockel der Gewerbesteuer unter-
worfen.  
 
4. Änderung des Melderechtsrahmengesetzes: Ergänzung 
der Meldedaten im Melderegister für Zwecke der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
 
Die Meldebehörden der Gemeinden sind verpflichtet, dem 
Bundeszentralamt für Steuern die steuerlichen Merkmale 
zur Bildung und Bereitstellung der elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale mitzuteilen. 
 
Der Umfang der gespeicherten Meldedaten im Melderegis-
ter soll erweitert werden um die Identifikationsnummer für 
Ehegatten und minderjährige Kinder. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
22.00.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 

Jahressteuergesetz 2008 - Ausnahmeregelung für 
kommunale Wohnungsunternehmen bei der geplanten 
Abgeltungssteuer auf steuerfreies Eigenkapital (EK02) 
 
Der am 08.11.2007 im Bundestag beschlossene Entwurf 
des Jahressteuergesetzes 2008 sieht eine Änderung des   
§ 38 KStG vor, nach welcher der zum 31.12.2006 gemäß  
§ 36 Abs. 7 KStG festgesetzte positive Bestand des sog. 
EK 02 – wobei es sich um steuerfrei gebildetes Eigenkapi-
tal handelt – zur Bemessungsgrundlage für eine Sonder-
steuer auf Unternehmensebene wird. Auf diesen Eigenka-
pitalbestandteil soll einmalig ein Steuersatz von 3 Prozent 
erhoben werden. Faktisch belastet diese allgemeine Rege-
lung in besonderem Maße die kommunale und die genos-
senschaftliche Wohnungswirtschaft. 
 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
hat sich aus fiskalischen und wohnungsbaupolitischen 
Gründen gegen diese Sondersteuer ausgesprochen. Dar-
aufhin hat die Bundesregierung den kommunalen Woh-
nungsunternehmen einschließlich der Genossenschaften 
ein von der Sondersteuer befreiendes Wahlrecht zugesagt. 
Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung des Wahlrechts 
bis zuletzt sowohl zwischen den einzelnen Fraktionen des 
Bundestages als auch zwischen Bundestag, Bundesrat, 
Bundesfinanzministerium und den Verbänden umstritten 
geblieben. Die Zustimmung durch den Bundesrat steht 
noch aus. 
 
Die nunmehr im Bundestag verabschiedete Regelung er-
laubt es den kommunalen Wohnungsunternehmen und den 
Wohnungsgenossenschaften für die Beibehaltung der alten 
Besteuerungssystematik des EK 02 zu optieren, soweit die 
Wohnungsunternehmen zu mindestens 50 % in öffentlicher 
Hand oder eine Genossenschaft sind und zudem ihre Um-
satzerlöse überwiegend durch die Vermietung eigener 
Wohnungen, die Betreuung von Wohnbauten oder durch 
Bauträgergeschäfte im Bereich des Wohnungsbaus erzie-
len. Damit sind – anders als noch im Regierungsentwurf 
vorgesehen – die typischen Nebengeschäfte von Woh-
nungsunternehmen sowie Minderheitsbeteiligungen von 
Privaten für das Wahlrecht unschädlich. Zur konkreten 
Regelung im Entwurf siehe Anhang 1 (Synopse der Ände-
rungen gegenüber dem Regierungsentwurf), S. 59 ff. Eine 
konsolidierte Fassung lag bis Redaktionsschluss nicht vor. 
 
Ungeachtet dessen ist die gewählte Ausgestaltung des 
Wahlrechts nach wie vor nicht frei von erheblichen Unwäg-
barkeiten: 
 
- Die Ausnahmeregelung erlaubt es den kommunalen 

Wohnungsunternehmen für die alte Rechtslage zu op-
tieren. (Besteuerung erst im Ausschüttungsfall). Die al-
te Rechtlage gilt jedoch als unvereinbar mit der euro-
päischen Mutter-Tochter-Richtlinie. Demnach könnte 
das alte Recht einen unerlaubten Quellenabzug dar-
stellen, weil es vorschreibt, dass bei einer Ausschüt-
tung von Gewinnen durch eine (inländische) Tochter-
gesellschaft an ihre (ausländische) Muttergesellschaft 
Einkünfte und Vermögensmehrungen der Kapitalge-
sellschaft besteuert werden, während sie beim 
Verbleib bei der (inländischen) Tochtergesellschaft 
dagegen steuerfrei verbleiben. Von Bedeutung wird 
hier die Frage nach den Rechtsfolgen und damit pri-
mär nach den Reaktionen des Gesetzgebers sein, falls 
der EuGH das bisher geltende Recht verwirft. 
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- Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die Ausnahme-
regelung nicht mit dem europäischen Wettbewerbs-
recht in Einklang steht. Das europäische Wettbewerbs-
recht lässt im Grundsatz nur dann Steuervergünstigen 
zu, wenn diese als Bereichsausnahme gestaltet wor-
den sind. Hierfür hätten dann aber nicht nur die kom-
munalen sondern auch alle privaten Wohnungsunter-
nehmen das Wahlrecht erhalten müssen. Eine solche 
Bereichsausnahme war aber nicht konsensfähig. Es 
kann darüber spekuliert werden, ob die mit dieser Re-
gelung verbundenen Risiken gezielt implementiert 
worden sind. 

 
- Ergänzend ist es den betroffenen Unternehmen auf-

grund der geplanten Rückwirkung zum 31.12.2006 
nicht möglich, auf die gesetzlichen Anforderungen ggf. 
durch Umstrukturierungen zu reagieren. 

 
Quelle: Schrb.DST vom 09.11.2007  
64.00.05    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Eckpunkte zur Erbschaftsteuerreform 
 
Die Koch/Steinbrück-Arbeitsgruppe zur Erbschaftsteuerre-
form hat Eckpunkte einer neugeregelten Erbschaftsteuer 
vorgestellt. Immobilienvermögen wird höher bewertet. Im 
Gegenzug werden die Freibeträge für nahe Angehörige 
(Ehepartner, Kinder und Enkel) erhöht. Für Betriebsnach-
folger gibt es eine Sonderregelung. Die Erbschaftsteuerre-
form soll für die Länder aufkommensneutral (rd. 4 Mrd. €) 
erfolgen. 
 
Die politische Arbeitsgruppe zur Reform des Erbschafts-
teuerrechts in Deutschland unter Leitung des Bundesfi-
nanzministers Peer Steinbrück und des Hessischen Minis-
terpräsidenten Roland Koch beendete am 05.11.2007 ihre 
Arbeit. Die Bewertung und Besteuerung des Grundvermö-
gens werde mit Wirkung zum 01.01.2007 den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
entsprechen und eine realitätsgerechte Bewertung aller 
Vermögensklassen nach Verkehrswerten sicherstellen, 
heißt es im Bundesfinanzministerium. 
 
Die erzielten Ergebnisse werden dem Koalitionsausschuss 
vorgestellt und anschließend Gegenstand der konkreten 
Gesetzgebungsarbeit der Bundesregierung sein. 
 
Presseberichten sind folgende Details zur Erbschaftsteuer-
reform zu entnehmen: 
 
Wer gewinnt, wer verliert bei der Erbschaftsteuerreform? 
 
Nutznießer der Reform werden enge Familienmitglieder 
sein. Je näher der Verwandtschaftsgrad, umso größer ist 
der Vorteil. Für Ehegatten, Kinder und Enkel soll es höhere 
Freibeträge geben. Die Vererbung privat genutzten Wohn-
eigentums an nahe Angehörige soll steuerfrei sein. Auch 
Unternehmenserben werden geschont, wenn sie den Fami-
lienbetrieb weiterführen. 
 
Das heißt, Geschwister, Neffen und Nichten müssen künf-
tig mehr zahlen, insbesondere wenn sie Immobilien erben. 
Bei diesen wirken sich die höheren Bewertungen aus, die 
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwingend 
geboten sind. 

 
Tarif für den überlebenden Ehepartner, Kinder und Enkel 
 
Am Tarif für Ehegatten, Kinder und Enkelkinder soll nichts 
geändert werden, obwohl lange diskutiert wurde, ihn kräftig 
zu senken. Je nach ererbtem Vermögen sollen zwischen 7 
und 30 % gezahlt werden. Nahe Angehörige sollen privat 
genutztes Wohneigentum auch weiterhin steuerfrei erben 
können. Dafür sollen die Freibeträge wie folgt angehoben 
werden: 
Ehegatten:  von 307.000 auf 500.000 € 
Kinder:  von 205.000 auf 400.000 € 
Enkel:  von 51.000 auf 200.000 € 
 
Hinzu kommt ein sachlicher Freibetrag für Hausrat von 
41.000 € und 12.000 € für andere Gegenstände. 
 
Eingetragene Lebenspartnerschaften 
 
Bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften, die die 
SPD wie Eheleute und die CDU wie Nichtverwandte be-
handeln wollte, fand man einen klassischen Kompromiss: 
Beim Tarif werden sie wie Nichtverwandte behandelt, beim 
Freibetrag wie Ehepartner. Bei ihnen wird sich also nicht 
nur die höhere Bewertung einzelner Vermögensarten, 
sondern auch der schlechtere Tarif auswirken. 
 
Entfernte Verwandte 
 
Der Tarif für entfernte Verwandte steht noch nicht fest. Er 
soll aber wie bisher mit steigendem Erbe steigen. Offen ist 
auch, ob der Freibetrag angepasst wird. Er wird sich aber 
aller Voraussicht nach kaum auf mehr als 20.000 € erhö-
hen. 
 
Unternehmen (Betriebsvermögen) 
 
Einige Unternehmen werden profitieren, andere werden 
eine höhere Steuerpflicht im Vergleich zum geltenden 
Recht haben. Für Unternehmen soll ein so genanntes Ab-
schmelzmodell zur Anwendung kommen: Pauschal sollen 
15 % des Unternehmenswertes als nicht betriebsnotwendig 
eingestuft werden. Die verbleibenden 85 sollen die Unter-
nehmenserben mindern können, wenn sie den Betrieb 8,5 
Jahre lang weiterführen. Diese 85 % sollen die Erben quasi 
„abarbeiten’“ können, wenn sie den Betrieb weiterführen. 
Das Privileg wird jedoch an die Bedingung geknüpft, dass 
die Lohnsumme in diesem Zeitraum nicht unter 70 % sinkt 
(das heißt, die Arbeitsplätze müssen weitgehend erhalten 
bleiben). 
 
Wenn der Unternehmenswert beispielsweise 100 Mio. € 
beträgt, können die Erben die Erbschaftsteuer jedes Jahr 
um 10 Mio. € vermindern, so dass sie nach 8,5 Jahren um 
85 % abgeschmolzen wäre. Doch muss das Geld insge-
samt 15 Jahre im Unternehmen gehalten werden (keine 
Entnahmen). Anderenfalls ist – wie bei einer Entnahme – 
eine Nachversteuerung fällig. 
 
Dem neuen Vorteil steht entgegen, dass das Betriebsver-
mögen künftig mit durchschnittlich doppelt so hohen Wer-
ten wie heute angesetzt wird und der geltende Bewer-
tungsabschlag von 35 % wegfällt. Dennoch wird die Neu-
regelung zusammen mit den Freibeträgen dazu führen, 
dass kleinere Betriebe keine Erbschaftsteuer zahlen müs-
sen. Zu der Frage, ob diese Reformmaßnahmen auch 
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größere Familienunternehmen entlasten, wird es noch 
Berechnungen geben. 
 
Was heißt das für einen typischen Handwerksbetrieb? 
 
Um kleinere Betriebe zusätzlich zu entlasten, ist eine Frei-
grenze von 150.000 € vorgesehen. Wer darüber liegt, kann 
bis zu einem Wert von 300.000 € zumindest noch teilweise 
davon profitieren. Doch auch die meisten Betriebe dürften 
letztendlich erbschaftsteuerfrei an die nächste Generation 
gelangen. 
 
Entfernte Verwandte, die einen Betrieb erben 
 
Sie sollen weiterhin in den Genuss der Regelung kommen, 
wonach sie im selben Tarif wie nahe Verwandte eingestuft 
werden. 
 
Immobilienvermögen 
 
Erben von Häusern und Grundstücken werden voraussicht-
lich mit Mehrbelastungen zu rechnen haben. Der Interes-
senverband der Hauseigentümer geht von einer Mehrbe-
lastung von fast 90 % aus. 
 
Für vermietete Immobilien ist ein Bewertungsabschlag von 
10 % vorgesehen. 
 
Besteuerung der Landwirtschaft 
 
Die Landwirtschaft galt bei der Neuregelung der Erb-
schaftsteuer als besonderes Problem. Der Wert ihrer Flä-
chen steht vielfach in keinem Verhältnis zu dem damit 
erwirtschafteten Ertrag. Wie andere Unternehmer auch 
sollen die Bauern ihren Hof nach einem Ertragswertverfah-
ren bewerten können. Damit wird das landwirtschaftliche 
Vermögen wie bisher weitgehend von der Erbschaftsteuer 
verschont bleiben. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat zwischenzeitlich weitere 
Details der angestrebten Reform veröffentlicht. Der zur 
Anwendung kommende Tarif soll wie folgt aussehen: 
 
Wert des 
steuerpflichti-
gen Erwerbs 
bis ein-
schließlich 

Steuerklasse 

 I II III 
75.000 € 7% 30% 30% 
300.000 € 11% 30% 30% 
600.000 € 15% 30% 30% 
6.000.000 € 19% 30% 30% 
13.000.000 € 23% 50% 50% 
26.000.000 € 27% 50% 50% 
und darüber 30% 50% 50% 

 
Die neue Erbschaftsteuer soll ab 01.01.2008 gelten. Erben 
sollen für die Zeit vom 01.01.2007 bis Inkrafttreten wählen 
können, ob sie nach dem alten oder neuen Recht besteuert 
werden wollen. Für Schenkungen ist dieses Wahlrecht 
nicht vorgesehen. 
 

Nähere Informationen zum Grundmodell der neuen Erb-
schaft-/Schenkungsteuer sowie zur Ausgestaltung der 
Besteuerung der einzelnen Vermögensarten (Betriebsver-
mögen, Grundvermögen, Land- und Forstwirtschaft) stehen 
unter www.bundesfinanzministerium.de (Stichwort ‚Erb-
schaftssteuer’) zur Verfügung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 45/4607 vom 09./16.11.2007  
22.01.40    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Finanzplanungsrat bekräftigt Konsolidierungswillen 
 
In der 107. Sitzung des Finanzplanungsrates haben Bund, 
Länder und Kommunen zum Ausdruck gebracht, alle Kon-
solidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite nutzen zu 
wollen, um die strukturellen Defizite zu beseitigen. Zudem 
wurde in der Sitzung darauf hingewiesen, dass sich die 
solidarpaktgemäße Verwendung der Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen in den ostdeutschen Ländern 
deutlich verbessert hat und nun im Durchschnitt bei 79 % 
liegt. 
 
In der kurzen, rund einstündigen Sitzung des Finanzpla-
nungsrates blieben die üblichen Scharmützel zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen diesmal aus. Einen gewis-
sen Raum nahm die Kfz-Steuer ein. Vertreter des Bundes 
und der Länder berichteten übereinstimmend von Gesprä-
chen mit Vertretern der Autoindustrie, in denen darauf 
hingewiesen worden sei, dass die lang anhaltende Diskus-
sion über eine Neuausrichtung der Kfz-Steuer angeblich zu 
einer spürbaren Zurückhaltung beim Kauf von Neuwagen 
führe. Deshalb gelte es, hier möglichst bald zu einer klaren 
Aussage zu kommen; der Bund brachte seinen Wunsch 
zum Ausdruck, im ersten Quartal 2008 einen entsprechen-
den abgestimmten Gesetzentwurf vorlegen zu können. 
 
Einvernehmlich wurde zum Ende der Sitzung der folgende 
Beschluss gefasst: 
 
„Der Finanzplanungsrat hat in seiner 107. Sitzung die aktu-
elle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haus-
halte 2008 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im 
Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsuni-
on erörtert. Gegenstand der Sitzung waren auch die Fort-
schrittsberichte "Aufbau Ost" der neuen Länder und Berlins 
sowie die Stellungnahme der Bundesregierung hierzu. 
 
Der Finanzplanungsrat stellt einvernehmlich fest: 
 
1. Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Aufschwung fort. 

Die Umsatzsteueranhebung im laufenden Jahr hat nicht 
- wie teilweise befürchtet - den Aufwärtstrend gestoppt. 
Auch im nächsten Jahr dürfte sich die wirtschaftliche 
Entwicklung trotz Turbulenzen an den Finanzmärkten 
und Unsicherheiten bei Ölpreis und Wechselkurs robust 
zeigen. Deshalb wird sich nach den Ergebnissen der 
Steuerschätzung die gute Entwicklung der Steuerein-
nahmen - wenn auch gedämpft - fortsetzen. 

 
2. Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo wird im Jahr 

2007 erstmals seit Inkrafttreten des Vertrages von 
Maastricht voraussichtlich ausgeglichen sein. Der Bund 
(ohne Sozialversicherungen) weist in seinem Haushalt 
zwar noch ein deutliches Finanzierungsdefizit, strebt 
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aber bis 2011 den Verzicht auf eine Nettoneuverschul-
dung an. Die Ländergesamtheit kann in diesem Jahr 
erstmals seit langem wieder einen Überschuss auswei-
sen. Eine zunehmende Zahl von Ländern hat bereits 
einen ausgeglichenen Haushalt erreicht oder strebt ihn 
2008 an und kann beginnen, den Schuldenstand abzu-
bauen. Der Finanzierungsüberschuss der kommunalen 
Ebene wird sich 2007 weiter verbessern. 

 
3. Vor dem Hintergrund des hohen Schuldenstandes von 

1,5 Billionen € sowie absehbarer künftiger Belastungen 
und möglicher Haushaltsrisiken bekräftigen die Fi-
nanzminister und die Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände die Notwendigkeit, die günstige Einnah-
meentwicklung zu nutzen und die Verschuldung zu ver-
ringern. Zur nachhaltigen Absenkung der Neuverschul-
dung und des aufgelaufenen Schuldenstandes müssen 
ebenso alle Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Aus-
gabenseite genutzt werden, um die strukturellen Defizi-
te zu beseitigen. Über Beschlossenes hinaus gibt es in 
allen öffentlichen Haushalten grundsätzlich keine Spiel-
räume für zusätzliche finanzwirksame Maßnahmen. 
Notwendige neue Aufgaben sollen deshalb durch Ver-
zicht auf andere Verpflichtungen finanziert werden. 

 
4. Im Finanzplanungsrat wurden die Fortschrittsberichte 

‚Aufbau Ost’ der neuen Länder und Berlins für das Jahr 
2006 vorgelegt und gemeinsam mit der Stellungnahme 
der Bundesregierung zu den Berichten erörtert. 

 
Der Abbau der Infrastrukturlücke in den neuen Ländern ist 
auch im Jahr 2006 weiter vorangekommen. Insgesamt 
wurde in den neuen Ländern die bestehende Infrastruktur-
lücke im Berichtsjahr um 6,6 Mrd. € vermindert. Die neuen 
Länder tragen die politische Verantwortung dafür, dass die 
Infrastrukturlücke bis zum Jahr 2019 abgebaut wird. 
 
Die solidarpaktgemäße Verwendung der Sonderbedarfs-
Bundesergänzungszuweisungen in den ostdeutschen Flä-
chenländern hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal 
wesentlich verbessert und liegt nun im Durchschnitt bei    
79 %. 
 
Die neuen Länder konnten ihre Finanzierungssalden im 
Jahr 2006 weiter verbessern. Trotz der aktuell günstigen 
Einnahmenentwicklung und der deutlichen Verbesserung 
der Finanzierungssalden besteht in allen Landeshaushal-
ten noch erheblicher Konsolidierungsbedarf, um die bereits 
heute feststehenden Veränderungen der haushaltspoliti-
schen Rahmenbedingungen zu bewältigen.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
20.01.11    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesrechnungshof zur Modernisierung der Verwal-
tungsbeziehungen von Bund und Ländern (Föderalis-
musreform II) 
 
Der Bundesrechnungshof (BRH) hat Ende September 2007 
ein Gutachten zur Modernisierung der Verwaltungsbezie-
hungen von Bund und Ländern vorgelegt. Im Mittelpunkt 
des Gutachtens stehen die föderalen Verwaltungsbezie-
hungen, die „zu vielfältigen Schnittstellen zwischen Bund 
und Ländern und zahlreichen Einfallstoren intransparenter 
Verflechtungen geführt haben“. Der BRH empfiehlt eine 

möglichst weitgehende Entflechtung der Verwaltungsbe-
ziehungen von Bund und Ländern und macht im Gutachten 
entsprechende Vorschläge. Im Bereich Steuern empfiehlt 
er eine Bundessteuerverwaltung, die gegenüber der bishe-
rigen Finanzverwaltung der Länder eine Effizienzrendite 
aufweise. 
 
Im Einzelnen beschäftigt sich der Bundesrechnungshof mit 
den Bereichen Steuern, Verkehrinfrastruktur, Soziales, 
Inneres und Rechtsgüterschutz, Gesellschaft, Haushalt, 
Gebühren und Haftung. 
 
Nachfolgend geben wir die Ausführungen des BRH zur 
Mischfinanzierung von Aufgaben, zur Finanzverwaltung 
und zur Reform des Haushalts- und Rechnungswesens 
wieder. 
 
Mischfinanzierung 
 
Kritisiert wird die gemeinsame Finanzierung von Bund und 
Ländern (Mischfinanzierung), die aus gemeinsamer Pla-
nungs-, Koordinierungs- und Steuerungsarbeit von Bund 
und Ländern resultiert. Der BRH stellt für die bisherigen 
Mischfinanzierungen fest, dass  
 
- sich alle untersuchten Mischfinanzierungen zu verhält-

nismäßig starren Dauermischfinanzierungen des Bun-
des für Aufgaben der Länder entwickelt hatten, 

 
- den Verwaltungsverfahren durchweg die Flexibilität 

fehlte, um auf unterschiedliche und geänderte Bedarfs-
lagen angemessen reagieren zu können, 

 
- die Mittelansätze beim Bund wie die Aufteilung der 

Mittel auf die Länder starr und nicht zielgenau auf den 
Förderungszweck ausgerichtet waren und 

 
- dadurch mit erheblichem bürokratischen Aufwand im 

Ergebnis falsche und unwirtschaftliche Steuerungsan-
reize gesetzt wurden. 

 
Der BRH empfiehlt, diese Verflechtungsform grundsätzlich 
aufzugeben und stattdessen die Aufgabenerfüllung der 
Länder in den vom Bund mitfinanzierten Sektoren durch 
eine deren Eigenstaatlichkeit stärkende, aufgabenadäquate 
Finanzausstattung sicherzustellen. 
 
Ausführlich beschäftigt sich der BRH mit dem Subsidiari-
tätsprinzip, das dazu zwinge, darüber nachzudenken, ob 
eine konkrete Aufgabe nicht genauso gut von der unteren 
Ebene – und damit autonomieschonender – erfüllt werden 
kann, wie von der übergeordneten. Die Wahrnehmung 
einer (Verwaltungs-) Aufgabe, die nicht als die eigene ver-
standen, nicht oder nicht ausschließlich mit eigenem Geld 
bezahlt und nicht selbst-, sondern fremdbestimmt, d. h. 
unter Aufsicht, Weisung und Kontrolle wahrgenommen 
wird, führe tendenziell zu unwirtschaftlichem und von Inte-
ressenkollision geprägtem Verhalten und Verwalten, kurz-
um: zu dysfunktionalen Fehlanreizen zwischen den staatli-
chen Ebenen, schreibt der BRH. Dies zeigten beispielhaft 
und anschaulich die großen Bereiche bei der Steuerverwal-
tung und der Verkehrsinfrastruktur (Fernstraßen) wie auch 
jüngere, aber nicht minder bedeutsame Verflechtungen aus 
dem Bereich der sozialen Sicherheit (Harz IV). 
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Steuerverwaltung 
 
Der BRH empfiehlt eine bundeseinheitliche Steuerverwal-
tung, die den Vollzug der Steuergesetzgebung durch die 
Länder ablösen soll. Ersatzweise müssten wenigstens die 
Weisungsrechte des Bundes gegenüber den Ländern ge-
stärkt werden, um eine einheitliche Anwendung der Steu-
ergesetzgebung durchzusetzen und die Abstimmungsbüro-
kratie zu verhindern, heißt es. 
 
Folgende Schwachstellen in der Finanzverwaltung benennt 
der BRH: 
 
Die Regeln der Finanzverfassung führen dazu, dass die 
Länder als Vollzugsebene kein ausreichendes Eigeninte-
resse daran haben, die Steuern vollständig und rechtzeitig 
zu erheben. Dies beeinträchtigt die Einnahmebasis des 
Staates. 
 
- Die Steuergesetze werden gegenüber den Bürgern und 

Unternehmen nicht einheitlich angewendet. Damit ist 
keine Steuergerechtigkeit gewährleistet. 

 
- Es sind bürokratische Strukturen zur Koordinierung 

zwischen Bund und Ländern entstanden. Diese bringen 
einen unwirtschaftlichen Abstimmungsaufwand mit sich 
und führen nicht zu einer effektiven Steuerung der Fi-
nanzverwaltung. 

 
- Der Föderalismus im Steuerbereich behindert die Ein-

führung moderner IT-Systeme und die Zusammenarbeit 
in der Europäischen Union. 

 
- Durch Änderung des Grundgesetzes sollte eine Bun-

dessteuerverwaltung eingerichtet werden. Eine Bun-
dessteuerverwaltung verspreche eine Effizienzrendite 
und sei besser geeignet, die Steuern in ganz Deutsch-
land vollständig, nach gleichen Maßstäben sowie ohne 
regionale Einflüsse zu erheben. 

 
Zudem behindere die zersplitterte Struktur der Finanzver-
waltung Anstrengungen zur Verwaltungsmodernisierung 
und erschwere die Zusammenarbeit in der Europäischen 
Union. Auf der Bundesebene könne diese Aufgabe besser 
wahrgenommen werden. Bereits im Jahr 2000 hatte der 
Bundesrechnungshof deshalb angeregt, die bisherige Ver-
flechtung zu beenden und eine Bundessteuerverwaltung 
einzurichten. Auch das Bundesministerium der Finanzen 
hat in einem Positionspapier vom 11.05.2004 festgestellt, 
dass der Steuerföderalismus in Deutschland die Steuer-
verwaltung behindere und Reibungsverluste mit spürbaren 
finanziellen Folgen erzeuge. Das BMF stellte unter ande-
rem fest: 
 
- Die Aufsplitterung in 16 unabhängige Steuerverwaltun-

gen bedingt Vollzugsunterschiede; Personaleinsatz, 
technische Ausstattung, Prüfungsfrequenz und -
schwerpunkte der Länder weichen voneinander ab. 

 
- Die deutsche Steuerverwaltung weist Effizienzdefizite 

auf, die auf dem Partikularismus der Länderverwaltung 
beruhen.  

 
- Es besteht die Gefahr, dass die Länder mangels eige-

ner finanzieller Interessen den Vollzug der Steuerge-
setze vernachlässigen. Das Finanzausgleichssystem 

verzerrt das Aufkommensinteresse der Länder, die 
deshalb in Versuchung geraten, die Intensität der Steu-
ererhebung an zweifelhaften standortpolitischen Inte-
ressen auszurichten. 

 
- Durch die nicht kompatiblen Datensysteme ist der In-

formationsaustausch zwischen den Ländern und dem 
Bund erschwert und es wird einem in großem Stil be-
triebenen Umsatzsteuerbetrug Vorschub geleistet. 

 
- Die bestehende Finanzverfassung erschwert eine fle-

xible und konsequente Verhandlungsführung Deutsch-
lands in der Europäischen Union. 

 
Jedoch sei dem BRH auch bewusst, dass eine Entflech-
tung nicht leicht umzusetzen ist. Deshalb sollte wenigstens 
die Position des Bundes gegenüber den Ländern über die 
bisherigen Neuregelungen des Föderalismusreform-
Begleitgesetzes hinaus gestärkt werden. Notwendiges 
Kernelement seien Weisungsrechte des Bundes ohne 
Zustimmungserfordernisse der Länder. Diese seien insbe-
sondere bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs, im 
Bereich der Datenverarbeitung sowie bei den Risikomana-
gementsystemen notwendig. 
 
Haushalts- und Rechnungswesen 
 
Ein weiterer Teil des Gutachtens befasst sich mit der Mo-
dernisierung des staatlichen Haushalts- und Rechnungs-
wesens. Die derzeit überwiegend noch kameral geführten 
Haushalte von Bund und Ländern ließen die tatsächlichen 
Kosten politischer Entscheidungen häufig nicht erkennen. 
Deshalb sollten die Reformbestrebungen zur Modernisie-
rung des Haushalts- und Rechnungswesens unterstützt 
und fortgesetzt werden. Ein modernisiertes Haushalts- und 
Rechnungswesen müsse nach Auffassung des BRH ein-
heitliche Grundlage aufweisen, um die öffentlichen Haus-
halte – trotz unterschiedliche Modernisierungsansätze der 
Gebietskörperschaften – ebenenübergreifend, transparent 
und vergleichbar zu halten, damit national und international 
vergleichbare Datengrundlagen die Ableitungen von Haus-
haltskennzahlen ermöglichen. Aus gesamtstaatlicher Sicht 
sei es wünschenswert, dass Bund und Länder sich entwe-
der auf ein System der erweiterten Kameralistik oder auf 
ein doppisches System des Haushalts- und Rechnungswe-
sens verständigten. 
 
Der Bundesrechnungshof verdeutlicht die Schwachstellen 
des kameralen Rechnungswesens und weist darauf hin, 
dass auch im internationalen Bereich vergleichbare Re-
formbestrebungen zu beobachten sind. Zu den Ansätzen 
für eine Modernisierung des staatlichen Rechnungswesens 
heißt es, dass Bund und Länder sich weitgehend einig 
sind, dass eine derartige Modernisierung des Haushalts- 
und Rechnungswesens notwendig ist, um den veränderten 
Anforderungen zu genügen.  
 
Unterschiedliche Wege würden bei der Umsetzung be-
schritten. Einzelne Länder haben sich für die Einführung 
der Doppik entschieden. Das doppische Rechnungsmodell 
sei ein logisch geschlossenes System, das alle erforderli-
chen Daten integriert, es sei wenig fehleranfällig. Die 
grundlegende Neuorientierung sei jedoch mit einem hohen 
Einführungs- und Umstellungsaufwand verbunden und 
könne daher Akzeptanzprobleme hervorrufen. In Deutsch-
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land verfolgen diesen Ansatz insbesondere die Länder 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg. 
 
Auch auf internationaler Ebene sei die Doppik das vorherr-
schende Reforminstrument, unter anderem verfolgen die 
Schweiz, Österreich, Frankreich, Großbritannien sowie 
Australien diesen Ansatz. Auch supranationale Organisati-
onen wie NATO, Vereinte Nationen und die Europäische 
Kommission orientierten sich in diese Richtung. 
 
Der Bund sowie einzelne Länder (z.B. Baden-Württemberg, 
Berlin, Rheinland-Pfalz) wollen ihr Haushalts- und Rech-
nungswesen durch eine erweiterte Kameralistik moderni-
sieren. Die erweiterte Kameralistik ergänzt das herkömmli-
che kamerale System um wesentliche betriebswirtschaftli-
che Elemente. Neben der Bereitstellung von Produktinfor-
mationen kommt der Kosten- und Leistungsrechnung in 
diesen Modellen besondere Bedeutung für den Nachweis 
des periodengerechten Ressourcenverzehrs und der Ver-
mögensentwicklung zu. Ohne grundlegenden System-
wechsel und mit geringeren Änderungswiderständen bei 
den betroffenen Anwendern können hierbei wesentliche 
betriebswirtschaftliche Anforderungen abgedeckt werden. 
Allerdings sei das Nebeneinander von gesonderten Re-
chenwerken erfahrungsgemäß fehleranfällig. Zudem bedür-
fe es besonderer Anstrengungen, um die Kompatibilität der 
Daten sicher zu stellen. Da die so gewonnenen betriebs-
wirtschaftlichen Informationen lediglich das bestehende 
System ergänzen, besteht die Gefahr, dass das Finanzma-
nagement von der „alten“ Denkweise geprägt bleibt, 
schreibt der BRH. 
 
Nach Auffassung des BRH müsse ein modernisiertes 
Haushalts- und Rechnungswesen einheitliche Grundlagen 
aufweisen, um die öffentlichen Haushalte ebenenübergrei-
fend, transparent und vergleichbar zu halten. Die hierfür 
eingerichteten Bund-Länder-Gremien sollten daher ihre 
Bemühungen intensiv fortsetzen, einheitliche Mindeststan-
dards zu vereinbaren. Dies entspreche dem verfassungs-
rechtlichen Gebot gemeinsamer Grundsätze im Interesse 
der Vergleichbarkeit der Haushalte (Art.109 Abs.3 GG). 
 
Abschließend wirft der Bericht noch einen Blick auf Refor-
men im Hauhalts- und Rechnungswesen in anderen Län-
dern (Schweiz, Österreich, USA, Australien). 
 
Der 320 umfassende Bericht ist erhältlich unter 
http://www.bundestag.de/parlament/gremien/foederalismus
2/drucksachen/kdrs055.pdf. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
10.20.66    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesbank spricht sich für EU-Schuldenbremse aus 
 
Die Bundesbank spricht sich im Rahmen der Föderalismus-
reform II für die Implementierung der EU-Schuldengrenze 
in Deutschland aus. Im Monatsbericht Oktober wird dafür 
plädiert, die EU-Stabilitätskriterien bzw. das damit verbun-
dene Ziel eines strukturellen ausgeglichen Etats im Grund-
gesetz zu verankern. Damit spricht sich die Bundesbank 
sowohl gegen eine Verschuldungsgrenze im Sinne einer 
engeren Definition des Investitionsbegriffs als auch gegen 
ein generelles Verschuldungsverbot aus.  
 

Im Dezember 2006 haben Bundestag und Bundesrat eine 
Kommission zur „Neuordnung der Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern“ eingesetzt. Die Aufgaben der 
Kommission werden wie folgt beschrieben: „Die Kommissi-
on erarbeitet Vorschläge zur Modernisierung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen mit dem Ziel, diese den verän-
derten Rahmenbedingungen inner- und außerhalb 
Deutschlands insbesondere für Wachstums- und Beschäf-
tigungspolitik anzupassen. Die Vorschläge sollen dazu 
führen, die Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften 
und ihre aufgabenadäquate Finanzausstattung zu stärken.“  
 
Im Rahmen dieser Föderalismusreform II soll folgende 
Themensammlung zugrunde gelegt werden: 
 
1. Haushaltswirtschaft, Vorbeugung von Haushaltskrisen 
 
2. Bewältigung bestehender Haushaltskrisen – Konzepte 

zur Sanierung, Konzepte erweiterter Autonomie – (ins-
besondere unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
BVerfG) 

 
3. Aufgabenkritik und Standardsetzung 
 
4. Entbürokratisierung und Effizienzsteigerung 
 
5. Stärkung der aufgabenadäquaten Finanzausstattung 

u. a. Abarbeitung Prüfauftrag für 2008 aus Finanzaus-
gleichgesetz 

 
6. Stärkung der Eigenverantwortung der Gebietskörper-

schaften 
 
7. Verstärkte Zusammenarbeit und Möglichkeiten zur 

Erleichterung des freiwilligen Zusammenschlusses von 
Ländern 

 
8. Bündelung fachpolitischer Leistungen und Auswirkun-

gen auf die Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
 
Im Fokus der jetzigen Reformüberlegung steht somit auch 
die Begrenzung der Staatsverschuldung durch eine Neude-
finition der Verschuldungsregelung. Derzeit ist dies gere-
gelt im Art. 115 GG. Dieser besagt, dass die Einnahmen 
aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veran-
schlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten 
dürfen. Es sind jedoch Ausnahmen von dieser Begrenzung 
möglich, sofern diese zur Abwehr einer Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts dienen. Genau diese 
Ausnahmeregelung wurde in den letzten Legislaturperio-
den wiederholt in Anspruch genommen, so dass die Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte auch trotz der in Art. 
115 GG verankerten Verschuldungsregelung inzwischen 
auf insgesamt auf 1.480 Mrd. € angewachsen ist. Es be-
steht weitestgehende Übereinstimmung darin, dass  eine 
Reform der nationalen Haushaltregel zur Begrenzung der 
staatlichen Verschuldung notwendig ist. Hierfür gibt es in 
der aktuellen Diskussion verschiedene Lösungsvorschläge. 
Diese gehen von einer neuen Definition des im Art. 115 GG 
verankerten Investitionsbegriffs, über ein generelles Ver-
schuldungsverbot bis hin zu einer flexiblere Regelung, die 
Schulden zwar erlaubt, aber eine mittelfristige Tilgung 
vorschreibt. Letzteres trifft auch für den Vorschlag der 
Bundesbank zu. 
 

http://www.bundestag.de/parlament/gremien/foederalismus2/drucksachen/kdrs055.pdf�
http://www.bundestag.de/parlament/gremien/foederalismus2/drucksachen/kdrs055.pdf�
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Die deutsche Bundesbank sieht im  europäischen Stabili-
täts- und Wachstumspakt ein wichtiges Fundament der 
gemeinsamen Geldpolitik, welches die Grundlage für struk-
turell mindestens annähernd ausgeglichene Haushalte 
liefert. Dabei können konjunkturbedingte Schwankungen 
durch die automatischen Stabilisatoren abgefedert werden, 
und für Ausnahmesituationen bestehen erweiterte Spiel-
räume. Die Bundesbank spricht sich nun in ihrem aktuellen 
Monatsbericht für eine stärkere Rolle der EU-Schulden-
grenze auf nationaler Ebene aus. Hierzu scheinen klare 
und nachvollziehbare Regelungen in den Verfassungen 
von Bund und Ländern ebenso wichtig zu sein wie transpa-
rente kurz- und mittelfristige Haushaltsplanungen und eine 
Erläuterung von Planabweichungen. Verstöße müssten laut 
Bundesbank klar diagnostiziert werden, sodass eine zeit-
nahe Korrektur sichergestellt werden kann. In ihrem Bericht 
zeigt die Bundesbank zunächst die Entwicklung der Ver-
schuldung auf, analysiert dann den erwähnten Artikel 115 
GG und dessen Schwächen um dann, die derzeitige Dis-
kussion der Neuregelung der Kreditgrenze zu betrachten. 
Dabei positioniert sich die Bundesbank auf die Schulden-
regeln des EU-Stabilitätspaktes. Damit spricht sie sich 
indirekt gegen die Möglichkeit eines enger definierten In-
vestitionsbegriffs aus, der die Verschuldung nicht wie bis-
her generell auf die Investitionen sondern auf die Nettoin-
vestitionen beschränkt. Damit kommt aus Sicht der Bun-
desbank auch ein generelles Verschuldungsverbot nicht in 
Frage. 
 
Nach der von der Bundesbank favorisierten Methode 
müsste der Etat über den Konjunkturzyklus ausgeglichen 
sein, wobei in Zeiten konjunkturellen Abschwungs ein Defi-
zit von 3 % des BIP erlaubt wäre, und der Schuldenstand 
nicht wie aktuell 67 % sonder 60 % des BIP ausmachen 
dürfte. Mit dieser Verschuldungsregel soll insbesondere 
den konjunkturellen Einflüssen auf die Staatsfinanzen 
Rechnung getragen werden. Automatische konjunkturelle 
Fluktuationen des Finanzierungssaldos einschließlich vo-
rübergehender Schwankungen bei den gewinnabhängigen 
Steuern könnten laut Bundesbank hingenommen werden, 
da sich Defizite in Abschwüngen und Überschüsse in güns-
tigen Zeiten tendenziell ausgleichen sollten. 
 
Nach Abschluss eines Zyklus sollte der Schuldenstand 
dann nicht gestiegen sein. 
 
Mit einer materiellen Verschuldungsgrenze im kommunalen 
Haushaltsrecht haben die Kommunen bereits umfangreiche 
Erfahrung gesammelt. Dies konnte aber nicht den Anstieg 
der Kassenkredite auf ca. 27 Mrd. € verhindern. Das zeigt, 
dass es nicht reicht, das Symptom der Verschuldung anzu-
gehen, ohne die zu Grunde liegenden Ursachen zu heilen. 
Die zentrale Ursache liegt hierbei auf der Ausgabenseite. 
Dabei scheint ein Problem zu sein, dass Bund und Länder 
in Zeiten konjunkturellen Aufschwungs immer neue Wohlta-
ten versprechen wie aktuell das Beispiel des Rechtsan-
spruches auf einen Kinderbetreuungsplatz zeigt. Bei die-
sem grundlegenden Strukturdefizit kann ein formelles Ver-
schuldungsverbot für die Kommunen keine Abhilfe leisten, 
sondern die Problematik eher verschärfen. Solange es bei 
einer Unterfinanzierung der von Bund und Ländern über-
tragenen Aufgaben bleibt, würde ein Verschuldungsverbot 
nämlich dazu führen, dass Not leidende Kommunen die 
ihnen übertragenen Aufgaben noch stärker auf Kosten der 
Selbstverwaltungsaufgaben – oder eben gar nicht mehr – 
ausführen können.  

 
Als Alternative zum Verschuldungsverbot wird in diesem 
Kreise auch intensiv über eine Schuldengrenze bzw. -
bremse diskutiert. Soweit Schuldengrenzen – oder ökono-
misch sinnvoller: Schuldenbremsen – zum Einsatz gelan-
gen sollen, dürfen diese nur einen allmählich anziehenden 
Konsolidierungsdruck bei den betreffenden Haushalten 
aufbauen. Andernfalls würden die abrupt unter Konsolidie-
rungszwang geratenden Länder ebenso unvermittelt versu-
chen, ihren Anpassungsdruck so weit wie möglich auf die 
Kommunen und zusätzlich auch auf die Sozialversicherun-
gen abzuwälzen. 
 
Der DStGB vertritt die Auffassung dass es neben der De-
batte um eine neue Schuldengrenze darauf ankommt, dass 
die Kommunen ihr Know-how, ihr statistisches Material und 
die Folgeabschätzungen aus ihren Erfahrungen vor Ort bei 
kostenträchtigen Leistungsgesetzen wie z.B. der Reform-
gesetzgebung zum SGB II einbringen muss. Auch so las-
sen sich aufgrund von Kostenprognosen Finanzprobleme 
der Kommunen, aber auch von Bund und Ländern zum Teil 
verhindern.  
 
Der Monatsbericht für Oktober kann unter der Rubrik Aktu-
elles auf der Homepage der Bundesbank unter 
www.bundesbank.de online abgerufen werden.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
10.20.66/20.03.16  NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
KfW: Zinssenkung in den Programmen der KfW-
Förderbank 
 
Die KfW-Bankengruppe informiert darüber, dass ab dem 
31.10.2007 neue Konditionen in den Programmen der KfW-
Förderbank gelten. 
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung am Kapitalmarkt wer-
den die Zinssätze der meisten Förderprogramme der KfW-
Förderbank ab dem 31.10.2007 gesenkt. Von der Ände-
rung ausgenommen ist das Förderprogramm Wohnraum 
Modernisieren „Öko-Plus“.  
Beim KfW-Infrastrukturprogramm (Direktkredit) gilt die 
Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darle-
hen. Neuzusagen im KfW-Infrastrukturprogramm sind auf-
grund der Schließung dieses Programms nicht mehr mög-
lich. 
 
Für Fragen zu den Programmen der Förderinitiative „Woh-
nen, Umwelt, Wachstum“ und zum Bereich Infrastruktur 
steht wie immer das Infocenter der KfW-Förderbank zur 
Verfügung. Es ist von montags bis freitags, jeweils von 
07:30 Uhr bis 18:30 Uhr unter der Servicenummer 
01801/335577, per Fax unter 069/74319500 und per E-Mail 
unter der Adresse infocenter@kfw.de zu erreichen.  
 
Die aktuellen Konditionen können auch auf der Homepage 
http://www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik 
„Die aktuellen Zinssätze“ abgefragt oder per Fax unter der 
Nummer 069/74314214 abgerufen (Faxgerät auf „Abruf“ 
oder „Polling“ stellen) werden. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
20.10.40    NStVbSH Nr. 11/2007  
 

http://www.bundesbank.de/�
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Veröffentlichung zum Finanz- und Zinsmanagement für 
Kommunen 
 
Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat in 
Zusammenarbeit mit der NRW.BANK eine Handreichung 
zum Finanz- und Zinsmanagement für Kommunen erarbei-
tet. Diese Handreichung soll eine Orientierungshilfe für die 
Kommunen im Bereich des kommunalen Finanz- und 
Zinsmanagements sein.  
 
Die Veröffentlichung enthält neben der Darstellung des 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens für kommunales 
Finanzmanagement einige Praxisbeispiele sowie Ausfüh-
rungen zur Behandlung derivativer Finanzinstrumente im 
kommunalen Jahresabschluss. Außerdem enthalten ist ein 
Beitrag zum interkommunalen Finanzierungsvergleich von 
Michael Venbert, Makrofinance Software GmbH. 
 
Die Veröffentlichung steht unter www.kommunen-in-
nrw.de, Texte und Medien, Bücher und Broschüren, als 
download zur Verfügung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
21.37.35    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Europa und sonstige Auslandsangelegenheiten 
 
 
Kommission gibt ersten Bericht zur nachhaltigen Ent-
wicklung heraus 
 
Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind seit längerem dabei, 
ihre Politik am Ziel der „nachhaltigen Entwicklung“ auszu-
richten. Dieser Begriff ist schillernd, lässt sich aber mit 
folgender Formulierung zusammenfassen: „Eine nachhalti-
ge Entwicklung folgt aus politischem Handeln vor einem 
ökonomischen, sozialen und umweltpolitischen Hinter-
grund. Dabei ist der ökonomische Aspekt vorrangig, wird 
aber durch den sozialen und umweltpolitischen flankiert. 
Diese längerfristig angelegte EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung, die mit den Grundsätzen der Strategie von 
Lissabon für Wachstum und Beschäftigung verbunden ist, 
greift immer in die praktische Politik der EU ein. Jedoch 
muss laut Meinung der Kommission mehr getan werden, 
um immer noch anhaltende negative Trends in Bezug auf 
die Nachhaltigkeit umzukehren.  
 
Dies ist das Fazit des ersten Fortschrittsberichts der Kom-
mission über die im Juni 2006 angenommene erneuerte 
EU-Strategie zur nachhaltigen Entwicklung. Er soll dem 
Europäischen Rat einen Überblick über die erzielten Fort-
schritte und Prioritäten, auf die er sich stützen kann, geben, 
wenn er auf seiner Dezembertagung neue Richtlinien aus-
gibt. Im einzelnen lässt der Bericht keinen Zweifel daran, 
dass  
• die EU bei ihrer Politik zur Eindämmung des Klima-

wandels stärker auf alternative Energieträger setzen 
muss, 

• sie beherzter für eine umweltverträgliche Verkehrspoli-
tik eintreten muss,  

• sie mehr unternehmen muss, um dem Artenschwund 
Einhalt zu gebieten, und   

• dass sie ihren Kampf gegen Armut in Europa und in 
der Welt an vorderster Front fortsetzen muss. 

 
Die neue Strategie für nachhaltige Entwicklung wurde im 
Juni 2006 vom Europäischen Rat angenommen. Sie be-
schäftigt sich mit sieben zentralen Themen:  
• Klimawandel und umweltverträgliche Energien,  
• Nachhaltigkeit im Verkehr, beim Verbrauch und in der 

Produktion, 
• substanzerhaltende Bewirtschaftung natürlicher Res-

sourcen,  
• öffentliche Gesundheit,  
• soziale Integration,  
• Bevölkerungsentwicklung,  
• Migration und Armut in der Welt. 
 
Der Bericht kommt ferner zu dem Schluss, dass es der EU 
und den Mitgliedstaaten in vielen Fällen gelungen ist, den 
richtigen politischen Rahmen vorzugeben. Der Bericht 
liefert dafür drei Beispiele auf europäischer Ebene:  
• die von der Kommission seit den Vereinbarungen des 

Europäischen Rates vom März 2007 mit Nachdruck 
verfolgten Maßnahmen im Energie- und Klimabereich,  

• der Binnenmarkt, der beweist, wie die Öffnung von 
Märkten für den Wettbewerb die Lebensqualität 
verbessern kann, wenn dabei soziale und umweltbe-
zogene Komponenten (siehe oben) miteinbezogen 
werden, und  

• die Bemühungen um Verbesserungen in der Rechtset-
zung quer durch alle Politikbereiche hindurch, die in 
der systematischen Abschätzung der wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltbezogenen Folgen eines Rechts-
aktes ihren Ausdruck finden. 

 
Die Einschätzung der Kommission beruht u.a. auf einem 
Eurostat-Bericht von 2007, der sich auf bestimmte Indikato-
ren für nachhaltige Entwicklung stützt, den Fortschrittsbe-
richten der 27 Mitgliedstaaten über die Umsetzung der EU-
Nachhaltigkeitsstrategie und einer unabhängigen Sachver-
ständigenstudie. Die betreffenden Dokumente stehen unter 
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_de.htm zur 
Verfügung. 
 
Zudem ist ein Teil der Mitteilung ein Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen mit den technischen Details der 
Bewertung. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
36.00.14    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Ergebnisse zur Anhörung „Bessere Durchsetzung des 
geltenden Arbeitsrechts“  
 
Die Europäische Kommission hat am 24.10.2007 die Er-
gebnisse ihrer öffentlichen Anhörung zur „Anpassung des 
Arbeitsrechts an die Arbeitswelt der Gegenwart“ vorgestellt. 
Sie sind Folge des Grünbuches zum Arbeitrecht aus dem 
Jahr 2006. Es gingen über 450 Beiträge der verschiedens-
ten Interessenträger aus den EU-27- und Nicht-EU-
Ländern ein. Generell betonten viele Teilnehmer vor allem 
die Notwendigkeit, das geltende Arbeitsrecht in allen Mit-
gliedstaaten in vollem Umfang anzuwenden und eine Eini-
gung über bestimmte noch offene Fragen – etwa die Vor-
schläge zur Leiharbeit und zur Überarbeitung der Arbeits-

http://www.kommunen-in-nrw.de/�
http://www.kommunen-in-nrw.de/�
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_de.htm�
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zeitrichtlinie (u.a. kommunale Krankenhäuser, Feuerweh-
ren etc. betroffen ) – zu erzielen. Dies ist im Übrigen auch 
erklärtes Ziel der portugiesischen Präsidentschaft. Zweck 
der Anhörung zum Grünbuch war es ferner, die wesentli-
chen Herausforderungen zu ermitteln, die sich im Hinblick 
auf die Anpassung des Arbeitsrechts an die Entwicklung 
der realen Arbeitswelt stellen. Dabei bevorzugt man eine 
Lösungsfindung, die in erster Linie auf Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten setzt (Subsidiaritätsprinzip). Ferner war 
aber auch eine große Bereitschaft festzustellen, Erfahrun-
gen durch den Austausch bewährter Verfahren auf EU-
Ebene zu machen. 
 
Die Antworten enthalten nützliche Informationen zu den 
nationalen Rechtsordnungen und zu den Problemen des in 
der Entstehung begriffenen europäischen Arbeitsmarkts. 
Sie beziehen sich u.a. auf die Herausforderungen, die mit 
einer verstärkten grenzüberschreitenden Mobilität und der 
erweiterten transnationalen Geschäftstätigkeit der Unter-
nehmen in der gesamten EU verbunden sind.  
 
Die Kommission schlägt in ihrer Reaktion darauf zwar kei-
ne neuen Rechtsetzungsinitiativen vor (nur schwache 
Kompetenz), beschreibt aber eine Reihe von Sachgebie-
ten, die ihrer Ansicht nach im Interesse einer Verstärkung 
der Zusammenarbeit sowie größerer Klarheit und einer 
besseren Information und Analyse die Grundlage für weite-
re Diskussionen liegen. Sie hat dabei mehrere Themen der 
Anhörung aufgegriffen, und zwar:  
• Prävention und Bekämpfung von Schwarzarbeit, be-

sonders in grenzüberschreitenden Fällen; 
• Förderung, Entwicklung und Umsetzung von Maß-

nahmen im Bereich Fortbildung und lebenslanges Ler-
nen zur Schaffung von mehr Beschäftigungssicherheit 
im Verlauf des gesamten Arbeitslebens; 

• Interaktion der Kommission und der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich des Arbeits- und Sozialrechts zur Unter-
stützung reibungsloser Beschäftigungsübergänge; 

• Klarstellung des „Wesens von Beschäftigungsverhält-
nissen“ zur Förderung eines besseren EU-weiten Ver-
ständnisses und zur Erleichterung der EU-weiten Zu-
sammenarbeit;  

• Klarstellung der Rechte und Pflichten der Beteiligten 
bei Untervergabeketten, damit Arbeitnehmer nicht dar-
an gehindert werden können, effektiv Gebrauch von ih-
ren Rechten zu machen. 

 
Stellung genommen haben nationale und regionale Regie-
rungen, nationale Parlamente, Sozialpartner auf Ebene der 
EU und der Mitgliedstaaten, NRO, einzelne Unternehmen, 
Wissenschaftler, Rechtsexperten und Privatpersonen.  
 
Weitere Informationen: 
 
Grünbuch der Kommission 2006 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/oct/labo
ur_law_en.pdf 
 
Die im Laufe der öffentlichen Anhörung eingegangenen 
Beiträge 
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_p
aper_responses_en.htm 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
30.05.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 

 
 
Informations- und Kommunikationstechnik (IT) 
 
 
Breitbandkluft in Deutschland überwinden“ – Maß-
nahmenpaket für eine schnellstmögliche flächende-
ckende Versorgung 
 
In einem gemeinsamen Appell haben sich DLT, DStGB und 
VATM an Politik und Wirtschaft gewendet und vermehrte 
Anstrengungen zur Schaffung einer flächendeckenden 
Breitbandversorgung eingefordert. Kernpunkt ist die Anre-
gung zur Errichtung einer bundesweiten gemeindescharfen 
Breitband- bezogenen Informationsdatenbank. Der Entwurf 
wurde am 10.10 2007 anlässlich der konstituierenden Sit-
zung der Arbeitsgruppe beim BMWIT „flächendeckendes 
Breitbandinternet“ vorgestellt und wurde dort einhellig be-
grüßt. Der nachfolgend wiedergegebene Vorstoß versteht 
sich keinesfalls als Konkurrenzprodukt zu in einigen Län-
dern bereits bestehenden Projekten, sondern allenfalls als 
Ergänzung: 
 
„Appell „Breitbandkluft in Deutschland überwinden“ – 
 
Maßnahmenpaket für eine schnellstmögliche flächende-
ckende Versorgung 
 
Das gemeinsam von Deutschem Landkreistag (DLT), 
Deutschem Städte- und Gemeindebund (DStGB) und 
VATM erarbeitete und im Oktober 2007 vorgelegte Diskus-
sionspapier greift auf den Ebenen der Bundes- und Lan-
despolitik bereits bestehende korrespondierende Bestre-
bungen auf und will einen praxisorientierten Vorschlag zur 
operativen Umsetzung vorstellen. Die Verbände halten 
eine gemeinsame Anstrengung von Wirtschaft und Politik 
für unverzichtbar. Das Papier ist als Diskussionsgrundlage 
für ein schnelles und konstruktives Handeln in Zusammen-
arbeit mit Bund, Ländern und Kommunen zu verstehen.  
 
I. Gemeinsamer Appell von DLT, DStGB und VATM  
 
1. Appell zur Überwindung der Breitbandkluft 
2. Bedeutung der Breitbandversorgung für Bürger, Wirt-
schaft und Kommunen 
3. Die Auswirkungen der Breitbandkluft für den ländlichen 
Raum 
 
II. Maßnahmenpaket zur Überwindung der Breitbandkluft in 
Deutschland 
 
1. Ausgangslage 
2. Aktionsziele 
3. Umsetzung 
 
I. Gemeinsamer Appell von DLT, DStGB, und VATM 
 
1. Appell zur Überwindung der Breitbandkluft 
 
Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und 
Mehrwertdiensten e.V., der Deutsche Landkreistag und der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund appellieren an Bund, 
Länder und Wirtschaft, jetzt parteiübergreifend alle Kräfte 
zu mobilisieren und zu bündeln, um die Breitbandkluft zwi-
schen Stadt und Land zu beseitigen und eine flächende-

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/oct/labour_law_en.pdf�
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/oct/labour_law_en.pdf�
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_responses_en.htm�
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_responses_en.htm�
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ckende, leistungsfähige Breitbandinfrastruktur auch in den 
ländlich geprägten Regionen Deutschlands zu schaffen. Es 
wäre ein schwerer Nachteil für diese Regionen, wenn die 
ehrgeizigen Ausbauziele von Wirtschaft und Politik zwar 
erreicht, jedoch fast ausschließlich in Bevölkerungszentren 
realisiert würden. 
 
Vielmehr muss angestrebt werden, kommunikationstechni-
sche Chancengleichheit zu schaffen. Dies gebietet schon 
der im Grundgesetz verankerte Auftrag zur Sicherung bzw. 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen Deutschlands. Angesichts der zahlreichen und 
ständig wachsenden Vorteile moderner breitbandiger Inter-
netkommunikation ist das noch bestehende massive Kom-
munikationsinfrastrukturgefälle zwischen Ballungsräumen 
und ländlichen Gebieten nicht länger hinnehmbar. 
 
2. Bedeutung der Breitbandversorgung für Bürger und 
Wirtschaft und Kommunen 
 
Politik, Wirtschaft und kommunale Spitzenverbände sind 
sich einig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepu-
blik Deutschland u. a. entscheidend vom schnellen Auf- 
und Ausbau der Breitbandtechnologie abhängt. Diese wird 
nach Schätzungen der OECD bis zum Jahre 2011 mit 
einem Drittel zum Produktivitätszuwachs in den Industrie-
ländern beitragen. Aber auch für Schule und Bildung sowie 
für den Bereich e-Government ist einstweilen eine flächen-
deckende Breitbandversorgung erforderlich. Diese ist in 
Deutschland allerdings auch im Sommer 2007 noch lange 
nicht erreicht. 
 
So verzeichnet etwa der Breitbandatlas über 2.200 un- 
oder unterversorgte Städte und Gemeinden insbesondere 
in ländlichen Gebieten. Dabei wurden über 800 Kommunen 
ausgewiesen, die über keine Breitbandanbindung verfügen. 
In weiteren 1.400 Gemeinden wird die Versorgung als 
schlecht bezeichnet. Danach hätten derzeit 1 Mio. Haus-
halte keinen Breitbandanschluss. Schon dieses Versor-
gungsdefizit wäre für einen modernen Industriestaat im 
globalen Wettbewerb inakzeptabel. 
 
Eine genaue Betrachtung zeigt, dass die tatsächliche Lage 
der Breitbandversorgung noch weitaus ernster ist. Der 
Breitbandatlas definiert bereits eine Übertragungsbandbrei-
te von über 128 Kilo-Bit pro Sekunde (KBit/s) in Download 
und Upstream als breitbandige Versorgung. Dies entspricht 
gerade einmal der maximalen Übertragungsrate von ISDN 
bei lediglich 2 x 64 KBit/s und ist nicht mehr zeitgemäß. Für 
die komplikationslose Nutzung der meisten internetgestütz-
ten Anwendungsbereiche moderner Kommunikationstech-
nologien ist (zumindest im Download) eine Datenübertra-
gungsbandbreite von 1 Mega- Bit pro Sekunde ausrei-
chend, aber auch erforderlich. Diese kann als Grundver-
sorgung auch noch als mittelfristig zukunftsfähig angese-
hen werden. Legt man diese, im Vergleich mit VDSL immer 
noch sehr bescheidene Übertragsbandbreite als Richtgrö-
ße fest, offenbart sich das tatsächliche Ausmaß der Breit-
bandkluft in Deutschland. So geht  beispielsweise das 
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunika-
tionsdienste von deutlich über 2.500 unversorgten Ge-
meinden und etwa 5-6 Mio. unversorgten Bürgern aus. 
Dies entspricht ca. 3 Mio. Haushalten in Deutschland. 
 
Diese von den Möglichkeiten moderner Internetkommuni-
kation abgeschnittenen Haushalte befinden sich ganz 

überwiegend in den ländlichen Regionen der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
 
3. Die Auswirkungen der Breitbandkluft für den ländlichen 
Raum 
 
Es liegt auf der Hand, dass Gebiete ohne Breitbandzugang 
im Standortwettbewerb zunehmend das Nachsehen haben. 
Die Landflucht wird dramatisch weiter beschleunigt. Unter-
nehmen wandern ab und vor allem Schülern und jungen 
Menschen fehlen die notwendigen Kommunikationsmög-
lichkeiten. Daraus entstehen teils gravierende ökonomi-
sche Nachteile für Gemeinden und Regionen, wie etwa 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzverlust, Steuerausfälle und 
vermehrte Aufwendungen zur Abfederung von teils massi-
ver Arbeitslosigkeit.  
 
Durch den Einsatz breitbandiger Internetkommunikation 
können gerade kleine oder mittlere Unternehmen die Zu-
sammenarbeit mit Kunden und Lieferanten erheblich 
verbessern. Kommunikation und Datenaustausch etwa im 
Rahmen der Auftragsbestellung und -abwicklung mit Kun-
den und Lieferanten, der Geschäftsverkehr insgesamt 
sowie die interne Organisation bis hin zum Vertrieb können 
mit breitbandiger Kommunikationsinfrastruktur wesentlich 
effektiver abgewickelt werden. Auch der schnelle Informati-
onsaustausch mit Behörden, universitären oder sonstigen 
Einrichtungen sowie die Schaffung von Preis- und Produkt-
transparenz durch schnelle Informationsbeschaffung sind 
eindeutige Wettbewerbsvorteile. Der Mangel an diesen, in 
Ballungsräumen selbstverständlichen E-Commerce-
Möglichkeiten führt zur Nichtansiedlung neuer oder zur 
Verlagerung ortsansässiger Betriebe. 
 
Die Bewohner des nicht durch Breitbandtechnologie er-
schlossenen ländlichen Raums erleiden in Zeiten rasant 
wachsender Internetkommunikation zunehmend Einbußen 
der Lebensqualität. Hierbei handelt es sich um teilweise 
spürbare finanzielle Auswirkungen wie etwa den Wertver-
lust von Immobilien, entgangene Rabattvorteile bei Online-
buchungen und Warenbestellungen, Zeit- Fahrtkostenauf-
wand für Behörden- oder Arztbesuche, die fehlende Mög-
lichkeit der Schaffung von Preis- und Produkttransparenz 
für alltägliche Güter bis hin zu mangelnden Einsparungs-
möglichkeiten durch Internettelefonie (VoIP). 
 
Weitere exemplarische Nachteile für die Bürger ergeben 
sich insbesondere in den Bereichen 
 
- Bildung: In Lehrplänen vorgesehene Internet-Recher-

che der Schüler ist nicht oder nur mit starken Ein-
schränkungen möglich, keine Chats und Hausaufga-
ben- Hilfen; keine Möglichkeit der Teilnahme an inter-
netgestützten Angeboten der Berufsqualifikation oder 
der allgemeinen Erwachsenenbildung der Volkshoch-
schulen, stark eingeschränkte Möglichkeiten des Fern-
studiums  

 
- e-Government: Keine Möglichkeit, online am politischen 

Leben teilzuhaben oder Verwaltungsvorgänge abzuwi-
ckeln. 
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II. Maßnahmenpaket zur Überwindung der Breitbandkluft in 
Deutschland 
 
1. Ausgangslage 
 
Seit einigen Jahren existieren Bestrebungen, die Breit-
bandversorgungssituation im ländlichen Raum zu verbes-
sern. Mit Breitbandkongressen, Roadshows und Informati-
onsbroschüren, wie etwa der gemeinsamen Schrift von 
VATM und DStGB (DStGB Dokumentation Nr. 56 - Breit-
bandanbindung von Kommunen, verfügbar unter 
http://www.dstgb.de, demnächst in zweiter Auflage) wurden 
im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Einerseits die Schaf-
fung des Bewusstseins bei den verantwortlichen politischen 
Akteuren, dass moderne breitbandige Internetkommunika-
tion ein immer bedeutenderer Standortfaktor für Kommu-
nen, Wirtschaft und Bevölkerung wird, und andererseits die 
Herstellung von Kontakten zwischen interessierten Städ-
ten, Gemeinden, Landkreisen und Infrastrukturanbietern. 
 
Während das erste Ziel als erreicht gelten kann, ist das 
Ausmaß der erfolgreichen Kontakte hinter den Erwartun-
gen zurück geblieben. Dennoch ist allen Organisatoren 
solcher Maßnahmen dafür zu danken, dass das Thema 
Breitband im ländlichen Raum im Fokus des öffentlichen 
Interesses steht und zunehmend Dynamik entwickelt. 
 
Darüber hinaus konnte die Erkenntnis gewonnen werden, 
dass es nicht ausreicht, Kommunen und Infrastrukturanbie-
tern eine Gelegenheit zur Kontaktaufnahme zu geben und 
sodann auf das Wirken der Marktkräfte zu setzen. Denn 
entgegen der ursprünglichen Hoffnung regelt der Markt die 
flächendeckende Versorgung mit Breitbandverbindungen 
nicht im Alleingang. Sowohl die T-Com, als auch Anbieter 
alternativer Breitbandtechnologien müssen Investitionskos-
ten gegen die zu erwartenden Umsätze mit Breitbandkun-
den rechnen. Allzu häufig zeigt sich hierbei, dass eine 
Breitbanderschließung ländlicher Regionen für die Unter-
nehmen unrentabel ist. Hieraus ist zu folgern, dass eine 
flächendeckende Breitbandversorgung nicht ohne öffentli-
che Infrastrukturförderung zu erreichen ist. 
 
2. Aktionsziele 
 
Dankenswerterweise wurden nunmehr erste Programme 
zur Förderung von Breitbandinfrastruktur auf Landes- und 
Bundesebene aufgelegt. Damit die Mittel auch tatsächlich 
sinnvoll eingesetzt werden können, ist es erforderlich, die 
Eigeninitiative der Anbieter und Nachfrager zu befördern 
und zu unterstützen. Um zu vermeiden, dass geförderte 
Infrastrukturprojekte nur punktuell und mehr oder weniger 
zufallsabhängig entstehen, ist es von zentraler Bedeutung, 
umfassend gemeindebezogene Informationen zusammen 
zu stellen, die als Entscheidungsgrundlage für einen Infra-
strukturförderantrag und dessen Bearbeitung notwendig 
sind. 
 
Politische Verantwortungsträger aller Ebenen, Kommunal-
verwaltungen und TK-Anbieter benötigen für ihre Entschei-
dungen ausreichende Informationsgrundlagen. Der Breit-
bandatlas sowie verfügbare punktuelle Informationen rei-
chen offenbar nicht aus, um dem Breitbandausbau im länd-
lichen Raum eine stärkere Eigendynamik zu verleihen. 
Angestrebt wird deshalb, für jede un/unterversorgte kom-
munale Gebietskörperschaft ein Datenblatt zu erstellen, 
das für alle im Ausbauprozess engagierten Parteien aus-

sagekräftig ist. Erfasst werden sollen u. a. der Versor-
gungsstatus, ortsbezogene Wirtschaftsdaten, topographi-
sche Merkmale, Anschlussentfernung zum nächsten Breit-
band-POP. Eine derartige Zusammenstellung ermöglicht 
es mit relativ hoher Treffergenauigkeit, die grundsätzlich 
geeigneten Erschließungstechnologien, den Wirtschaftlich-
keitsgrad der Erschließung sowie die geeigneten Förder-
möglichkeiten in kurzer Zeit zu identifizieren. 
 
Was wir nicht wollen: 
 
- die Taskforce (siehe unten) soll keine einengende Fest-

legung eventuell förderbarer Technologieplattformen 
vornehmen, sondern für Gemeinden und Unternehmen 
gleichermaßen eine erste Empfehlung darstellen, die 
eine weitere individuelle Prüfung auch vor Ort erleich-
tern kann. 

 
- die Taskforce trifft keinerlei konkrete Vorauswahl von 

Unternehmen oder andere wettbewerbseinengende 
Festlegungen. 

 
Was wir wollen: 
 
- eine systematische, einheitliche Datenbasis für Kom-

munen und Unternehmen, damit kostenaufwendige 
Vorarbeiten entfallen und beidseitig eine gezielte Kon-
taktaufnahme der Entscheidungsträger erleichtert wird. 

 
- eine verlässliche und aktuelle Datenbasis, anhand 

derer effektive wirtschafts- und strukturpolitische Ent-
scheidungen auf Landes- und Bundesebene getroffen 
werden können. 

 
Gemeinsames Verständnis: 
 
Das Maßnahmenpaket soll ein Vorschlag zur operativen 
Umsetzung der bereits in Politik auf Bundes- und Landes-
ebene vorhandenen korrespondierenden Bestrebungen 
sein, die Datenvalidität deutlich zu verbessern und syste-
matischer als bisher die vor Ort bestehenden Bedarfe und 
technischen Möglichkeiten für die problematischen Gebiete 
zusammen zu führen. 
 
Dabei sollen alle heute, aber auch zukünftig geeigneten 
Technologien in die Untersuchung einbezogen werden.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
10.70.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Breitbandversorgung im ländlichen Raum: Strahlenbe-
lastung von WIMAX und WLAN unbedenklich 
 
In dünn besiedelten Regionen ist die Versorgung mit breit-
bandigen Internetzugängen mittels Funktechnologien wie 
WIMAX und WLAN häufig wirtschaftlicher als der Ausbau 
des herkömmlichen (leitungsgebundenen) DSL-Netzes der 
Deutschen Telekom. In diesem Zusammenhang wird des 
Öfteren die Befürchtung geäußert, die von den erforderli-
chen Antennenanlagen ausgehenden elektromagnetischen 
Wellen könnten gesundheitsschädlich sein. Ein im Auftrag 
des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages und 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie erstelltes Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Strahlenbelastung durch 
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WIMAX- und WLAN-Lösungen – jedenfalls im lizenzfreien 
Frequenzbereich – geringer als ein Millionstel des zulässi-
gen Grenzwertes ist und auch weit unter der geltenden 
höchstzulässigen Strahlenbelastung durch Mobilfunkan-
tennen liegt.  
 
Der breitbandige Internetzugang ist inzwischen sowohl für 
Unternehmen als auch für private Haushalte zu einem 
wichtigen Standortfaktor geworden; er wird in Deutschland 
hauptsächlich leitungsgebunden mittels der DSL-Techno-
logie sichergestellt. Doch viele Regionen mit geringer Be-
völkerungsdichte sind aufgrund der geringen Wirtschaft-
lichkeit bisher nicht an das DSL-Netz angeschlossen. Für 
solche Regionen, Gemeinden und Siedlungen bietet sich 
derzeit vor allem der drahtlose Internetzugang mittels der 
WIMAX- und der WLAN-Technologie an. Neben vielen 
offenen Fragen zur geeigneten Technologie, zur techni-
schen Realisierbarkeit und zur Wirtschaftlichkeit der einge-
setzten Systeme war bisher ungeklärt, welche elektromag-
netischen Immissionen durch die Sendeanlagen, die für die 
Sicherstellung der funkgestützten Breitbandversorgung 
erforderlich sind, ausgehen.  
 
Um diese Fragen zu klären, wurde im Rahmen der Breit-
bandinitiative Bayern das EM-Institut Regensburg damit 
beauftragt, zum einen für die im Heim- und Bürobereich 
schon heute weit verbreitete WLAN-Technologie, zum 
anderen für die hauptsächlich im Freien eingesetzte (li-
zenzfreie) WIMAX-Technolgie die elektromagnetischen 
Immissionen zu quantifizieren, anhand der Grenzwerte für 
hochfrequente elektromagnetische Felder zu bewerten und 
mit etablierten Funkdiensten wie dem Mobilfunk zu verglei-
chen.  
 
Dafür wurden bereits vorhandene Studien zur Strahlenbe-
lastung durch Antennenanlagen ausgewertet und eigene 
Messungen an 59 Messpunkten in mehreren bayerischen 
Gemeinden durchgeführt. Wichtigstes Ergebnis ist, dass 
bei den untersuchten Breitbandsystemen selbst bei maxi-
maler Auslastung die Strahlenbelastung (gemessen als 
Leistungsflussdichte) geringer als ein Millionstel des zuläs-
sigen Grenzwertes ist und auch weit unter den GSM- Im-
missionen von Mobilfunkantennen liegt, die ihrerseits nur 
Bruchteile der zulässigen Grenzwerte erreichen.  
 
Die Untersuchungen sollen nun in einem zweiten Schritt 
auf den lizenzierten WIMAX-Bereich ausgedehnt werden. 
Die Hauptgeschäftsstelle geht davon aus, dass auch für die 
lizenzpflichtigen WIMAX-Frequenzen die Strahlenbelastun-
gen ebenfalls weit unter den zulässigen Grenzwerten lie-
gen werden. Gesundheitliche Risiken dürften also mit dem 
Einsatz von funkgestützten Breitbandtechnologien nach 
derzeitigem Wissensstand nicht verbunden sein. Die voll-
ständige Studie kann von der Internetseite 
www.breitband.bayern.de kostenfrei herunter geladen 
werden.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
10.70.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
EU- Kommission zu staatlichen Beihilfen zum Aufbau 
der Breitbandversorgung im ländlichen Raum 
 
Die Europäische Kommission hat im Zuge der Genehmi-
gung des Einsatzes öffentlicher Mittel für eine flächende-

ckende Versorgung des ländlichen Raums mit Breitband-
anschlüssen eine weitreichende Entscheidung getroffen. In 
diesem Zusammenhang wurde vielfach die Auffassung 
vertreten, staatliche Infrastrukturbeihilfen unterlägen der 
„De-minimis-Regelung“ und kumulierten im relevanten 
Zeitraum von drei Jahren im bezuschussten Unternehmen. 
Nunmehr wird klargestellt, dass nach Ansicht der Kommis-
sion einschlägige Zuschüsse grundsätzlich projektbezogen 
zu betrachten sind.  
 
Ausgangspunkt waren die der Kommission vorgelegten 
„Eckpunkte zur Breitbandversorgung des ländlichen Raums 
in Baden- Württemberg“. Die Kommission hat zur Zulässig-
keit staatlicher Zuwendungen zum Aufbau der Breitband-
versorgung im ländlichen Raum im Weiteren ausgeführt: 
 
"In einem ersten Schritt seien die Gemeinden gehalten, 
zunächst alle Maßnahmen beim Breitbandausbau auszu-
schöpfen, die ohne ihr finanzielles Engagement eine flä-
chendeckende Breitbandversorgung ermöglichen. Hierbei 
gehe es zum Beispiel um die Verlegung von Leerrohren bei 
gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen und um die Werbung 
für die Breitbandnutzung durch die Bürger. Die örtlichen 
Breitbandversorger sollen dann befragt werden, ob sie nun 
ohne finanzielle Zuwendungen die Breitbandversorgung 
ermöglichen können. 
 
Bringe der erste Schritt nicht den gewünschten Erfolg, sei 
es den Gemeinden erlaubt, in einem zweiten Schritt eine 
Beihilfe für den Breitbandausbau in Höhe bis zu maximal 
75.000 € pro Einzelfall zu gewähren, wenn sie eine techni-
sche Spezifikation (mindestens DSL 1.000, möglichst offe-
ner Netzzugang für Mitbewerber) festlegt und in einer zwei-
ten Runde die örtlichen Breitbandversorger befragt mit der 
Bitte, Umfang und finanziellen Wert der Beihilfe zu benen-
nen. Gleichzeitig müsse die Gemeinde ihre Bereitschaft, 
eine Beihilfe für den Breitbandausbau zu gewähren, im 
örtlichen Amtsblatt, auf ihrer Homepage und auf der lan-
desweiten Homepage der Clearingstelle "Neue Medien im 
Ländlichen Raum" veröffentlichen, damit auch überörtliche 
Breitbandanbieter die Chance erhalten, ein Angebot zu 
unterbreiten. 
 
Im dritten Schritt bewerte die Gemeinde nach einer ange-
messenen Frist die eingegangenen Angebote und erteile 
im vierten, letzten Schritt den Zuschlag demjenigen Breit-
bandanbieter, der das für die Kommune günstigste Ange-
bot abgab." 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
10.70.10/10.11.30  NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Aus der Rechtsprechung 
 
 
VG Schleswig: Frage der hauptamtlichen Bürgermeis-
ter in Glücksburg und Sankt Peter-Ording weiterhin 
offen 
 
Urteile vom 22.11.2007 (6 A 67/07 und 6 A 74/07) 
 
Das Verwaltungsgericht Schleswig hat entschieden, dass 
die Frage, ob Glücksburg und Sankt Peter-Ording weiterhin 

http://www.breitband.bayern.de/�
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von hauptamtlichen Bürgermeistern verwaltet werden, vom 
Schleswig-Holsteinischen Innenministerium erneut ent-
schieden werden muss. 
 
Nachdem die Stadt Glücksburg/Ostsee eine Verwaltungs-
gemeinschaft mit der Stadt Flensburg eingegangen und die 
Gemeinde Sankt Peter-Ording dem Amt Eiderstedt beige-
treten ist, stellt sich in beiden Gemeinden die Frage, ob 
trotz Unterschreitung der 8.000-Einwohner-Grenze aus-
nahmsweise weiterhin hauptamtliche Bürgermeister den 
Gemeinden vorstehen sollen. Anträge beider Gemeinden 
auf Ausnahmeregelungen hatte das Innenministerium mit 
der Begründung abgelehnt, aufgrund der Unterschreitung 
der 8.000-Einwohner-Grenze und der Tatsache, dass beide 
Gemeinden keine Unterzentren mit Teilfunktionen von 
Mittelzentren seien, sei die Beibehaltung hauptamtlicher 
Bürgermeister nicht möglich. 
 
Die hiergegen eingereichten Klagen vor dem Verwaltungs-
gericht Schleswig hatten insoweit Erfolg, als das Innenmi-
nisterium über die Anträge beider Gemeinden unter Beach-
tung der Rechtsaufassung des Gerichts erneut entscheiden 
muss. Wie der Vorsitzende Richter der 6. Kammer des 
Verwaltungsgerichts Schleswig in der kurzen mündlichen 
Urteilsbegründung mitteilte, habe das Innenministerium bei 
seinen Entscheidungen die infrastrukturellen Besonderhei-
ten von Glücksburg und Sankt Peter-Ording ermessensfeh-
lerhaft außer Acht gelassen. Es könne nicht nur auf eine 
bestimmte Einwohnerzahl und eine Einstufung der Ge-
meinden nach dem Landesentwicklungsgrundsätzegesetz 
abgestellt werden. Vielmehr müssten auch Besonderheiten 
der einzelnen Gemeinden beachtet werden, wie etwa in 
den vorliegenden Fällen die Stellung als Fremdenver-
kehrsgemeinden mit einer hohen Anzahl an Übernachtun-
gen und Zweitwohnungsinhabern. 
 
Die ausführlichen schriftlichen Urteilsgründe werden erst in 
einigen Wochen vorliegen. 
 
Gegen die Urteile sind Anträge auf Zulassung der Berufung 
beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig möglich. 
 
Die Geschäftsstelle des Städteverbandes Schleswig-
Holstein hat zu den Urteilen vom 22.11.2007 die nachste-
hend abgedruckte Pressemitteilung herausgegeben: 
 
"Innenministerium muss neu entscheiden - Städteverband 
Schleswig-Holstein begrüßt das Urteil des Verwaltungsge-
richts Schleswig zur Frage der Hauptamtlichkeit von Städ-
ten und Gemeinden 
 
In dem Verfahren der Stadt Glücksburg gegen das Innen-
ministerium (6 A 67/07) hat das Verwaltungsgericht heute 
den Bescheid, mit dem der Antrag der Stadt Glücksburg 
auf Beibehaltung einer hauptamtlichen Bürgermeiste-
rin/eines hauptamtlichen Bürgermeisters abgelehnt worden 
ist, aufgehoben. Gleichzeitig hat es das Innenministerium 
verpflichtet, nach Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 
entscheiden.  
 
„Wir begrüßen das Urteil, weil das Gericht sehr deutlich 
gemacht hat, dass es einer am Einzelfall orientierten Ent-
scheidung bedarf, bei der die besonderen Verhältnisse der 
Antrag stellenden Städte und Gemeinden gewürdigt wer-
den müssen“, erklärte Jochen von Allwörden, Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des Städteverbandes 

Schleswig-Holstein, dessen Geschäftsstelle das Verfahren 
begleitet und auch den Termin zur mündlichen Verhand-
lung für die Stadt Glücksburg wahrgenommen hat. 
 
„Wir setzen darauf, dass jetzt möglichst schnell mit dem 
Innenministerium Lösungen für die beteiligten Städte ge-
funden werden, die es möglich machen, dass die Städte 
Flensburg und Glücksburg die von ihnen verabredete Ver-
waltungsgemeinschaft zum 01.01.2008 ohne Rechtsunsi-
cherheit beginnen können“, sagte Jochen von Allwörden 
weiter und verbindet damit die Hoffnung, dass den Interes-
sen der Stadt Glücksburg nunmehr die erforderliche Be-
achtung geschenkt wird." 
 
Quelle: Pressmitt. VG Schleswig vom 22.11.2007 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
LG Lübeck: Zahlung von Schadenersatz und Schmer-
zensgeld aufgrund eines Sturzes auf einem öffentli-
chen Weg 
 
Urteil vom 14.09.2007 (12 O 187/07) 
 
Problemstellung 
 
Das vorliegende Urteil beschäftigt sich mit der Streu- und 
Räumpflicht öffentlicher Wege durch Gemeinden. Dabei 
wird im Besonderen auf die Streu- und Räumpflicht von 
unbefestigten Wegen in Grünanlagen eingegangen, die 
von Bürgern als Abkürzung benutzt werden können. 
 
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung 
 
Die Klägerin verlangte Schmerzensgeld von der Gemeinde, 
da sie auf einem unbefestigtem und ungestreuten Geh- 
und Radweg in einer Grünanlage in Richtung Innenstadt 
aufgrund von Glatteis stürzte und sich dabei verletzte. 
Dieser Weg wird in der Mittagszeit von Personen als Ab-
kürzung in die Innenstadt genutzt. Es gibt des Weiteren 
noch zwei befestigter Gehwege, von denen zumindest 
einer geräumt war, über den man auch die Innenstadt 
erreichen kann. Die Klägerin machte geltend, dass die 
Gemeinde ihrer Streu- und Räumpflicht nicht nachgekom-
men sei und ihr deshalb ein Schmerzensgeld zustünde. 
 
Dies wurde vom Landgericht Lübeck verneint. 
 
Zwar stellt die Verkehrssicherungspflicht nach § 10 Abs. 4 
StrWG eine Amtspflicht dar, eine Verletzung liegt jedoch 
nicht vor. Insbesondere ergibt sich die Pflichtverletzung 
nicht aus der Straßenreinigungspflicht der Gemeinde nach 
§ 45 Abs. 2 und 3 StrWG, da eine Streupflicht bezüglich 
aller Gehwege der Gemeinde finanziell nicht möglich und 
von der Beklagten auch nicht zu erwarten sei. Die Streu-
pflicht beschränkt sich vielmehr nur auf Wege, bei denen 
ein tatsächliches jederzeit zu befriedigendes Verkehrsbe-
dürfnis besteht. Dabei sind Wichtigkeit und Gefährlichkeit 
des Weges, sowie die Stärke des zu erwartenden Verkehrs 
zu berücksichtigen. Daher ist die Streupflicht auf die Wege 
zu beschränken, die nach ihrer Verkehrsbedeutung und 
äußeren Anlage auch im Winter als wesentliche Verbin-
dung anzusehen sind. Ein solches Bedürfnis kann zwar 
auch bei Abkürzungen bestehen, aber nur dann, wenn die 
Benutzung eines gesicherten Umwegs wegen unverhält-
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nismäßig längerer Strecke als unzumutbar angesehen 
werden muss. 
 
Die Streupflicht entfällt nicht nur deshalb, weil es sich um 
einen unbefestigten Weg durch eine Parkanlage handelt, 
es darf vielmehr kein tatsächliches und jederzeit zu befrie-
digendes Verkehrsbedürfnis bestehen. Sind Orte durch 
mehrere Wege erschlossen, brauchen nicht alle von ihnen 
gegen winterliche Glätte gesichert sein. Vielmehr ist die 
Streupflicht auf diejenigen beschränkt, die nach vernünfti-
ger Beurteilung der Verkehrsbedeutung und Anlage im 
Winter als wesentliche Verbindungswege erscheinen. Nach 
Ansicht des Gerichtes spricht das Bestehen grundsätzlich 
befestigter Wege, die keinen unverhältnismäßigen Umweg 
darstellen, gegen die Verkehrswesentlichkeit unbefestigter 
Verbindungswege durch Parkanlagen. Eine Nutzung des 
Weges in der Mittagszeit von 15 bis 20 Personen reicht 
dem Landgericht Lübeck für eine andere Beurteilung nicht 
aus. 
 
Anmerkungen der Redaktion 
 
Die Entscheidung erging im Spannungsverhältnis der all-
gemeinen Streupflicht und ihrer Zumutbarkeit für den 
Streupflichtigen. Dabei führt das Lübecker Landgericht die 
allgemein anerkannte Rechtsprechung konsequent fort, 
nach der es bei der Streupflicht hauptsächlich auf die Ver-
kehrsbedeutung und der Anlage des Weges ankommt 
(OLG Hamm NVZ 2004 S. 645 m.w.N.; LG Lübeck Az. 6 O 
399/06). Durch das Urteil ändern sich für die Praxis keine 
wesentlichen Punkte. Die Streupflicht richtet sich weiterhin 
nach ständiger Rechtsprechung nach den Umständen des 
Einzelfalls und steht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit, 
wobei es auf die Leistungsfähigkeit des Streupflichtigen 
ankommt (vgl. BGH NJW 2003 S. 3622 f.; BGH NZV 1995, 
S. 144, m.w.N.) Bei unbefestigten Wegen in Grünanlagen, 
die als Abkürzung genutzt werden, kommt es weiterhin 
darauf an, ob sie verkehrswichtig sind und als wesentliche 
Verbindung erscheinen (OLG Hamm a.a.O.). Dabei sind 
befestigte Wege bei vernünftiger Beurteilung der Verkehrs-
bedeutung und des äußeren Anscheins weiterhin eher als 
verkehrswichtig anzusehen, als unbefestigte Wege durch 
Grünanlagen. 
 
66.12.50    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
VK Schleswig-Holstein: Vergaberecht - Beifügung einer 
Verpflichtungserklärung 
 
Beschluss vom 10.10.2007 (VK-SH 20/07) 
 
Die Vergabekammer Schleswig-Holstein hat zur Beifügung 
von Verpflichtungserklärungen in Vergabeverfahren Stel-
lung genommen. Dem Beschluss zufolge reicht eine Tarif-
treueerklärung eines Nachunternehmers zum Nachweis, 
dass dieser einem Bieter im Falle der Auftragserteilung zur 
Verfügung steht, nicht aus. 
 
Im zugrunde liegenden Sachverhalt schrieb ein öffentlicher 
Auftraggeber im Offenen Verfahren Rohbauarbeiten aus. 
Nach dem Inhalt der Bewerbungsbedingungen war der 
Bieter für den Fall des beabsichtigten Nachunternehmer-
einsatzes zum Nachweis verpflichtet, dass ihm die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stehen (vgl. § 8 a Nr. 10 
VOB/A). Der Bieter sollte hierzu mit seinem Angebot ent-

sprechende Verpflichtungserklärungen der potenziellen 
Nachunternehmer vorlegen. Eine Bieterin beabsichtigte, 
einen Teil der Leistungen durch einen Nachunternehmer 
(NU) erbringen zu lassen. Sie fügte ihrem Angebot zwar 
eine vom geplanten NU unterschriebene Tariftreueerklä-
rung, nicht aber eine gesonderte Verpflichtungserklärung 
bei. Der Auftraggeber schloss das Angebot daraufhin von 
der weiteren Wertung aus. Hiergegen leitete die Bieterin 
ein Nachprüfungsverfahren ein.  
 
Das Nachprüfungsverfahren vor der VK Schleswig-Holstein 
hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung der Vergabekammer 
war vorliegend das Angebot nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 b in 
Verbindung mit § 21 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A zwingend von der 
Wertung auszuschließen. Dem Angebot fehlte es an der 
geforderten Verpflichtungserklärung. Aus der Tariftreueer-
klärung gehe weder hervor, dass die Bieterin im Auftrags-
fall tatsächlich über die Mittel des NU verfügen könne, noch 
dass der NU zugunsten der Bieterin für das konkrete ge-
genständliche Bauprojekt zur Auftragsausführung verpflich-
tet sei. Der NU erkläre lediglich, die entsprechenden tarif-
vertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen 
einzuhalten. Einen darüber hinausgehenden Erklärungs-
wert weise die Tariftreueerklärung nicht auf. Eine Verpflich-
tungserklärung müsse hingegen verbindlich sein. Ein Bieter 
müsse auf der Grundlage dieser Erklärung die Durchfüh-
rung des Werkvertrags von seinem NU fordern können.  
 
Anmerkung des DStGB: 
 
Der rechtskräftigen Entscheidung der VK Schleswig-
Holstein ist mit Blick auf die Praxis der kommunalen Auf-
tragsvergabe zuzustimmen. Verpflichtungs- und Tariftreue-
erklärungen haben unterschiedliche Regelungsgehalte. 
Eine Tariftreueerklärung eines Nachunternehmers regelt 
lediglich eine Verhaltenspflicht für den Fall, dass dieser für 
einen Bieter tätig wird, nicht aber die Verpflichtung zum 
Tätigwerden selbst. Zur Vermeidung eines Angebotsaus-
schlusses durch einen öffentlichen Auftraggeber sind Bieter 
und Nachunternehmer daher gehalten, eine ausdrückliche 
Verpflichtungserklärung – gegebenenfalls unter Verwen-
dung entsprechender Formblätter – vorzulegen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
60.20.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
BVerwG: Definition eines Einkaufszentrums 
 
Beschluss vom 12.07.2007 (4 B 29.07) 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat zur Definition eines 
Einkaufszentrums Stellung genommen. Dem Beschluss 
zufolge ist ein Einkaufszentrum anzunehmen, wenn Betrie-
be verschiedener Art und Größe räumlich konzentriert 
werden und die einzelnen Betriebe aus der Sicht der Kun-
den als aufeinander bezogen, als durch ein räumliches 
Konzept und durch Kooperation miteinander verbunden in 
Erscheinung treten. Der Begriff setzt nicht voraus, dass es 
eine gemeinsame Verwaltung und Werbung für einzelne 
Läden gibt. 
 
Im zugrunde liegenden Sachverhalt klagte ein Investor auf 
Erteilung einer Baugenehmigung für einen Verkaufsmarkt. 
Der Markt umfasst mehrere Gebäude, die durch einen 
gemeinsamen Verbindungsgang miteinander vernetzt wer-
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den sollen. Im Mittelgebäude soll eine räumliche Mitte für 
den gesamten Komplex geschaffen werden. Zudem sollen 
gemeinsame Stellplätze geschaffen werden. Die Genehmi-
gung wird mit der Begründung versagt, dass es sich bei 
dem geplanten Vorhaben um ein Einkaufszentrum handele. 
Ein derartiges Projekt könne nur in einem Sonder- oder 
einem Kerngebiet realisiert werden. Der Investor trägt vor, 
dass sein Vorhaben nicht als Einkaufszentrum qualifiziert 
werden könne. Schließlich sei keine gemeinsame Verwal-
tung und Werbung für die einzelnen Läden vorgesehen. 
Diese Kriterien seien jedoch für ein Einkaufszentrum we-
sentlich. Der Antrag des Investors hatte keinen Erfolg. 
 
Nach Auffassung des BVerwG ist ein Einkaufszentrum im 
Sinne des § 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauNVO anzunehmen, 
wenn Betriebe verschiedener Art und Größe räumlich kon-
zentriert werden und die einzelnen Betriebe aus der Sicht 
der Kunden als aufeinander bezogen, als durch ein räumli-
ches Konzept und durch Kooperation miteinander verbun-
den in Erscheinung treten. Diese Merkmale erfülle das 
geplante Projekt. Eine gemeinsame Verwaltung und ge-
meinsame Werbung sei hingegen für die Annahme eines 
Einkaufszentrums nicht zwingend. Diese Kriterien, so das 
BVerwG, seien in der Rechtsprechung bislang nur bei-
spielhaft genannt worden. 
 
Anmerkung des DStGB 
 
Der Begriff des „Einkaufszentrums“ wurde vom Verord-
nungsgeber nicht definiert und stellt insoweit einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff dar. Das BVerwG hat sich bereits in 
unterschiedlichen Entscheidungen mit diesem Begriff be-
fasst. Im Gegensatz zu großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauNVO hängt die Son-
dergebietspflicht nicht von der Feststellung negativer Aus-
wirkungen im Einzelfall ab. Ein Einkaufszentrum kann da-
her immer nur dann vorliegen, wenn sich aus dem Typus 
der jeweiligen Anlage bereits nachteilige städtebauliche 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 S. 2 BauNVO 
ergeben. 
 
Derartige Projekte entfalten typischerweise eine Magnet-
wirkung. Die Bezeichnung einer Anlage durch den Betrei-
ber ist für die Annahme eines Einkaufszentrums allerdings 
nicht maßgeblich. In einem Einkaufszentrum werden – 
neben den klassischen Einzelhandelsbetrieben – in der 
Regel Dienstleistungsbetriebe angesiedelt, die in einer 
Beziehung zum Einkaufen stehen. Nach der Rechtspre-
chung ist für die Annahme eines Einkaufszentrums in der 
Regel eine Geschossfläche erforderlich, die erheblich über 
1.200 m² liegt. Darüber hinaus kann ein Einkaufszentrum 
auch durch ein schrittweises Zusammenwachsen mehrerer 
Einzelbetriebe entstehen. Falls eine einheitliche Planung 
fehlt, so ist außer der räumlichen Konzentration ein Min-
destmaß an äußerlich in Erscheinung tretender gemeinsa-
mer Organisation und Kooperation erforderlich. Diese Ge-
meinsamkeiten können – unter anderem – in gemeinsamer 
Werbung und einer verbindenden Sammelbezeichnung 
bestehen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
60.10.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
 

BFH: Steuerlicher Querverbund 
 
Urteil vom 22.08.2007 (I R 32/06) 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit dem steuerlichen 
Querverbund einer kommunalen Wohnungsbau-GmbH 
(„Gewinne“) und einer Bäder-GmbH („Verluste“) innerhalb 
einer Holding-GmbH (Organschaft) befasst. In Höhe des 
Verlustausgleichs für die Bäder-GmbH hat der BFH eine 
verdeckte Gewinnausschüttung festgestellt. Diese erhöht 
die Bemessungsgrundlage für Körperschaft- und Gewerbe-
steuer und führt darüber hinaus zu einer Kapitalertragsteu-
erbelastung der Holding-GmbH bzw. der Gemeinde. 
 
Bei seiner Entscheidung stützte sich der BFH allein auf 
steuerrechtliche Grundsätze, die auf Unternehmen der 
Privatwirtschaft zutreffen, und wandte diese auf die kom-
munalen Gesellschaften an, die Aufgaben der Daseinsvor-
sorge erfüllen. Die politischen Rahmenbedingungen für 
Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand wurden völlig außer 
Acht gelassen. Anliegen der Städte und Gemeinden ist es, 
den Querverbund rechtlich abzusichern. 
 
Im jüngsten BFH-Verfahren zum Querverbund ging es um 
die Zulässigkeit von Organschaften im kommunalen Quer-
verbund und um die grundsätzliche Frage, inwieweit es 
sich bei der Finanzierung strukturell dauerdefizitärer Berei-
che im sogenannten kommunalen Querverbund steuer-
rechtlich um eine verdeckte Gewinnausschüttung handelt. 
 
1. Definition einer verdeckten Gewinnausschüttung 
 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) wird im § 8 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) definiert. Eine vGA ist im 
Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz eine 
Vermögensminderung bzw. verhinderte Vermögensmeh-
rung bei einer Körperschaft durch Zuwendung von Vortei-
len der Gesellschaft an einen Gesellschafter oder eine ihm 
nahe stehende Person außerhalb der gesellschaftsrechtli-
chen Gewinnverteilung. Diese muss ihre Veranlassung im 
Gesellschaftsverhältnis haben und sich auf die Höhe des 
Einkommens (genauer Unterschiedsbetrag gemäß § 4 Abs. 
1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG) der Körperschaft auswir-
ken. 
 
Eine Zuwendung an einen Gesellschafter oder dessen 
nahen Angehörigen ist durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Ge-
schäftsleiter den Vermögensvorteil einer Person, die nicht 
Gesellschafter der Kapitalgesellschaft ist, unter ansonsten 
gleichen Umständen nicht gewährt hätte. 
 
Der Betrag der vGA ist dem Einkommen der Gesellschaft 
außerhalb der Bilanz wieder hinzuzurechnen. Auf Gesell-
schafterebene erhöht die vGA – als „ausgeschütteter Ge-
winn“ – das Einkommen des Gesellschafters (Einkünfte 
aus Kapitalvermögen). 
 
2. Kernaussage des Urteils 
 
Der BFH hat ausdrücklich bestätigt, dass die Begründung 
der Organschaftsverhältnisse gemäß § 14 (i.V.m. § 17) 
KStG zwischen der gewinnträchtigen Entwicklungsgesell-
schaft und der verlustträchtigen Bädergesellschaft als Or-
gangesellschaften einerseits und der Holding GmbH als 
Organträgerin andererseits zum Zwecke der sogenannten 
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kommunalen Querfinanzierung von Gewinn- und Verlustbe-
trieben (sog. steuerlicher Querverbund) regelmäßig nicht 
als gestaltungsmissbräuchlich i.S. von § 42 Abs. 1 der 
Abgabenordnung anzusehen ist. 
 
Während der Verlustausgleich innerhalb der Organschaft 
vom BFH nicht beanstandet wird, stellt er aber in Höhe des 
Verlustes der strukturell dauerdefizitären Bädergesellschaft 
innerhalb des kommunalen Querverbunds eine verdeckte 
Gewinnausschüttung fest. 
 
Im Urteil prüft der BFH ausführlich die Kriterien einer vgA 
und bestätigt das Vorliegen einer vGA im Sachverhalt. 
 
3. Wirtschaftliche Konsequenzen für den Querverbund 
 
Während der BFH im ersten Schritt die Organschaft zum 
Verlustausgleich zwischen zwei Gesellschaften grundsätz-
lich bestätigt, hebt er deren wirtschaftlichen Vorteil im zwei-
ten Schritt auf, indem er eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung in Höhe des Verlustes des Bäderbetriebes feststellt. 
Als Folge der vGA erhöht sich (wegen der außerbilanziel-
len Hinzurechnung der vGA zum Ergebnis) nicht nur der 
von der Holding GmbH zu versteuernde Gewinn und damit 
die Ertragsteuerlast (Körperschaft- und Gewerbesteuer), 
sondern es ist darüber hinaus auch noch Kapitaler-
tragsteuer auf die „Gewinnausschüttung“ der Holding 
GmbH an die Gemeinde zu zahlen. 
 
Um es deutlich zu machen: Wirtschaftlich betrachtet hat die 
Gemeinde von der Organschaft keinerlei Vorteile mehr, da 
die vGA in Höhe der Verluste dem Ergebnis wieder hinzu-
gerechnet und versteuert wird. Damit erhöht sich die Be-
messungsgrundlage für Körperschaft- und Gewerbesteuer. 
Der Effekt der auf der Ebene der Organschaft zulässigen 
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten wird damit wirt-
schaftlich aufgehoben bzw. sogar ins Gegenteil verkehrt: 
Der BFH lässt in seinem Urteil offen, ob es bei vGA nicht 
sogar noch zu einem Gewinnaufschlag kommen müsste, 
so dass die organschaftliche Verlustverrechnung letztlich 
sogar überkompensiert würde. Diese Gefahr sehen wir für 
Bereiche, in denen den Gemeinden eine wirtschaftliche 
Betätigung erlaubt ist (in NRW z. B. Energie-, Wasserver-
sorgung, ÖPNV, Bäder), da der BFH offenbar unterstellt, 
dass diese Bereiche grundsätzlich gewinnorientiert arbei-
ten könnten. 
 
4. Einschätzung der Entscheidungsgründe 
 
Als problematisch ist zu sehen, dass der BFH Grundsätze 
der Privatwirtschaft auf den kommunalen Querverbund 
überträgt und völlig außer Acht läßt, dass politische Über-
legungen die Rahmenbedingungen kommunaler Aufga-
benerfüllung maßgeblich bestimmen. So folgt die Argumen-
tation des BFH rein formal steuerrechtlichen Grundsätzen, 
die so lediglich auf Unternehmen der Privatwirtschaft An-
wendung finden können. Nach unserer Einschätzung ge-
hen die Überlegungen des BFH zur Besteuerung gewinn- 
und verlustträchtiger Gesellschaften innerhalb des kommu-
nalen Querverbunds an der Wirklichkeit der kommunalen 
Praxis vorbei. So geht der BFH davon aus, dass eine Ge-
sellschaft privaten Rechts, die eine kommunale Aufgabe im 
Bereich der Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW) erfüllt, 
steuerlich nicht anders als ein privates Unternehmen, zu 
behandeln ist. „Wenn diese Aufgaben auf Eigenbetriebe in 
Gestalt selbständiger Kapitalgesellschaften ausgelagert 

werden, dann müssen sich diese Gesellschaften allgemei-
nen, auch den steuerrechtlichen Rechtsgrundsätzen un-
terwerfen.“ 
 
Auf die kommunalen Aufgabenbereiche einer GmbH seien 
die allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen anwendbar, 
heißt es. „Sollen diese Gesetze […] unbeachtet bleiben, 
bedürfte es ebenso wie hinsichtlich der sozialen Auswir-
kungen auf die Eintrittsgebühren eines ausdrücklichen, aus 
Subventions- oder Sozialzweckgründen einschränkenden 
Regelungsbefehls, an welchem es jedoch fehlt,“ urteilt der 
BFH. In diesem Hinweis sieht der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) die Notwendigkeit einer neuen 
sondergesetzlichen Regelung bestätigt, die den Gegeben-
heiten kommunaler Strukturen in der Daseinsvorsorge 
Rechnung trägt. Dies entspricht dem Anliegen des DStGB. 
Die Geschäftsführer der Mitgliedsverbände des DStGB 
hatten sich auf ihrer Sitzung im September 2007 dafür 
ausgesprochen, den kommunalen Querverbund rechtlich 
abzusichern, ggf. über eine solche sondergesetzliche Re-
gelung. 
 
Was der BFH nicht berücksichtigt: Anders als ein privat-
wirtschaftliches Unternehmen zeichnet sich kommunale 
Aufgabenerfüllung – auch wenn sie in der Rechtsform einer 
GmbH – erledigt wird, nicht durch Gewinnstreben aus. Und 
anders als ein privatwirtschaftliches Unternehmen kann 
sich eine Gesellschaft, die Aufgaben für die Gemeinde 
erledigt, auch nicht dafür entscheiden, bestimmte Aufga-
benbereiche abzustoßen, wenn sie betriebswirtschaftlich 
nicht sinnvoll sind. Ein Großteil der kommunalen Aufgaben 
ist vom Gesetzgeber vorgegeben; Kostenunterdeckung 
wird dabei aus sozialen Gründen in Kauf genommen. Dies 
verdeutlicht ein Blick auf die Kostendeckungsquoten ein-
zelner Aufgabenbereiche. 
 
5. Kostendeckungsgrade kommunaler Aufgabenbereiche 
 
Die Querverbundsfinanzierung bezieht sich mangels ande-
rer Finanzierungsquellen der Gemeinden gerade auf struk-
turell dauerdefizitäre Aufgabenbereiche, wie ÖPNV, Bäder, 
Theater oder Museen. Das Volumen, das allein für den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus dem Quer-
verbund zur Verfügung steht, beträgt jährlich 1,4 Mrd. €. 
 
Nach dem BFH-Urteil besteht die Gefahr, dass diese kom-
munalen Leistungen nicht mehr finanziert bzw. nur zu ei-
nem höheren Preis für die Bürger angeboten werden kön-
nen, sofern die Finanzverwaltung künftig eine verdeckte 
Gewinnausschüttung in Höhe des Verlustausgleichs unter-
stellt. Es darf nicht übersehen werden, dass in der kommu-
nalen Praxis die Gemeinden keine Möglichkeit haben, 
Bereiche wie Museen, Bäder oder Theater kostendeckend 
zu betreiben bzw. sogar Gewinn zu erwirtschaften. Im 
Gegenteil: Im Bereich der nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten 
(vgl. § 107 GO NRW) ist Gewinnerzielung ausdrücklich 
untersagt, unabhängig davon ob die Aufgaben in privater 
Rechtsform durchgeführt werden. Mit diesen Fragen be-
fasst sich der BFH nicht, er argumentiert formal steuer-
rechtlich. 
 
Um die Auswirkungen fehlender Querverbundsfinanzierung 
zu verdeutlichen: Die Kostendeckungsquote beträgt im 
ÖPNV bundesdurchschnittlich etwa 70 % (Angaben des 
VDV); das heißt nur ca. 70 % der Aufwendungen im ÖPNV 
lassen sich durch Einnahmen (Zuschüsse, Entgelte) de-
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cken. In Höhe von 30 % der Gesamtaufwendungen ist der 
ÖPNV auf andere Mittel angewiesen; etwa zur Hälfte 
stammen diese aus dem kommunalen Querverbund von 
Versorgungsunternehmen. In anderen kommunalen Aufga-
benbereichen ist die Kostendeckungsquote noch deutlich 
geringer: Während Volkshochschulen auf knapp 60 % 
kommen, weisen kommunale Bäder einen Kostende-
ckungsgrad von etwa 45 % auf. Schlusslichter sind Theater 
(knapp 30 %), Museen (knapp 16 %) und Büchereien mit 
knapp 12 % (Angaben des DST). 
 
6. Details der BFH-Entscheidung 
 
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Klägerin 
ist die Gemeinde Bedburg-Hau Holding GmbH (Holding 
GmbH), deren Alleingesellschafterin die Gemeinde Bed-
burg-Hau ist. Die Holding GmbH ist wiederum alleinige 
Anteilseignerin zweier GmbHs: einer Entwicklungsgesell-
schaft Bedburg-Hau GmbH (E-GmbH), die die Entwicklung 
und den Vertrieb von Grundstücken, insbesondere für 
Zwecke des Wohnungsbaus betreibt und der Gemeinde 
Bedburg-Hau Hallenbad- und Freizeit GmbH (H-GmbH), 
deren Unternehmenszweck die Entwicklung, Errichtung 
und der Betrieb von Freizeit- und Erholungseinrichtungen, 
insbesondere eines Hallenbades sowie dazugehörige und 
ähnliche Geschäfte unter Berücksichtigung der gemeindli-
chen Aufgaben des Angebotes von Sport und Erholung 
und Wahrung des Charakters öffentlicher Einrichtungen ist. 
 
Mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen ver-
pflichteten sich die beiden Tochtergesellschaften, ihren 
ganzen Gewinn an die Holding GmbH abzuführen. 
Zugleich verpflichtete sich die Holding GmbH, jeden wäh-
rend der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag 
auszugleichen (Organschaft). In ihrer Körperschaftsteuer-
erklärung für 2001 saldierte die Holding GmbH den Gewinn 
der E-GmbH mit dem Verlust der H-GmbH und erklärte 
einen Jahresfehlbetrag. Das Finanzamt (Beklagter) folgte 
dem nicht; es berücksichtigte zwar den Gewinn der E-
GmbH, nicht aber den Verlust der H-GmbH.  
 
Die Klage gegen die hiernach ergangenen Steuerbeschei-
de war nur zum Teil erfolgreich. Das Finanzgericht (FG) 
Düsseldorf verrechnete zwar den Gewinn der E-GmbH mit 
dem Verlust der H-GmbH. Es erhöhte den Gewinn aber 
zugleich um eine verdeckte Gewinnausschüttung im Um-
fang des organschaftlich auszugleichenden Verlustes zu-
züglich eines Gewinnaufschlags von (geschätzten) 3 %. 
 
Die Holding GmbH beantragte, das FG-Urteil aufzuheben 
und den Bescheid über die Feststellung des vortragsfähi-
gen Gewerbeverlustes unter Ansatz des nicht anerkannten 
Verlustes der H-GmbH zu ändern. Das Finanzamt bean-
tragte, das FG-Urteil aufzuheben sowie die Klage in vollem 
Umfang abzuweisen. Beide Beteiligten wandten sich in der 
Sache wechselseitig gegen die Revision des jeweils ande-
ren und beantragten deren Zurückweisung. 
 
In Bezug auf die verdeckte Gewinnausschüttung führt der 
BFH aus: Die Kapitalgesellschaft (H-GmbH) tätigt ohne 
angemessenes Entgelt Geschäfte, die im privaten Interes-
se ihrer Gesellschafterin (Holding GmbH bzw. Gemeinde) 
liegen und bei der Gesellschaft selbst zu Verlusten führen. 
Ein gewissenhafter und zuverlässiger Geschäftsleiter wür-
de aber auf einen Ausgleich der Verluste seiner Gesell-
schaft, die er im Interesse einer anderen Gesellschaft tä-

tigt, nicht verzichten, heißt es. „Ein gedachter ordentlicher 
und gewissenhafter Geschäftsleiter, an dessen Verhalten 
sich prinzipiell auch die Eigengesellschaft einer Gemeinde 
messen lassen muß, würde nicht bereit sein würde, eine 
fortdauernde Kostenunterdeckung aus Dienstleistungen 
hinzunehmen, die an sich ihrem Gesellschafter obliegen.“  
 
Es kommt im Ergebnis bei der H-GmbH zu einer Vermö-
gensminderung, die zu einem monetären Dauerverlustaus-
gleich durch die E-GmbH und damit zu einer vGA führt. 
Weiter heißt es: „Zwar erbringt die H-GmbH mit der Unter-
haltung des Bäderbetriebs allgemeine öffentliche Leistun-
gen an die Bürger, sie nimmt nicht im engeren Sinne 
(kommunale Pflicht-)Aufgaben der Trägerkörperschaft 
wahr, deren Übernahme geeignet wäre, bei dieser einen 
Vorteil auszulösen […]. Das Unterhalten des Bäderbetriebs 
gehört aber unbeschadet dessen zu den eigenen Aufgaben 
der Gemeinde als der Trägerkörperschaft im Rahmen der 
ihr übertragenen kommunalen Daseinsvorsorge. Die Ge-
meinde lagert durch die Übertragung dieser Aufgabe auf 
die Klägerin eigene und ihr obliegende Tätigkeiten aus. 
Dass Aufgaben von ihr freiwillig, nicht jedoch gezwunge-
nermaßen übernommen werden, steht dem ebenso wenig 
entgegen wie der Umstand, dass die Gemeinde ihrerseits 
einen insoweit altruistischen, ideellen Zweck verfolgt und 
dass das ‚tragende Motiv’ für ihr Tätigwerden die ‚Befriedi-
gung der Bedürfnisse der Bürger’ ist. Ausschlaggebend ist 
– wie bei anderen Körperschaften auch – allein die gesell-
schaftsrechtliche (Mit-)Veranlassung der Vermögensminde-
rung.“ Es ist nach Ansicht des BFH für die Besteuerung 
also unerheblich, ob es sich um eine Aufgabe der Gemein-
de für ihre Bürger (Daseinsvorsorge) handelt, von Bedeu-
tung ist allein die gesellschaftsrechtliche 
(Mit-)Veranlassung der Vermögensminderung. Mit anderen 
Worten: wenn gemeindliche Aufgaben der Daseinsvorsor-
ge auf Eigenbetriebe in Gestalt selbständiger Kapitalge-
sellschaften ausgelagert werden, müssen sich diese Ge-
sellschaften allgemeinen, auch den steuerrechtlichen 
Rechtsgrundsätzen unterwerfen. 
 
Letztlich wirft der BFH noch einen Blick auf die Möglichkei-
ten wirtschaftlicher Betätigung der Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen. Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW 
können die Gemeinden sich wirtschaftlich betätigen, wenn 
ein öffentlicher Zweck es erfordert. Der BFH führt aus: „Es 
wäre einem kommunalen Bäderbetrieb hiernach wohl ohne 
weiteres möglich, seinen Betrieb im Wettbewerb mit ver-
gleichbaren anderen privaten Betrieben in profitabler Weise 
zu unterhalten, was zur Folge hätte, dass der Eigenbetrieb 
nicht auf eine fortwährende Verlustübernahme angewiesen 
wäre. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
würde sich an diesen Möglichkeiten orientieren […]“. 
 
7. Weiteres Vorgehen 
 
Da der BFH die Rahmenbedingungen kommunaler Aufga-
benerfüllung völlig ausblendet und allein auf die formal 
steuerrechtlichen Aspekte abstellt, scheint eine sonderge-
setzliche Lösung angezeigt, die gezielt die Strukturen 
kommunaler Aufgabenerfüllung berücksichtigt und Rechts-
sicherheit für die zentralen Aufgabenbereiche des kommu-
nalen Querverbunds schafft. Der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund wird sich gemeinsam mit dem Deutschen 
Städtetag an das Bundesministerium der Finanzen wenden 
und Lösungsmöglichkeiten erörtern, die geeignet sind, den 
kommunalen Querverbund abzusichern und die Finanzie-
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rung strukturell defizitärer Bereiche auf eine sichere Grund-
lage zu stellen. 
 
8. Pressemitteilung des BFH 
 
Nachfolgend ist die Pressemitteilung des BFH vom 
24.10.2007 wiedergegeben:  
 
„Dauerverluste kommunaler Eigenbetriebe sind steuer-
pflichtig 
 
Es liegt seit geraumer Zeit ‚im Trend’, dass Städte und 
Gemeinden ihre Betriebe der Daseinsvorsorge, wenn diese 
Dauerverluste erleiden, in selbständige Kapitalgesellschaf-
ten ’auslagern’. Betroffen sind hiervon z.B. kommunale 
Bäderbetriebe oder Büchereien. Oftmals werden in solche 
Kapitalgesellschaften zugleich Anteile an gewinnträchtigen 
Betrieben eingelegt, so dass sich die Verluste und Gewin-
ne ausgleichen. Man spricht hier von kommunaler ‚Querfi-
nanzierung’. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seinem Urteil entschieden, 
dass solche Querfinanzierungen aus steuerlicher Sicht 
nicht zu beanstanden sind. Allerdings zieht die Hinnahme 
von Dauerverlusten ohne Verlustausgleich und ggf. Ge-
winnaufschlägen bei den Kapitalgesellschaften regelmäßig 
verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) und damit eine 
entsprechende Belastung mit Körperschaftsteuer- und 
Gewerbesteuer nach sich. Denn die Übernahme der Ver-
luste erfolgt im Interesse der Städte und Gemeinden als 
Gesellschafterinnen; diesen werden durch die Kapitalge-
sellschaften in Gestalt des ersparten Aufwands gesell-
schaftlich veranlasste Vorteile zugewendet. Die mit der 
Privatisierung erhofften Kostenvorteile, insbesondere die 
Entlastung der kommunalen Haushalte sowie die Verbilli-
gung von Eintrittsgebühren, werden infolgedessen teilweise 
zunichte gemacht. 
 
Im konkreten Fall ging es um eine kommunale Holding-
GmbH, die alleinige Anteilseignerin eines in eine GmbH 
ausgelagerten dauerdefizitären kommunalen Bäderbetriebs 
sowie einer mit Gewinn arbeitenden kommunalen Woh-
nungsbau-GmbH war und mit beiden Tochtergesellschaf-
ten jeweils ein Organschaftsverhältnis begründet hatte. 
Nach Meinung des BFH liegt in einer solchen Gestaltung 
zwar regelmäßig kein Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 
Abs. 1 AO. Jedoch ist der im Rahmen des Ergebnisabfüh-
rungsvertrags zu übernehmende Verlust der dauerdefizitä-
ren Gesellschaft steuerlich als vGA zu behandeln, die von 
der Holding-GmbH an die Gemeinde als Trägerkörper-
schaft weitergeleitet wird, und zwar ohne mit den ebenfalls 
abzuführenden Gewinnen der weiteren Eigengesellschaft 
verrechnet und um diese gemindert zu werden. 
 
Zugleich hat der BFH in seinem Urteil klargestellt, dass er 
auch unter der Geltung des sog. Halbeinkünfteverfahrens 
an seiner ständigen Rechtsprechung festhält, nach der 
eine Kapitalgesellschaft über keine außerbetriebliche 
Sphäre verfügt und durch das Gesellschaftsverhältnis (mit-) 
veranlasste verlustbringende Aktivitäten unter den Voraus-
setzungen einer einkommensteuerrechtlichen sog. Liebha-
berei eine vGA auslösen können.“ 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
80.10.40/22.03.10  NStVbSH Nr. 11/2007  
 

BFH: Finanzämter dürfen Arbeitsagenturen über Ein-
künfte informieren 
 
Beschluss vom 04.10.2007 (VII B 110/07) 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Finanzämter 
von sich aus Arbeitsagenturen darauf hinweisen dürfen, 
wenn sie auf Verdachtsmomente für einen unberechtigten 
Bezug von Arbeitslosengeld stoßen. Zur Begründung stützt 
sich der BFH auf § 31 a Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung; weil 
diese Vorschrift allgemein von „Leistungen aus öffentlichen 
Mitteln“ spricht, ist die Entscheidung des BFH auch auf 
andere Transferleistungen zu übertragen.  
 
Mit seinem Beschluss vom 04.10.2007 hat der BFH den 
Antrag eines Steuerpflichtigen auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung zurückgewiesen, mit der dem Finanzamt 
untersagt werden sollte, bestimmte Erkenntnisse aus einer 
Umsatzsteueraußenprüfung der Agentur für Arbeit mitzutei-
len. Konkret ging es darum, dass der Antragsteller in den 
Jahren 2002 bis 2004 Arbeitslosengeld erhalten hat und – 
nach den Ergebnissen der Außenprüfung des Finanzamtes 
– in diesen Jahren auch Einkünfte aus freiberuflicher Tätig-
keit, Gewerbebetrieb und Kapitalvermögen erzielt hatte. 
Unter Hinweis auf § 31 a AO wollte das Finanzamt diese 
Informationen der Bundesagentur mitteilen. Dagegen 
wandte sich der Antragsteller. Das Finanzgericht hat den 
Antrag weitgehend abgewiesen, die dagegen gerichtete 
Beschwerde wies nun der BFH ab. 
 
Im Kern stritten die Parteien über die Auslegung des § 31 a 
Abs. 1 AO. Die Vorschrift trägt die Überschrift „Mitteilungen 
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leis-
tungsmissbrauchs“ und hat in dem hier interessierenden 
Teil u. a. folgenden Regelungsgehalt: Die Offenbarung der 
eigentlich durch das Steuergeheimnis geschützten Verhält-
nisse des Betroffenen ist danach zulässig, soweit sie für 
die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens mit dem 
Ziel der Entscheidung „über Bewilligung, Gewährung, 
Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder Belas-
sen einer Leistung aus öffentlichen Mitteln“ oder aber „für 
die Geltendmachung eines Anspruchs auf Rückgewähr 
einer Leistung aus öffentlichen Mitteln“ erforderlich ist. Der 
Antragsteller vertrat die Auffassung, eine Offenbarung 
seiner Einkünfte gegenüber der Bundesagentur sei nur und 
erst dann zulässig, wenn das Finanzamt zumindest grob 
geprüft habe, ob diese Daten die Rückforderung von öffent-
lichen Leistungen rechtfertigen. Konkret führte er aus, dass 
er zwar in den Jahren 2002 bis 2004 Arbeitslosengeld 
bezogen habe, dass dies allerdings nicht für den gesamten 
Zeitraum der Fall gewesen sei und die steuerlich relevan-
ten Einkünfte aus anderen Zeitabschnitten dieser Jahre 
resultierten.  
 
Dieser Auffassung ist der BFH nicht gefolgt. Zwar sei zu-
treffend, dass die Tatsachen, die das Finanzamt bei der 
Prüfung festgestellt habe, noch nicht den Schluss zuließen, 
dass der Antragsteller zu Unrecht Arbeitslosengeld bezo-
gen habe. Eine solche Voraussetzung sei in § 31 a Abs. 1 
AO allerdings auch nicht enthalten. Die Vorschrift verlange 
vielmehr nur, dass die Offenbarung der festgestellten Tat-
sachen für die Einleitung oder Durchführung eines diesbe-
züglichen Verwaltungsverfahrens erforderlich sei; die Tat-
sachen müssten also nach Maßgabe des einschlägigen 
Rechts entscheidungserheblich sein können. Diese Vor-
aussetzung sei hier gegeben.  
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§ 31 a AO habe nicht die Absicht, Zuständigkeiten zu ver-
ändern. Die Frage, ob der Antragsteller Arbeitslosengeld zu 
Unrecht bezogen habe, müsse daher die Bundesagentur 
prüfen; das Finanzamt sei für diese Prüfung – auch über-
schlägig – nicht zuständig. Die Argumentation des An-
tragstellers verkenne, dass dem Finanzamt sonst in vielen 
Fällen und auch im hier zu entscheidenden Fall tatsächli-
che Ermittlungen abverlangt würden, die es für die ihm 
obliegende Steuerfestsetzung überhaupt nicht zu treffen 
habe. Ansonsten müsse das Finanzamt nämlich in solchen 
Fällen Rechtsfragen nicht steuerlicher Art prüfen. Eine 
solche Kompetenzverschiebung lasse sich der Vorschrift 
nicht entnehmen und sei im Gesetzgebungsverfahren auch 
nie beabsichtigt gewesen.  
 
Sofern in der Literatur die Auffassung vertreten werde, 
dass vor einer Mitteilung nach § 31 a AO zumindest auf 
den Einzelfall bezogene, konkrete Anhaltspunkte für die 
Rechtswidrigkeit des Bezugs von öffentlichen Leistungen 
vorliegen müssten, sei dem nicht zu folgen; diese Auffas-
sung würde die Mitteilungsbefugnis des Finanzamtes nicht 
nur beim Arbeitslosengeld, sondern auch bei anderen öf-
fentlichen Leistungen in einer Weise einschränken, die das 
Ziel der Vorschrift, den Missbrauch öffentlicher Leistungen 
wirksam zu bekämpfen, konterkarieren würde. 
 
Kommunale Bedeutung 
 
Die letztgenannte Aussage des BFH macht deutlich, wo die 
kommunale Relevanz der Entscheidung liegt. Die Vorschrift 
des § 31 a Abs. 1 AO betrifft eben alle Leistungen aus 
öffentlichen Mitteln und damit auch Transferleistungen, die 
von Städten, Gemeinden oder anderen kommunalen Stel-
len gewährt werden. 
 
Der Beschluss des Bundesfinanzhofs ist veröffentlich unter 
http://www.bundesfinanzhof.de/www/entscheidungen/2007.
10.31/7B11007.html. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
50.21.05    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
Bundesarbeitsgericht: Abgrenzung von Bereitschafts-
dienst und Überstunden 
 
Urteil vom 25.04.2007 (6 AZR 799/06) 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat den Arbeitgebern 
weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten bei der Anord-
nung von Bereitschaftsdienst aufgezeigt. Die vorliegende 
Entscheidung ermöglicht es Arbeitgebern, die Arbeitsleis-
tung im Bereitschaftsdienst nicht nur für unvorhersehbare 
Arbeiten abzurufen, sondern auch planbare Tätigkeiten im 
Bereitschaftsdienst anzuordnen. Nach Mittelung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft kann es sich gerade in 
Krankenhäusern daher lohnen, zukünftig Bereitschafts-
dienst unmittelbar im Anschluss an die Regelarbeitszeit 
anzuordnen und dabei bereits einen festen Teil der Bereit-
schaftszeiten für die volle Arbeitsleistung einzuplanen. 
Allerdings gilt der Gestaltungsspielraum nicht unbegrenzt. 
Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienste nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungs-
gemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. So-
wohl die geplanten Aufgaben, als auch die erfahrungsge-
mäß anfallenden unvorhersehbaren Arbeiten im Bedarfsfall 

dürfen insgesamt höchstens 49 % der Bereitschaftsdienst-
zeit erreichen. Unabhängig von der BAG-Entscheidung 
müssen die Höchstarbeitszeitgrenzen nach dem Arbeits-
zeitgesetz in Verbindung mit den anwendbaren tariflichen 
Vorschriften beachtet werden. Nach Mitteilung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft bezieht sich das BAG-
Urteil auf die Bereitschaftsdienstregelungen des Bundes-
Angestellten-Tarifvertrages (BAT). Da in den zwischenzeit-
lich zur Geltung kommenden neuen Tarifverträgen die 
Definition des Bereitschaftsdienstes jedoch nicht von der 
des BAT abweicht, können die Schlüsse aus dem BAG-
Urteil auch auf diese Tarifverträge übertragen werden. 
 
Im Folgenden sind die Entscheidungsgründe des BAG 
abgedruckt: 
 
Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Zu Recht hat 
das Landesarbeitsgericht die Klage als unbegründet abge-
wiesen. 
 
Die Klägerin hat gegenüber dem Beklagten keinen An-
spruch auf Bezahlung von Überstundenvergütung in Höhe 
von 2.248,25 € brutto. Der Vergütungsanspruch der Kläge-
rin gegen den Beklagten ist für die während des Bereit-
schaftsdienstes geleisteten Arbeiten bereits erfüllt. Nach 
Nr. 6 Abschnitt B Abs. 2 der SR 2 a BAT wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes in der Stufe B mit 25 v.H. der zu 
vergütenden Arbeitszeit bewertet und mit der Überstun-
denvergütung bezahlt. Diese Bereitschaftsdienstvergütung 
für die im Streit befindlichen Zeiträume hat die Klägerin 
unstreitig in vollem Umfang erhalten. Die Klägerin hat kei-
nen weiteren Zahlungsanspruch gegen den Beklagten auf 
Überstundenvergütung nach § 17 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 4 
i.V.m. § 35 Abs. 3 Unterabs. 2 BAT. 
 
1. Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht angenommen, 
dass es vorliegend an der Anordnung von Überstunden 
fehlt. 
 
a) Nach § 17 Abs. 1 Unterabs. 1 BAT sind Überstunden nur 
die "auf Anordnung" geleisteten Arbeitsstunden. Die Tarif-
vorschrift bestätigt das auch ohne eine solche Regelung 
bestehende Recht des Arbeitgebers zur Anordnung von 
Überstunden. Er darf Überstunden jedoch nur in dringen-
den Fällen anordnen, d.h. in Fällen, in denen bestimmte 
Arbeiten nicht innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit erle-
digt werden können und keinen Aufschub dulden 
(Böhm/Spiertz/Sponer/Steinherr Kommentar zum BAT 
Stand August 2006 § 17 Rn. 4). Überstunden können also 
nur dann entstehen, wenn Arbeitsleistungen angeordnet 
werden, die außerhalb der dienstplanmäßigen oder be-
triebsüblichen Arbeitszeit des Angestellten liegen (Uttlin-
ger/Breier/Kiefer/Hoffmann/Dassau Kommentar zum BAT 
Stand Januar 2007 § 17 Erl. 2). Es bedarf einer ausdrückli-
chen oder zumindest konkludenten Anordnung durch den 
Arbeitgeber. Damit soll verhindert werden, dass der Ange-
stellte nachträglich Vergütung von Überstunden verlangt, 
ohne dass der Arbeitgeber sich der Leistung von Über-
stunden überhaupt bewusst war (vgl. Cle-
mens/Scheuring/Steingen/Wiese Kommentar zum BAT 
Stand Juni 2006 § 17 Erl. 3). 
 
b) Bereitschaftsdienst liegt dagegen vor, wenn sich der 
Arbeitnehmer, ohne dass von ihm wache Aufmerksamkeit 
gefordert wird, für Zwecke des Betriebs an einer vom Ar-
beitgeber bestimmten Stelle innerhalb oder außerhalb des 

http://www.bundesfinanzhof.de/www/entscheidungen/2007.10.31/7B11007.html�
http://www.bundesfinanzhof.de/www/entscheidungen/2007.10.31/7B11007.html�
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Betriebs aufzuhalten hat, damit er erforderlichenfalls seine 
volle Arbeitstätigkeit unverzüglich aufnehmen kann (BAG 
28.01.2004 - 5 AZR 530/02 - BAGE 109, 254 m.w.N.) . 
Dies entspricht auch der Definition des § 15 Abs. 6 a BAT. 
Grundsätzlich ist Bereitschaftsdienst danach keine volle 
Arbeitsleistung, sondern eine Aufenthaltsbeschränkung, die 
mit der Verpflichtung verbunden ist, bei Bedarf unverzüg-
lich tätig zu werden. Damit unterscheidet sich dieser Dienst 
seinem Wesen nach von der vollen Arbeitstätigkeit, die 
vom Arbeitnehmer eine ständige Aufmerksamkeit und 
Arbeitsleistung verlangt. Dieser qualitative Unterschied 
rechtfertigt es, für den Bereitschaftsdienst eine andere 
Vergütung vorzusehen als für die Vollarbeit. Der Tarifnorm 
des § 15 Abs.6a BAT ist allerdings nicht zu entnehmen, 
dass sich der vom Arbeitgeber zu bestimmende Aufent-
haltsort außerhalb des Gebäudes oder des eigentlichen 
Arbeitsraumes - vorliegend: Operationssaal - befinden 
muss. Die vom Arbeitgeber festzulegende Stelle kann auch 
die eigentliche Arbeitsstelle sein, um ggf. die Arbeit sofort, 
d.h. im Bedarfsfall auf Anordnung des Arbeitgebers auf-
nehmen zu können (Senat 05.06.2003 - 6 AZR 114/02 - 
BAGE 106, 252). Nach § 15 Abs. 6 a Unterabs. 1 Satz 2 
BAT darf der Arbeitgeber Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungs-
gemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 
 
c) Der Arbeitgeber darf grundsätzlich in Ausübung seines 
Weisungsrechts bestimmen, welche Art von Leistungen der 
Arbeitnehmer zu erbringen hat (vgl. Senat 4. Dezember 
1986 - 6 AZR 123/84 - EzBAT SR 2c BAT Bereitschafts-
dienst Nr. 1, zu 112 der Gründe). Er darf also entweder 
Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst oder Überstunden 
anordnen und ist auch berechtigt, die in einem Dienstplan 
im Voraus getroffene Anordnung zu ändern. Statt der zu-
nächst dienstplanmäßig vorgesehenen Rufbereitschaft darf 
er somit Überstunden anordnen (vgl. Senat 26.11.1992 - 6 
AZR 455/91 - BAGE 72, 26, 28). Gebunden ist der Arbeit-
geber bei seiner Entscheidung nur durch Gesetz, Kollektiv- 
und Einzelarbeitsvertragsrecht. Der Arbeitgeber ist auch 
durch § 17 BAT nicht gehindert, den ärztlichen Dienst im 
Krankenhaus zwischen dem Ende der täglichen Arbeitszeit 
und dem Beginn der Arbeitszeit des folgenden Tages teils 
als Überstunden und teils als Bereitschaftsdienst anzuord-
nen (vgl. Senat 27.01.1994 - 6 AZR 465/93 - AP BAT § 17 
Nr. 23). Das Landesarbeitsgericht hat deshalb zu Recht 
angenommen, der Arbeitgeber könne frei entscheiden, 
sofern nach Ablauf der Regelarbeitszeit erwartungsgemäß 
noch Arbeit anfällt, ob er den bereits angeordneten Bereit-
schaftsdienst in Anspruch nimmt oder ob er im Anschluss 
an die Regelarbeitszeit ggf. Überstunden anordnet. 
 
2. Für die hier im Streit befindlichen, sich an die jeweils 
regulären Arbeitszeiten anschließenden, Arbeitszeiten 
steht der Klägerin nur die Bereitschaftsdienstvergütung zu. 
 
a) Das Landesarbeitsgericht hat bindend festgestellt, dass 
der Beklagte an den fraglichen und im Einzelnen unstreiti-
gen Tagen im Klagezeitraum Bereitschaftsdienst angeord-
net hat. Diese Anordnung war auch wirksam, weil der tat-
sächliche Arbeitsanfall während dieser Zeiten bei höchs-
tens 25 v.H. lag, so dass die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwog (vgl. § 15 Abs. 6 a Unterabs. 1 Satz 2 BAT). Die 
im streitgegenständlichen Zeitraum sich an die reguläre 
Arbeitszeit anschließenden Arbeiten zählten zur Bemes-
sungsgrundlage für die Bereitschaftsdienststufe nach Nr. 6 
Abschnitt B Abs. 2 Buchst. a der SR 2a BAT. Damit wurde 

die Klägerin durch die von dem Beklagten abgeforderten 
Arbeiten nach Ende der Regelarbeitszeit auch in zeitlicher 
Hinsicht nicht überobligatorisch während des Bereit-
schaftsdienstes in Anspruch genommen. 
 
b) Entgegen der Revision hat die Klägerin im Anschluss an 
das reguläre Ende ihrer Arbeitszeit tatsächlich Bereit-
schaftsdienst und keine Überstunden geleistet. Dem Tarif-
wortlaut von § 15 Abs. 6 a Unterabs. 1 Satz 1 BAT ist nicht 
zu entnehmen, dass zwischen dem Ende der regulären 
Arbeitszeit und der Abforderung der Arbeitsleistung aus 
dem Bereitschaftsdienst eine Zäsur zu erfolgen hat. Bereit-
schaftsdienst kann sich nahtlos an die Regelarbeitszeit 
anschließen. Zeiten der tatsächlich in Anspruch genomme-
nen Arbeitsleistung während des Bereitschaftsdienstes 
können sich aus arbeitsorganisatorischen Gründen unmit-
telbar an die reguläre Arbeitszeit anschließen. Unter der 
Voraussetzung, dass die Zeit ohne Arbeitsleistung über-
wiegt, kann Bereitschaftsdienst auch dann vom Arbeitgeber 
angeordnet werden, wenn früher für den gleichen Zeitraum 
Überstunden angeordnet worden waren (Senat 27.01.1994 
- 6 AZR 465/93 - AP BAT § 17 Nr. 23; Böhm/Spiertz/   
Sponer/Steinherr § 15 Rn. 80 b). 
 
aa) Entgegen der Ansicht der Klägerin ist ein "Aufnehmen 
der Arbeit" i.S.v. § 15 Abs. 6 a Unterabs. 1 Satz 1 BAT 
auch bei der Fortsetzung der Arbeit über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus anzunehmen. Wann die tatsächliche 
Arbeitsleistung während des Bereitschaftsdienstes erbracht 
wird, bestimmt allein der Arbeitgeber. Entscheidend ist, 
dass § 15 Abs. 6 a Unterabs. 1 Satz 1 BAT nicht definiert, 
was Bereitschaftsdienst und Bereitschaftsdienstarbeit ist, 
sondern lediglich die Verpflichtung des Angestellten be-
gründet, sich an einer bestimmten Stelle aufzuhalten und 
"einsatzbereit zu halten". Dies umfasst die beiden Aspekte 
des Bereitschaftsdienstes, zum einen die Bestimmung des 
Aufenthaltsortes und zum anderen die Arbeitsbereitschaft 
des Arbeitnehmers. Eine Reihenfolge, wonach der Arbeit-
nehmer sich zunächst zu dem vom Arbeitgeber zu bestim-
menden Aufenthaltsort begeben muss, um sodann die 
Arbeitsleistung im Bereitschaftsdienst aufzunehmen, lässt 
sich dem Wortlaut der Tarifbestimmung nicht entnehmen. 
Dies wäre auch praxisfern. In der Regel steht bei Anord-
nung von Bereitschaftsdienst bzw. der Aufstellung des 
Dienstplans, der zum Teil für größere Zeiträume aufgestellt 
wird, noch nicht fest, ob und wann der Bedarfsfall eintritt. 
Dies schließt auch nicht aus, worauf das Landesarbeitsge-
richt hingewiesen hat, dass auf Grund des oft tageweise 
aufgestellten OP-Plans bereits absehbar ist, eine angesetz-
te Operation werde bei Dienstende noch nicht abgeschlos-
sen sein, so dass ein nahtloses Weiterarbeiten der OP-
Schwester über das Dienstende hinaus erforderlich wird. 
Der Arbeitgeber darf dementsprechend Bereitschaftsdienst 
anordnen, obgleich er aus der Erfahrung heraus weiß, dass 
der betreffende Arbeitnehmer oftmals ohne Unterbrechung 
über das Ende der regulären Arbeitszeit hinaus noch wäh-
rend der Bereitschaftsdienstzeit weiterarbeiten muss, so-
fern gewährleistet ist, dass die Zeiten der tatsächlichen 
Inanspruchnahme nicht mehr als die Hälfte des gesamten 
Bereitschaftsdienstes ausmachen. 
 
bb) Der Bereitschaftsdienst setzt auch nicht voraus, dass 
nur unvorhergesehene Arbeiten anfallen und nur für solche 
die Arbeitsleistung abgerufen wird. Das Tatbestandsmerk-
mal "im Bedarfsfall" ist vielmehr auch dann als erfüllt anzu-
nehmen, wenn von vornherein feststeht, dass für diese 
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Arbeiten ein Bedarf bestehen wird (vgl. Böhm/Spiertz/ 
Sponer/Steinherr § 15 Rn. 80 e). Der Arbeitgeber kann von 
Erfahrungswerten ausgehen, wonach während dieser Zeit 
auch tatsächlich Arbeit anfällt. Dies ist der entscheidende 
Unterschied zu der Anordnung von Rufbereitschaft. Diese 
darf nach § 15 Abs. 6 b Unterabs. 1 Satz 2 BAT nur dann 
vom Arbeitgeber angeordnet werden, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Die Unvor-
hersehbarkeit der Arbeit ist im Unterschied zur Rufbereit-
schaft kein Tatbestandsmerkmal von Bereitschaftsdienst 
(vgl. Böhm/Spiertz/Spaner/Steinherr a.a.O.). Für die vom 
Landesarbeitsgericht Nürnberg im Urteil vom 22.09.1994 (- 
8 (3) Sa 188/92 - ZTR 1995, 119) und auch in der Literatur 
(vgl. Uttlinger/Breien/Kiefer/Hoffmann/Dassau § 15 Erl. 
23.4) vertretene gegenteilige Ansicht, dass Tätigkeiten, die 
aus der regulären Arbeitszeit stammten und dort aus ir-
gendwelchen Gründen nicht erledigt worden seien, für die 
Beurteilung der Arbeitsleistung im Bereitschaftsdienst au-
ßer Betracht zu lassen seien, findet sich im Tarifwortlaut 
kein Anhaltspunkt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Tarifver-
tragsparteien gehen davon aus, dass bei Bereitschafts-
dienst erwartungsgemäß Arbeit anfällt, aber erfahrungs-
gemäß die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. Zu Recht 
hat das Landesarbeitsgericht in den auf Seite 11 seines 
Urteils aufgeführten Beispielen aufgezeigt, dass das Erfor-
dernis der Unvorhersehbarkeit von Arbeitsleistung bei der 
Anordnung von Bereitschaftsdienst auch zu praktisch nicht 
lösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung führen würde. 
 
3. Der Beklagte hat den ursprünglich angeordneten Bereit-
schaftsdienst der Klägerin auch nicht aufgehoben und 
stattdessen Überstunden angeordnet. Eine entsprechende 
ausdrückliche oder zumindest konkludente Erklärung liegt 
nicht vor. 
 
Eine Überstundenanordnung setzt zwar nicht notwendi-
gerweise voraus, dass Zahl und Lage der Überstunden im 
Voraus festgelegt werden. Es genügt, dass ein Arbeitsauf-
trag mit der Weisung verbunden wird, ihn innerhalb einer 
bestimmten Zeit ohne Rücksicht auf die regelmäßige Ar-
beitszeit auszuführen. Eine solche Weisung kann sich auch 
aus den Umständen ergeben (BRG 28.11.1973 - 4 AZR 
62/73 - GAGE 25, 419) . Der Arbeitgeber hat allerdings ggf. 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Über-
stundenarbeit nur von den dazu Befugten und in der dazu 
erforderlichen Art und Weise angeordnet wird (Böhm/   
Spiertz/Sponer/Steinherr § 17 Rn. 5 m.w.N.). Wenn der 
Arbeitgeber - wie vorliegend - durch Aufstellung des 
Dienstplans Bereitschaftsdienst angeordnet hatte, bedarf 
es zudem einer eindeutigen Erklärung, dass er diese An-
ordnung aufhebt und nunmehr stattdessen Überstunden 
anordnet. Dass der Beklagte den die Klägerin betreffenden 
Dienstplan an den hier im Streit befindlichen Tagen aufge-
hoben und stattdessen für die Klägerin Überstunden ange-
ordnet hat, hat die Klägerin in den beiden Tatsachenin-
stanzen selbst nicht behauptet. Dies ist auch nicht dem 
zwischen den Parteien geschlossenen Teilvergleich vom 
07.12.2005 zu entnehmen. Danach steht fest, dass die 
Klägerin während der streitbefangenen Zeiträume Arbeiten 
im Bereitschaftsdienst erbracht hat. Wenn die Klägerin 
nunmehr mit der Revision geltend macht, von dem Beklag-
ten sei der Bereitschaftsdienst "verschoben worden" und 
vor dem Eintritt in den Bereitschaftsdienst seien Überstun-
den angeordnet worden, widerspricht dies, worauf die Re-
visionserwiderung zu Recht hingewiesen hat, dem der 

Entscheidung des Senats zugrunde zu legenden, vom 
Landesarbeitsgericht festgestellten Sachverhalt. Insoweit 
ist der neue Tatsachenvortrag der Klägerin nicht zu be-
rücksichtigen (§ 559 ZPO). Damit kommt es nicht mehr 
darauf an, ob der operierende Arzt rechtlich überhaupt in 
der Lage war, Überstunden im Namen des beklagten 
Landkreises anzuordnen. 
 
4. Diesem Ergebnis steht auch nicht die Entscheidung des 
Senats vom 26.11.1992 (- 6 AZR 455/91 - GAGE 72, 26) 
entgegen, die die Abgrenzung von Rufbereitschaft und 
Überstunden zum Gegenstand hatte. Rufbereitschaft, Be-
reitschaftsdienst und die Anordnung von Überstunden 
unterscheiden sich insbesondere nach dem Grad der dem 
Arbeitnehmer obliegenden Pflichten, der von der bloßen 
Erreichbarkeit zur gelegentlichen Arbeit bis zur vollen Ar-
beitsleistung reicht. Der Senat hatte - in Übereinstimmung 
mit seiner bisherigen Rechtsprechung - entschieden, dass 
durch die vorherige dienstplanmäßige Anordnung von 
Rufbereitschaft die spätere Anordnung von Überstunden 
nicht ausgeschlossen wird. Die weitergehende Anordnung 
von Überstunden hebt - soweit sie zeitlich reicht - inzident 
die Verpflichtung zur Rufbereitschaft auf. In dem dieser 
Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Arbeitge-
ber seine ursprüngliche Weisung, Rufbereitschaft zu leis-
ten, geändert und Überstunden tatsächlich angeordnet. 
Gemäß § 15 Abs. 6 b Unterabs. 1 Satz 1 BAT liegt Rufbe-
reitschaft nur vor, wenn sich der Angestellte auf Anordnung 
des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten 
muss, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Im Unter-
schied zum Bereitschaftsdienst bedeutet dies, dass der 
Angestellte frei und selbstbestimmt seinen Aufenthaltsort 
wählen kann (vgl. Senat 26. November 1992 - 6 AZR 
455/91 - SAGE 72, 26, 29 mwN). Diese Voraussetzungen 
sind nicht gegeben, wenn der Arbeitgeber anordnet, der 
Angestellte habe im unmittelbaren Anschluss an die regel-
mäßige Arbeitszeit weiter zu arbeiten. Vorliegend war die 
Klägerin im unmittelbaren Anschluss an ihre Regelarbeits-
zeit zum Bereitschaftsdienst eingeteilt. Damit konnte die 
Klägerin im Unterschied zur Rufbereitschaft ihren Aufent-
haltsort gerade nicht frei und selbstbestimmt wählen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
11.01.05    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
OLG München: Angebotsausschluss wegen fehlender 
Unterlagen nicht immer zwingend 
 
Beschluss vom 23.05.2007 (Verg 3/07) 
 
Das OLG München hat entschieden, dass ein Angebot 
nicht ausgeschlossen werden muss, wenn die fehlenden 
Unterlagen keine eigenständigen Erklärungen des Bieters 
enthalten. 
 
In der Ausschreibung für eine Brücke ist verlangt, dass den 
Angeboten die Baubeschreibung sowie die Anlagen A 4 
(Mustervertrag für den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator) und A 10 (Zusätzliche Technische Ver-
tragsbedingungen mit Änderungen und Ergänzungen) 
beizufügen sind. Die Bieterin hat ihre Angebote ohne diese 
Unterlagen abgegeben und erst auf Hinweis des Bauamtes 
nachgereicht. Eine Konkurrentin rügt diesen Sachverhalt. 
Sie meint, das Angebot müsse wegen fehlender Erklärun-
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gen gemäß VOB/A § 21 Nr. 1 Abs. 2 Satz 5 i. V. m. VOB/A 
§ 25 Nr. 1 Abs. 1 b ausgeschlossen werden. 
 
Das sieht das Gericht anders. Die fehlenden Unterlagen 
enthalten - anders als beispielsweise geforderte Angaben 
über Einheitspreise oder beabsichtigten Nachunterneh-
mereinsatz - keine eigenständigen Erklärungen der Biete-
rin. Insoweit ist die vorliegende Konstellation auch nicht 
vergleichbar mit den Fällen, in denen der Bieter beispiels-
weise Muster vorzulegen hatte (BGH, IBR 2006,689) oder 
Angaben zu seinen Preisen verlangt waren (BGH, 
IBR 2005, 507). Hier handelt es sich dagegen um vom 
Bauamt vorformulierte Unterlagen bzw. Vertragsbedingun-
gen, die von der Bieterin an keiner Stelle individuell auszu-
füllen oder zu ergänzen waren. Soweit von der Bieterin 
eine Erklärung verlangt war, hat sie diese abgegeben, 
indem sie im Angebotsschreiben - wie gefordert – erklärt 
hat, die Baubeschreibung sowie die Anlagen A 4 und A 10 
als Vertragsbestandteil zu akzeptieren. Ihr Angebot kann 
damit vom Bauamt auch ohne Beifügung der fraglichen 
Unterlagen in jeder Hinsicht mit den Angeboten anderer 
Bieter verglichen und bewertet werden. 
 
Die Ansicht des OLG München überzeugt. Wenn fehlende 
Unterlagen keine eigenständigen Erklärungen des Bieters 
enthalten, ist ein Angebotsausschluss nicht gerechtfertigt. 
Insoweit muss der rein formelle Ansatz des BGH 
(IBR 2003, 430) einzelfallbezogen modifiziert werden. Im 
vorliegenden Fall waren die fehlenden Unterlagen im An-
gebotsschreiben als Vertragsbestandteile aufgeführt. Die-
ses Formular war von der Bieterin unterschrieben. Das 
reicht für die erforderliche „Erklärung" aus. Die eigentlichen 
Unterlagen konnten deshalb nachgereicht werden. Die VK 
Nordbayern (IBR 2006, 636) hat die Ansicht vertreten, dass 
ein Ausschluss des Angebots nur dann zwingend ist, wenn 
die fehlende Erklärung zumutbar gefordert, klar verlangt 
und nicht unbedeutend war. Dies trifft im obigen Fall eben-
falls nicht zu. Nachdem in den fehlenden Unterlagen keine 
Eintragungen vorzunehmen waren, kam diesen im Hinblick 
auf die Prüfung und Wertung der Angebote keine Bedeu-
tung zu. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4607 vom 16.11.2007  
60.20.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
OVG Rheinland-Pfalz: Belästigungen durch Spiel- und 
Sportfläche 
 
Beschluss vom 22.08.2007 (8 B 10784/07) 
 
Das OVG Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass eine 
Spiel- und Sportfläche neben einer Wohnbebauung zuläs-
sig ist, wenn die Nutzung als Bolzplatz für die Nachbar-
schaft nicht zu unzumutbaren Belästigungen führt. Dies 
kann durch entsprechende Auflagen (beschränkte Nut-
zungszeiten etc.) gewährleistet werden. 
 
Mehrere Anwohner in einem Wohngebiet wenden sich 
gegen eine Baugenehmigung zur Errichtung eines so ge-
nannten Multifunktionsplatzes. Sie befürchten erhebliche 
Lärmeinwirkungen, die von sportlichen und spielerischen 
Aktivitäten ausgehen. Die planende Gemeinde hat den 
Multifunktionsplatz im Rahmen eines Bebauungsplans für 
ein Schulgebiet als „öffentliche Grünfläche - Sportanlage" 
festgesetzt. Aus dieser Festsetzung schließen die Anwoh-

ner, dass hier nur ein wohngebietsverträgliches allgemei-
nes Ballspielen, aber kein unter Umständen lärmintensive-
res (Fuß-)Ballspielen erlaubt werden soll. 
 
Die angefochtene Baugenehmigung hat Bestand. Das 
OVG Rheinland-Pfalz sieht keinen Verstoß der Baugeneh-
migung für den Multifunktionsplatz gegen die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. Diese haben keinen nachbar-
schützenden Charakter. Die Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche mit einer Zweckbestimmung „Volleyballspiel-
feld" gewährt keinen gebietsübergreifenden Schutz des 
Nachbarn vor anderen Nutzungen der Parzelle. Die An-
wohner können daher nicht verlangen, dass andere, mit 
stärkeren oder andersartigen Störungen oder Belästigun-
gen verbundene sportliche oder spielerische Aktivitäten 
auszuschließen sind. Die angefochtene Baugenehmigung 
verstößt auch nicht gegen das bauplanungsrechtliche 
Rücksichtnahmegebot.  
 
Es steht nicht zu erwarten, dass von der genehmigten 
Anlage bei bestimmungsgemäßer Nutzung Belästigungen 
oder Störungen ausgehen, die nach der Eigenart des Bau-
gebiets in diesem selbst oder in dessen Umgebung unzu-
mutbar sind. Die der Baugenehmigung zum Schutz der 
Nachbarschaft beigefügten Auflagen tragen den Anforde-
rungen an die Vermeidung von Belästigungen oder Störun-
gen ausreichend Rechnung. Insbesondere die vorgesehe-
ne Bepflanzung einer Erdböschung führt zu einer erhebli-
chen Reduzierung von Lärmemissionen auf ein zumutba-
res Maß. Die Anwohner können sich auch nicht darauf 
berufen, dass eine missbräuchliche Benutzung durch Ju-
gendliche und junge Erwachsene zu erwarten ist. Das 
Gebot der Rücksichtnahme wird durch die missbräuchliche 
Nutzung eines Spiel- oder Bolzplatzes durch Dritte nur 
dann verletzt, wenn die Gemeinde sich diese Nutzung 
zurechnen lassen muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall. 
 
Nach der Rechtsprechung des BVerwG (NVwZ 1992, 848) 
ist ein Bolzplatz im allgemeinen Wohngebiet als „Anlage für 
sportliche Zwecke" im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 
grundsätzlich zulässig. In der Rechtsprechung ist auch 
anerkannt, dass Bolzplätze wegen der mit dem „Bolzen" 
naturgemäß verbundenen Geräuschentwicklung in hohem 
Maße konfliktträchtig sind. Dies begründet in der Praxis die 
Notwendigkeit, ausreichende Vorkehrungen zum Schutz 
der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung vor Störun-
gen und Belästigungen vorzusehen. Die erforderlichen 
Auflagen zum Schutz der Nachbarschaft können die An-
wohner öffentlich-rechtlich einfordern.  
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4507 vom 09.11.2007  
52.20.20    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
VK Köln: zur Beifügung von Verpflichtungserklärungen 
 
Beschluss vom 02.10.2007 (VK VOB 21/2007) 
 
Die Vergabekammer Köln hat zur erforderlichen Beifügung 
von Verpflichtungserklärungen Stellung genommen. Dem 
Beschluss zufolge sind nach § 8 a Nr. 10 VOB/A Verpflich-
tungserklärungen für Nachunternehmer unaufgefordert 
bereits mit dem Angebot vorzulegen. Eine EG-
Bekanntmachung muss zudem keinen Hinweis auf die 
Vorlage der Verpflichtungserklärung enthalten. 
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Im zugrunde liegenden Sachverhalt wurde den Bietern im 
Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung mit den Aus-
schreibungsunterlagen die EG-Bewerbungsbedingungen 
überlassen, die unter anderem die Vorlage von Verpflich-
tungserklärungen zusammen mit dem Angebot fordern. 
Zugleich wurde (irrtümlich) das für nationale Vergaben 
übliche Formblatt für Nachunternehmerangaben überlas-
sen, welches den Hinweis enthält, dass die Nachunter-
nehmer erst auf Verlangen namentlich zu benennen sind. 
Mit dem Nachprüfungsverfahren wurde der Ausschluss des 
günstigsten Bieters verlangt, da seinem Angebot keine 
Verpflichtungserklärungen beigefügt waren. 
 
Die VK Köln hat vorliegend dem Antrag stattgegeben und 
die Vergabestelle zum Ausschluss des Bieters verpflichtet. 
 
Da dem Angebot keine Verpflichtungserklärungen für 
Nachunternehmer beigefügt waren, war dieses als unvoll-
ständig anzusehen und damit zwingend auszuschließen. 
Hierbei hat die Vergabekammer maßgeblich auf die neu in 
die VOB/A eingefügte Vorschrift des § 8 a Nr. 10 abgestellt, 
wonach ein Bieter durch Überlassung von Verpflichtungs-
erklärungen nachzuweisen hat, dass ihm die kalkulierten 
Nachunternehmer auch tatsächlich zur Verfügung stehen. 
 
§ 8 a Nr. 10 VOB/A sei dahingehend zu verstehen, dass 
der Nachweis bereits zusammen mit dem Angebot erbracht 
werden müsse. Dies ergebe sich maßgeblich aus der Ent-
stehungsgeschichte der Vorschrift sowie der hiermit zu-
sammenhängenden Rechtsprechung des EuGH. Die Vor-
schrift sei zwingendes Recht, das nicht zur Disposition 
stehe. Damit hätte für alle beteiligten Bieter klar sein müs-
sen, dass Verpflichtungserklärungen zusammen mit dem 
Angebot hätten abgegeben werden müssen. Die Kammer 
hat abschließend darauf hingewiesen, dass ein Bieter 
grundsätzlich um Aufklärung bitten muss, wenn er einen 
Widerspruch zwischen § 8 a Nr. 10 VOB/A (und den Be-
werbungsbedingungen) und einem überlassenen Nachun-
ternehmerformblatt erkennt. Ein solcher ist vorliegend of-
fensichtlich gewesen.  
 
Anmerkung des DStGB 
 
Die vorliegende Entscheidung der VK Köln beschäftigt sich 
mit einer für die Vergabepraxis außerordentlich wichtigen 
Frage. Insbesondere im Falle umfangreicher (Bau-) Maß-
nahmen ist es für Bieter häufig schwierig, bereits mit der 
Angebotsabgabe alle beabsichtigten Verpflichtungserklä-
rungen beteiligter Nachunternehmen vorlegen zu lassen. 
Gleichwohl sieht die Vergabekammer Köln keinen Hand-
lungsspielraum und stellt fest, dass gemäß § 8a Nr. 10 
VOB/A Verpflichtungserklärungen unaufgefordert bereits 
mit dem Angebot vorzulegen sind. 
 
Für den Bereich der VOL/A hat die Vergabekammer des 
Bundes (VK Bund) – ebenfalls mit Beschluss vom 
02.10.2007 (VK 1-104/07) – eine andere Schlussfolgerung 
gezogen. Danach ist zwar ein Bieter, der zum Nachweis 
seiner Leistungsfähigkeit einen Nachunternehmer einset-
zen will, gemäß § 7 a Nr. 3 Abs. 6 VOL/A grundsätzlich 
verpflichtet, einem Auftraggeber nachzuweisen, dass er 
über die Mittel des als Nachunternehmer benannten Unter-
nehmens tatsächlich verfügen kann. Allerdings sage § 7a 
Nr. 3 Abs. 6 VOL/A nichts darüber aus, zu welchem Zeit-
punkt der Verfügbarkeitsnachweis zu führen sei.  
 

Insbesondere gebiete die Vorschrift nicht, dass der Nach-
weis – ohne diesbezügliche ausdrückliche Forderung – 
bereits mit einem Teilnahmeantrag oder vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist vorzulegen sei. Ein Unternehmen könne 
seiner Nachweispflicht nach der VOL/A auch nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist nachkommen. 
 
Im zugrunde liegenden Sachverhalt hatte ein öffentlicher 
Auftraggeber in einer Bekanntmachung eines Teilnahme-
wettbewerbs für ein Verhandlungsverfahren bekannt gege-
ben, dass die Bewerber bestimmte Eignungsnachweise mit 
dem Teilnahmeantrag vorzulegen haben. Nach Eingang 
der Teilnahmeanträge schloss der Auftraggeber ein Unter-
nehmen wegen einer fehlenden Nachunternehmerverpflich-
tungserklärung aus. Die Vorlage der Erklärung war in der 
Bekanntmachung allerdings nicht ausdrücklich verlangt 
worden. 
 
Die VK Bund hat zurecht festgestellt, dass für den Fall, 
dass ein Auftraggeber die Vorlage einer Verpflichtungser-
klärung nicht ausdrücklich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
einfordert, ein Bieter auch nicht wegen eines unvollständi-
gen Angebots (Teilnahmeantrag) ausgeschlossen werden 
darf. Etwas anderes muss nur für den Fall gelten, in dem 
ein Auftraggeber die Vorlage einer Verpflichtungserklärung 
bereits ausdrücklich in der Vergabebekanntmachung ein-
gefordert hat (vgl. auch § 8 Nr. 3 Abs. 4 VOB/A). 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
60.20.10    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
VGH Baden-Württemberg: Anspruch auf Schulräume 
für muttersprachlichen Unterricht 
 
Beschluss vom 12.10.2007 (1 S 2132/07) 
 
Der Erste Senat des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Ba-
den-Württemberg hat mit Beschluss vom 12.10.2007 ent-
schieden, dass es bei einer Entscheidung über die Verga-
be von Schulräumen für außerschulische Zwecke den 
Gemeinden verwehrt sei, sich über die schul- und integrati-
onspolitischen Vorgaben der Kultusverwaltung hinwegzu-
setzen. In Baden-Württemberg fördert das Landes mutter-
sprachlichen Zusatzunterricht für ausländische Kinder. 
Dieser so genannte Konsulatsunterricht wird von den jewei-
ligen Herkunftsländern in deren Verantwortung organisiert. 
Laut VGH muss die Stadt Rastatt Schulräume für den mut-
tersprachlichen Unterricht für ausländische Kinder zur 
Verfügung stellen, weil das Land diesen Zusatzunterricht 
fördere und auch finanziell unterstütze. Aus der Sicht des 
DStGB wird hier über das Auflegen einer Landesförderung 
ein unausweichlicher und damit praktisch gesetzesähnli-
cher Zwang einer Stadt zur Erfüllung einer Aufgabe ausge-
übt, sodass die für die Übertragung einer Aufgabe per 
Gesetz geltenden landesrechtlichen Konnexitätsregelun-
gen im Ergebnis ebenso zum Tragen kommen müssen, als 
wenn eine Aufgabe per Gesetz übertragen worden wäre. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der 
Gemeinderat der Stadt Rastatt hat am 27.11.2006 be-
schlossen, unter Abkehr von der bisherigen langjährigen 
Praxis in den städtischen Schulen zukünftig keine Räume 
mehr für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Zur Be-
gründung hat er sich darauf berufen, dass dieser Unterricht 
letztlich ein Hindernis für die Integration der jungen Men-
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schen in die deutsche Gesellschaft darstelle - stattdessen 
sollten die Deutschkenntnisse der Ausländerkinder verbes-
sert werden. Nachdem das Begehren türkischer Kinder auf 
Bereitstellung der Schulräume abgelehnt worden war, 
hatten die türkischen Kinder auch bei dem hierzu angeru-
fenen Verwaltungsgericht Karlsruhe keinen Erfolg. Im Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes einer Beschwerde 
der türkischen Kinder gegen die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Karlsruhe hatten die Antragsteller beim VGH 
Baden-Württemberg in Mannheim Erfolg. 
 
Dabei hat der VGH das Vorgehen der Kommune bean-
standet. Bei ihrer Entscheidung über die Vergabe von 
Schulräumen für außerschulische Zwecke sei es den Ge-
meinden verwehrt, sich über die schul- und integrationspo-
litischen Vorgaben der Kultusverwaltung hinwegzusetzen, 
die sich für den Konsulatsunterricht ausgesprochen haben. 
Es sei auch nicht ersichtlich, dass etwa organisatorische 
Schwierigkeiten der weiteren Abhaltung des Konsulatsun-
terrichts in den städtischen Schulen entgegenstünden, 
folglich könnten die Antragsteller wegen der dann gegebe-
nen Ermessensreduzierung einen Anspruch auf Nutzung 
der Schulräume geltend machen.  
 
Den Antragstellern sei auch nicht zumutbar, die Entschei-
dung im anhängigen Klageverfahren abzuwarten. Denn die 
Teilnahme an dem behelfsweise in anderen Räumlichkei-
ten und hauptsächlich am Wochenende veranstalteten 
Unterricht sei für sie mit großen Beschwerlichkeiten ver-
bunden. Der Beschluss ist unanfechtbar. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4307 vom 26.10.2007  
40.14.30    NStVbSH Nr. 11/2007 
 
 
VG Hannover: ElektroG - Kommune darf von der Bun-
deswehr Gebühren verlangen 
 
Urteil vom 10.10.2007 (1 A 7031/06) 
 
Das Verwaltungsgericht Hannover hat entschieden, dass 
Bundeswehrstandorte bei der Anlieferung von Elektroaltge-
räten an kommunalen Übergabestellen nicht privaten 
Haushalten gleichzustellen sind.  
 
Der beklagte öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hatte 
der klagenden Standortverwaltung der Bundeswehr für die 
Anlieferung von 57 Elektroaltgeräten per Gebührenbe-
scheid 334,80 € (differenziert nach Groß- und Kleingerä-
ten) berechnet. Die Geräte stammten aus Wohnunterkünf-
ten sowie aus Verwaltungs- und Betriebsgebäuden. Mit 
ihrer Klage machte die Standortverwaltung geltend, sie sei 
von der Gebührenpflicht befreit, weil die Bundeswehr zu 
den in § 3 ElektroG genannten sonstigen Herkunftsberei-
chen zähle, die als private Haushalte gelten, sofern bei 
ihnen Altgeräte in vergleichbarer Menge anfallen. 
 
Bei der Konkretisierung des Begriffs „privater Haushalt“ 
zieht das Gericht eine Typisierung des Statistischen Bun-
desamtes heran, die Privathaushalte nach Personenanzahl 
unterscheidet. Unabhängig von dieser Differenzierung sei 
offensichtlich, dass die von der Bundeswehr angelieferten 
Mengen darüber hinausgehen.  
 
Das VG Hannover bestätigt die Entscheidung der beklag-
ten Kommune auch unter gebührenrechtlichen Aspekten. 

Da die übrigen Abfälle der Bundeswehr im Entsorgungsge-
biet nicht als Restabfälle, sondern als Gewerbeabfälle 
entsorgt würden, für die gemäß der Abfallsatzung keine 
Grundgebühren bezahlt werden, würde eine unentgeltliche 
Annahme der Elektroaltgeräte gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung verstoßen, weil die Bundeswehr so im 
Verhältnis zu jenen im Kreisgebiet begünstigt würde, die für 
die Beseitigung des Restabfalls mit Gebühren in Anspruch 
genommen werden. Es sei nicht gerechtfertigt, dass die 
Grundgebührenzahler die unentgeltliche Anlieferung von 
Elektroaltgeräten durch die übrigen Gebührenpflichtigen 
mittragen. 
 
Quelle: DStGB-Aktuell Nr. 4407 vom 02.11.2007  
70.13.40    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
 
 
Bundes- und Landesgesetzgebung 
 
Bund 
 
 
Elfte Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher 
Verordnungen 
vom 12.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 52 S. 2382 
 
Verordnung zur Änderung passrechtlicher und anderer 
Vorschriften 
vom 19.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 52 S. 2386 
 
Verordnung zur Änderung von Verordnungen zur An-
passung an das Tierische-Nebenprodukte-
Beseitigungsrecht 
vom 19.10.2007  
BGBl. I 2007 Nr. 52 S. 2461 
 
Gesetz zur Reduzierung und Beschleunigung von im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
vom 23.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 53 S. 2470 
 
Verordnung zur Änderung pflanzenschutzrechtlicher 
Vorschriften und der Düngemittelverordnung 
vom 22.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 53 S. 2494 
 
Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Risikistruk-
tur-Ausgleichsverordnung 
vom 23.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 53 S. 2495 
 
Erste Verordnung zur Änderung der Marktzugangsan-
gabenverordnung 
vom 24.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 53 S. 2498 
 
Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft 
vom 26.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 54 S. 2513 
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Gesetz zur Änderung des Mikrozensusgesetzes 2005 
und des Bevölkerungsstatistikgesetzes 
vom 30.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 55 S. 2526 
 
Drittes Gesetz zur Änderung des Rindfleischetikettie-
rungsgesetzes 
vom 31.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 55 S. 2527 
 
Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Rechts-
vorschriften auf dem Gebiet der Energieregulierung 
vom 29.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 55 S. 2529 
 
Erste Verordnung zur Änderung der Anreizregulierung 
vom 31.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 55 S. 2546 
 
Berichtigung des Gesetzes zur Ausführung des 
UNESCO-Übereinkommens vom 14.11.1970 über Maß-
nahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswid-
rigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut 
vom 26.10.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 55 S. 2547 
 
Neufassung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
vom 31.10.2007  
BGBl. I 2007 Nr. 56 S. 2550 
 
Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes 
vom 05.11.2007  
BGBl. I 2007 Nr. 56 S. 2557 
 
Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Verbraucherin-
formation 
vom 05.11.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 56 S. 2558 
 
Drittes Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes 
vom 08.11.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 57 S. 2566 
 
Fünfte Verordnung zur Änderung personenbeförde-
rungsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.11.2007 
BGBl. I 2007 Nr. 57 S. 2569 
 
Zweiunddreißigste Verordnung zur Änderung der Fut-
termittelverordnung 
vom 13.11.2007  
BGBl. I 2007 Nr. 57 S. 2574 
 
 
 
Land 
 
Gesetz zur Änderung kommunalverfassungs- und 
wahlrechtlicher Vorschriften 
vom 12.10.2007 
GVOBl. SH 2007 Nr. 18 S. 452 
 
 

Landesverordnung zur Änderung der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung 
vom 04.09.2007 
GVOBl. SH 2007 Nr. 18 S. 453 
 
Landesverordnung über die Zulassung von Fachkun-
digen für die Untersuchung von allgemein bauaufsicht-
lich zugelassenen Abwasservorbehandlungsanlagen 
(ZFVO) 
vom 24.09.2007 
GVOBl. SH 2007 Nr. 18 S. 453 
 
Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben auf 
das Landeslabor Schleswig-Holstein und zur Anpas-
sung von Regelungen an geändertes Lebensmittel-
recht 
vom 02.10.2007 
GVOBl. SH 2007 Nr. 18 S. 456 
 
Landesverordnung zur Verhütung übertragbarer 
Krankheiten (HygieneVO) 
vom 11.10.2007  
GVOBl. SH 2007 Nr. 18 S. 461 
 
Richtlinie über die Förderung betrieblicher Ausbil-
dungsplätze (ASH J 1) 
Bekanntmachung des Ministeriums für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr 
vom 15.10.2007 
Amtsbl. SH 2007 Nr. 44 S. 1140 
 
Dritte Änderung der im Land Schleswig-Holstein aner-
kannten Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 
Baustatik – Stand 01.11.2007 
Bekanntmachung des Innenministeriums 
vom 30.10.2007 
Amtsbl. SH 2007 Nr. 45/46 S. 1148 
 
Änderung der Richtlinie zur Förderung von Maßnah-
men auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes 
Bekanntmachung des Innenministeriums 
vom 30.10.2007 
Amtsbl.SH 2007 Nr. 45/46 S. 1148 
 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung schulischer Projekte während der Über-
gangsphase von der allgemeinbildenden Schule in die 
berufliche Bildung (Fördernetzwerke zur Integration 
benachteiligter Jugendlicher in die berufliche Bildung) 
Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Frauen 
vom 31.10.2007 
Amtsbl. SH 2007 Nr. 45/46 S. 1148 
 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Beschäftigung von Absolventinnen und Absolventen 
von Fachhochschulen und wissenschaftlichen Hoch-
schulen in kleinen und mittleren Unternehmen in 
Schleswig-Holstein (Innovationsassistentenrichtlinie) 
Bekanntmachung des Ministeriums für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr 
vom 29.12.2007 
Amtsbl. SH 2007 Nr. 47 S. 1160 
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Bekanntmachung der in Schleswig-Holstein ansässi-
gen Trinkwasseruntersuchungsstellen gemäß § 15 
Abs. 4 Satz 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 
2001) und der bestellten Stellen i.S. des § 19 Abs. 2 
Satz 1 TrinkwV 2001 
Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Familie, Jugend und Senioren 
vom 02.11.2007  
Amtsbl.SH 2007 Nr. 47 S. 1162 
 
 
 
Bücher und Zeitschriften 
 
 
Die Nutzungsordnung des öffentlichen Raumes – 
Zur Auflösung von Straßennutzungskonflikten durch 
den Aufenthalt sozialer Randgruppen im Stadtbereich 
 
Neue Schriften des Deutschen Städtetages, Band 88 
246 Seiten, 46,00 € (inkl. 7 % Mwst) 
bestellung@staedtetag.de 
Deutscher Städtetag, Bereich wG, Lindenallee 13-17, 
50968 Köln 
 
Rechtsprechung und Schrifttum haben sich in jüngster Zeit 
verstärkt mit den polizei- und ordnungsrechtlichen Rechts-
grundlagen auseinandergesetzt, aufgrund derer z.B. Bett-
lern und wohnungslosen Menschen im Hinblick auf Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Aufenthalt 
in bestimmten Bereichen der Innenstädte untersagt werden 
kann. 
 
In der vorliegenden Veröffentlichung des Deutschen Städ-
tetages wird problematisiert, ob und inwieweit die beste-
henden Rechtsgrundlagen, insbesondere aus dem Polizei- 
und Ordnungsrecht, auf die eine Unterbringung des Auf-
enthalts im öffentlichen Raum bislang gestützt wird, ein 
hoheitliches Einschreiten tragen und welche alternativen 
Lösungsansätze es geben könnte. 
 
Eine vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität 
Freiburg i. Br. angenommene Dissertation wird in dem 
Werk veröffentlicht, um Wissenschaft und Praxis weitere 
Gelegenheit zur kritischen Auseinandersetzung mit einer 
Rechtsmaterie zu geben. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Kommunales Schuldenmanagement – Auf dem Weg zu 
mehr Effizienz 
 
Neue Schriften des Deutschen Städtetages, Band 89 
188 Seiten, 37,00 € (inkl. 7 % Mwst) 
bestellung@staedtetag.de 
Deutscher Städtetag, Bereich wG, Lindenallee 13-17, 
50968 Köln 
 
Aufgrund hoher Kreditbestände, vor allem wachsender 
Kassenkreditbestände sind die Städte in den letzten Jahren 
zunehmend zu einem aktiven Zins- und Schuldenmanage-
ment übergegangen. Vor diesem Hintergrund fand im Sep-
tember 2006 eine Tagung des Deutschen Städtetages in 
Kooperation mit dem Kommunalwissenschaftlichen Institut 
der Universität Potsdam unter der Überschrift "Kommuna-

les Schuldenmanagement – auf dem Weg zu mehr Effi-
zienz" statt. 
 
Auf dieser Tagung wurden nicht nur die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe "Finanzmanagement/Treasury" beim Deut-
schen Städtetag, die sich seit 2004 mit konzeptionellen 
Fragen und praktischen Problemen des städtischen Schul-
denmanagements befasst, sondern auch Erfahrungen 
weiterer Mitgliedsstädte des DST, der kommunalen Darle-
hensgemeinschaft in Rheinland-Pfalz und Untersuchungs-
ergebnisse der Universität Potsdam vorgestellt. Ziel war es, 
den aktuellen Stand eines aktiven Schuldenmanagements 
in den Städten zu spiegeln. Dabei wurden grundsätzliche 
Fragen der Strategie für ein erfolgreiches kommunales 
Schuldenmanagement ebenso thematisiert wie Einzelfra-
gen. 
 
In der vorliegenden Veröffentlichung sind die während der 
Tagung gehaltenen Vorträge nach Überarbeitung durch die 
Referenten dokumentiert. Die Herausforderungen, Mög-
lichkeiten und praktischen Erfahrungen der Mitgliedsstädte 
des DST mit einem aktiven Schuldenmanagement werden 
dadurch nachvollziehbar und sollen Grundlage für einen 
weiteren Erfahrungsaustausch sein, um gemeinsam ver-
besserte Lösungen zu finden. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Eingruppierungsrecht öffentlicher Dienst (EingruppR) 
 
Gabriele Cerff 
2006, XIX, 766 Seiten, 13,00 € 
ISBN 3-406-53863-0 
Beck-Texte im dtv, Band 5769 
Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München 
www.beck-shop.de 
 
Auch nach der Tarifreform des öffentlichen Dienstes blei-
ben die umfangreichen tariflichen Eingruppierungsrichtli-
nien, die für die tarifgerechte Vergütung maßgeblich sind, 
zunächst noch in Kraft. Dabei hat die Vergütung nach der 
tatsächlich ausgeführten Tätigkeit zu erfolgen und nicht 
nach der vom Arbeitgeber festgelegten Eingruppierung. Die 
neue Textsammlung zum Eingruppierungsrecht im öffentli-
chen Dienst umfasst: 
- Tarifliche Eingruppierungs-Richtlinien 
 - Anlage 1 a : Allgemeine Vergütungsordnung 
 - Anlage 1 b: Vergütungsordnung für Angestellte im 

Pflegedienst 
- Außertarifliche Eingruppierungs-Richtlinien - Angestell-

tenrichtlinien - Lehrer-Richtlinien 
 - Richtlinien Musikschullehrer 
 - Richtlinien Küchenleiter 
 
Die Bedeutung der „richtigen tarifgerechten" Eingruppie-
rung der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst wächst zu-
nehmend. Die Arbeitnehmer können ihre Vergütung nicht 
wie in der Privatwirtschaft frei aushandeln, sondern erhal-
ten von ihren Arbeitgebern eine bestimmte Vergütung nach 
der Vergütungs- und Fallgruppe zugeteilt. Die Unzufrie-
denheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst nimmt 
jährlich zu, weil die Eingruppierung in Frage gestellt und 
immer öfter beim Arbeitsgericht beantragt wird, die bisheri-
ge Eingruppierung zu überprüfen. Denn jeder Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst hat Anspruch auf die tatsächliche 
tarifgerechte Eingruppierung und Vergütung. 
 

mailto:bestellung@staedtetag.de�
mailto:bestellung@staedtetag.de�
http://www.beck-shop.de/�


- 79 – 
 
 

 
 

NACHRICHTEN des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
 

Das Werk wendet sich an alle Angestellten in kommunalen 
Behörden sowie in Dienststellen des Bundes, an Personal- 
und Betriebsräte, an Studierende an Fachhochschulen für 
öffentliche Verwaltung sowie an Rechtsanwälte und Fach-
anwälte für Arbeitsrecht. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Bundesdatenschutzgesetz 
 
Prof. a.D. Peter Gola/Dr. Rudolf Schomerus/Christoph Klug 
9. Auflage, 2007, XIX, 839 Seiten, 49,00 € 
ISBN 978-3-406-55544-2 
Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München 
www.beck-shop.de 
 
Die Bedrohungslage durch terroristische Anschläge besteht 
auch hierzulande fort. Sie hat zu dem Wunsch innerhalb 
der Bevölkerung hin zu mehr Sicherheit geführt. Bleibt da 
der Datenschutz auf der Strecke? 
 
In der 9. Auflage ihres Werkes tragen die Autoren den im 
Jahre 2006 erfolgten Änderungen des BDSG Rechnung. 
Zudem werden die Auswirkungen neuer, für den Daten-
schutz relevanter Gesetze wie das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) dargestellt. Neue technische Ent-
wicklungen wie der Einsatz von RFID (Radio Frequency 
Identification) oder die datenschutzrechtlichen Aspekte 
betrieblicher Ethikregelungen werden näher beleuchtet. 
Themen wie Videoüberwachung, Chipkarten, Datenver-
meidung und Datensparsamkeit spielen ebenfalls eine 
Rolle. Erweitert wurden auch die Ausführungen zum inter-
nationalen Datenverkehr. Die seit der Vorauflage ergange-
ne Rechtsprechung berücksichtigt der Kommentar mit 
besonderer Gewichtung der Entscheidungen des BVerfG. 
 
Das Werk wendet sich an betriebliche und behördliche 
Datenschutzbeauftragte, Personalabteilungen, Betriebsrä-
te, Marketingabteilungen, Rechtsanwälte, Richter und an 
Bürger. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Staatsbürger-Taschenbuch 
 
Model/Creifelds 
32. Auflage, 2007, XXXIV, 1.010 Seiten, 21,00 € 
ISBN 978-3-406-55264-9 
Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München 
www.beck-shop.de 
 
Das Werk bringt alle wichtigen Fakten über Europa, Staat, 
Verwaltung, Recht und Wirtschaft auf den Punkt. Viele 
Schemata, Schaubilder und Landkarten setzen den Leser 
schnell ins Bild. In mehr als 600 Kapiteln gibt das Werk 
detailliert Auskunft über Deutschland in der Europäischen 
Union, Staats- und Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, 
Strafrecht, Wehrrecht, Rechtspflege, Steuerrecht, Arbeits- 
und Sozialrecht, Kirchenrecht, Wirtschaftsrecht und Völker-
recht und internationale Beziehungen. 
 
Die 32. Auflage des Werks trägt mit einem neuen Layout 
und zahlreichen inhaltlichen Veränderungen modernen 
Lese- und Recherchegewohnheiten Rechnung. So wurde 
zugunsten von erklärenden Darstellungen und grafischen 
Erläuterungen auf die Wiedergabe von Fundstellen in Ge-
setz- und Verordnungsblättern weitgehend verzichtet. 
 

Der Bereich „Arbeits- und Sozialrecht" hat eine deutliche 
Umfangserweiterung erfahren. Das Kirchenrecht und das 
Wehrrecht wurden komplett überarbeitet und den aktuellen 
politischen Entwicklungen sowie den daraus resultierenden 
rechtlichen Auswirkungen angepasst. Das deutsche 
Staatsrecht, das Recht der Europäischen Union und das 
Völkerrecht mit dem Recht der Internationalen Beziehun-
gen werden künftig in einem gemeinsamen Kapitel behan-
delt, um die engen internationalen Verflechtungen der 
Bundesrepublik Deutschland und die Einbettung in die 
Europäische Gemeinschaft deutlicher werden zu lassen. 
Eingearbeitet ist auch die im Sommer 2006 beschlossene 
Föderalismusreform. Diese - seit Bestehen der Bundesre-
publik - größte Verfassungsreform ändert u.a. die Gesetz-
gebungskompetenzen von Bund und Ländern, die Rege-
lungen der Bildungspolitik, zum Beamtenrecht, zur Finanz-
verfassung und zum Umweltrecht. 
 
Das Werk wendet sich an Schüler, Lehrer, Auszubildende, 
Studenten, an die Aus- und Weiterbildung von Erwachse-
nen sowie an alle anderen interessierten Staatsbürger. 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Schulrecht von A – Z 
Noten und Zeugnisse, Schüler- und Elternrechte,  
Haftung und Rechtsschutz 
 
Dr. Jürgen Staupe 
6. Auflage, 2007, XXVIII, 304 Seiten, 13,50 € 
ISBN 978-3-406-56102-3 
Beck-Rechtsberater im dtv, Band 5232 
Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München 
www.beck-shop.de 
 
Der Ratgeber in Form eines Lexikons erläutert aktuell und 
verständlich alle wesentlichen Stichwörter, die im Zusam-
menhang mit "Schule" fallen. 
 
Der Leser erfährt alles Wesentliche z.B. über 
• Abitur und Prüfungen, Noten und Zeugnisse 
• Privatschulen, Schulordnungen, Ausbildungsförderung 
• Rechte und Pflichten, Daten- und Rechtsschutz 
• Konferenzen und Mitbestimmung, Rechtschreibreform 
• Aufsichtspflicht, Unfallversicherung, Klassenfahrten 
• Glaubensfreiheit, Religions- u. Sexualkundeunterricht 
 
Das Werk richtet sich an Schüler, Eltern, Lehrer sowie an 
alle, die sich beruflich mit dem Thema beschäftigen. 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Erfolgreich im Team 
Praxisnahe Anregungen und Hilfestellungen für effi-
ziente Team- und Projektarbeit 
 
Dr. Christoph von Haug/Cornelia Haug 
3. Auflage, 2003, X, 177 Seiten, 9,00 € 
ISBN 978-3-406-51163-9 
Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München 
www.beck-shop.de 
 
Team- und Projektarbeit ist Teil eines neuen Arbeitspara-
digmas, das die Art der Arbeit und Leistungserbringung 
komplett neu definiert. Als fatal erweist sich dabei, dass 
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Team- und Projektarbeit von Führungskräften und Mitarbei-
tern häufig falsch verstanden und fehlerhaft umgesetzt 
wird: Entweder werden nur die "weichen Faktoren" der 
Teamarbeit, die psychoemotionalen, erlebnisorientierten 
Aspekte, oder nur die "harten Faktoren", die ergebnisorien-
tierten Elemente, betrachtet. Die tatsächliche Führungsleis-
tung besteht jedoch in der situativ angemessenen Berück-
sichtigung beider Aspekte.  
 
Das vorliegende Werk vermittelt Führungskräften, Team- 
oder Projektleitern Anregungen und Hilfestellungen effi-
ziente und produktive Zusammenarbeit in ihrem Tätigkeits-
feld zu realisieren. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Vergütungsordnung für den Bereich der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
 
Friedrich Wiese/Joachim Jeske/Norbert Görgens/Manfred 
Hoffmann/Stefan Hebler/Knut Bredendiek/Wilfried Kley 
Loseblattwerk, 2.010 Seiten, 46,00 € (inkl. zwei Ordnern) 
ISBN 3-415-02686-8 
edition moll 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, Scharrstr. 2, 
70563 Stuttgart bzw. Levelingstr. 6 a, 81673 München 
www.boorberg.de 
 
Die »VergO VKA« ist zwar ebenfalls Bestandteil des BAT-
Großkommentars (Teil II), wird aber als eigenständige 
Ausgabe mit eigenen Ergänzungslieferungen geführt. Das 
Praktikerwerk enthält den Text und Erläuterungen der Ver-
gütungsordnung sowie die besonderen Eingruppierungsta-
rifverträge, sonstige Eingruppierungsregelungen und ein 
Stichwortverzeichnis zu den Tätigkeitsmerkmalen. 
 
Die 125. Ergänzungslieferung ist auf dem Stand April 2007. 
 
Mit dieser Lieferung ist die neueste Rechtsprechung der 
Arbeitsgerichtsbarkeit zu allgemeinen Fragen des Eingrup-
pierungsrechts, zur Eingruppierung von Beschäftigten im 
allgemeinen Verwaltungsdienst, im Sozial- und Erzie-
hungsdienst sowie von Pflegekräften in die Erläuterungen 
der betreffenden Tarifvorschriften eingearbeitet worden. 
Ferner wurden die in den Erläuterungen zu den Tätigkeits-
merkmalen des allgemeinen Verwaltungsdienstes, der 
medizinischen Hilfsberufe, des Sozial- und Erziehungs-
dienstes in der Anlage 1 a sowie zu den Tätigkeitsmerkma-
len des Pflegedienstes in der Anlage 1 b zum BAT aufgelis-
teten Aus-/Fortbildungs- und Weiterbildungsverordnungen 
auf den neuesten Stand gebracht. 
 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Kommunalverfassungsgesetze Schleswig-Holstein 
 
Klaus-Dieter Dehn 
Textausgabe mit Einführung 
6. Auflage, 2007, 304 Seiten, 9,80 € 
(Rabatte: ab 10 Exempl. 5 %, ab 25 Exempl. 10 %, ab 50 
Exempl. 15 %, ab 100 Exempl. 20 %) 
ISBN 978-3-8293-0802-1 
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Im Gro-
henstück 2, 65396 Walluf, www.kommunalpraxis.de 
 
Das Kommunalverfassungsrecht ist Ende vergangenen 
Jahres durch das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz 

und das Doppik-Einführungsgesetz grundlegend geändert 
worden. Diese Gesetze hatten erhebliche Auswirkungen 
auf die Gemeindeordnung und die Amtsordnung. 
 
Die vorliegende Textausgabe enthält die Gesetze mit den 
hierzu ergangenen Übergangs- und Durchführungsvor-
schriften in ihrer am 19.06.2007 verkündeten Fassung. 
Weitere Inhalte sind die Kreisordnung, das Gesetz über 
kommunale Zusammenarbeit, das im Zuge der Verwal-
tungsstrukturreform erheblich an Bedeutung gewonnen hat, 
und die Entschädigungsverordnung einschließlich der Er-
lasse über die steuerliche Behandlung von Entschädigun-
gen. Abschließend behandelt die Kombinations-Ausgabe 
das Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, das vom Schleswig-
Holsteinischen Landtag in seiner Sitzung im Mai 2007 in 
wichtigen Bereichen novelliert wurde. Diese Änderungen 
spielen eine bedeutsame Rolle bei den Vorbereitungen für 
die am 25.05.2008 durchzuführende nächste Kommunal-
wahl. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Praxis der Kommunalverwaltung, 379. Nachlieferung 
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunal-
politiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten 
und Landkreisen (Loseblattsammlung) 
 
Schriftleitung: 
 
Klaus-Dieter Dehn, Stellv. Geschäftsführer des Schleswig-
Holsteinischen Landkreistages a.D. 
 
Die Landesausgabe Schleswig-Holstein, 379. Nachliefe-
rung, ist im Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co., 
Postfach 3629, 65026 Wiesbaden, erschienen und kann 
zum Preis von 54,80 € bezogen werden. 
 
Die 379. Lieferung enthält: 
 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeord-
nung - GO -) 
 
Die vorliegende Lieferung beinhalt die Aktualisierung der 
Kommentierung zu den §§ 28 (Vorbehaltene Aufgaben), 34 
(Einberufung, Geschäftsordnung), 35 (Öffentlichkeit der 
Sitzungen), 36 (Rechte und Pflichten der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters in den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung), 38 (Beschlussfähigkeit), 39 (Beschlussfas-
sung), 40 (Wahlen durch die Gemeindevertretung), 40 a 
(Abberufung durch die Gemeindevertretung), 41 (Nieder-
schrift), 42 (Ordnung in den Sitzungen), 45 (Aufgaben und 
Einrichtung der Ausschüsse), 45 b (Aufgaben des Haupt-
ausschusses), 46 (Mitglieder und Geschäftsordnung der 
Ausschüsse), 47 (Widerspruch gegen Ausschussbeschlüs-
se), 48 (Ehrenamtlich und hauptamtlich verwaltete Ge-
meinden) und 60 (Hauptamtlich und ehrenamtlich verwalte-
te Städte) der Gemeindeordnung. Darüber hinaus wurde 
der Text des Gesetzes entsprechend der Änderung vom 
28.03.2006 auf den neuesten Stand gebracht. 
 
Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO -) 
 
Die Kommentierung zur Kreisordnung wurde aktualisiert. 
Die §§ 2 (Selbstverwaltungsaufgaben) und 3 (Aufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung) wurden komplett neu bearbeitet. 
Die §§ a (Finanzierung der Aufgaben), 4 (Satzungen), 12 
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(Wappen, Flaggen und Siegel), 16 f (Bürgerentscheid, 
Bürgerbegehren), 19 (Entsprechende Anwendung der 
Gemeindeordnung), 22 (Aufgaben des Kreistags), 23 (Vor-
behaltene Aufgaben), 24 (Zuständigkeit bei Interessenwi-
derstreit), 25 (Kontrollrecht), 26 (Zusammensetzung und 
Wahl des Kreistags), 26 a (Unvereinbarkeit), 27 (rechte 
und Pflichten), 27 a (Fraktionen), 28 (Kreispräsidentin und 
Kreispräsident), 29 (Einberufung, Geschäftsordnung), 30 
(Öffentlichkeit der Sitzungen), 34 (Beschlussfassung), 38 
(Widerspruch gegen Beschlüsse des Kreistags), 40 (Auf-
gaben und Einrichtung der Ausschüsse), 40 a (Hauptaus-
schuss), 41 (Mitglieder und Geschäftsordnung der Aus-
schüsse) und 51 (Aufgaben der Landrätin oder des Land-
rats) wurden aktualisiert. 
Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-
dienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen 
(Unterhaltssicherungsgesetz - USG -) 
 
Der Beitrag wurde überarbeitet, wobei die jüngsten Ände-
rungen des Unterhaltssicherungsgesetzes, zuletzt vom 
22.04.2006 berücksichtigt wurden. 
 
Arbeitssicherheit im öffentlichen Dienst 
 
Der Beitrag wurde auf den aktuellen Stand gebracht und 
um Ausführungen zu den jeweiligen "Technischen Regeln" 
ergänzt. Aufgenommen wurden u.a. auch Ausführungen 
zum Medizinproduktegesetz und zu physikalischen Einwir-
kungen und Lärm am Arbeitsplatz. In den Anhang wurde 
die Dokumentation von Beurteilungen der Arbeitsbedin-
gungen aufgenommen. 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Kommunalverfassungsrecht Hessen 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
HessischeLandkreisordnung (HKO) 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit 
und Planung in der Region Rhein-Main 
Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) 
 
Gerhard Bennemann/Rudolf Beinlich/Frank Brodbeck/ 
Uwe Daneke/Martina Faber/Heinrich Gerhold/ 
Ernst Meiß/Dr. Arnulf Simon/Sven Teschke/ 
Dr. Walter Unger/Prof. Dr. Stefan Zahradnik/ 
Dr Jürgen Dieter/Helmut Schmidt 
Kommentare/ Texte 
16. Nachlieferung, Stand: Juni 2007, 278 Seiten, 42,10 € 
Gesamtwerk (in 3 Ordnern): 3.654 Seiten, 149,00 € 
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Im Gro-
henstück 2, 65396 Walluf, www.kommunalpraxis.de 
 
Die vorliegende Lieferung beinhaltet:  
 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
 
Mit dieser Lieferung wurde der Gesetzestext der Gemein-
deordnung entsprechend der letzten Änderung vom 
14.12.2006 überarbeitet. Desweiteren erfolgte die erstmali-
ge Kommentierung der §§ 3 (Neue Pflichten), 133 (Zulas-
sung von Ausnahmen), 146 (Insolvenz), 147 (Verbindung 
der Kommunen zum Land), 154 (Überleitungs- und Durch-
führungsbestimmungen). 
Darüber hinaus wurden die Erläuterungen zu § 58 überar-
beitet. 

 
Hessische Landkreisordnung (HKO) 
 
Diese Lieferung beinhaltet die Erstkommentierung des § 31 
(Vorsitzender) der Landkreisordnung. Darüber hinaus wur-
den die Kommentierungen zu den §§ 26 a (Fraktionen), 27 
(Hinderungsgründe) und 29 (Aufgaben des Kreistags) 
überarbeitet. 
 
Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) 
 
Mit dieser Lieferung findet die Kommentierung zum Kom-
munalwahlgesetz ihre Fortsetzung. 
Erstmals kommentiert werden die §§ 54 (Geltungsbereich), 
55 (Tag des Bürgerentscheids, Bekanntmachung), 56 
(Stimmzettel) und 57 (Feststellung des Ergebnisses). 
Darüber hinaus wurden die Kommentierungen zu den §§ 4 
(Wahlorgane), 6 (Wahlvorsteher, Wahlvorstand), 8 (Wäh-
lerverzeichnis), 9 (Wahlschein), 13 (Einreichung, Änderung 
und Rücknahme von Wahlvorschlägen), 15 (Zulassung und 
Veröffentlichung der Wahlvorschläge), 18 (Stimmabgabe), 
20 (Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk), 21 a 
(Zurückweisung von Wahlbriefen), 41 (Geltungsbereich für 
Wahl der Bürgermeister und Landräte) und 47 (Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlkreis) überarbeitet. 
Die im Anhang abgedruckte Kommunalwahlordnung wurde 
entsprechend der letzten Änderung vom 14.12.2006 aktua-
lisiert 
    NStVbSH Nr. 11/2007  
 
Kommunalverfassungsrecht Niedersachsen 
Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
Niedersächsische Landkreisordnung (NLO) 
Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit (NKomZG) 
Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Groß-
raum Braunschweig" 
Gesetz über die Region Hannover 
 
Peter Blum/Dr. Torsten Baumgarten/Heiner Beckhof/ 
Ingo Behrens/Wolfgang Göke/Bernd Häusler/ 
Dr. Andreas Menzel/Dr. Thomas Smollich/ 
Dr. Christian Wefelmeier/Prof. Dr. iur. Axel Saipa/ 
Dr. jur. Hubert Meyer 
Kommentare, Texte 
23. Nachlieferung: Juni 2007, 268 Seiten, 38,80 € 
Gesamtwerk: 2.764 Seiten, 149,00 € 
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Im Gro-
henstück 2, 65396 Walluf, www.kommunalpraxis.de 
 
Die vorliegende 23. Nachlieferung beinhaltet:  
 
Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 
Die Überarbeitung der Kommentierung umfasst u.a. die 
Aktualisierung der §§ 5 a, 8, 51, 56, 57, 69, 73 und 74 
NGO. Diese Regelungen betreffen die Förderung der 
Gleichberechtigung, den Inhalt von Satzungen, die Aus-
schüsse des Rates, die Zusammensetzung und die Zu-
ständigkeit des Verwaltungsausschusses und die Bildung 
einer Samtgemeinde. 
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NACHRICHTEN des Städteverbandes Schleswig-Holstein 
 

Niedersächsische Landkreisordnung (NLO) 
 
Die mit dieser Lieferung beginnende Neukommentierung 
der NLO umfasst die Erläuterung der §§ 1 bis 5 NLO. Die-
se Paragrafen regeln die Selbstverwaltung, die Aufgaben 
der Landkreise, den eigenen und den übertragenen Wir-
kungskreis, die Förderung der Gleichberechtigung und die 
Erhebung von Abgaben und Kreisumlagen. 
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Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
 
Albrecht Quecke/Prof. Hansdieter Schmid/Ulrich Menke/ 
Heinrich Rehak/Dr. Andreas Wahl/Dr. Harald Vinke/ 
Peter Blazek/Dr. Bert Schaffarzik 
Ergänzbarer Kommentar mit weiterführenden Vorschriften 
38. Lieferung, Stand: August 2007 
Loseblattwerk, ca. 3.478 Seiten, 98,00 €, (inkl. zwei Ordner) 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Genthiner Straße 30 G, 
10785 Berlin-Tiergarten 
http://www.ESV.info/978 3 503 03407 9  
 
Der Kommentar enthält neben der Gemeindeordnung den 
Text aller bisher erlassenen und noch vorgesehenen 
grundlegenden Bestimmungen, die für das Kommunalver-
fassungsrecht und für die kommunale Finanzwirtschaft von 
Bedeutung sind. Die Rechtsfragen sind bis in die Einzelfra-
gen gründlich, praxisgerecht und gut verständlich erläutert. 
Viele praktische Beispiele gestalten die umfangreiche Ma-
terie anschaulich. 
 
Schwerpunkt der 38. Lieferung ist zum einen die umfang-
reiche Kommentierung des Beschaffungs- und Vergabe-
wesens bei § 75 SächsGemO. Die neu gefassten kompli-
zierten europarechtlichen und nationalen Vergabevorschrif-
ten werden ausführlich erläutert. Anschließend wird eine 
sinnvolle Organisation des Beschaffungs- und Vergabewe-
sens vorgeschlagen. Danach werden die Anwendungsfälle 
nationaler und EU-weiter Ausschreibung, die einzelnen 
Vergabearten, das Verfahren der Ausschreibung bis zur 
Erteilung des Zuschlags, die Berechnung der Vergütung 
und die Zahlungsabwicklung gründlich erläutert. Die kom-
plizierte Rechtsprechung zu den vergabefreien "In-House-
Geschäften" wird vollständig wiedergegeben und wegen 
ihrer restriktiven Tendenz kritisch beleuchtet. 
 
Des weiteren enthält die Lieferung die Besprechung des 
Urteils des SächsOVG vom 31.01.2007 zu den Straßen-
baubeiträgen im Rahmen der Einnahmebeschaffungs-
grundsätze des § 73. Es bringt eine völlige Kehrtwendung 
von der ständigen Rechtsprechung des Senats und bereitet 
zahlreichen Gemeinden Schwierigkeiten. Dazu werden 
Handlungsempfehlungen gegeben. 
 
Dritter Schwerpunkt der vorliegenden Lieferung ist die 
weitgehende Neufassung der Kommentierung zu dem §§ 
108 bis 110, die sich mit der überörtlichen Prüfung befas-
sen. 
 
Die Erläuterungen zur Veräußerung von Unternehmen und 
Beteiligungen (§ 100) wurden völlig neu gefasst; diejenigen 
zu Energieverträgen (§ 101) und zur Experimentierklausel 
(§ 131) aktualisiert. 
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Kommunale Rechnungsprüfung 
Grundlagen – Aufgaben – Organisation 
 
Helmut Fiebig 
4. Auflage, 2007, 424 Seiten, 79,80 € 
Reihe: Finanzwesen der Gemeinden (FdG), Band 4 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Genthiner Straße 30 G, 
10785 Berlin-Tiergarten 
http://www.esv.info/978 3 503 10327 0 
 
• Welches sind die typischen Probleme bei der Umstel-

lung von Kameralistik auf Doppik? 
• Wie sehen praxisnahe Lösungen aus? 
• Welches sind die Voraussetzungen für die Prüfung des 

doppischen Jahresabschlusses sowie der 1. Eröff-
nungsbilanz nach doppischem Recht? 

 
Diese Neuauflage bietet neben gut verständlichen Antwor-
ten auf diese und andere Fragen eine umfassende Ge-
samtdarstellung der kommunalen Rechnungsprüfung so-
wohl nach kameralistischem als auch nach doppischem 
Recht. Eingehend beschreibt das Buch, welchen Heraus-
forderungen sich der Prüfer vor dem Hintergrund des neu-
en Rechts stellen muss.  
 
Der Autor erläutert welche neuen Arbeitsschwerpunkte auf 
den Prüfer zukommen und wie die geschickte und ökono-
mische Prüfung zu qualitativ hochwertigen Prüfungsaussa-
gen führt. 
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Sozialgesetzbuch SGB XII - Sozialhilfe 
 
Karl Hauck/Wolfgang Noftz 
Kommentar, 10. Ergänzungslieferung 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Genthiner Straße 30 G, 
10785 Berlin-Tiergarten 
http://www.ESV.info/978 3 503 06375 8 
+ 
Die 10. Ergänzungslieferung setzt die Kommentierung der 
neuen Gesetzesvorschriften fort und enthält Änderungen 
bei den §§ 11, 13, 17, 18, 75-80, 97 und 99. Außerdem 
wird neues Gesetzesmaterial eingefügt. 
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Personalien 
 
 
Neue Mitglieder im Rechts- und Verfassungsaus-
schuss des Städtetages Schleswig-Holstein 
 
Die Landeshauptstadt Kiel hat nach dem Ausscheiden der 
bisherigen Mitglieder im Rechts- und Verfassungsaus-
schuss des Städtetages Schleswig-Holstein Lennart Krum-
macher und Björn Will die Ratsherren Fedor M. Mrozek 
und Gerhard Schorner als neue Mitglieder für den Aus-
schuss benannt. 
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